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Kurzfassung 

Mit einem Ertragsüberschuss von 57,7 Mio. Franken schliesst die Gesamtrechnung 2018 um 54,9 
Mio. Franken besser ab als budgetiert. Das operative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit 
weist sogar einen Ertragsüberschuss von 84,9 Mio. Franken aus und ist um 54,8 Mio. Franken 
besser ausgefallen als geplant. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das operative Ergebnis 
aus der Verwaltungstätigkeit um 36,6 Mio. Franken.  

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 131,0 Mio. Franken. Der operative Selbstfinanzierungs-
grad beträgt 108%. Der operative Cash Flow (Bruttoertragsüberschuss) liegt mit 141,8 Mio. 
Franken um 39,2 Mio. Franken über dem entsprechenden Wert des Vorjahres. Ein positiver 
Selbstfinanzierungsgrad von grösser als 100% bedeutet, dass neben den laufenden Ausgaben 
auch die Investitionen vollständig aus den Erträgen finanziert werden können. 

Mit dem Rechnungsabschluss 2018 erhöhte sich das für die Defizitbremse frei verfügbare Kapital 
um 23,7 Mio. Franken und beträgt neu 459,2 Mio. Franken. 

Die Nettoverschuldung sank um 15,1 Mio. Franken auf 1‘397,9 Mio. Franken. Die Höhe der Net-
toverschuldung ist insbesondere auf die Ausfinanzierung der Deckungslücke der Pensionskasse 
des Kantons Solothurn (PKSO) zurückzuführen (Stand des Bilanzfehlbetrages Ausfinanzierung 
PKSO per 31.12.2018: 982,5 Mio. Franken). 

Im Vergleich zum Voranschlag 2018 ergaben sich Mehrerträge bei den Bundesanteilen (insbe-
sondere die erhöhte Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank), bei den Steuerer-
trägen und im Bereich Wasserwirtschaft, bessere Abschlüsse der Globalbudgets sowie Min-
deraufwendungen bei den Spitalbehandlungen gemäss KVG. Demgegenüber standen Mehr-
aufwendungen bei der Integration, bei den Prämienverbilligungen KVG und den Sonderschulen 
sowie bei den Abschreibungen im Strassenbau. 

Der Vergleich der Staatsrechnung mit dem Vorjahr fällt ebenfalls besser aus. Mehrerträge bei 
den Steuereinnahmen und den Bundesanteilen sowie Minderaufwendungen bei den Prämien-
verbilligungen KVG und den Sonderschulen übersteigen die Mehraufwendungen bei der In-
tegration, bei den Spitalbehandlungen gemäss KVG und den Ergänzungsleistungen. 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen den Geschäftsbericht 2018 mit folgenden zwei Beschlussesentwürfen: 

1.� Genehmigung des Geschäftsberichts 2018 (Beilage 1) 

2.� Genehmigung des Berichts über den Bearbeitungsstand der überwiesenen parlamentari-
schen Vorstösse und Volksaufträge am 31. Dezember 2018 (Beilage 2) 

1.� Finanzielles Ergebnis 

Die Jahresrechnung zeigt ein gutes Ergebnis: 

Gesamtergebnis mit einem Ertragsüberschuss von 57,7 Mio. Franken 

Mit einem Ertragsüberschuss von 57,7 Mio. Franken schliesst die Gesamtrechnung 2018 um 54,9 
Mio. Franken besser ab als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das Ergebnis um 
63,5 Mio. Franken. 

Operativer Ertragsüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit von 84,9 Mio. Franken 

Das operative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit ist um 54,8 Mio. Franken besser ausgefal-
len als geplant und weist einen Ertragsüberschuss von 84,9 Mio. Franken aus.  

Nettoinvestitionen von 131,0 Mio. Franken 

Die Nettoinvestitionen sind mit 131,0 Mio. Franken um 15,8 Mio. Franken tiefer als budgetiert 
und um 12,7 Mio. Franken höher als im Vorjahr. 

Operativer Selbstfinanzierungsgrad von 108% 

Wie in den letzten Jahren kann auch 2018 wieder ein positiver operativer Selbstfinanzierungs-
grad ausgewiesen werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 108% bedeutet, dass neben den 
laufenden Konsumausgaben auch die Investitionen vollständig aus den Erträgen finanziert wer-
den konnten.  

Für Defizitbremse relevantes Kapital von 459,2 Mio. Franken per 31.12.2018 

Mit dem Rechnungsabschluss 2018 erhöhte sich das für die Defizitbremse frei verfügbare Eigen-
kapital (nach § 23bis WoV-G.) um 23,6 Mio. Franken auf neu 459,2 Mio. Franken. Die Zunahme 
des frei verfügbaren Kapitals setzt sich aus dem Ertragsüberschuss der Rechnung 2018 von 57,7 
Mio. Franken abzüglich den Einlagen in die Spezialfinanzierungen (u.a. Strassenbaufonds von 
27,3 Mio. Franken) und den Erhöhungen der Rücklagen (u.a. Finanzierung Wasserwirtschaft und 
Altlasten von netto 6,5 Mio. Franken) zusammen. 

Nettoverschuldung von 1‘397,9 Mio. Franken 

Die Nettoverschuldung hat gegenüber dem Vorjahr um 15,1 Mio. Franken abgenommen. Die 
Höhe der Nettoverschuldung ist insbesondere auf die Ausfinanzierung der Deckungslücke der 
Pensionskasse des Kantons Solothurn (PKSO) zurückzuführen (Stand des Bilanzfehlbetrages Aus-
finanzierung PKSO per 31.12.2018: 982,5 Mio. Franken). 
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Die zentralen Finanzkennzahlen in der Übersicht und im Vergleich zu Vorjahren: 

 
Kennzahlen (in Mio. Franken bzw. %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Operativer Cash Flow - 25,1 62,2 99,8 102,6 141,8 
- Abschreibungen1 - 70,2 - 70,8 - 69,1 - 54,3 - 56,9 

Operat. Ergebnis aus Verw.tätigkeit - 95,3 - 8,6 30,7 48,3 84,9 

Wertberichtigung Finanzvermögen2+3 - 39,6  - 6,4 - 26,8 0,1 
Ausfinanzierung PKSO-Deckungslücke 
Ausfinanz. PKSO Ruhegehaltsordnung RR 

 - 1‘091,6 
- 4,0

 
 

 
 

Operatives Ergebnis  - 134,9 -1‘100,3 20,3 21,5 85,0 

Abschreibung Bilanzfehlbetrag PKSO  - 27,3 - 27,3 - 27,3 - 27,3 

Gesamtergebnis - 134,9 -1‘127,6 - 7,0 - 5,8 57,7 

Nettoinvestitionen 87,4 98,5 126,4 118,3 131,0 

Finanzierungsergebnis - 152,1 -1‘155,2 - 37,0 - 42,5 10,9 

Operativer Selbstfinanzierungsgrad - 74% 63% 71% 64% 108% 

Gesamtabschreibungssatz4 4,7% 4,7% 4,4% 3,9% 3,9% 

Nettoverschuldung 769,1 1‘409,9 1‘448,1 1‘413,0 1‘397,9 

Dito, in Franken pro Einwohner 2’900 5‘260 5‘350 5‘180 5‘090 

Nettozinsaufwand total 3,4 28,6 18,7 15,6 15,3 
Dito, in % der Staatssteuern 0,4% 3,4% 2,2% 1,9% 1,8% 

Für Defizitbremse relevantes Kapital 91,5 21,1 - 15,6 435,6 459,2 

EinwohnerInnen per Ende Jahr 265'171 267‘836 270‘711 273‘015 274‘748 
   

1 ohne Abschreibung Bilanzfehlbetrag PKSO (27,3 Mio. Franken) 
     2 Abwertung der Alpiq-Aktien per 31.12.2014, 31.12.2016 und 31.12.2017 infolge von Kursverlusten 
     3 Neubewertung des Finanzvermögens per 31.12.2018 
     4 Rückgang im 2017 aufgrund der Immobilienübertragung soH per 1. Januar 2017 

Für die Verbesserung des operativen Ertragsüberschusses aus der Verwaltungstätigkeit ge-

genüber dem Voranschlag 2018 waren die folgenden Ergebnisse auf der Ertrags- und Auf-
wandseite massgebend: 

+� Höhere Erträge (Bundesanteile 25,2 Mio. Franken / Steuererträge 5,7 Mio. Franken / 
Wasserwirtschaft 4,7 Mio. Franken) 

+� Bessere Abschlüsse der Globalbudgets (13,5 Mio. Franken) 
+� Minderaufwendungen bei den Spitalbehandlungen gemäss KVG (20,5 Mio. Franken) und 

bei den inner- und ausserkantonalen Behinderungen (2,3 Mio. Franken) 
−� Mehraufwendungen bei der Integration (8,5 Mio. Franken), bei den Prämienverbilligun-

gen KVG (8,3 Mio. Franken inkl. Verlustscheine) und bei den Sonderschulen (3,5 Mio. 
Franken) sowie tiefere Abschreibungen bei den Kantonsstrassen (3,1 Mio. Franken). 

Für die Verbesserung des operativen Ertragsüberschusses aus der Verwaltungstätigkeit ge-

genüber der Rechnung 2017 waren die folgenden Ergebnisse auf der Ertrags- und Aufwand-
seite massgebend: 

+� Höhere Erträge (Steuererträge 26,5 Mio. Franken / Bundesanteile 19,4 Mio. Franken / 
Busseneinnahmen 2,5 Mio. Franken / Wasserwirtschaft 2,3 Mio. Franken) 

+� Minderaufwendungen bei den Prämienverbilligungen KVG (4,7 Mio. Franken) und bei 
den Sonderschulen (3,4 Mio. Franken)  

−� Mehraufwendungen bei der Integration (8,5 Mio. Franken), bei den Spitalbehandlungen 
gemäss KVG (7,0 Mio. Franken) und bei den Ergänzungsleistungen AHV/IV/Familien (3,6 
Mio. Franken).  
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2.� Bilanzanpassung und Neubewertung des Finanzvermögens 

§ 46 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 
(WoV-Gesetz, WoVG BGS 115.1) sieht in Bezug auf die Rechnungslegung vor, die Aktiven und 
Passiven nach dem Prinzip der getreuen Darstellung (true and fair view) zu bewerten. Das Fi-
nanzvermögen soll zum Verkehrswert bewertet werden. Folgebewertungen erfolgen zum Ver-
kehrswert am Bilanzierungsstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der Finanzanla-
gen mit einem stark schwankenden Marktwert jährlich, der übrigen Anlagen periodisch (alle 3 
bis 5 Jahre) stattfindet. Ist bei einer Position des Finanzvermögens eine dauerhafte Wertminde-
rung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt. 

Die letzte umfangreiche Neubewertung wurde im Rahmen der Einführung von HRM2 per 1. Ja-
nuar 2012 durchgeführt. Die Rechnungslegung mit HRM2 folgt einer strengen Auslegung der 
HRM2 Standards der Kantonalen Finanzdirektorenkonferenz. Positionen mit stark schwanken-
dem Marktwert werden jährlich neu bewertet.  

Die Konten des Finanzvermögens wurden per 31. Dezember 2018 einer Neubewertung unterzo-
gen. Die betroffenen Bilanzkonten wurden detailliert überprüft und wo nötig auf der Basis der 
Verkehrswerte neu bewertet. Da die Bewertung der meisten Konten mindestens jährlich anläss-
lich des Jahresabschlusses aktualisiert wird, wurden lediglich die Kontengruppen „Finanzanla-
gen”, „Liegenschaften Finanzvermögen” und „übrige Sachanlagen” überprüft. 

Für die Umbewertung waren die Fachempfehlungen gemäss HRM2 und das Accounting Manual 
massgebend. Die neuen Werte der Bilanz per 31. Dezember 2018 wurden von der Kantonalen 
Finanzkontrolle geprüft und bestätigt. 

Daraus resultieren folgende Ergebnisse: 

Übertragung Immobilien vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen  Fr. 4'165'229.70 
Zusätzliche Aufwertung des Finanzvermögens infolge Umbewertung Fr.      68'608.49 

3.� Leistungen 

Seit dem 1. Januar 2008 werden alle Dienststellen mit Globalbudgets geführt. Dies bedeutet, 
dass der Kantonsrat für jedes der Globalbudgets Produktgruppenziele vorgegeben hat und die 
Zielerreichung mittels Indikatoren und entsprechenden Soll-Werten (Standards) gemessen wird. 
Gesamthaft wurden für das Jahr 2018 108 Produktgruppen mit 227 Zielen definiert. Für die Ziel-
erreichung wurden 452 Indikatoren mit entsprechenden Standards festgelegt. Im Rechnungsjahr 
2018 wurden gesamthaft 70% (2017: 72%) der Indikatoren erfüllt. Die Leistungsbeurteilung der 
einzelnen Globalbudgets ist im Geschäftsbericht 2. Teil „Finanzen und Leistungen“ ersichtlich.  

Für die Reservenzuweisungen 2018 kommt die Regelung zur Zuweisung, Bestandesregulierung 
und Verwendung der Globalbudgetreserven gemäss WoV-Handbuch (RRB Nr. 2008/1144 vom 
23.  Juni 2008) zur Anwendung. Die Leistungsbeurteilung für die Reservenzuweisung erfolgt in-
tern in Kompetenz der einzelnen Departemente. Die Indikatoren stellen die Basis für die Leis-
tungsmessung dar und sollen systematisch in ihrer Qualität und Effektivität weiterentwickelt 
werden. Die Departemente können jedoch weitere sinnvolle Kriterien zur Leistungsbeurteilung 
mitberücksichtigen. 
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4.� Fazit 

Der Voranschlag 2018 rechnete beim Gesamtergebnis mit einem Ertragsüberschuss von 2,8 Mio. 
Franken. Mit einem Ertragsüberschuss von 57,7 Mio. Franken schliesst die Rechnung 2018 um 
54,9 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Das operative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit 
ist um 54,8 Mio. Franken besser ausgefallen als geplant und weist einen Ertragsüberschuss von 
84,9 Mio. Franken aus. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das Gesamtergebnis um 63,5 
Mio. Franken und das operative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit um 36,6 Mio. Franken. 

Die Nettoinvestitionen sind mit 131,0 Mio. Franken um 15,8 Mio. Franken unter dem Budget 
und 12,7 Mio. Franken höher als im Vorjahr.  

Der positive operative Selbstfinanzierungsgrad von 108% bedeutet, dass sowohl alle laufenden 
Konsumausgaben als auch alle Investitionen vollständig aus den erarbeiteten Mitteln (Cash 
Flow) finanziert werden konnten.  

Die rechtliche Grundlage für den Geschäftsbericht findet sich in § 24 des Gesetzes über die wir-
kungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1). In § 30bis so-
wie § 84 des Geschäftsreglements des Kantonsrates vom 10. September 1991 (BGS 121.2) wird 
der Ablauf der Behandlung des Geschäftsberichtes durch den Kantonsrat bzw. die zuständigen 
Kommissionen definiert. Gemäss § 30 Abs. 2 stellt die Finanzkommission Antrag zum Finanzteil 
des Geschäftsberichtes und die Geschäftsprüfungskommission berät den Geschäftsbericht vor.  

5.� Rechtliche Grundlage für den Bericht über den Bearbeitungsstand der 

überwiesenen parlamentarischen Vorstösse und Volksaufträge 

Nach § 84 Absatz 2 des Geschäftsreglements des Kantonsrates erstattet der Regierungsrat im 
Anhang zum Geschäftsbericht über den Bearbeitungsstand der ihm überwiesenen parlamentari-
schen Vorstösse und Volksaufträge Bericht (Beilage 2).  

6.� Verfassungsmässigkeit 

Gestützt auf Artikel 74 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c der Kan-
tonsverfassung ist der Kantonsrat abschliessend zuständig, den Geschäftsbericht zu genehmi-
gen. Der Genehmigungsbeschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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7.� Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und den nachfolgenden Beschlussesentwürfen 1 und 
2 zuzustimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Roland Fürst 
Landammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 



8.� Beschlussesentwurf 1 

Geschäftsbericht 2018 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit 
Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986, § 24 
und §§ 37 bis 50 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. Sep-
tember 2003, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom       
26. März 2019 (RRB Nr. 2019/517), nach Kenntnisnahme des Berichts der Finanzkontrolle vom
14. März 2019, beschliesst:

1. Der Geschäftsbericht 2018 wird wie folgt genehmigt:

1.1 Jahresrechnung 

1.1.1 Erfolgsrechnung 

Betrieblicher Aufwand Fr. 2'117'727'516 
- Betrieblicher Ertrag Fr. - 2'201'476'235
Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss) Fr. - 83'748'719

+ Finanzaufwand Fr. 26'239'298
- Finanzertrag Fr. - 27'394'981
Operatives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Fr. - 84'904'402

+ Neubewertung Finanzvermögen Fr. - 68'608
Operatives Ergebnis Fr. - 84'973'010

+ Abschr. Bilanzfehlbetrag Ausfinanzierung PKSO Fr. 27'290'828
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss) Fr. - 57'682'183

1.1.2 Investitionsrechnung 

Ausgaben Fr. 166'692'541
Einnahmen Fr. - 35'714'388
Nettoinvestitionen  Fr. 130'978'153 

1.1.3 Finanzierung 

Finanzierungsüberschuss Fr. - 10'851'008

1.1.4 Bilanz mit einer Bilanzsumme    Fr.    2'856'479'485 

1.2 Der Ertragsüberschuss von 57‘682‘183 Franken wird dem Eigenkapital zugewiesen.  

1.3 Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2018 201'335'650 Franken. 



1.4 Der übrige Teil des Geschäftsberichtes 2018 sowie die Berichterstattung über die 
erbrachten Leistungen werden genehmigt. 

Im Namen des Kantonsrates 

Präsidentin Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

Verteiler KRB 

Finanzdepartement 
Amt für Finanzen (3) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste 
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9.� Beschlussesentwurf 2 

Bearbeitungsstand der parlamentarischen Vorstösse am 

31. Dezember 2018 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 76  Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit 
Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe e der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 19861 und 
§ 46 Absatz 1 des Kantonsratsgesetzes vom 24. September 19892, nach Kenntnisnahme von Bot-
schaft und Entwurf des Regierungsrates vom 26. März 2019 (RRB Nr. 2019/517), beschliesst: 

Der Bericht des Regierungsrates vom 26. März 2019 über den Bearbeitungsstand der 
parlamentarischen Vorstösse und Volksaufträge am 31. Dezember 2018 wird genehmigt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsidentin Ratssekretär 

 

 

 
Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

 

Verteiler KRB 

Finanzdepartement 
Amt für Finanzen (3) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste 
 

 _______________  

1 BGS 111.1 
2 BGS 121,1 
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11.1 Ergebnis  

 
Ergebnis RRE 2017 VA 2018 RRE 2018 Diff. RE/VA 18

11. Erfolgs rechnung
Total betrieblicher Aufwand 2'102'455'136 2'162'448'966 2'117'727'516 -44'721'450
Total betrieblicher Ertrag -2'149'000'348 -2'190'477'902 -2'201'476'235 -10'998'333

BBetriebliches  Ergebnis -46'545'212 -28'028'937 -83'748'719 -55'719'783

Ergebnis aus Finanzierung -1'798'795 -2'054'125 -1'155'683 898'442

OOperatives  Ergebnis  aus  Verwaltungs tätigkeit -48'344'007 -30'083'062 -84'904'402 -54'821'341

Abwertung Alpiq-Aktien 26'830'003 0 0 0
Ergebnis Neubewertung Finanzvermögen 0 0 -68'608 -68'608
Ergebnis Ausfinanzierung PKSO 27'290'828 27'290'828 27'290'828 0

GGes amtergebnis  Erfolgs rechnung 5'776'824 -2'792'234 -57'682'183 -54'889'949

22. Inves titions rechnung
Total Ausgaben 161'750'916 184'317'000 166'692'541 -17'624'459
Total Einnahmen -43'418'426 -37'506'475 -35'714'388 1'792'087

NNettoinves titionen 118'332'489 146'810'525 130'978'153 -15'832'372

33. Finanzierung
Nettoinvestitionen 118'332'489 146'810'525 130'978'153 -15'832'372
- Abschreibung Verwaltungsverm./Invest.beitr -54'334'606 -53'696'500 -56'856'150 -3'159'650
- Abschreibung Bilanzfehlbetrag Ausfinanzierung PKSO -27'290'828 -27'290'828 -27'290'828 0
Zuweisung ins (-), Entnahme aus (+) Eigenkapital 5'776'824 -2'792'234 -57'682'183 -54'889'949

  
Finanzierungs fehlbetrag 42'483'879 63'030'963 -10'851'008 -73'881'971

RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. RE 17/18

4. Eigenkapital
Eigenkapital/Verlustvortrag per 01.01. 94'848'635 116'362'639 116'362'639 21'514'004
Zu-/Abnahme Eigenkapital -5'776'824 2'792'234 57'682'183 63'459'007
Abschr.  Bilanzfehlbetrag PKSO Ausfinanzierung 27'290'828 27'290'828 27'290'828 0
Eigenkapital/Verlustvortrag per 31.12. 116'362'639 119'154'873 201'335'650 84'973'011
FFrei verfügbares  Eigenkapital 435'567'786 n.a. 459'234'613 23'666'827

5. Nettovers chuldung 1'412'985'863 1'556'964'680 1'397'859'037 -15'126'826
Nettoverschuldung je Einwohner 5'175 5'637 5'088 -88

6. Selbs tfinanzierungs grad 64% 57% 108% 44%
(= Cash Flow in % der Nettoinvestitionen)
Selbstfinanzierungsgrad aus op. Verwaltungstätigkeit 87% 57% 108% 221%
Selbstfinanzierungsgrad gesamt 64% 57% 108% 44%

7. Eigenfinanzierungs grad 4.2% 5.1% 7.0% 2.8%
(= Eigenkapital in % der Bilanzsumme)

Bemerkungen:

Die Zahlen im Voranschlag 2018 sind aufgrund der Rechnungsergebnisse 2017 angepasst.

Die Liegenschaftsübertragung an die soH und gleichzeitige Erhöhung der Beteiligung an der soH im Rechnungsjahr 2017 

sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da diese Vorfälle nicht geldwirksam sind (s. auch Ausführungen im Kapitel 1.6.1 

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Geschäftsbericht 2017).  
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1.2   Bilanz 

 

Bilanz

31.12.2017 31.12.2018 

nach Neubewertung

Veränderung

1 AKTIVEN 2'742'174'760 2'856'479'485 114'304'725

10 Finanzvermögen 1'125'353'231 1'169'811'771 44'458'540

100 Flüssige Mittel , kurzfristige Geldanlagen 79'812'920 104'547'932 24'735'012

101 Forderungen 487'062'720 508'120'920 21'058'200

102 Kurzfristige Finanzanlagen 20'000'000 0 -20'000'000

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 129'281'307 121'624'335 -7'656'972

106 Vorräte und Angefangene Arbeiten 3'932'388 4'324'388 392'000

107 Finanzanlagen 232'463'949 232'413'949 -50'000

108 Sachanlagen Finanzvermögen 172'799'948 198'780'248 25'980'301

14 Verwaltungsvermögen 1'616'821'528 1'686'667'713 69'846'185

140 Sachgüter 1'322'189'377 1'393'074'382 70'885'005

144 Darlehen 116'915'891 115'876'772 -1'039'120

145 Beteiligungen 177'716'259 177'716'559 300

146 Investitionsbeiträge 0 0 0

2 PASSIVEN 2'742'174'760 2'856'479'485 114'304'725

20 Fremdkapital 2'625'812'120 2'655'143'835 29'331'714

 Kurzfristiges Fremdkapital 559'777'261 595'845'269 36'068'008

200 Laufende Verbindlichkeiten 226'735'808 278'627'471 51'891'662

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 200'000'000 200'000'000 0

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 133'041'453 117'217'798 -15'823'655

 Langfristiges Fremdkapital 2'066'034'859 2'059'298'566 -6'736'293

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1'950'941'781 1'941'195'303 -9'746'479

208 Langfristige Rückstellungen 26'101'228 24'266'149 -1'835'079

209 Verbindlichkeiten SF und Fonds im FK 88'991'850 93'837'114 4'845'265

29 Eigenkapital 116'362'639 201'335'650 84'973'011

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 616'963'051 620'066'480 3'103'429

299 Bilanzfehlbetrag Ausfinanzierung PKSO -1'009'760'632 -982'469'804 27'290'828

299 Rücklagen 73'592'434 104'504'361 30'911'927

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 435'567'786 459'234'613 23'666'827
�

�
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1.3   Erfolgsrechnung 
 

Erfolgsrechnung RE2017 VA 2018 RE2018 Diff. RE/VA 18

3 Aufwand 2'102'455'136 2'162'448'967 2'117'727'516 -44'721'451

30 Personalaufwand 436'990'987 444'466'969 441'452'490 -3'014'479

31 Sachaufwand 180'777'801 186'797'409 178'141'148 -8'656'261

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 51'751'011 50'201'500 54'726'940 4'525'440

36 Abschreibungen und Wertberichtigungen übr. VV 2'583'594 3'495'000 2'129'210 -1'365'790

35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 492'174 2'694'375 1'776'999 -917'376

36 Transferaufwand 1'341'023'291 1'386'493'713 1'353'005'652 -33'488'062

37 Durchlaufende Beiträge 88'836'277 88'300'000 86'495'077 -1'804'923

4 Ertrag -2'149'000'348 -2'190'477'902 -2'201'476'235 -10'998'333

40 Steuern -965'929'061 -985'450'000 -993'348'677 -7'898'677

41 Regalien und Konzessionen -47'319'901 -31'426'700 -52'603'763 -21'177'063

42 Entgelte -173'025'842 -170'375'966 -176'894'759 -6'518'793

43 Verschiedene Erträge -16'168'062 -16'426'636 -16'744'370 -317'734

45 Entnahme aus Spezialfinanzierungen -10'363'594 -1'286'000 -4'208'948 -2'922'948

46 Transferertrag -847'357'610 -897'212'600 -871'180'641 26'031'959

47 Durchlaufende Beiträge -88'836'277 -88'300'000 -86'495'077 1'804'923

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -46'545'212 -28'028'936 -83'748'719 -55'719'783

34 Finanzaufwand 26'743'981 25'890'315 26'239'298 348'983

44 Vermögenserträge -28'542'776 -27'944'440 -27'394'981 549'459

Operatives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -48'344'007 -30'083'061 -84'904'402 -54'821'341

34 Abwertung Alpiq-Aktien 26'830'003 0 0 0

34/44 Ergebnis Neubewertung Finanzvermögen 0 0 -68'608

Operatives Ergebnis gesamt -21'514'004 -30'083'061 -84'973'011 -54'821'341

38 Abschr. Bilanzfehlbetrag Ausfinanzierung PKSO 27'290'828 27'290'828 27'290'828 0

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 5'776'824 -2'792'233 -57'682'183 -54'821'341
�
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1.4   Investitionsrechnung 
�

Investitionsrechnung RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. RE/VA 18

5 Ausgaben 161'750'916 184'317'000 166'692'541 -17'624'459

 

50 Total Sachanlagen 155'054'963 174'282'000 160'257'213 -14'024'787

54 Total Darlehen 1'459'129 1'800'000 1'477'570 -322'430

55 Total Beteiligungen 41'125 0 300 300

56 Total Investitionsbeiträge 2'710'626 3'355'000 2'106'618 -1'248'382

57 Total Durchlaufende Beiträge 2'485'073 4'880'000 2'850'839 -2'029'161

6 Einnahmen -43'418'426 -37'506'475 -35'714'388 1'792'087

60 Total Abgang von Sachgütern -314'380 0 -183'831 -183'831

63 Total Beiträge für eigene Rechnung -37'777'441 -29'996'800 -30'185'128 -188'328

64 Total Rückzahlung von Darlehen -2'841'533 -2'629'675 -2'494'590 135'085

67 Total durchlaufende Beiträge -2'485'073 -4'880'000 -2'850'839 2'029'161

Nettoinvestitionen 118'332'489 146'810'525 130'978'153 -15'832'372

Bemerkungen:

Die Liegenschaftsübertragung an die soH und gleichzeitige Erhöhung der Beteiligung an der soH in der Rechnung 20

sind in dieser Uebersicht zugunsten der besseren Lesbarkeit nicht enthalten (s. auch Ausführungen im Kapitel 1.6.1 

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Geschäftsbercht 2017).
�

�
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1.5   Geldflussrechnung 

Geldflussrechnung RE 2017 RE 2018

Betriebliche Tätigkeit

Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) -5'776'824 57'682'183

 + Abschreibungen Verwaltungsvermögen 30'924'477 32'760'687

 + Abschreibungen Spezialfinanzierungen 23'410'128 24'095'463

 + Abwertung Alpiq-Aktien 26'830'003 0

 + Abschreibung Bilanzfehlbetrag aus Ausfinanzierung PKSO 27'290'828 27'290'828

 + Zunahme / - Abnahme WB Ausbildungsdarlehen 1'293 -492

 + Zunahme / - Abnahme Abschr Liegenschaft Schläflifonds 111'048 111'080

 -  Neubewertung Finanzvermögen 0 -68'608

Cash flow aus operativer Tätigkeit (vor Veränderungen Bilanzpositionen) 102'790'953 141'871'140

 -  Zunahme / + Abnahme Forderungen (KK, Steuern, Deb., etc.) -138'460'260 -21'058'200

 -  Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 115'471'365 7'656'972

 -  Zunahme / + Abnahme Vorräte und Angef. Arbeiten 189'299 -392'000

 -  Zunahme / + Abnahme Sachanlagen Finanzvermögen * -2'812'029 -21'696'463

.

 + Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten (KK, Kreditoren) -84'774'428 51'891'662

 + Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 14'569'807 -15'823'655

 + Zunahme / - Abnahme Langfristige Rückstellungen -829'110 -1'835'079

 + Zunahme / - Abnahme Verbindlichkeiten für SF und Fonds im FK -2'992'896 4'845'265

Veränderungen Bilanzpositionen -99'638'253 3'588'503

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit 3'152'700 145'459'644

Investitionstätigkeit

Ausgaben:

 -  Sachgüter -155'054'963 -160'257'213

 -  Darlehen und Beteiligungen -1'500'254 -1'477'870

 -  Investitionsbeiträge -2'710'626 -2'106'618

 -  Durchlaufende Beiträge -2'485'073 -2'850'839

Einnahmen:

 -  Abgang von Sachgütern 314'380 183'831

 -  Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 2'841'533 2'494'590

 -  Beiträge für eigene Rechnung 37'777'441 30'185'128

 -  Durchlaufende Beiträge 2'485'073 2'850'839

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -118'332'489 -130'978'153

Finanzierungstätigkeit

 -  Zunahme / + Abnahme Kurzfristige Finanzanlagen 0 20'000'000

 -  Zunahme / + Abnahme Langfristige Finanzanlagen 0 0

 + Aufnahme Obligationenanleihe 150'000'000 0

 -  Rückzahlung langfristige Schulden 0 0

 + Aufnahme / - Rückzahlung übr. langfristige Finanzverbindlichkeiten -77'420'804 -9'746'479

 + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Schulden -20'000'000 0

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 52'579'196 10'253'521

Bestand flüssige Mittel am Jahresanfang 142'413'514 79'812'920

Bestand flüssige Mittel am Jahresende 79'812'920 104'547'932

Veränderung flüssige Mittel -62'600'593 24'735'012

Bemerkungen:

* Die Liegenschaftsübertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen im Betrag von Fr. 4'165'229.70 sind in dieser Über-

sicht der besseren Lesbarkeit halber nicht enthalten.

Die Liegenschaftsübertragung an die soH und gleichzeitige Erhöhung der Beteiligung an der soH im Rechnungsjahr 2017 

sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da diese Vorfälle nicht geldwirksam sind (s. auch Ausführungen im Kapitel 1.6.1 

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Geschäftsbericht 2017).  
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1.6   Bilanzanpassung und Neubewertung des Finanzvermögens 

Ausgangslage 
 

§ 46 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-Gesetz, 

WoVG BGS 115.1) sieht in Bezug auf die Rechnungslegung vor, die Aktiven und Passiven nach dem Prinzip 

der getreuen Darstellung (true and fair view) zu bewerten. Das Finanzvermögen soll zum Verkehrswert 

bewertet werden. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungsstichtag, wobei eine 

systematische Neubewertung der Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch stattfindet. Ist 

bei einer Position des Finanzvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter 

Wert berichtigt. 

 

Die letzte umfangreiche Neubewertung wurde im Rahmen der Einführung von HRM2 per 1. Januar 2012 

durchgeführt. Die Rechnungslegung mit HRM2 folgt einer strengen Auslegung der HRM2 Standards der 

Kantonalen Finanzdirektorenkonferenz. Positionen mit stark schwankendem Marktwert werden 

regelmässig neu bewertet (z.B. Alpiq-Aktien).  

 

Die Konten des Finanzvermögens wurden per 31. Dezember 2018 einer Neubewertung unterzogen. Die 

betroffenen Bilanzkonten wurden detailliert überprüft und wo nötig auf der Basis der Verkehrswerte neu 

bewertet. Da die Bewertung der meisten Konten mindestens jährlich anlässlich des Jahresabschlusses 

aktualisiert wird, wurden lediglich folgende Kontengruppen überprüft: 

 

•� Finanzanlagen 

•� Liegenschaften Finanzvermögen 

•� Übrige Sachanlagen 

 

Dieser Bericht zeigt die Neubewertung der erwähnten Bilanzpositionen. Für die Umbewertung waren die 

Fachempfehlungen gemäss HRM2 und das Accounting Manual massgebend.  

 

Die neuen Werte der Bilanz per 31. Dezember 2018 wurden von der Kantonalen Finanzkontrolle im 

Rahmen der ordentlichen Jahresabschlussrevision geprüft. 

 

Dieser Bilanzanpassungsbericht wird der Regierung und dem Parlament zusammen mit dem 

Geschäftsbericht 2018 vorgelegt. 
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Bilanzen per 31.12.2018 vor und nach der Bilanzanpassung und der Neubewertung 
 

Bilanz 31.12.2018 31.12.2018

Neubewertung / 

Übertrag

vor Neubewertung / 

Übertrag

nach Neubewertung / 

Übertrag

1 AKTIVEN 2'855'295'433 2'856'479'485 1'184'051

10 Finanzvermögen 1'164'462'490 1'169'811'771 5'349'281

100 Flüssige Mittel , kurzfristige Geldanlagen 104'547'932 104'547'932 0

101 Forderungen 508'120'920 508'120'920 0

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 121'624'335 121'624'335 0

106 Vorräte und Angefangene Arbeiten 4'324'388 4'324'388 0

107 Finanzanlagen 232'463'949 232'413'949 -50'000

108 Sachanlagen Finanzvermögen 193'380'967 198'780'248 5'399'281 *

14 Verwaltungsvermögen 1'690'832'943 1'686'667'713 -4'165'230

140 Sachgüter 1'397'239'612 1'393'074'382 -4'165'230 *

144 Darlehen 115'876'772 115'876'772 0

145 Beteiligungen 177'716'559 177'716'559 0

146 Investitionsbeiträge 0 0 0

2 PASSIVEN 2'855'295'433 2'856'479'485 1'184'051

20 Fremdkapital 2'654'028'392 2'655'143'835 1'115'443

 Kurzfristiges Fremdkapital 595'845'269 595'845'269 0

200 Laufende Verbindlichkeiten 278'627'471 278'627'471 0

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 200'000'000 200'000'000 0

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 117'217'798 117'217'798 0

 Langfristiges Fremdkapital 2'058'183'123 2'059'298'566 1'115'443

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1'941'195'303 1'941'195'303 0

208 Langfristige Rückstellungen 24'266'149 24'266'149 0

209 Verbindlichkeiten SF und Fonds im FK 92'721'671 93'837'114 1'115'443

29 Eigenkapital 201'267'042 201'335'650 68'608

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 620'066'480 620'066'480 0

296 Neubewertungsreserve 0 0 0

299 Bilanzfehlbetrag Ausfinanzierung PKSO -982'469'804 -982'469'804 0

299 Rücklagen 104'504'361 104'504'361 0

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 459'166'005 459'234'613 68'608

Bemerkungen:

*  In diesen Beträgen ist die Übertragung von Liegenschaften vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen im Betrag von

Fr. 4'165'229.70 enthalten.
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Erläuterungen zu den neu bewerteten Bilanzpositionen per 31.12.2018 
 

Nachfolgend werden die einzelnen Bewertungsänderungen erläutert: 

 

Finanzanlagen 
 
Bilanz 31.12.2018 31.12.2018 Neubewertung

vor Neubewertung FV nach Neubewertung FV

107 Finanzanlagen 232'463'949 232'413'949 -50'000

Alpiq-Aktien 78'863'949 78'863'949 0

soH Anteil FV (1/3) 87'500'000 87'500'000 0

Aktien SIP BB AG (ehemals InnoCampus) 100'000 50'000 -50'000

Darlehen Alpiq (hybrid) 30'000'000 30'000'000 0

übrige Finanzanlagen 36'000'000 36'000'000 0  
 

Alpiq-Aktien 
Die Verbuchung der Alpiq-Aktien im Finanzvermögen führt nach den Vorgaben des Rechnungslegungs-

modells HRM2 dazu, dass der Bilanzwert des Aktienbestandes jährlich geprüft und gegebenenfalls 

angepasst werden muss. Die Alpiq-Aktien werden grundsätzlich zum Kurswert per 31. Dezember abzüglich 

einem Abschlag von 20% für die schwere Verkäuflichkeit bewertet und im Finanzvermögen ausgewiesen. 

Per 31.12.2018 weisen die Alpiq-Aktien nach dem Abschlag von 20% einen Wert von Fr. 95'812'505.60 auf. 

Aufgrund des Verzichts auf die Ausschüttung einer Dividende, der ausgesetzten Verzinsung des 

Aktionärshybriddarlehens und der mit der Situation auf dem Strommarkt verbundenen Risiken wird unter 

Einhaltung des Vorsichtsprinzips auf eine Aufwertung verzichtet. 

 

Aktien SIP BB AG (ehemals InnoCampus) 
Die Aktien Innocampus AG mit dem Nominalwert von 50'000 Franken wurden im Jahr 2015 für 100'000 

Franken gekauft (RRB 2015/1878). Die Firma hat sich in der Folge neu ausgerichtet und wurde umbenannt. 

Sie heisst neu Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG (SIP BB AG). Mit der aktuellen Neubewertung 

werden die Aktien zum Nennwert ausgewiesen und um 50'000 Franken abgewertet. 

 

 

Sachanlagen Finanzvermögen 

Bilanz 31.12.2018 31.12.2018

Neubewertung 

/ Übertrag

vor Neubewertung / 
Übertrag

nach Neubewertung / 
Übertrag

108 Sachanlagen Finanzvermögen 193'380'967 198'780'248 5'399'281

Liegenschaften 182'110'885 186'394'724 4'283'838

Anlagen der Spezialfinanzierungen 8'984'712 8'984'712 0

Anlagen der Legate und Stiftungen 2'285'369 3'400'812 1'115'443

Uebrige 1 1 0  
 

Liegenschaften Finanzvermögen 
Beim Übergang auf HRM2 wurden die Liegenschaften des Finanzvermögens überprüft und neu bewertet. 
Da die Bewertung der Anlagen im Finanzvermögen grundsätzlich zum Verkehrswert erfolgt, werden sie 
nicht systematisch abgeschrieben, sondern periodisch einer Neubewertung unterzogen. 
Die Neubewertung / Übertrag der Liegenschaften des Finanzvermögens setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Übertragung Immobilien vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen Fr. 4'165'229.70 
Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen  Fr.    118’608.49 
 
Die Übertragung der Immobilien vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögens wirkt sich gesamthaft 
auf die Bilanz nicht aus, da derselbe Wert beim Verwaltungsvermögen abnimmt.  
 
Die Aufwertung von Fr. 118'608.49 bedeutet hingegen ein Neubewertungsgewinn und wurde 
erfolgswirksam verbucht. 
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Übersicht der Veränderung der Liegenschaften des Finanzvermögens  
In nachfolgender Aufstellung werden einerseits die Übertragungen vom Verwaltungsvermögen ins 
Finanzvermögen und andererseits die neu bewerteten Liegenschaften gezeigt. 
 

WE GB-Nr. Objekt

Bilanzwert 

31.12.18 vor 

Umbewertung

Uebertrag vom VV 

ins FV Auf-/Abwertung Bilanzwert 31.12.18

Total 147'539'246 4'165'230 118'608 151'823'084

3511 1482 Lobiseystr. 4, Balsthal 0 1'585 1'585

5004 128 Aeussere Weihermatt, Beinwil 2'080 -60 2'020

5408 747 Fulmatt, Biberist 40'008 36'197 76'205

5409 748 Fulmatt, Biberist 21'263 19'243 40'505

3412 3403 Buchrainstr., Biberist 1'210 330 1'540

5488 31 Schachen Deitingen 44'200 -6'035 38'165

3516 97 Hauptstr. 88, Gänsbrunnen 0 123 123

5295 381 Witi, Grenchen 112'815 -5 112'810

5275 454 Witi, Grenchen 364'380 -35 364'345

5276 455 Witi, Grenchen 199'105 -15 199'090

5279 461 Witi, Grenchen 80'015 -140 79'875

5287 465 Witi, Grenchen 315'390 5 315'395

5281 471 Witi, Grenchen 194'225 -440 193'785

5289 518 Witi, Grenchen 651'855 10 651'865

5715 1435 Unt. Schachen, Gretzenbach 20'160 13'445 33'605

5780 935 Längenbuech, Gunzgen 796'165 -45'090 751'075

5526 31 ohne Bez, Holderbank 3'665 -3'299 367

5013 165 Dorf, Kleinlützel 477 -396 81

5014 166 Dorf, Kleinlützel 1'859 -1'585 274

5016 2382 Bausteinholle, Kleinlützel 17'920 -16'141 1'779

5019 3186 Dorf, Kleinlützel 1'194 -1'194 0

3911 1784 Mariasteinstr. 6, Metzerlen 0 2'000 2'000

5537 581 Bodenacker, Mümliswil 40'545 26'720 67'265

5538 586 Altermattshof, Mümliswil 10'551 6'819 17'370

5245 219 Haselacker, Oberdorf 2'691 2'829 5'520

5638 932 Bifang, Oensingen 34'389 22'926 57'315

5752 111 Rickenbach 7'400'000 7'400'000

2103 7081 Steingruben, Solothurn 0 1'114'652 1'114'652

2103 7082 Steingruben, Solothurn 0 793'123 793'123

3112 3560 Steingruben, Solothurn 0 837'000 837'000

5757 486 Dietrichhof, Starrkirch-Will 17'244 -2'874 14'370

3007 888 Chaux-d'Abel, St. Imier 973'672 54'823 1'028'495

5466 2497 Oeschmatt, Subingen 3'147 508 3'655

2705 1185 Ziegelstr. 9, Trimbach 0 462'000 462'000

2705 1238 Ziegelstr. 15, Trimbach 0 330'750 330'750

2705 1275 Ziegelstr. 17, Trimbach 0 282'493 282'493

2705 1277 Ziegelstr. 19, Trimbach 0 341'504 341'504

90 1412 Mühlematt, Welschenrohr 212'530 11'910 224'440

91 1373 Hausmatt, Welschenrohr 10'554 -4'544 6'010

5831 1370 Dorf, Winznau 240 -65 175

5479 1860 Schachen, Zuchwil 23'413 4'762 28'175

0

TOTAL 4'165'230 118'608  
 
 
Zuteilung ins Finanz- oder Verwaltungsvermögen 
 
Überprüfung der Klassifizierung 

Nebst der Bewertungen wurde die Zuteilung der Immobilien zum Finanz- oder Verwaltungsvermögen 
überprüft. 
 
Gemäss RRB 2005/493 vom 22. Februar 2005 werden Immobilien nach folgenden Grundsätzen ins 
Verwaltungs- und Finanzvermögen eingeteilt: 

•� Gemäss § 41 WoVG zählen alle Vermögenswerte zum Finanzvermögen, die ohne Beeinträchtigung 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können. 

•� Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der Erfüllung der 
öffentlichen Aufgaben dienen. 

 
Die kantonalen Immobilien sind, gestützt auf den RRB Nr. 2268 vom 8. Dezember 2003 
«Immobilienstrategie des Hochbauamtes» in den nachfolgenden detaillierten Gruppen klassifiziert. 
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A Betriebsnotwendige Immobilien (zu halten) 

•� A1 Belegte Immobilien, mindestens mittelfristig ≥ 5 Jahre 

•� A1 Kurz- und mittelfristige Reserven mit konkretem Bedarf 

•� A3 langfristige Reserven mit prognostizierter Nutzung ohne geeignete Alternative 
 
B Nicht betriebsnotwendige Immobilien (zu halten, periodisch zu überprüfen) 

•� B1 Tendenziell eher betriebsnotwendig 

•� B2 Historisch- und / oder kulturell wertvoll, jedoch nicht betriebsnotwendig 

•� B3 Tendenziell eher nicht betriebsnotwendig 
 
C Nicht betriebsnotwendige Immobilien (zu verwerten) 

•� C1 Planerisch zu entwickeln 

•� C2 Verwertungsreif machen 

•� C3 Direkt zu verwerten 
 
Übertragung Immobilien vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen 
Liegenschaften und Grundstücke, die für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Kantons nicht mehr 
betriebsnotwendig sind, werden vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen umgestuft. Die Anlagen 
werden per 31.12.2018 zum Anlagewert in das Finanzvermögen übertragen. Die einzelnen Werte sind 
durch die Firma IAZI geprüft worden.   
 
Es wurden Immobilien im Gesamtbetrag von 4'165'229.70 Franken vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen 
übertragen. Da diese Werte keine Veränderung erfahren haben, wirkt sich Übertragung auf das 
Neubewertungsergebnis nicht aus, da der Abgang im Verwaltungsvermögen dem Zugang im 
Finanzvermögen entspricht. 
 
Nicht mehr betriebsnotwendige Liegenschaften/Grundstücke mit Begründung: 
 

Anlage Nr. Anlagenbezeichnung 
Buchwert per 

31.12.2018 
Begründung 

10000000013 Balsthal GB 1482, Lobyseystrasse 4 1'585.00 
Land und Gebäude (WE 3511). Das 
Gebäude diente bis 2012 als 
Unterstand für das Kreisbauamt II 
ist seither vermietet. 

10000000607 Lobyseystrasse 4 0.00 

10000000736 Gänsbrunnen GB 97, Hauptstrasse 88 123.00 
Land und Gebäude (WE 3516). Das 
Gebäude diente bis 2012 als 
Unterstand für das Kreisbauamt II 
und steht seither leer. 

10000000869   0.00 

10000000154 
Metzerlen GB 1784, Mariasteinstrasse 
6 

2'000.00 
Land und Gebäude (WE 3911). Das 
Gebäude diente bis 2012 als 
Unterstand für das Kreisbauamt II 
steht seither leer. 

10000000871 Mariasteinstrasse 6 0.00 

10000000863 
Solothurn GB 7082, 
Waisenhausstrasse 8 

793'123.00 

Landreserve der KJPK (WE 2103). 
Das Grundstück wurde 2016 von 
der Stammparzelle GB Nr. 1397 
abparzelliert und soll entwickelt 
werden. 

10000000864 
Solothurn GB 7081, 
Waisenhausstrasse 8 

1'114'652.00 

Landreserve der KJPK (WE 2103). 
Das Grundstück wurde 2016 von 
der Stammparzelle GB Nr. 1397 
abparzelliert und soll entwickelt 
werden. 
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Anlage Nr. Anlagenbezeichnung 
Buchwert per 

31.12.2018 
Begründung 

10000000246 Solothurn GB 3560, Steingruben 837'000.00 
Das Grundstück soll entwickelt 
werden (Entwicklung Solothurn 
Nord). 

10000000260 Trimbach GB 1238, Ziegelstrasse 15 79'000.00 
Land und Gebäude (WE 2705), bis 
Ende 2016 zum Areal soH 
gehörend und seither durch das 
HBA vermietet 10000000414 Ziegelstrasse 15, EFH 251'750.00 

10000000261 Trimbach GB 1275, Ziegelstrasse 17 80'500.00 
Land und Gebäude (WE 2705), bis 
Ende 2016 zum Areal soH 
gehörend und seither durch das 
HBA vermietet 

10000000413 Ziegelstrasse 17, EFH 201'992.70 

10000000262 Trimbach GB 1277, Ziegelstrasse 19 80'000.00 
Land und Gebäude (WE 2705), bis 
Ende 2016 zum Areal soH 
gehörend und seither durch das 
HBA vermietet 

10000000415 Ziegelstrasse 19, EFH 261'504.00 

10000000264 Trimbach GB 1287, Ziegelstrasse 9 175'000.00 
Land und Gebäude (WE 2705), bis 
Ende 2016 zum Areal soH 
gehörend und seither durch das 
HBA vermietet 

10000000265 Trimbach GB 1285, Ziegelstrasse 9a 287'000.00 

10000000416 Ziegelstrasse 9, Büropavillon 0.00 

10000000547 Ziegelstrasse 9a, Velounterstand 0.00 

Total   Übertragung vom VV ins FV 4'165'229.70 
 
 
Neubewertung 
Die Firma IAZI hat die Verkehrswerte der im "Staatlichen Immobilieninventar" aufgelisteten Immobilien im 
Finanzvermögen überprüft und neu bewertet. Gesamthaft resultiert eine Aufwertung von Fr. 118'608.49. 
 
Es wurden vereinfachte Einzelbewertungen vorgenommen und folgende Parameter eingesetzt: 

•� Nicht bewertet werden Immobilien, die ab 2012 käuflich erworben wurden und zum 
Anschaffungspreis bilanziert sind. 

•� Neu bewertet werden Immobilien, die vor 2012 zum Anschaffungswert im Inventar aufgelistet sind. 

•� Nicht bewertet werden Immobilien, bei denen bereits Kaufs- oder Baurechtverhandlungen mit 
Interessenten stattgefunden haben. 

•� Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten werden der nächst höheren Zone zugeteilt und 
zum halben Verkehrswert bilanziert. 

•� Landwirtschaftliche Grundstücke ausserhalb der Bauzone werden mit 5.00/m2 bilanziert 

•� Waldgrundstücke ausserhalb der Bauzone werden zu 0.50/m2 bilanziert. 
 
 
Anlagen der Legate und Stiftungen 
Die Wertschriften des Max Müller-Fonds werden zum Marktwert per 31. Dezember 2018 bewertet. Die 

Aufwertung beträgt 1'115'443 Franken. Sie wird andererseits dem Fondskonto Max Müller gutgeschrieben, 

so dass diese Aufwertung für die Kantonsbilanz neutral ist. 
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Sachanlagen Verwaltungsvermögen 
 

Bilanz 31.12.2018 31.12.2018

Neubewertung 

/ Übertrag

vor Neubewertung / 
Übertrag

nach Neubewertung / 
Übertrag

14 Sachgüter 1'397'239'612 1'393'074'382 -4'165'230

Grundstücke VV unüberbaut 242'826'907 239'377'047 -3'449'860

Strassen 470'034'317 470'034'317 0

Wasserbauten 13'901'660 13'901'660 0

Hochbauten 366'935'347 366'220'100 -715'247

Waldungen 8'440'964 8'440'841 -123

Mobilien VV 23'495'991 23'495'991 0

Anlagen in Bau 271'604'427 271'604'427 0  
 

Die Übertragung der Immobilien vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen setzt sich zusammen aus 

Grundstücken von 3'449'860 Franken, Hochbauten von 715'246.70 Franken und Waldungen von 123 

Franken. Der Gesamtwert von 4'165’229.70 Franken wird ins Finanzvermögen verbucht. 

 

 

Verbindlichkeiten Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 
 
Bilanz 31.12.2018 31.12.2018 Neubewertung

vor Neubewertung FV nach Neubewertung FV

209 Verbindlichkeiten SF und Fonds im FK 92'721'671 93'837'114 1'115'443

Eigenkapital von Legaten, Stiftungen 15'904'010 17'019'453 1'115'443

Max Müller-Fonds 5'540'574 6'656'017 1'115'443

Adolf Schläfli-Fonds 6'449'308 6'449'308 0

Winkelried-Fonds 3'035'384 3'035'384 0

Schenkung Oberst W. Bargetzi 44'354 44'354 0

Olga Ziegler-Fonds 511'576 511'576 0

Bewährungshilfefonds 230'857 230'857 0

Legat Hugo Schneider 20'132 20'132 0

Loosli-Fonds 3'410 3'410 0

Schulfonds KBS Solothurn 68'415 68'415 0

Kapitalanlagen von selbständigen Stiftungen 501'537 501'537 0

Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal 100'856 100'856 0

Kulturstiftung Kantonsschule Solothurn 327'424 327'424 0

Wehrdenkmal-Stiftung 73'258 73'258 0

Spezialfinanzierungen im FK 76'316'124 76'316'124 0

Lotteriefonds 26'383'952 26'383'952 0

Sportfonds 17'191'810 17'191'810 0

Finanzausgleich Einwohnergemeinden 8'875'218 8'875'218 0

Finanzausgleich Kirchgemeinden 10'783'311 10'783'311 0

Forstfonds 3'012'872 3'012'872 0

Krankentaggeldversicherung GAV 1'544'607 1'544'607 0

Ersatzbeiträge Schutzräume 8'524'354 8'524'354 0  
 

Die Aufwertungen der Wertschriften des Max Müller-Fonds hat dieselbe Aufwertung des Fondskontos zur 

Folge. Diese Aufwertung ist für die Kantonsbilanz neutral, da das Geld im Fonds gebunden ist. 
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Eigenkapital 
 

Das Ergebnis der Neubewertung setzt sich wie folgt zusammen: 

Aktien SIP BB AG (ehemals InnoCampus AG) -50'000.00 

Umbewertungen Liegenschaften  118'608.49 

Total Neubewertung 68'608.49 
 

Die Neubewertung wird in der Erfolgsrechnung zugunsten bzw. zulasten des Jahresergebnisses verbucht. 

 
Bilanz 31.12.2018 31.12.2018 Neubewertung

vor Neubewertung FV nach Neubewertung FV

29 Eigenkapital 201'267'041.51 201'335'650.00 68'608.49

Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 620'066'479.92 620'066'479.92 0.00

Natur- und Heimatschutz 9'056'534.01 9'056'534.01 0.00

Unfallkasse 525'317.20 525'317.20 0.00

Tierseuchenkasse 845'378.18 845'378.18 0.00

Deponienachsorge 8'984'712.00 8'984'712.00 0.00

Strassenbaufonds 600'654'538.53 600'654'538.53 0.00

Bilanzüberschuss / -fehlbetrag -418'799'438.41 -418'730'829.92 68'608.49

frei verfügbarer Bilanzüberschuss 459'166'004.87 459'234'613.36 68'608.49

Bilanzfehlbetrag PKSO -982'469'804.00 -982'469'804.00 0.00

AfU Wasserrechnung 95'504'360.72 95'504'360.72 0.00

Globalbudgetreserve 9'000'000.00 9'000'000.00 0.00  
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1.7   Anhang zur Bilanz 

 

1.7.1   Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 
 

Grundlagen 
 
Der vorliegende Geschäftsbericht basiert auf dem Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsfüh-

rung (WoV-Gesetz). Mit der Einführung von HRM2 wurde das Gesetz an die neuen Erfordernisse angepasst 

und am 22. März 2011 vom Kantonsrat verabschiedet (RG 175/2010). Die Ausführungen sind in der WoV-

Verordnung geregelt. Das Accounting Manual setzt die Vorschriften der WoV-Gesetzgebung und den 

HRM2-Fachempfehlungen für die Rechnungslegung um. 

Es besteht schweizweit eine Tendenz Richtung IPSAS. Da eine spätere Umstellung auf IPSAS auch beim 

Kanton Solothurn nicht ausgeschlossen wird, werden die bestehenden Wahlrechte im HRM2 möglichst 

nahe an IPSAS ausgenutzt. Die Rechnungslegung im Kanton Solothurn folgt deshalb einer strengen 

Auslegung von HRM2. 

 

Die Rechnungslegung nach den HRM2-Standards wurde erstmals für das Rechnungsjahr 2012 angewendet. 

Seitdem werden Budget, integrierter Aufgaben- und Finanzplan und Rechnung nach den neuen Richtlinien 

erstellt. 

 

Berichterstattung (Jahresrechnung, Geschäftsbericht) 
Die Jahresrechnung enthält Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung, 

Eigenkapitalnachweis und den Anhang mit Rechnungslegungsgrundsätzen, Beteiligungs- und 

Anlagenspiegel und weiteren wichtigen Angaben für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage. 

 

Grundsätze 
 

Bilanzierungsgrundsätze 
 

Die Bilanzierungsgrundsätze sind im WoV-Gesetz wie folgt geregelt (§42bis WOV-G): 

 

Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen 

bringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. 

Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie künftige Vermögenszuflüsse 

bewirken oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt 

werden kann. Für Sachanlagen gilt eine Aktivierungsgrenze von Fr. 50‘000.00 (§29 WoV-VO). 

 

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen wird 

und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. 

Rückstellungen werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung 

oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind. 

 

Bewertungsgrundsätze 
 

Die Bilanz setzt sich zusammen aus den Aktiven (§41 WoV-G) und den Passiven (§42 WoV-G). 

 

Die Aktiven setzen sich zusammen aus dem Finanzvermögen, dem Verwaltungsvermögen sowie allfälligen 

Verlustvorträgen aus den Spezialfinanzierungen und dem allgemeinen Finanzhaushalt.  

Das Finanzvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben veräussert werden können.  

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der Erfüllung der öffentlichen 

Aufgaben dienen.  
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Der Verlustvortrag besteht aus der das Vermögen übersteigenden Summe des Fremdkapitals und der 

Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen.  

 

Die Passiven setzen sich zusammen aus dem Fremdkapital, den Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 

sowie dem allfälligen Eigenkapital. Das Eigenkapital entspricht dem Vermögen, das die Verpflichtungen 

übersteigt. 

 

§46 und §47 WoV-G regeln die Bewertungen in der Bilanz: 

 

Finanzvermögen 
Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. 

Entsteht kein Aufwand, wird zu Verkehrswerten zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen 

erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungsstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der 

Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch stattfindet.  

 

Verwaltungsvermögen 
Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellkosten bilanziert. Entstehen 

keine Kosten oder wurde kein Preis bezahlt, wird der Verkehrswert als Anschaffungskosten bilanziert. Ist 

bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren 

bilanzierter Wert berichtigt. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten. 

Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden 

ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.  

 

Das Fremdkapital und das Finanzvermögen werden zum Nominalwert bewertet. 

 

Abgrenzung Steuererträge 
Bei der Erfassung der Steuererträge ist sowohl das Soll-Prinzip als auch das Steuerabgrenzungsprinzip 

zulässig. Beim Sollprinzip werden die Steuererträge bei der Rechnungsstellung verbucht. Beim 

Steuerabgrenzungsprinzip werden Ende Jahr jene Steuererträge verbucht, welche für das betreffende Jahr 

effektiv geschuldet gewesen wären. 

Der Kanton Solothurn wendet das Sollprinzip (Verbuchung zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung) an. 

Diese Praxis ist damit HRM2-konform. 

 

Rückstellungen und Eventualverpflichtungen 
Aktive und passive Rechnungsabgrenzungen sowie Rückstellungen werden vorgenommen bzw. gebildet. 

Dies entspricht dem Grundsatz der Periodenabgrenzung, wonach alle Aufwände und Erträge in derjenigen 

Periode zu erfassen sind, in welcher sie verursacht werden. Rücklagen sind ein synonymer Begriff für 

Reserven, welche Eigenkapital darstellen. 

 

Spezialfall: Alpiq-Aktien im Finanzvermögen / Neubewertung 
Obwohl sich der Kurswert per 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahr relevant verändert hat, wurde der 

Buchwert der Aktien aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Alpiq und der mit der Situation auf 

dem Strommarkt verbundenen Risiken auf dem Vorjahreswert belassen (Vorsichtsprinzip). 

 

Spezialfall: Pensionskassenverpflichtung 
Die Pensionskasse wurde gemäss Gesetz per 1.1.2015 ausfinanziert. Die Auswirkungen werden in einem 

separaten Kapitel zur Pensionskasse dargestellt. 
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Eigenkapitalausweis 
 

Der Eigenkapitalausweis wurde mit HRM2 als eigenständiger Teil der Jahresrechnung eingeführt. Er zeigt 

die Ursachen und Veränderungen des Eigenkapitals detailliert auf.  

 

Konsolidierung 
 

Die Kreise 1 (Parlament, Regierung und engere Verwaltung) und 2 (Rechtspflege, sowie weitere 

eigenständige kantonale Behörden) werden konsolidiert. Kreis 3 (Anstalten und weitere Organisationen) 

werden im Beteiligungsspiegel aufgeführt.  

 

Der Konsolidierungskreis ist wie folgt definiert: 

 
Konsolidierungskreis 
Die Jahresrechnung umfasst folgende Einheiten: 

•� Regierungsrat 

•� Kantonsrat 

•� Departemente und Staatskanzlei mit den unterstellten Verwaltungseinheiten 

•� Finanzkontrolle 

•� Gerichte 

 

Nicht konsolidiert werden insbesondere: 

•� Die Solothurner Spitäler AG soH 

•� Gebäudeversicherung 

•� BVG- und Stiftungsaufsicht 

•� MAZ Museum altes Zeughaus 
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1.7.2   Erläuterungen zur Bilanz 
 

In den nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich die Zahlen per 31. Dezember 2018 auf die Bilanz nach 

der Anpassung und Neubewertung des Finanzvermögens. 

 

1.7.2.1   Finanzvermögen 

 

Flüssige Mittel 
 

Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

100 Flüssige Mittel , kurzfristige Geldanlagen 79'812'920 104'547'932 24'735'012

Kasse,  Postcheck,  Banken 79'812'920 104'547'932 24'735'012  
 

Der Bestand der flüssigen Mittel war im Vorjahr tiefer, da infolge des Systemwechsels (SAP Redesign) auf 

anfangs 2018 alle Kreditoren per 31.12.2017 noch im alten Jahr bezahlt wurden, damit keine Migration 

von offenen Lieferantenrechnungen vorgenommen werden musste. Infolgedessen waren die flüssige 

Mittel im Vorjahr deutlich kleiner. 

 

 

Forderungen 
 

Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

101 Forderungen 487'062'720 508'120'920 21'058'200

Bund 142'684'965 165'371'488 22'686'524

Einwohnergemeinden 1'197'180 1'050'641 -146'540

Steuern 302'212'620 313'411'205 11'198'585

Debitoren 82'478'120 73'367'919 -9'110'201

Delkredere Dienststellen -47'363'825 -50'086'945 -2'723'120

Diverse Kontokorrente und Guthaben 5'853'659 5'006'611 -847'047  
 

Die grossen Zunahme beim Bundeskontokorrent ist zum einen auf den höheren Finanzausgleich von 9,7 

Mio. Franken zurückzuführen. Zum andern mussten dem Bund für den November 2018 7,2 Mio. Franken 

weniger Bundessteuern gutgeschrieben werden. Weiter wurde die Ausgleichszahlung vom Bund für die 

schweiz.-französischen Grenzgänger von 4,4 Mio. Franken im Bundeskontokorrent zwar gutgeschrieben, 

aber erst im 2019 ausgeglichen. In den Vorjahren wurde dies jeweils bereits im Herbst vom Bund 

überwiesen. 

 

Der Gesamtausstand bei den Steuern per 31.12.2018 liegt rund 11,2 Mio. Franken über dem Vorjahreswert. 

Begründet ist dies durch die gegenüber dem Vorjahr ebenfalls höheren Steuererträge. 

 

Die Abnahme der Debitorenbestände ist dadurch begründet, dass die PKSO die Forderung aus der 

Abrechnung über die fakturierten Ausfinanzierungsbeiträge 2018 von 12,8 Mio. Franken bereits im 

Dezember 2018 überwiesen hat, im Gegensatz zum Vorjahr, in welchem die Forderung am 31. Dezember 

2017 noch offen war. 

 

Die zu erwartenden Verluste (Delkredere) haben sich im Steueramt aufgrund der höheren Ausstände um 

2,1 Mio. Franken erhöht. 
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Kurzfristige Finanzanlagen 
 

Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

102 Kurzfristige Finanzanlagen 20'000'000 0 -20'000'000

Festgelder 20'000'000 0 -20'000'000  
 

Unser Darlehen an die Solothurner Spitäler AG wurde im Januar 2018 von der soH zurückbezahlt und 

wurde nicht verlängert. 

 

 

Aktive Rechnungsabgrenzungen 
 
Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 129'281'307 121'624'335 -7'656'972

Trans. Aktiven Ausstehende Beiträge Hochbau 508'800 960'209 451'409

Trans. Aktiven Gemeindebeiträge Öffentl. Verkehr 19'622'440 20'085'711 463'271

Trans. Aktiven Ausstehende Beiträge Amt für Umwelt 15'409'080 23'693'660 8'284'580

Trans. Aktiven Bundesbeitrag für Stipendien 811'000 786'000 -25'000

Trans. Aktiven Schuldgelder 11'118'117 10'714'725 -403'392

Trans. Aktiven Bund Verrechnungssteuer 32'243'120 24'716'517 -7'526'603

Trans. Aktiven Finanzaufwand 159'725 159'572 -153

Trans. Aktiven Bund LSVA 3'581'524 3'297'156 -284'368

Trans. Aktiven Asyl 14'098'332 12'210'864 -1'887'468

Trans. Aktiven Beiträge EL zur AHV/IV 9'764'980 11'003'491 1'238'511

Trans. Aktiven Sozialhilfe 756'709 24'115 -732'594

Trans. Aktiven Ausst Gemeindebeiträge Kantonsschulen 4'403'000 4'975'067 572'067

Ausgleichskonto Asyl 3'889'326 0 -3'889'326

diverse Trans. Aktiven 12'915'155 8'997'248 -3'917'907  
 

Im Amt für Umwelt sind 2018 insbesondere die Arbeiten am Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt 

an der Emme dank den sehr guten Wetterbedingungen zügig vorangeschritten. Dementsprechend fielen 

die Zwischenabrechnungen für die Beiträge des Bundes an die Hochwasserschutz- und Revitalisierungs-

massnahmen sowie die Sanierungsarbeiten an den Deponien Schwarzweg und Rüti Ende November und 

für Leistungen, die im 4. Quartal noch nicht fakturiert waren, mit rund 18 Mio. Franken für dieses Projekt 

sehr hoch aus. Der Haupanteil der Bruttoinvestitionskosten wird durch den Bund, NFA-Grossprojekte 

Kanton und VASA-Gelder (Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten), finanziert. Der Bund 

hat die per November eingereichten Zwischenabrechnungen erst anfangs 2019 nach dem Abschluss 2018 

gutgeschrieben, deshalb blieb die aktive Rechnungsabgrenzung per 31.12.2018 auf einem höheren statt 

dem üblichen Stand bestehen. 

 

Vom Bund werden 7,5 Mio. Franken weniger Verrechnungssteuer gutgeschrieben als im Vorjahr. Der Bund 

hat festgestellt, dass der Kantonsanteil 2017 von 10% am Nettoerlös zu hoch ausgefallen ist. Zum einen 

wurde der zu hohe Kantonsanteil 2017 im 2018 korrigiert und zum andern ist der Anteil 2018 tiefer 

ausgefallen. 

 

Das Guthaben Asyl gegenüber dem Bund ist aufgrund weniger Zuweisungen von Asylsuchenden tiefer als 

2017. 

 

Die Abgrenzungen bei den Beiträgen EL zur AHV/IV entsprechen hauptsächlich den Guthaben gegenüber 

dem Bund, welche im laufenden Jahr 1,1 Mio. Franken höher sind als im 2017. 

Bei der EL IV besteht im Gegensatz zum Vorjahr ein Guthaben gegenüber den Gemeinden, da deren 

effektiver Beitrag leicht höher als die geleisteten Akontozahlungen ist (+0,1 Mio. Franken höher als 2017). 

 

Für die Sozialhilfe mussten im 2018 weniger Rechnungen an andere Kantone für zugezogene Personen 

abgegrenzt werden. 

 

Die Ausgleichskonten enthalten Bundesgelder für das Asyl- und Flüchtlingswesen. Im 2018 wurde der 

Kantonsbeitrag an das KIP I in Höhe von 8,5 Mio. Franken, welcher von 2014 bis 2017 aus dem 
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Bundesbeitrag an Asylsuchende finanziert wurde, den Finanzgrössen ASO belastet und in die 

Ausgleichskonten Asyl und Nothilfe rückerstattet. Mit dieser Massnahme wurde die Unterdeckung der 

Ausgleichskonten bereinigt. 

 

 

Vorräte und Angefangene Arbeiten 
 
Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

106 Vorräte und Angefangene Arbeiten 3'932'388 4'324'388 392'000

Vorräte der Aemter 3'932'388 4'324'388 392'000  
 

Diese Position hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. 

 

 

Finanzanlagen 
 
Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

107 Finanzanlagen 232'463'949 232'413'949 -50'000

Alpiq-Aktien 78'863'949 78'863'949 0

soH Anteil FV (1/3) 87'500'000 87'500'000 0

Aktien SIP BB AG (ehemals InnoCampus) 100'000 50'000 -50'000

Darlehen Alpiq (hybrid) 30'000'000 30'000'000 0

übrige Finanzanlagen 36'000'000 36'000'000 0  
 

Der Börsenkurs der Alpiq-Aktien per 31.12.2018 ist höher als der Schlusskurs des Vorjahres. Aufgrund der 

schwierigen und unsicheren finanziellen Situation der Alpiq wird aber auf eine Aufwertung verzichtet (s. 

auch Ausführungen im Kapitel Neubewertung Finanzvermögen). 

 

Die Aktien der SIP BB AG (ehemals Innocampus) wurden im Rahmen der Neubewertung des 

Finanzvermögens auf den Nennwert abgewertet (s. auch Ausführungen im Kapitel Neubewertung 

Finanzvermögen). 

 

Die Alpiq steht zusätzlich zu den Aktien mit einem Hybriddarlehen von Fr. 30’000'000.-- in unseren 

Büchern. Diese öffentliche Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit. Alpiq hat allerdings das Recht, die 

Anleihe vorzeitig, jedoch frühestens nach 5,5 Jahren, am 15. November 2018, zurückzuzahlen. Die Anleihe 

wurde bis jetzt jedoch nicht zurückbezahlt. Das Hybridkapital kann bis zu diesem Rückzahlungstermin mit 

einem Coupon zu 5% verzinst werden. Diese Zinszahlungen auf dem Hybriddarlehen der Schweizer 

Hauptaktionäre können aber nach Ermessen von Alpiq ausgesetzt werden, ohne dass Alpiq diese 

nachzahlen muss. Aufgrund des aktuellen Geschäftsganges der Alpiq wird für das abgelaufene 

Geschäftsjahr keine Verzinsung vorgenommen. 

 

 

Sachanlagen Finanzvermögen 
 
Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

108 Sachanlagen Finanzvermögen 172'799'948 198'780'248 25'980'301

Liegenschaften 160'749'140 186'394'724 25'645'584

Anlagen der Spezialfinanzierungen 9'763'106 8'984'712 -778'394

Anlagen der Legate und Stiftungen 2'287'701 3'400'812 1'113'111

Uebrige 1 1 0  
 

Die Erhöhung des Liegenschaften Bestandes um 25,7 Mio. Franken begründet sich durch Liegenschafts-

käufe-/verkäufe in der Höhe von 18,6 Mio. Franken, durch die Übertragung von Liegenschaften aus dem 

Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen in der Höhe von 4,2 Mio. Franken und durch Investitionen von 

insgesamt 6,4 Mio. Franken. Weiter ergab sich durch die Neubewertung des Finanzvermögens eine 
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Aufwertung in der Höhe von 0,1 Mio. Franken. Die Rückstellung Planungsmehrwert Attisholz-Süd wurde 

infolge von Landverkäufen um 3,6 Mio. Franken aufgelöst. 

 

Im Rahmen der Neubewertung des Finanzvermögens wurden auch die Wertschriften des Max Müller Fonds 

um 1,1 Mio. Franken auf den Marktwert aufgewertet (s. auch Kapital Neubewertung des Fianzvermögens). 
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1.7.2.2   Verwaltungsvermögen 

 

Anlagenbuchhaltung 
 

Mit der Anlagenbuchhaltung werden die Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens einzeln erfasst und 

über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Zur Unterscheidung der verschiedenen Anlagenarten wurden 

sogenannte Anlagenklassen gebildet. Diese ermöglichen eine unterschiedliche Parametrierung der 

Anlagen (z.B. Steuerung der Nutzungsdauer und somit der monatlichen Abschreibungsbelastung). Über die 

Anlageklasse werden alle Verbuchungsvorgänge gesteuert. Zudem werden sie in der Bilanz anstelle der 

einzelnen Vermögenswerte ausgewiesen. 

 

Abschreibungen 
 

Das Verwaltungsvermögen wird linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Weitergehende  

Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen müssen transparent gemacht werden.  

 

 

Abschreibung nach der Nutzungsdauer 
Die Abschreibung ist die systematische Verteilung des Abschreibungsvolumens eines Vermögenswertes 

über dessen Nutzungsdauer. Die Abschreibungsmethode hat deshalb dem erwarteten Verlauf des 

Verbrauchs des künftigen wirtschaftlichen Nutzens des Vermögenswertes zu entsprechen. Gemäss 

Regierungsratsbeschluss Nr. 944 vom 26. Mai 2009 wird die Abschreibung der Anlagen im 

Verwaltungsvermögen deshalb linear auf der Basis der Nutzungsdauer nach Anlagekategorien 

(Anlageklassen) erfolgen. Zusätzliche Abschreibungen werden nicht zugelassen. 

 

 

Abschreibung von Anlagen der Spezialfinanzierungen 
Die Abschreibungsmethode gilt auch für Anlagengüter der Spezialfinanzierungen. Diese werden wie das 

andere Verwaltungsvermögen auf der Basis der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Dies hat zur Folge, 

dass auf der Aktivseite z.B. auch die Strassen bilanziert werden. 
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Nutzungsdauer je Anlagenklasse 

 

Die einzelnen Anlagen werden den Anlagenklassen zugewiesen. Es gibt folgende Anlagenklassen: 

 

Anlagen-
klasse 

Bezeichnung 
Nutzungs-
dauer 

Bemerkungen Dienststelle 

          

Z1400000 Grundstücke - 
Bebaute und unbebaute 
Grundstücke, Wald 

HBA 

          

Z1401000 Strassen 40   AVT 

Z1401090 Strassen SF 40 Spezialfinanzierung AVT 

          

Z1402000 Wasserbau 40   AfU 

          

Z1403000 Übriger Tiefbau 40   AfU/AVT 

Z1403010 Oel- und Chemiewehr 10   AfU 

          

Z1404010 Gebäude und Hochbauten hoch 30 

Entspricht (gerundet) den 
REKOLE-Vorgaben für die 
Bewertung von 
Spitalbauten 

HBA 

Z1404020 
Gebäude und Hochbauten 
mittel 

40   HBA 

Z1404090 
Gebäude und Hochbauten 
mittel SF 

40 Spezialfinanzierung HBA 

Z1404030 Gebäude und Hochbauten klein 50   HBA 

Z1404040 
Gebäude und Hochbauten 
spez. Objekte 

- Schlösser, Ruinen HBA 

Z1404050 
Gebäude und Hochbauten: 
Mieterausbau und 
Einrichtungen 

15   HBA 

Z1405000 Waldungen -   HBA 

          

Z1406000 Informatik 3 Jahre 3 Hardware KAPO/Schulen/AIO 

Z1406010 Informatik 5 Jahre 5 Software AIO 

Z1406020 Informatik 7 Jahre 7 nur fallweise KAPO, AIO 

Z1406040 Funkanlagen 10 Polycom KAPO/AIO 

          

Z1407000 
Anlagen im Bau (AiB 
9xxxxxxxxx) 

-   Alle 

          

Z1409000 Übrige Sachanlagen -   Alle 

          

Z1444000 
Darlehen an öff. 
Unternehmungen 

-   AVT 

Z1445000 
Darlehen an priv. 
Unternehmungen 

-   AVT 

Z1447000 Darlehen an priv. Haushalte - Ausbildungsdarlehen DBK 

          

Z1451000 Bet. an Kantonen/Konkordaten -   AVT 

Z1454000 Bet. an öff. Unternehmungen -   AVT 

Z1455000 Bet. an priv. Unternehmungen -   AVT 
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Anlagen-
klasse 

Bezeichnung 
Nutzungs-
dauer 

Bemerkungen Dienststelle 

Z1457000 Bet an priv. Haushalte -   AVT 

          

Z1460000 IB Bund -   HBA / AVT /ALW 

Z1461000 IB Kantone/Konkordate -   HBA / AVT /ALW 

Z1462000 IB Gemeinden/Gem.zweckverb. -   HBA / AVT /ALW 

Z1462090 
IB Gemeinden/Gem.zweckverb. 
SF 

- Spezialfinanzierung HBA / AVT /ALW 

Z1464000 IB öff. Unternehmungen -   HBA / AVT /ALW 

Z1464002 Bedingt rückzahlbare Darlehen -  AVT 

Z1465000 IB priv. Unternehmungen -   HBA / AVT /ALW 

Z1466000 IB priv. Organisationen -   HBA / AVT /ALW 

Z1467000 IB priv. Haushalte -   HBA / AVT /ALW 
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Anlagenbuchhaltung: Grössere Bewegungen 2018 (in Mio. Franken) 

 
Anlagenklassen Amt Bewegungen Betrag 

in Mio. 
Fr. 

Grundstücke HBA Abgang: Div. Grundstücke ins FV gem.Liste Fa. IAZI  

Abgang: Westtangente 006, war doppelt 

-3.4

-1.2

 

Strassen 

AVT Zugang: Strassen SF, Diverse Projekte   

Zugang: Rickenbach, neue Langsamverkehrsunt.  

Zugang: Zugang: Entlastung ERO Olten 

Inv. Förderungen: Stassen SF, Diverse Projekte 

Inv. Förderungen: Entlastung ERO Olten 

Inv. Förderungen: Obergösgen, ersatz Kanalbrücke 

Aktivierungen: Zuchwil, Instandsetzung SBB 

+32.1

+0.6

+1.4

-9.1

-1.5

-0.1

+7.1

Gebäude- und 

Hochbauten 

HBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugang: Bürgerspital Solothurn 

Zugang: Weissensteinstr. 102, Solothurn 

Zugang: Kanti Solothurn 

Zugang: Pädag. FH Klassentrakt  

Zugang: GIBS Solothurn und BBZ Sol. +Grenchen  

Zugang: GIBS, KBS und BZ-GS Olten  

Zugang: Kanti Olten 

Zugang: Spital Dornach, Personalhaus  

Zugang: Franziskanerhof, Solothurn  

Zugang: Staatsarchiv Solothurn 

Zugang: UG Solothurn 

Zugang: Ambassadorenhof Solothurn 

Zugang: Schmelzihof Balsthal  

Zugang: Amthaus Olten 

Zugang: Industriestrasse 9, Büsserach 

Zugang: MFK Bellach 

Zugang: Werkhofstrasse 65, Rötihof 

Zugang: Werkhofstrasse 15, Solothurn /Polizei 

Zugang: Herrnmatt 10, Seewen KBA III 

Zugang: Höhenstrasse, Riedholz Wallierhof 

Zugang: Diverse 

Abgang: Ziegelstr.17-19,Umb.ins FV gem.Firma IAZI 

Inv. Förderungen: GIBS, KBS und BZ-GS Olten 

Inv. Förderungen: BBZ Solothurn-Grenchen   

Inv. Förderungen: Ambassadorenhof Solothurn 

Inv. Förderungen: Wallierhof, Laufstall  + Bienenh. 

Aktivierung: Wallierhof Laufstall, Remise, Bienen  

+1.0

+0.1

+0.5

+0.2

+0.7

+1.5

+7.1

+0.1

+0.7

+0.1

+0.1

+1.1

+0.7

+0.5

+0.4

+0.1

+0.7

+0.1

+0.2

+1.7

+0.3

-1.3

-0.3

-0.2

-0.1

-0.2

+2.1

Informatik AIO   Zugang: ISOV Steuersystem  

Zugang: Ablösung Geschäftsverwaltung AS 

Zugang: Verwaltungsdesktop DT 2016 

Zugang: Diverse  

Aktivierung: Diverse  

+1.0

+0.3

+0.3

+2.2

+1.6

 KAPO Zugang: Zugang Polycom  

Zugang: Diverse 

+0.3

+1.9

Anlagen im Bau AVT Zugang: Seewen, Umges. Grellingerstrasse 

Zugang: Kienberg, Saalstrasse  

Zugang: Mümliswil-Ramiswil, Scheltenstrasse 

Zugang: Luterbach-Zuchwil, Ersatz Emmenbrücke 

Zugang: Mümliswil-Ramiswil-Beinwil Passwang 

Aktivierung: Zuchwil Instandsetzung SBB Ueberf.  

Inv. Förderung Mümliswil-Ramiswil-Beinwil  

Inv. Förderung Diverse 

+0.1

+1.4

+1.1

+1.2

+4.3

-7.1

-0.6

-0.2

 AfU Zugang: Wasserbau Kleinprojekte 2011  +1.2
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Anlagenklassen Amt Bewegungen Betrag 
in Mio. 

Fr. 
Zugang: HWS und Revit Aare, Olten-Aarau 

Zugang: Dünnern Oensingen KP16 HWS 

Zugang: Dünnern Herbetswil, KP 16 HWS 

Zugang: HWS & Revit. Emme ab Wehr B. 

Inv. Förderungen: Wasserbau Kleinprojekte 2011 

Inv. Förderungen: HWS und Revit Aare, Olten 

Inv. Förderungen: HWS & Revit Emme ab Wehr B 

Inv. Förderungen: Diverse 

+2.7

+0.3

+0.1

+17.0

-0.6

-1.9

-14.9

-0.1

 HBA Zugang: WE 1710.01 / Kanti Olten  

Zugang: WE 2110.31 / Bürgerspital Solothurn 

Zugang: WE 3714 UM SAN Werkhof SF 006 

Zugang: Rathaus Einbau Med 

Zugang: Umb.San. Marktplatz 22, Grenchen 

Zugang: Diverse 

Aktivierung: San. Wallierhof / Oek. Gebäude  

+7.3

+56.9

+0.1

+0.6

+1.5

+0.2

-2.1

 AIO Zugang: Neue Steuerlösung SOTAXX 

Zugang: Update CMS Intranet / Internet   

Zugang: E-Gov Plattform  

Zugang: Diverse  

Aktivierung: MISA Implementation GAMISO  

Aktivierung: Ablösung STIPDA 

Aktivierung: AMB3000 neue Version AMB 

Aktivierung: Ablösung Geschäftsverwaltung AS 

Aktivierung: Umzug Familien EL von AKSO zu ASO 

Aktivierung: AMB3000 neue Version Zusatzkredit 

Aktivierung: SAP HANA SW HW DL 

Aktivierung: Diverse  

+4.2

+0.1

+0.1

+0.5

-0.3

-0.1

-0.1

-0.2

-0.1

-0.2

-0.3

-0.3

 BBZ SO Aktivierung: Informatik -0.1

Darlehen AfL Zugang: SLK Kantonsdarlehen +0.1

 WJF Zugang: Darl. an private Unternehmungen +0.3

 DBK Zugang: Darl. an private Haushalte  +1.2

 DBK Rückzahlungen Darlehen private Haushalte 

/Ausbild. 

-1.3

 AVT Rückzahlungen OeV -0.9

 WJF Rückzahlungen Darlehen Oeffentl. Unt. -0.3

 WJF Rückzahlungen Darlehen priv. Untern. -0.03

Beteiligungen AIO  Zugang: Aktie eOperations Schweiz AG   +0.003

 AFIN Zugang:   

Investitionsbeiträge BJD Amtliche Vermessung +0.01

 BJD Digitale Nutzungszonen +0.1

 WJF Beiträge für Wegbauten/Sanierungen +0.1

 AfL Kantonsbeitrag zu Berghöfen +0.6

 AfL Kantonsbeitrag an Bodenverbesserungen +1.0

 Afl Kantonsbeitrag an Landw. Gebäude +0.2

 AVT Investitionen im ÖV, à fonds perdu +0.01
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Darlehen des Verwaltungsvermögens 
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Beteiligungen 

Im Jahr 2010 wurden mit RRB Nr. 2010/326 die Beteiligungsstrategie und die Richtlinien zur Public 

Corporate Governance (PCG-Richtlinien) beschlossen. Darin wurde unter anderem festgelegt, dass eine 

jährliche Überprüfung des Beteiligungsportefeuilles zu erfolgen hat und dem Regierungsrat darüber 

Bericht zu erstatten ist. 

In der vorliegenden Ausgabe des Beteiligungsreportes werden die Ereignisse im Jahr 2018 

zusammengefasst. Der Beteiligungsspiegel gibt eine Übersicht über alle aktuellen Beteiligungen des 

Kantons Solothurn sowie Informationen zur kantonalen Vertretung und Veränderungen im obersten 

Führungsorgan der Beteiligung. 

Das Portfolio der Beteiligungen wird jährlich von den fachlich zuständigen Ämtern und Departementen 

überprüft. Anpassungen an den Eigentümerstrategien werden nötigenfalls mit dem jährlichen 

Beteiligungsreport vom Regierungsrat beschlossen. 

 

Entwicklung im Jahr 2018 

Im Jahr 2018 traten folgende massgebliche Ereignisse im Beteiligungsportefeuille ein: 

Alpiq 
An der Bilanzmedienkonferenz vom 4. März 2019 wurde angekündigt, dass der Verwaltungsrat der Alpiq 

Holding AG der Generalversammlung wegen der weiterhin negativen Ergebnisse der Schweizer Produktion 

beantragen wird, keine Dividende auszuschütten. Zudem bezahlt Alpiq den Schweizer 

Konsortialaktionären keinen Zins auf ihrem Hybriddarlehen. 

Die bestehende Konsortialvereinbarung, die 2005 zwischen den Gründungsaktionären von Alpiq 

geschlossen wurde und welcher auch der Kanton Solothurn angehört, läuft im September 2020 aus. Der 

Konsortialaktionär EDF hat die Vereinbarung fristgemäss mit Wirkung per 29. September 2020 gekündigt. 

Heinz Saner, Olten, wird an der Generalversammlung der Alpiq Holding AG am 14. Mai 2019 in Olten 

weiterhin als Vertreter des Kantons Solothurn zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. 

Per 31. Dezember 2018 erfolgte gegenüber dem Vorjahr keine Neubewertung der Alpiq-Aktien. Die Aktien 

wurden per 31. Dezember 2018 wie im Vorjahr zum Buchwert von 50.44 Franken bewertet. Der Buchwert 

der Alpiq Aktien wird aufgrund der mit der Kündigung des Vertrages und der Situation auf dem 

Strommarkt verbundenen Risiken unter Einhaltung des Vorsichtsprinzips auf dem Vorjahreswert belassen. 

Schweizer Salinen AG 
Anlässlich der Generalversammlung vom 07. Juni 2019 schlägt der Regierungsrat für die Amtsperiode GV 

2019 – GV 2020 Herrn Regierungsrat Roland Heim zur Wiederwahl vor. 

Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG, Biel 
Die Beteiligungen an der Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG wurden im Geschäftsbericht 2018 

zum Nominalwert bewertet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verminderung des Buchwertes um 

50%. 

eOperations Schweiz AG 
Das Beteiligungsportefeuille wurde im Geschäftsjahr 2018 um die Position eOperations Schweiz AG 

erweitert. 

44



Eigentümerstrategien 
Die Durchsicht der bestehenden Eigentümerstrategien durch die fachlich zuständigen Departemente ergab 

keinen Handlungsbedarf. 

Beteiligungsstrategie und PCG-Richtlinien 
Grundsätzlich besteht kein Handlungsbedarf betreffend Einhaltung der Public Corporate Governance-

Richtlinien (vgl. RRB 2018/131Antwort auf die Kleine Anfrage K 0224/2017). Es sind keine Mitglieder des 

Regierungsrates oder Verwaltungsmitarbeitende in den obersten Führungsorganen von Beteiligungen 

vertreten. Eine begründete Ausnahme bildet hier die Schweizer Salinen AG, wo alle Kantone durch ihre 

Finanzdirektorinnen und -direktoren vertreten sind. 

Beteiligungsspiegel 2018 
Beteiligungen 
(im Verwaltungsvermögen) 

Bet. 
Quote 
[%] 

Anzahl 
 
[Stk.] 

Nominalwert  
pro Stk. 
[Fr.]  

Nominalwert 
Total 
[Fr.] 

Bilanzwert 
31.12.2018 
[Fr.] 

Fachlich 
Zuständ. 
Dept.  

Regionalflugplatz Jura-
Grenchen AG, Grenchen  

16.7% 100 500  50'000  0 BJD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Neue Mitglieder im VR: Stampfli Conrad, Schenk Christoph, Stoll Dominique.  

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine Kantonsvertretung in den Gremien der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG. 

BLS AG, Bern 0.8% 652'800 1 652‘800  293‘760 BJD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Neue Mitglieder im VR: Amherd Viola, Antener Bernhard.  

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine Kantonsvertretung in den Gremien der BLS AG 

RBS Regionalverkehr Bern-
Solothurn, Solothurn 

8.0% 8'308 
 6‘667 

    280 

 1‘361 

 
150 

300 

500 

1'764'550  33‘335 BJD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Keine.  

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn, bis 2021. 

Bielersee-Schiffahrts 
Gesellschaft BSG, Biel 

1.9% 16'300 5 81'500  0 BJD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Keine. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine Kantonsvertretung in den Gremien der BSG AG 

Parking AG, Solothurn 2.5% 737 500  368'500  0 BJD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Austritte VR: Hediger Ursula. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine Kantonsvertretung in den Gremien der Parking AG. 

Aare Seeland Mobil AG,  
Langenthal 

3.4% 34'507 10  345'070  17‘253 BJD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Keine. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Rolf Riechsteiner, Ingenieur BSB + Partner Oensingen, bis 2021. 

Busbetrieb Olten Gösgen Gäu, 
Wangen b/Olten  

22.1% 5'185  100  518'500  0 BJD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Neue Mitglieder im VR: Stefan Berchtold, Dr. Thomas Alban Müller.  

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Marco Dätwyler, Marco Dätwyler Holding AG, Erlinsbach, bis 2021. 

Busbetrieb Solothurn & 
Umgebung, Solothurn  

24.0% 660 1'000 660'000  0 BJD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Neues Mitglied im VR: Stefan Kalt.  

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Reto Affolter, WAM Planer und Ingenieure AG, Zuchwil, bis 2021. 

Busbetrieb Grenchen & 
Umgebung, Grenchen  

16.0% 800 500  400'000  0 BJD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Keine. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Hubert Bläsi, Gemeinderat Grenchen, bis 2021. 

BLT Baselland Transport AG, 
Oberwil  

9.0% 3‘647 
     245 

  1‘946 

  1‘456 

 
250 

500 

100 

1'179'850  0 BJD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Neues Mitglied im VR: Daniela Jacqueline Schneeberger. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Lorenz Altenbach, Rechtsanwalt, bis 2021. 

Schweizer Bibliotheksdienst 
Genossenschaft, Bern 

2.4% 250 100 25'000 0 DBK 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Keine. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine. 
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Beteiligungen  
(im 

Verwaltungsvermögen) 

Bet. 
Quote 
[%] 

Anzahl
 
[Stk.] 

Nominalwert  
pro Stk. 
[Fr.]  

Nominalwert 
Total 
[Fr.] 

Bilanzwert 
31.12.2018 
[Fr.] 

Fachlich 
Zuständ. 
Dept.  

Swissmedic, 
Schweizerisches 
Heilmittelinstitut, Bern 

n.a.   170‘234 DDI 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Der Bundesrat hat Stéphane Rossini per 01.01.2018 zum Präsidenten des Institutsrats 
des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic anstelle von Christine Beerli 
ernannt. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine Kantonsvertretung in den Gremien der Swissmedic 

Solothurner Spitäler AG 100.0% (1/3 in Finanzvermögen, 2/3 in 
Verwaltungsvermögen bilanziert)  

175'000’000 DDI 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Austritt VR: Melania Lupi Thomann. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine Kantonsvertretung im VR der soH. Die Aktien der soH sind im Besitz des 
Kantons Solothurn. 

NSNW AG, Sissach 33.3% 1‘000 500 500‘000 500'000 FD

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Neue Mitglieder im VR: Hans Peter Wyss, Hans-Rudolf Müller. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Matthias Reitze, KONTEXTPLAN AG, Bern und Hans Peter Wyss, Hessigkofen.. 

Schweizer Salinen AG, 
Pratteln 

2.4% 268 1'000 268’000 282’125 FD

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Neue Mitglieder im VR: Ruedi Eberle (AI), Nathalie Fontanet (GE), Dr. Cornelia 
Elisabeth Stamm Hurter (SH). 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Regierungsrat Roland Heim, Mitglied des VR (bestehend aus den Regierungsräten der 
26 Kantone). 

SelFin Invest AG, Pratteln 2.68% 268 1‘000 268‘000 268‘000 FD

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Austritt VR: Beatrice Denise Simon-Jungi. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine. 

Schweizerische 
Nationalbank SNB, Bern  

1.2% 1'216 250  304'000  1‘151‘552 FD

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Keine. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine Kantonsvertretung in den Gremien der Schweizer Nationalbank. 

Raurica Wald AG, Muttenz 0.7% 100  500 50'000  0 VWD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Keine. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine. 

BG Mitte, Bürgschaftsgen. 
für KMU, Burgdorf 

n.a. 400 250 100'000 0 VWD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Neues Mitglied der Verwaltung: Philipp Spichty. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine Kantonsvertretung in den Gremien der BG Mitte. 

Solothurnische 
landwirtschaftliche 
Kreditkasse 
Genossenschaft, 
Solothurn 

70.9% 19 
  7 

  5 

  7 

  
     100 

  1‘000 

10‘000 

75'700  0 VWD 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Neues Mitglied der Verwaltung: Brigit Wyss. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Regierungsrätin Brigit Wyss, Präsidentin. 

eOperations Schweiz AG 0.3% 3 100 300 300 FD

Veränderungen im obersten Führungsorgan: Mitglieder des VR: Schwerzmann Marcel (LU), Fischer Peter (BE), Robert Schneider 
(SG), Silvano Petrini (TI). 

Kantonsvertreter, falls vorhanden:  Keine. 

Finanzbeteiligungen (im 
Finanzvermögen) 

Bet. 
Quote 
[%] 

Anzahl
 
[Stk.] 

Nominalwert 
pro Stk. 
[Fr.]  

Nominalwert 
Total 
[Fr.] 

Bilanzwert 
31.12.2018 
[Fr.] 

Fachlich 
Zuständ. 
Dept.  

Alpiq Holding AG,  
Lausanne 

5.6% 1’563’520 10 15‘635‘200  78'863’949 FD

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Keine. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Heinz Saner, Rechtsanwalt und Notar, Olten, Mitglied des VR. 

Solothurner Spitäler AG  100.0% (1/3 in Finanzvermögen, 2/3 in 
Verwaltungsvermögen bilanziert)  

87'500’000 DDI 

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Austritt VR: Melania Lupi Thomann. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden: Keine Kantonsvertretung im VR der soH. Die Aktien der soH sind im Besitz des Kantons 
Solothurn. 

Switzerland Innovation
Park Biel/Bienne AG, Biel 

3.2% 500 100 50‘000 50’000 VWD

Veränderungen im obersten Führungsorgan:  Keine. 

Kantonsvertretung, falls vorhanden Keine Kantonsvertretung in den Gremien der Switzerland Innovation Park Biel AG. 
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1.7.2.3   Fremdkapital 
 

Laufende Verpflichtungen�
 
Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

200 Laufende Verbindlichkeiten 226'735'808 278'627'471 51'891'662

Kreditoren 157'692'009 201'228'041 43'536'032

Einwohnergemeinden 12'734'470 8'874'710 -3'859'760

Staatl. Anstalten 939'714 134'516 -805'198

Depositen der Amtsstellen 41'370'445 46'396'682 5'026'236

Diverse Konti 13'999'171 21'993'523 7'994'352  
 

Die Kreditorenbestände haben im laufenden Jahr im Gegensatz zum Vorjahr wieder zugenommen (+43,5 

Mio. Franken). Dies liegt daran, dass infolge des Systemwechsels (SAP Redesign) auf anfangs 2018 alle SAP-

Kreditoren per 31.12.2017 noch im alten Jahr bezahlt wurden, damit keine Migration von offenen 

Lieferantenrechnungen vorgenommen werden musste. Infolgedessen waren die Kreditorenbestände im 

Vorjahr deutlich kleiner. 

 

Die Depositen haben um 5,0 Mio. Franken zugenommen. Dies liegt weitgehend an der Zunahme von 4,1 

Mio. Franken bei den Amtsschreibereien. Vor allem beim Konkursamt sind die Schwankungen der 

Depotgelder sehr gross. 

 

 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten�
 
Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 200'000'000 200'000'000 0

Kurzfristige Voschüsse 200'000'000 200'000'000 0  
 

Im heutigen Finanzumfeld mit den Tiefst- bzw. Negativzinsen ist es schwierig, Geld anzulegen, ohne Nega-

tivzinsen bezahlen zu müssen. Um nicht in einen Anlagenotstand zu geraten und mit Negativzinsen 

konfrontiert zu werden, werden weniger liquide Mittel gehalten. Dies bedeutet aber, dass wir uns bei 

Bedarf kurzfristig verschulden müssen, um zahlungsfähig zu bleiben. Dies ist jeweils in der zweiten 

Jahreshälfte der Fall, wenn die Steuereinnahmen versiegen. Es mussten deshalb erneut kurzfristige 

Vorschüsse im Betrag von 200 Mio. Franken aufgenommen werden. 
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Passive Rechnungsabgrenzungen 
 
Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 133'041'453 117'217'798 -15'823'655

Trans. Passiven Bundesbeitrag ERO 2'000'000 2'000'000 0

Trans. Passiven Wasserbauprojekte 9'088'799 3'682'660 -5'406'139

Trans. Passiven Schulgelder 4'863'843 4'743'482 -120'361

Trans. Passiven AHV Ersatzrenten 241'296 52'446 -188'850

Trans. Passiven Ratazinsen auf Darlehen und Anleihen 8'591'459 8'210'587 -380'872

Trans. Passiven Stationäre Spitalaufenthalte gemäss KVG 20'003'442 17'750'000 -2'253'442

Trans. Passiven Asyl Beiträge an Gemeinden 5'497'220 6'000'000 502'780

Trans. Passiven Regelsozialhilfe 1'498'171 2'054'721 556'550

Trans. Passiven Entschädigungen Opferhilfe 597'145 455'357 -141'788

Trans. Passiven Pflegekosten 1'970'493 2'751'217 780'724

Trans. Passiven Prämienverbilligung 10'000'000 12'000'000 2'000'000

Trans. Passiven Seco Bern Kostenbeteiligung 5'000'000 4'950'000 -50'000

Trans. Passiven Bonus VKE 29'033 29'033 0

Trans. Passisven Aufwandentsch. Beiträge vom Bund 5'418'000 1'537'532 -3'880'468

Trans. Passiven Wehrpflichtersatzabgabe 4'201'420 4'081'331 -120'089

Trans. Passiven Staatsbeiträge Musikunterricht 22'000 23'000 1'000

Trans. Passiven Defizitbeiträge an Sonderschulen 8'085'723 1'685'300 -6'400'423

Trans. Passiven ÜK (überbetrieblicher Kurs)-Beiträge 1'246'225 1'225'291 -20'934

Trans. Passiven Steuern 4'232'000 4'232'000 0

Trans. Passiven Gleitzeit-, Ferienguthaben, Pensenüberh 13'333'431 13'118'805 -214'626

diverse Trans. Passiven 26'526'846 24'242'547 -2'284'299

Ausgleichskonto Nothilfe 350'515 1'531'166 1'180'651

Ausgleichskonto Asyl 0 690'357 690'357

Ausgleichskonto Integration KIP 244'392 170'967 -73'425  
 

Die passiven Rechnungsabgrenzungen haben um 15,8 Mio. Franken abgenommen.  

 

Im Amt für Umwelt sind im 2018 die Arbeiten an den Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten, 

insbesondere dank dem sehr guten Wetter, weiter zügig fortgeschritten. Im Vorjahr führten die 

Sanierungsarbeiten an den Deponien mit Fakturierungen für längere Perioden, erst am Ende des ganzen 

Entsorgungsprozesses, zu stark verzögerten Rechnungsstellungen und damit zu einem hohen 

Abgrenzungsbedarf zum Jahresende. Im Jahr 2018 gingen die Rechnungen für die Wasserbauleistungen bis 

Ende Oktober/November rechtzeitig ein, deshalb erübrigten sich für den Abschluss 2018 höhere passive 

Rechnungsabgrenzungen. 

 

Die Abgrenzung für Stationäre Spitalaufenthalte gemäss KVG hat um 2,3 Mio. Franken abgenommen, weil 

der Bestand ausstehender Spitalrechnungen 2018 im Vergleich zu Vorjahr abgenommen hat. 

 

Für das Asyl 2018 muss ein höherer Beitrag an die Gemeinden abgegrenzt werden, da diese im 2018 mehr 

anerkannte Flüchtlinge zu betreuen hatten. 

 

Im 2018 sind den Gemeinden für die Sozialhilfe höhere Erträge aus Rückerstattungen (u.a. aus 

Grundpfandverschreibungen, unrechtmässig bezogenen Leistungen) via Lastenausgleich abzugelten. 

 

Im Bereich der Opferhilfe sind per 31.12.2018 weniger provisorische Verpflichtungen für Genugtuung und 

Entschädigung offen als im 2017. Dies ist hauptsächlich auf einen Pendenzenabbau 2018 zurückzuführen. 

 

Der Totalbetrag ausstehender Rechnungen für Pflegekosten per 31.12.2018 ist gegenüber Ende 2017 rund 

0,5 Mio. Franken höher. Der effektive Gemeindebeitrag an die Pflegekosten ist tiefer als die geleisteten 

Akontozahlungen; die Differenz wird den Gemeinden rückerstattet (0,3 Mio. Franker mehr als im 2017). 

 

Die Kosten der Verlustscheine KVG werden neu auf 12 Mio. Franken geschätzt. Da sie jeweils im Folgejahr 

anfallen, nehmen die passiven Rechnungsabgrenzungen für die Prämienverbilligung gegenüber 2017 um 2 

Mio. Franken zu. 
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Bei den Aufwandentschädigungen an den Bund handelt es sich um die globale Finanzhilfe nach Art. 34 

CO2-Gesetz zur Verminderung der CO2-Emmissionen bei Gebäuden. Da im 2017 nicht der ganze an den 

Bund verrechnete Beitrag verwendet wurde, musste der Kanton im Vorjahr eine Rückzahlung im Betrag 

von 5,4 Mio. Franken an den Bund leisten. Im laufenden Jahr ist dies nicht der Fall. 

 

Bedingt duch den Systemwechsel per 1. Januar 2018 (SAP Redesign) wurden die Kreditorenrechnungen der 

Defizitbeiträge an Sonderschulen aus praktischen Gründen mittels einer Sammelbuchung transitorisch 

abgegrenzt. Im laufenden Jahr sind sie wieder in den laufenden Verpflichtungen verbucht. 

 

Die Ausgleichskonten enthalten Bundesgelder für das Asyl- und Flüchtlingswesen. 2018 wurde der 

Kantonsbeitrag an das KIP I in Höhe von 8,5 Mio. Franken, welcher von 2014 bis 2017 aus dem 

Bundesbeitrag an Asylsuchende finanziert wurde, den Finanzgrössen ASO belastet und in die 

Ausgleichskonten Asyl und Nothilfe rückerstattet. Mit dieser Massnahme wurde die Unterdeckung der 

Ausgleichskonten bereinigt. 

 

 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 
 
Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1'950'941'781 1'941'195'303 -9'746'479

Obligationenanleihen 1'550'000'000 1'550'000'000 0

Darlehen TCS, Bootshafen 376'506 376'506 0

Landw. Kreditkasse, Darlehen 87'473'026 87'473'026 0

Verpflichtung Subventionen SBFI 11'561'412 13'381'315 1'819'903

PKSO Ausfinanzierung 292'677'178 288'254'350 -4'422'828

Darlehen Bund (Investitionsdarlehen WJF) 1'710'106 1'710'106 0

Ersatzbeiträge Pflichtschutzbauten 7'143'554 0 -7'143'554  
 

Die Verpflichtung der Subvention SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) weist eine 

Zunahme von 1,8 Mio. Franken auf. Da der Bund tiefere Beiträge an die Finanzierung der höheren 

Berufsbildung als budgetiert leisten musste, wurden die restlichen Mittel der Pauschalsubvention an die 

Kantone ausgeschüttet. Weiter wurden im Vergleich zu den Vorjahren weniger Investitionsbeiträge 

ausbezahlt. 

 

Im 2018 wurde das Darlehen aus Ausfinanzierung der PKSO im Rahmen der ordentlichen jährlichen 

Annuitätszahlung um 4,4 Mio. Franken getilgt. Weiter wird auf das Kapitel über die Ausfinanzierung der 

Pensionskasse verwiesen. 

 

Die Ersatzbeiträge Pflichtschutzbauten werden neu als Spezialfinanzierung im Fremdkapital ausgewiesen. 

 

Fälligkeiten der mittel- und langfristigen Schulden 
 

Die Fristigkeiten der mittel- und langfristigen Schulden per 31.12.2018 präsentieren sich wie folgt: 
Konto Gläubiger Zinssatz Mio. Fr.

 Valuta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 später

Anleihen:

2063003 2012/2019 0.375% 100.0 29. 11 2019 100.0

2063007 2014/2021 0.375% 150.0 15. 12 2021 150.0

2063010 2015/2023 0.000% 100.0 16. 10 2023 100.0

2063008 2014/2024 0.625% 100.0 13. 12 2024 100.0

2063013 2017/2025 0.000% 150.0 27. 10 2025 150.0

2063004 2012/2027 1.125% 200.0 29. 11 2027 200.0

2063012 2016/2028 0.200% 100.0 15. 12 2028 100.0

2063011 2015/2030 0.500% 150.0 16. 10 2030 150.0

2063005 2013/2038 2.000% 100.0 2. 12 2038 100.0

2063006 2013/2043 2.000% 100.0 2. 12 2043 100.0

2063009 2015/2045 1.000% 300.0 20. 02 2045 300.0

Total 1550.0 100.0 0.0 150.0 0.0 100.0 100.0 150.0 0.0 200.0 100.0 650.0  
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Langfristige Rückstellungen 
 
Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

208 Langfristige Rückstellungen 26'101'228 24'266'149 -1'835'079

Rückstellung Altlastensanierung EG Solothurn 1'500'000 1'500'000 0

Rückstellung Planungsmehrwert Attisholz-Süd 21'951'228 18'328'149 -3'623'079

Bürgschaftsverluste Wirtschaftsförderung 500'000 500'000 0

Rückstellung Asbest-/PCB-Sanierung altes Spital 50'000 50'000 0

Rückstellungen Dienststellen 2'100'000 3'888'000 1'788'000  
 

Im Geschäftsjahr 2018 sind für die Grundstücke Attisholz-Süd Kosten in der Höhe von 6,2 Mio. Franken 

aufgelaufen. Die Rückstellung für den Planungsmehrwert Attisholz-Süd wurde dementsprechend im 

Verhältnis der bisher verkauften Grundstücke zum noch veräusserbaren Land um 3,6 Mio. Franken 

aufgelöst. 

 

Die Rückstellungen der Dienststellen haben um 1,8 Mio. Franken zugenommen. Im Amt für Wirtschaft und 

Arbeit wurden Rückstellungen gebildet für Förderbeiträge mit provisorischer Beitragszusage EFS im Betrag 

von 1,7 Mio Franken. 

 

 

Verbindlichkeiten Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 
 
Bilanz 31.12.2017 31.12.2018 Veränd.2017/2018 

209 Verbindlichkeiten SF und Fonds im FK 88'991'850 93'837'114 4'845'265

Eigenkapital von Legaten, Stiftungen 15'856'350 17'019'453 1'163'103

Max Müller-Fonds 5'458'436 6'656'017 1'197'582

Adolf Schläfli-Fonds 6'481'304 6'449'308 -31'996

Winkelried-Fonds 3'035'384 3'035'384 0

Schenkung Oberst W. Bargetzi 44'354 44'354 0

Olga Ziegler-Fonds 511'576 511'576 0

Bewährungshilfefonds 233'189 230'857 -2'332

Legat Hugo Schneider 20'282 20'132 -150

Loosli-Fonds 3'410 3'410 0

Schulfonds KBS Solothurn 68'415 68'415 0

Kapitalanlagen von selbständigen Stiftungen 522'155 501'537 -20'618

Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal 113'409 100'856 -12'553

Kulturstiftung Kantonsschule Solothurn 335'138 327'424 -7'715

Wehrdenkmal-Stiftung 73'608 73'258 -350

Spezialfinanzierungen im FK 72'613'345 76'316'124 3'702'779

Lotteriefonds 30'427'113 26'383'952 -4'043'161

Sportfonds 18'312'513 17'191'810 -1'120'703

Finanzausgleich Einwohnergemeinden 8'825'874 8'875'218 49'344

Finanzausgleich Kirchgemeinden 10'284'354 10'783'311 498'957

Forstfonds 3'228'128 3'012'872 -215'256

Krankentaggeldversicherung GAV 1'535'362 1'544'607 9'245

Ersatzbeiträge Schutzräume 0 8'524'354 8'524'354  
 

In dieser Kontengruppe werden nur noch die Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital gezeigt. 

Die übrigen Spezialfinanzierungen wurden mit der Umstellung auf HRM2 dem Eigenkapital zugewiesen 

(siehe auch Eigenkapitalnachweis). 

 

Die Akien des Max Müller Fonds wurden im Rahmen der Neubewertung des Finanzvermögens auf die 

aktuellen Verkehrswerte aufgewertet. Damit nimmt das Fondsvermögen im gleichen Masse zu (s. auch 

Kapital Neubewertung des Finanzvermögens). 
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Der Bestand des Lotteriefonds hat 2018 um 4 Mio. Franken abgenommen, weil die Beiträge von Swisslos 

um 3,6 Mio. Fr. abgenommen haben. 

 

Der Bestand des Sportfonds hat 2018 um 1,1 Mio. Franken abgenommen, weil die Beiträge von Swisslos um 

1,2 Mio. Fr. abgenommen haben. 

 

Die Ersatzbeiträge Pflichtschutzbauten werden neu als Spezialfinanzierung im Fremdkapital ausgewiesen. 
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1.7.2.4   Eigenkapital 
 

Eigenkapitalnachweis 
 
Eigenkapitalnachweis Bilanzfehlbetrag 

PKSO

Zweck-

bestimmte 

Reserven

(SF im EK)

Rücklagen verfügbarer 

Bilanzüber-

schuss/-

fehlbetrag

Total 

Eigenkapital

Stand per 31.12.2017 -1'009'760'632 616'963'051 73'592'434 435'567'786 116'362'639

Jahresergebnis 2018 57'682'183 57'682'183

Ausfinanzierung der PKSO

Abschr. Bilanzfehlbetrag PSKO 27'290'828 27'290'828

Zuweisungen

Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 27'973'194 -27'973'194 0

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'124'617 1'124'617 0

Umgliederung Altlastenfonds -20'066'210 20'066'210 0

Umgliederung Abwasserfonds -3'402'501 3'402'501 0

Umgliederung Entsorgungsfonds -276'437 276'437 0

Zuweisung in Globalbudgetreserven 600'000 -600'000 0

Zuweisung Wasserwirtschaft AfU 6'566'779 -6'566'779 0

Stand per 31.12.2018 -982'469'804 620'066'480 104'504'361 459'234'613 201'335'650  
 

 

Erläuterungen zum Eigenkapitalnachweis 
 

Der Eigenkapitalnachweis weist Veränderungen im Eigenkapital während einer Geschäftsperiode auf. Er 

erklärt die Veränderungen der wesentlichen Eigenkapitalposten der Bilanz und dient somit als 

Hilfsrechnung zur Bilanz. 

 

Bilanzfehlbetrag PKSO 
Der Ausfinanzierungsbetrag wird im Eigenkapitalausweis gesondert ausgewiesen. Damit entsteht ein 

Verlustvortrag in der Höhe der Ausfinanzierung. Dieser ist von der Defizitbremse ausgenommen. Das freie 

Eigenkapital erhöht sich um diesen Betrag. Um einerseits die Refinanzierungen der Kapitalaufnahme und 

andererseits auch die langfristigen Annuitätszahlungen sicherzustellen, wird der Bilanzfehlbetrag 

ausserordentlich abgeschrieben. Die Höhe des Abschreibungsbetrages entspricht dem Ausfinanzierungs-

betrag verteilt auf die Laufzeit von 40 Jahren. 

 

Zweckbestimmte Reserven (SF im EK) 
Die zweckbestimmten Reserven beinhalten die Spezialfinanzierungen im Eigenkapital. Sie setzen sich wie 

folgt zusammen: 

 

Spezialfinanzierungen im EK Bestand 31.12.17

Einlagen 

Entnahmen 2018 Bestand 31.12.18

Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 616'963'051 3'103'429 620'066'480

Natur- und Heimatschutz 8'393'870 662'664 9'056'534

Unfallkasse 556'026 -30'709 525'317

Entsorgungsfonds 276'437 -276'437 0

Altlastenfonds 20'066'210 -20'066'210 0

Abwasserfonds 3'402'501 -3'402'501 0

Tierseuchenkasse 1'160'892 -315'514 845'378

Deponienachsorge 9'763'106 -778'394 8'984'712

Strassenbaufonds Strassen 573'344'009 27'310'530 600'654'539  
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Rücklagen 
Die Wasserrechnung des Amtes für Umwelt sowie die Globalbudgetreserven werden als Teil des 

verfügbaren Bilanzüberschusses/-fehlbetrages als separate Rücklagen dargestellt: 

 

Rücklagen Bestand 31.12.17

Einlagen 

Entnahmen 2018 Bestand 31.12.18

Rücklagen 73'592'434 30'911'927 104'504'361

Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten 65'192'434 30'311'927 95'504'361

Globalbudgetreserve 8'400'000 600'000 9'000'000  
 

Der Entsorgungsfonds, der Altlastenfonds und der Abwasserfonds (bis 2017 Spezialfinanzierungen im 

Eigenkapital) werden gestützt auf den revidierten GWBA und der Verordnung dazu (VWBA) ab 2018 in der 

Wasserrechnung AfU abgebildet. 

 

Verfügbarer Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 
Der verfügbare Bilanzüberschuss/-fehlbetrag verändert sich um 

•� das Jahresergebnis 

•� die Zuweisungen in die Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 

•� die Zuweisungen in die Rücklagen 

 

Der frei verfügbare Bilanzüberschuss beträgt nach diesen Zuweisungen und Umbuchungen 459'234’613 

Franken.  

 

Das gesamte Eigenkapital inklusive der Spezialfinanzierungen und Rücklagen beträgt per 31.12.2018 

201'335’650 Franken und hat sich verglichen mit dem Bestand per 31.12.2017 wie folgt verändert: 

 

Jahresergebnis inkl. Neubewertung FV Fr.          57‘682‘183 

Abschreibung des Bilanzfehlbetrages PKSO Fr.          27‘290‘828 

Veränderung Eigenkapital  Fr.        84'973’011 
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1.7.3   Erläuterungen zur Geldflussrechnung 
 

Die Geldflussrechnung (vgl. Kapitel 1.5) zeigt die Liquiditätsentwicklung im operativen Bereich, die 

Investitionsvorgänge sowie die Finanzierungsmassnahmen innerhalb der Rechnungsperiode auf und gibt 

damit Zusatzinformationen zur Rechnungslegung. Die Geldflussrechnung geht einen Schritt weiter als der 

Finanzierungsausweis, welcher die Veränderung der Nettoverschuldung aufzeigt. Sie umfasst im Sinne 

einer Weiterentwicklung des Finanzierungsausweises die Geldflüsse aus der Betriebs-, der Investitions- und 

der Finanzierungstätigkeit. 

Während der Finanzierungsausweis zur Ermittlung der Veränderung der Nettoverschuldung die Ergebnisse 

der Erfolgs- und der Investitionsrechnung umfasst, werden in der Geldflussrechnung zusätzlich die 

Bilanzveränderungen aus der operativen Tätigkeit einbezogen. Als Saldo der Geldflussrechnung resultiert 

die Veränderung der flüssigen Mittel. 

 

In der diesjährigen Geldflussrechnung wird ersichtlich, dass ein positiver Cash Flow von 145,4 Mio. Franken 

aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftet wurde. Zusammen mit dem negativen Cash Flow aus der 

Investitionstätigkeit von 131,0 Mio. Franken und dem Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit von 10,3 Mio. 

Franken konnten gesamthaft 24,7 Mio. Franken dem Geldfonds zugefügt werden, indem die flüssigen 

Mittel gegenüber dem Vorjahr um diesen Betrag zugenommen haben. 
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1.7.4   Finanzielle Zusagen und übrige finanzielle Risiken 

31.12.2017 31.12.2018 Veränderung

Bürgschaften 21'479'531 19'624'122 -1'855'409

1) ZASE Zweckverband Abwasserregion Soloth.-Emme 19'000'000 17'000'000 -2'000'000

2) Forstwirtschaft 1'019'398 1'365'357 345'959
3) Investitionshilfegesetz (IHG) 704'250 547'000 -157'250
4) Perspektive Solothurn 50'000 50'000 0
5) NRP Neue Regionalpolitik 705'882 661'765 -44'118

Erläuterungen zu den Bürgschaften

1) Bürgschaften gemäss Gesetz über die Rechte am Wasser vom 25.10.1964

2) Bürgschaften gemäss BG über den Wald vom 4.10.1991

3) Bürgschaften für 50 % der Darlehen für Infrastrukturverbesserungen im Berggebiet

4) ASO: Zusicherung an Perspektive Solothurn für Taglöhnerprojekte / Arbeitseinsätze

5) AWA: Förderprogramm für die Verbesserung der Standortvoraussetzungen

Eventualverpflichtungen 152'753'842 152'195'548 -558'294

1) Berufliche Vorsorge der Mitglieder des 
Regierungsrates (Rentner per 1.1.2016)

12'753'842 12'195'548 -558'294

2) Altlastensanierung von Deponien und 
Schiessanlagen

140'000'000 140'000'000 0

3) Partnerwerkbesteuerung - p.m. -

1) Ausfinanzierung der aktiv Versicherten per 1.1.2016

Die Renten der aktuellen Rentner per 1.1.2016 werden noch durch den Kanton bezahlt.

2) Subsidiärhaftung des Kantons gemäss Umweltschutzgesetz vom 7.10.1983

Ab 2016 zusätzlich 40 Mio. Franken für die Sanierung der Schiessanlagen

(Kugelfangsanierung)

3)

Leasing-/Mietverträge 7'491'305 7'663'016 171'711

1) Hochbauamt, langfristige Mietverträge 7'491'305 7'663'016 171'711
Erläuterungen zu Leasing-/Mietverträge

1) Hochbauamt: Langfristige Mietverträge für Büros 

Zugesicherte Subventionen: 15'414'565 15'671'282 256'717

1) Amt für Wald, Jagd und Fischerei 3'143'306 3'959'260 815'953
2) Archäologie und Denkmalpflege 1'759'948 2'349'289 589'341
3) Amt für Landwirtschaft 1'951'112 2'777'904 826'792
4) Finanzausgleich der Einwohnergemeinden 794'300 839'800 45'500
5) Amt für Umwelt 5'800'106 4'712'223 -1'087'883
6) Amt für Wirtschaft und Arbeit 1'789'140 734'800 -1'054'340
7) Amt für Geoinformation 176'653 298'006 121'353

1) Waldwegbau, Waldwiederherstellung

2) Restaurierungen

3) Strukturverbesserungen, Bauten, Zufahrten

4)

5) Wasserbau, Gewässerschutz und -unterhalt

6) Förderbeiträge Gebäudeprogramm

7)

Zugesicherte Investitionsbeiträge im Rahmen des ausserordentlichen Finanzausgleichs

Förderbeiträge zur Digitalisierung der kommunalen Nutzungspläne

Erläuterungen zu den Eventualverpflichtungen

Erläuterungen zu den zugesicherten Subventionen

Bei den Partnerwerken, nämlich Kraftwerkgesellschaften, an denen verschiedene 
Versorgungsunternehmungen beteiligt sind, die den produzierten Strom nach Massgabe ihrer 
Kapitalquote übernehmen, stellt sich die Frage, welcher Ertrag bei der Kraftwerksgesellschaft am 
Produktionsort entsteht und besteuert wird und welcher beim Versorgungsunternehmen anfällt, das 
den Strom übernimmt und dort der Besteuerung unterliegt. Zurzeit bestehen Unklarheiten und 
unterschiedliche Auffassung über die Auslegung und Umsetzung der steuerlichen Normen. Die Alpiq 
AG mit ihrem Sitz in Olten ist von dieser Fragestellung betroffen. Derzeit befasst sich das 
Bundesgericht mit einem Beschwerdeentscheid der Steuerverwaltung des Kantons Wallis, welchen die 
Wasserkraftwerke weitergezogen haben. Je nach Urteil kann es zu einer Verschiebung der 
anrechenbaren Kosten und somit der abgelieferten Steuer kommen.

Derzeit kann nicht abgeschätzt werden zu welchem Entscheid das Bundesgericht gelangen wird. Eine 
Verschiebung zu Lasten der Mittellandkantone scheint aus heutiger Sicht nicht unwahrscheinlich. In 
diesem Fall müsste das Kantonale Steueramt der Alpiq AG Steuern zurückerstatten. Über die Höhe 
können keine verbindlichen Schätzungen gemacht werden.
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Risikosituation und Risikomanagement    
 
Die gesetzliche Grundlage des Risikomanagements ist die Verordnung zum WoV-Gesetz vom 6.7.2004. 
Mit RRB Nr. 2008/2303 vom 16. Dezember 2008 hat der Regierungsrat die Ergänzung des WoV-Handbuches 
mit einem IKS-Leitfaden beschlossen und die Departemente beauftragt, in ihren Dienststellen geeignete 
Interne Kontrollsysteme gemäss dem IKS-Leitfaden zu implementieren und umzusetzen. Der RRB Nr. 
2010/300 vom 23. Februar 2010 regelt den IKS-Umsetzungsplan. Mit der Vollständigkeitserklärung zum 
Jahresabschluss (im Rahmen des Berichtspaketes) hat der/die Amtschef/in seit 2010 jährlich zu bestätigen, 
dass ein funktionierendes IKS vorhanden ist.    
    
Gemäss WoV-Handbuch Kapitel 11.4 schafft das interne Kontrollsystem (IKS) Transparenz, indem jede 
Dienststelle über 

•� ein Prozessinventar 

•� Prozessbeschreibungen 

•� eine Risikobeurteilung zu den Prozessen 
•� und Kontrollbeschreibungen 

verfügt. 
 
Das Risikomanagement (Risikoanalyse und –beurteilung) als Bestandteil des Internen Kontrollsystems wird 
mit dem Kontrollbereich 1.13 der IKS-Inventarliste geregelt. 
 

Nr. Kontrollbereich    

(Risikoinventar)

Kontrollziel

Ist sichergestellt, dass...

Dokumentation / 

Nachweis für 

1.13 Risikoanalyse und -

beurteilung

... eine Identifikation und Beurteilung der wesent-

lichsten finanziellen und anderer Risiken vorliegt.

Aufstellung über die 

möglichen Risiken

 
 
Die finanzielle Risikosituation wird jährlich im integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 
wiedergegeben, ebenso die Projektrisiken. 
 
Das Departement als oberstes Kontroll- und Aufsichtsorgan ist verantwortlich für die Planung, Steuerung 
und Koordination des Finanzwesens in seinem Zuständigkeitsbereich. Die Amtsleitung trägt hingegen die 
Gesamtverantwortung für die Einführung, den Einsatz und die Überwachung des IKS in ihrem Bereich. 
 
Aufgrund des Berichts über die Querschnittsprüfung Risikomanagement 2016 der Kantonalen 
Finanzkontrolle hat der Regierungsrat einem verwaltungsinternen Gremium den Auftrag erteilt, 
Mindeststandards für eine systematische Risikoidentifikation, -bewertung, -steuerung und –überwachung 
zu erarbeiten. Geprüft werden soll ebenfalls, wie ein periodisches Risikoreporting an den Regierungsrat 
erfolgen soll.  
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1.7.5  Ausfinanzierung der Kantonalen Pensionskasse PKSO 

 

Die Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

verlangt von den Kantonen und von den Gemeinden, Ihre Vorsorgeeinrichtung in das System der 

Vollkapitalisierung oder Teilkapitalisierung zu führen. Bei einem Entscheid zugunsten der 

Teilkapitalisierung muss die Vorsorgeeinrichtung in spätestens 40 Jahren einen Deckungsgrad von 80 

Prozent erreichen.  

 

Regierungsrat und Parlament haben sich deutlich für das System der Vollkapitalisierung entschieden. Die 

Vorteile für die Ausfinanzierung der Kasse bestehen insbesondere darin, dass die Probleme im 

Zusammenhang mit dem Fehlbetrag per sofort gelöst sind (keine Verzinsung Fehlbetrag, Teilliquidationen, 

Umlageverfahren, Anschlussverträge, Staatsgarantie). 

 

Am 28. September 2014 hat das Volk an der Urne entschieden, dass die Pensionskasse des Kantons 

Solothurn ohne Kostenbeteiligung der Gemeinden ausfinanziert wird und hat das entsprechende Gesetz 

gutgeheissen.  

 

Das Gesetz ist seit dem 1. Januar 2015 gültig und die PKSO zu diesem Zeitpunkt ausfinanziert.  

 

Kostenzusammenstellung der Ausfinanzierung 
Aufwand/Ertrag 

lfd. Jahr

kumuliert seit 

1.1.2015

Aufgelaufene Kosten Vorjahr / Saldovortrag 1.1.2018 1'058'599'468

Bewegungen 2018

PK-Beitragsminderung Kanton -11'165'012

PK-Beitragsminderung SoH -6'972'769

PK-Beitragsminderung Gemeinden -7'828'212

Zinsaufwand (Annuität) 8'780'315

Total Ausfinanzierungskosten Kanton per 31.12.2018 -17'185'678 1'041'413'790  
 

 
Ausfinanzierung 
Die Ausfinanzierung erfolgte per 1.1.2015. Der Betrag von 1‘091‘633‘116 Franken (Ausfinanzierung gemäss 
Gesetz abzüglich der Bereinigungen) wurde im 2015 vollumfänglich der Erfolgsrechnung belastet. Im 
Gegenzug wurde das Darlehen der Pensionskasse mit dem gleichen Betrag gutgeschrieben. 
 
PK-Beitragsminderungen 
Die PKSO schreibt dem Kanton jenen Teil der Arbeitgeberbeiträge (von Kanton, soH und Gemeinden) 
wieder gut, welcher zugunsten der Ausfinanzierung eingesetzt wird (4,5%). 
 
Jährliche Annuität 
Der Kanton bezahlt das Darlehen mittels einer jährlichen Annuität über 40 Jahre zurück. In der Annuität ist 
sowohl der Zinsaufwand wie auch die Amortisation enthalten. Da das Darlehen im 2015 bereits mit 700 
Mio. Franken und im 2017 mit zusätzlichen 80 Mio. Franken getilgt wurde, wird die Annuität nur auf dem 
Restbetrag berechnet. 
 

Gesamtbelastung in der Staatsrechnung 
Die Ausfinanzierung der Pensionskasse des Kantons Solothurn hat die Staatsrechnung im laufenden Jahr 

mit 17'185’678 Franken entlastet. Kumuliert seit der Ausfinanzierung sind für den Kanton Kosten von 

1‘041‘413’790 Franken aufgelaufen. In diesem Betrag sind die Zinskosten an die Banken für die 

Kapitalaufnahmen, welche für die Amortisation des Darlehens PKSO eingesetzt wurden, nicht enthalten. 

Ebenfalls ist die Abschreibung des Bilanzfehlbetrages aus der Ausfinanzierung in diesem Betrag nicht 

enthalten  

Ausfinanzierungsdarlehen PKSO 
Der Stand des Ausfinanzierungsdarlehens gegenüber der Pensionskasse beträgt per 31.12.2018 288‘254‘350 

Franken. 
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1.7.6   Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
 

Bis zum 20. März 2019 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Anpassung von 

Vermögenswerten oder eine Offenlegung erforderlich machen würden. 

 

 

1.7.7   Kreditrechtliche Angaben 

 

1.7.7.1   Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung 

 

Konto Departement/Projekt Kredit- 

bewilligung

und 

Gesamt-

kredit

Rechnung 

2018

Kumulierte 

Ausgaben 

31.12.2018

Restkredit

Bau- und Justizdepartement

Diverse

P30202

Raumplanung: 

Mehrjahresprogramm "Natur und 

Landschaft 2009 – 2020"

�������	
�
�

��������

45'000'000 3'675'619 35'153'915 9'846'085

Departement für Bildung und Kultur

3631000/

20657

Volksschule: Obligatorische 

Weiterbildung für die Einführung 

des Lehrplans Solothurn an der 

Volksschule

����	��		��
	�

�������	

997'500 616'530 988'809 8'691

Volkswirtschaftsdepartement  

3634000/

20038

Förderprogramm Biodiversität im 

Wald 2011 – 2020

����
��	��	


��������

2'000'000 899'128 1'885'718 114'282

47'997'500 5'191'277 38'028'442 9'969'058

Ausgaben

Total Verpflichtungskredite Erfolgsrechnung
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1.7.7.2   Verpflichtungskredite Investitionsrechnung 

 

Konto Departement/Projekt Kredit- 

bewilligung

und 

Gesamt-

kredit

Rechnung 

2018

Kumulierte 

Ausgaben 

31.12.2018

Restkredit

Hochbau  606'750'000 84'981'000 258'149'000 348'601'000

Strassenbau  844'183'000 42'653'299 608'725'299 235'457'701

Kantonaler Wasserbau  142'179'000 21'426'000 97'356'000 44'823'000

Informationstechnologie  59'492'000 8'835'000 38'193'000 21'299'000

Bau- und Justizdepartement

Amt für Geoinformation

�������� Erstellen der amtlichen Vermessung ��	
������ ����������

��������� Teuerung bis 31.12.2018 �������	 ���������

Total 66'269'275 19'457 42'753'173 23'516'102

�������� Digitalisierung kommunale ��	
������� ��������

��������� Teuerung bis 31.12.2018 �������� ������

Total 2'085'226 102'417 234'146 1'851'080

Departement des Innern

Kantonspolizei

��������

����������

Erneuerung Software Assurance KRB 01.09.15
�������	

887'400 0 678'763 208'637

��������

����������

Erneuerung Software Assurance 

2018 - 2021

KRB 09.05.18
��������

884'340 234'104 234'104 650'236

Total aller Verpflichtungskredite Investitionsrechnung ��� � ��� �� �	 
� ��� �
 �� ��� � ��
� � �
� 	 ��� � ��� ��� � ��� 


Ausgaben

Folgend werden die Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung aufgeführt, welche nicht Bestandteile einer 

Mehrjahresplanung sind:

 

 

1.7.7.3   Abgerechnete Verpflichtungskredite 

 

����� ���	
�������
����� �
������

�����������

����

�������	

���	���

�
����

���������

�� !

�������
���

"���	����

# $ �$�� !

������

��	��

��
�����
�

�
����

Bau- und Justizdepartement

3634000/

P30502

Umwelt: Ersatzbeschaffung 

Spezialfahrzeuge ABC-Wehren

RRB 2018/1768

�������	
���

�������	

2'480'000 146'647 2'308'446 171'554

Finanzdepartement

5060000/

70989

AIO: SAP Redesign

RRB 2018/1031

���	�
���	��

���	�����	��

5'181'120 189'209 5'181'038 82

"���	���
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1.7.7.4   Sammelnachtrags- und Sammelzusatzkredit 
 

Gleichzeitig mit dem Geschäftsbericht werden die Sammelnachtrags- und Sammelzusatzkredite zu Handen 

des Kantonsrates beschlossen. Im Anhang dieses Beschlusses ist eine komplette Übersicht mit den einzelnen 

Nachtrags- und Zusatzkrediten enthalten.   

Während des Jahres wurden bereits vereinzelte Nachtrags-(NK) und Zusatzkredite (ZK) durch den 

Regierungsrat oder durch den Kantonsrat bewilligt: SGB 0067/2018 Globalbudget ASO 2016 - 2018, SGB 

0129/2018 Globalbudget Migration 2017 - 2019, SGB 0126/2018 Globalbudget Gerichte 2017 - 2019. 
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1.8   Zusätzliche Erläuterungen 

1.8.1   Kennzahlen zur Finanzlage des Kantons Solothurn 2012 - 2018 

 

Die folgenden Kennzahlen sind von Bedeutung zur Beurteilung der längerfristigen Entwicklung des 

Staatshaushaltes. 

 

Vorab sind die Quoten zu erwähnen (Verknüpfung der wichtigsten Haushaltszahlen mit dem Bruttoin-

landprodukt des Kantons), sodann die Anteile (Verknüpfung der wichtigsten Haushaltszahlen mit dem 

bereinigten Ertrag) sowie die Grade (Verhältnis Cash-flow zu den Nettoinvestitionen). 

 

Obschon die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts des Kantons Solothurn für die Jahre 2017 bis 2018 auf 

Schätzungen beruhen können wichtige Trends ermittelt und erkannt werden. 

 

1) ....quote = Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (neu) 

 

Das Bundesamt für Statistik (BFS) publiziert seit 2005 keine Zahlen mehr zu den kantonalen Volksein-

kommen. Als Ersatz für die kantonalen Volkseinkommen publiziert das BFS seit 2008 neu das kantonale 

Bruttoinlandsprodukt. Die Zahlen 2017 – 2018 basieren auf Schätzungen des Staatssekretariats für Wirt-

schaft SECO und der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). 

 
Kennzahl RE12 RE13 RE14 RE15 RE16 RE17 RE18

 
Staatsquote 

 
11,5 

 
11,7 

 
11,3 

 
11,5 

 
12,2 12,3 11,9

Total Ausgaben ER und IR, ohne Abschrei-
bungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen, 
Durchlaufpositionen und interne Verrech-
nungen in % des Bruttoinlandprodukts 

     

 
Steuerquote 
Total Steuerertrag (inkl. Mfz-Steuern) in % des 
Bruttoinlandprodukts 

 
5,2 

 
5,2 

 
5,2 

 
5,4 

 
5,6 5,5 5,5

 
Investitionsquote 
Nettoinvestitionen in % des Bruttoinlandpro-
dukts 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,7 0,7 0,7

 
Verschuldungsquote 
Nettoverschuldung in % des Bruttoinlandpro-
dukts (vormals Bruttoschuld) 
 

 
2,8 

 

 
3,6 

 
4,4 

 
8,1 

 
8,3 8,0 7,7

 
Bruttoinlandsprodukt des Kantons Solothurn gemäss Bundesamt für Statistik (Angaben vom 18. Dez. 2018) 
2012: 16‘723 Mio. CHF 
2013: 16‘978 Mio. CHF 
2014: 17‘352 Mio. CHF 
2015: 17‘443 Mio. CHF 
2016: 17‘521 Mio. CHF 
Geschätzte Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts des Kantons Solothurn gegenüber dem Vorjahr: 
2017: + 1,0% 
2018: + 2,6% 
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2) .... anteil = Verhältnis zum bereinigten Ertrag 

 

Bereinigter Ertrag: Ertrag der Erfolgs- und Investitionsrechnung, ohne Durchlaufpositionen, Entnahmen 

aus Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen 

 
Kennzahl RE12 RE13 RE14 RE15 RE16 RE17 RE18 

 
Kapitaldienstanteil 
Passivzinsen und ord. Abschreibungen, abzüg-
lich Nettovermögensertrag in % des bereinigten 
Ertrages 

 
1,7 

 
1,7 

 
1,9 

 
3,1 3,0 1,9

 
2,0 

 
Zinsbelastungsanteil 
Differenz Passivzinsen zu Nettovermögensertrag 
in % des bereinigten Ertrages 

 
- 0,1 

 
- 0,1 

 
0,0 

 
1,0 0,9 0,6

 
0,5 

 
Eigenkapitalanteil 
Eigenkapital abz. Bilanzfehlbetrag in % des be-
reinigten Ertrages 
 

 
23,5 

 
14,3 

 
5,0 

 
1,1 - 0,7 20,6

 
21,2 

 

3) .... grad = Verhältnis zur Nettoinvestition 

 

Verhältnis Cash-flow (Operatives Ergebnis Erfolgsrechnung + Abschreibungen) zu Nettoinvestition (Brut-

toinvestition abzüglich eingehende Investitionsbeiträge) 

 
Kennzahl RE12 RE13 RE14 RE15 RE16 RE17 RE18 

 
Selbstfinanzierungsgrad 
Cash-flow in % der Nettoinvestition 

 
- 41 - 48

 
- 74 

 
63 

 
71 

 
64 

 
108 

 
Fremdfinanzierungsgrad 
Finanzierungsüberschuss (negatives Vorzeichen) 
bzw. Finanzierungsfehlbetrag in % der Netto-
investitionen 

 
141 148

 
174 

 
37 

 
29 

 
36 

 
0 

 
Eigenfinanzierungsgrad 
Eigenkapital in % der Bilanzsumme 
 

 
37 31

 
26 

 
3 

 
3 

 
4 

 
7 

 
 
4) Nettoverschuldung 

 
Kennzahl RE12 RE13 RE14 RE15 RE16 RE17 RE18 

 
Nettoverschuldung je Einwohner 
Nettoverschuldung in Fr. je Einwohner 
 

 
1‘760 

 
2‘350 2‘900

 
5‘260 

 
5‘350 

 
5‘180 

 
5‘090 
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1.8.2     Volkswirtschaftliche Gliederung
1.8.2.1  Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung

RE 2017 VA 2018 RE 2018  Diff. VA/RE 18 %

3 Aufwand 2'183'319'948 2'215'630'109 2'171'307'642 -44'322'467 -2.0

30 Personalaufwand 436'990'987 444'466'969 441'452'490 -3'014'479 -0.7
300 Behörden, Kommissionen und Richter 7'463'957 7'688'973 7'572'394 -116'579 -1.5
301 Löhne des Verwaltungs-u.Betriebspersonal 280'295'278 285'275'861 283'117'306 -2'158'555 -0.8
302 Löhne der Lehrpersonen 79'922'392 80'009'438 81'603'290 1'593'852 2.0
303 Temporäre Arbeitskräfte 98'092 75'000 119'861 44'861 59.8
304 Zulagen 121'405 133'300 137'816 4'516 3.4
305 Arbeitgeberbeiträge 62'009'095 63'812'439 62'986'844 -825'595 -1.3
306 Arbeitgeberleistungen 3'215'103 3'206'408 2'342'839 -863'569 -26.9
309 Übriger Personalaufwand 3'865'665 4'265'550 3'572'139 -693'411 -16.3

31 Sach-und übriger Betriebsaufwand 180'777'801 186'797'409 178'141'148 -8'656'261 -4.6
310 Material-und Warenaufwand 17'564'017 17'918'818 16'713'695 -1'205'123 -6.7
311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'403'792 10'518'600 8'559'083 -1'959'517 -18.6
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'142'156 5'743'400 5'236'121 -507'279 -8.8
313 Dienstleistungen und Honorare 69'596'072 77'226'231 66'627'336 -10'598'895 -13.7
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 21'714'590 20'426'300 20'246'027 -180'273 -0.9
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anl. 10'356'096 10'707'250 10'534'956 -172'294 -1.6
316 Mieten,Leasing,Pachten,Benützungsgebühre 12'306'831 12'780'590 12'653'533 -127'057 -1.0
317 Spesenentschädigungen 3'731'598 4'001'800 3'800'694 -201'106 -5.0
318 Wertberichtigungen auf Forderungen 26'066'736 21'682'700 26'567'608 4'884'908 22.5
319 Verschiedener Betriebsaufwand 5'895'912 5'791'720 7'202'094 1'410'374 24.4

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 51'751'011 50'201'500 54'726'940 4'525'440 9.0
330 Sachanlagen VV 51'751'011 50'201'500 54'726'940 4'525'440 9.0

34 Finanzaufwand 53'573'984 25'890'315 26'289'298 398'983 1.5
340 Zinsaufwand 20'791'301 21'289'315 21'117'326 -171'989 -0.8
341 Realisierte Kursverluste 20'524 40'000 36'574 -3'426 -8.6
342 Kapitalbeschaffungs-und Verwaltungskoste 252'310 160'000 -185'926 -345'926 >100
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 1'386'752 1'001'000 1'553'576 552'576 55.2
344 Wertberichtigungen Anlagen FV 26'830'003 0 50'000 50'000 0.0
349 Verschiedener Finanzaufwand 4'293'094 3'400'000 3'717'748 317'748 9.3

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierun 492'174 2'694'375 1'776'999 -917'376 -34.0
350 Einl.in Fonds u.Spez.finanz.im Fremdkapi 492'174 2'694'375 1'776'999 -917'376 -34.0

36 Transferaufwand 1'343'606'885 1'389'988'713 1'355'134'862 -34'853'852 -2.5
360 Ertragsanteile an Dritte 877'985 775'000 822'499 47'499 6.1
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 105'724'436 106'853'217 104'415'407 -2'437'810 -2.3

3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordat 84'203'765 85'330'000 84'095'269 -1'234'731 -1.4
3612 Entschädigungen an Gemeinde und Zweckver 21'520'672 21'523'217 20'320'138 -1'203'079 -5.6
362 Finanz- und Lastenausgleich 74'448'652 79'099'872 74'872'881 -4'226'991 -5.3
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'159'972'218 1'199'765'624 1'172'894'865 -26'870'759 -2.2

3630 Beiträge an den Bund 23'478'519 20'576'780 20'659'413 82'633 0.4
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 8'703'660 9'683'200 9'321'592 -361'608 -3.7
3632 Beiträge an Gemeinden u.Gem.Zweckverb. 153'620'413 167'784'000 153'069'369 -14'714'631 -8.8
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 460'383'905 478'376'851 459'865'282 -18'511'569 -3.9
3635 Beiträge an private Unternehmungen 78'598'100 79'364'488 87'705'155 8'340'667 10.5
3636 Beiträge an priv.Org.ohne Erwerbszweck 4'789'707 4'646'701 4'658'417 11'716 0.3
3637 Beiträge an private Haushalte 430'397'914 439'333'604 437'615'638 -1'717'966 -0.4
364 Wertberichtigungen Darlehen VV 92'942 50'000 22'592 -27'408 -54.8
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'490'652 3'445'000 2'106'618 -1'338'382 -38.8

37 Durchlaufende Beiträge 88'836'277 88'300'000 86'495'077 -1'804'923 -2.0
370 Durchlaufende Beiträge 88'836'277 88'300'000 86'495'077 -1'804'923 -2.0

3700 Bund 51'900 52'000 51'900 -100 -0.2
3702 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 16'731'967 17'320'000 16'592'895 -727'105 -4.2
3705 Private Unternehmungen 384'130 28'000 322'654 294'654 >100
3707 Private Haushalte 71'668'280 70'900'000 69'527'628 -1'372'372 -1.9

38 Ausserordentlicher Aufwand 27'290'828 27'290'828 27'290'828 0 0.0
383 Zusätzliche Abschreibungen 27'290'828 27'290'828 27'290'828 0 0.0
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1.8.2.1  Volkswirtschaftliche Gliederung Erfolgsrechnung
RE 2017 VA 2018 RE 2018  Diff. VA/RE 18 %

4 Ertrag -2'177'543'125 -2'218'422'342 -2'228'989'824 -10'567'481 0.5

40 Fiskalertrag -965'929'061 -985'450'000 -993'348'677 -7'898'677 0.8
400 Direkte Steuern natürliche Personen -695'263'643 -712'050'000 -718'589'719 -6'539'719 0.9
401 Direkte Steuern juristische Personen -118'404'985 -130'920'000 -117'345'182 13'574'818 -10.4
402 übrige direkte Steuern -79'578'165 -70'800'000 -84'292'428 -13'492'428 19.1
403 Besitz- und Aufwandsteuern -72'682'269 -71'680'000 -73'121'348 -1'441'348 2.0

41 Regalien und Konzessionen -47'319'901 -31'426'700 -52'603'763 -21'177'063 67.4
410 Regalien -2'060'716 -2'009'300 -2'070'895 -61'595 3.1
411 Schweiz.Nationalbank -36'905'576 -21'377'400 -42'663'909 -21'286'509 99.6
412 Konzessionen -8'353'610 -8'040'000 -7'868'958 171'042 -2.1

42 Entgelte -173'025'842 -170'375'966 -176'894'759 -6'518'793 3.8
420 Ersatzabgaben -1'775'500 -1'600'000 -1'380'800 219'200 -13.7
421 Gebühren für Amtshandlungen -85'011'637 -83'854'950 -84'261'540 -406'590 0.5
422 Spital-und Heimtaxen, Kostgelder -14'097'396 -14'832'800 -15'252'639 -419'839 2.8
423 Schul- und Kursgelder -3'357'255 -3'257'650 -3'687'730 -430'080 13.2
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -13'667'699 -13'047'703 -14'073'776 -1'026'073 7.9
425 Erlös aus Verkäufen -7'304'324 -7'200'170 -7'234'336 -34'166 0.5
426 Rückerstattungen -8'112'080 -7'545'493 -8'308'604 -763'111 10.1
427 Bussen -36'561'747 -36'857'200 -39'991'761 -3'134'561 8.5
429 übrige Entgelte -3'138'205 -2'180'000 -2'703'573 -523'573 24.0

43 Verschiedene Erträge -16'168'062 -16'426'636 -16'744'370 -317'734 1.9
430 Verschiedene betriebliche Erträge -16'168'062 -16'426'636 -16'740'890 -314'254 1.9
431 Eigenleistungen Investitionen 0 0 -3'480 -3'480 -100.0

44 Finanzertrag -28'542'776 -27'944'440 -27'513'589 430'851 -1.5
440 Zinsertrag -8'241'235 -6'988'200 -7'654'474 -666'274 9.5
441 Realisierte Gewinne FV -377'206 -1'450'000 -177'580 1'272'420 -87.8
443 Liegenschaftenertrag FV -3'495'300 -3'416'000 -3'386'345 29'655 -0.9
445 Finanzertrag aus Darlehen und Bet.des VV -472'110 -420'000 -675'795 -255'795 60.9
446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen -355'605 -218'240 -473'840 -255'600 >100
447 Liegenschaftenertrag VV -14'937'973 -15'152'000 -14'539'953 612'047 -4.0
449 Übriger Finanzertrag -663'348 -300'000 -605'602 -305'602 >100

45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzieru -10'363'594 -1'286'000 -4'208'948 -2'922'948 >100
450 Ent.aus Fonds und Spezialfinanz.im FK -10'363'594 -1'286'000 -4'208'948 -2'922'948 >100

46 Transferertrag -847'357'610 -897'212'600 -871'180'641 26'031'959 -2.9
460 Ertragsanteile -119'584'991 -110'107'353 -113'349'248 -3'241'895 2.9
461 Entschädigungen von Gemeinwesen -25'194'289 -24'914'266 -25'731'834 -817'568 3.3

4610 Entschädigungen vom Bund -5'965'886 -6'063'916 -5'934'027 129'889 -2.1
4611 Entsch.von Kantonen und Konkordaten -14'362'893 -14'065'350 -14'666'210 -600'860 4.3
4612 Entsch.von Gemeinden und Gem.Zweckverb. -4'766'320 -4'685'000 -5'042'228 -357'228 7.6
4613 Entsch. von öffentlichen Sozialvers. -99'190 -100'000 -89'369 10'631 -10.6
462 Finanz- und Lastenausgleich -329'519'223 -354'480'747 -351'359'310 3'121'437 -0.9

4620 vom Bund -305'672'575 -324'938'000 -324'936'955 1'045 0.0
4622 von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden -23'846'648 -29'542'747 -26'422'355 3'120'392 -10.6
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -372'776'548 -407'459'234 -380'221'218 27'238'016 -6.7

4630 Beiträge vom Bund -238'586'814 -249'563'610 -243'137'178 6'426'432 -2.6
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -5'663'880 -4'303'128 -5'289'431 -986'303 22.9
4632 Beiträge von Gemeinden -124'608'276 -151'950'496 -128'766'057 23'184'439 -15.3
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -652'638 -270'000 -271'463 -1'463 0.5
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen -2'909'663 -1'053'500 -2'421'215 -1'367'715 >100
4637 Beiträge von privaten Haushalten -355'276 -318'500 -335'874 -17'374 5.5
469 Verschiedener Transferertrag -282'559 -251'000 -519'031 -268'031 >100

47 Durchlaufende Beiträge -88'836'277 -88'300'000 -86'495'077 1'804'923 -2.0
470 Durchlaufende Beiträge -88'836'277 -88'300'000 -86'495'077 1'804'923 -2.0

4700 Durchlaufende Beiträge vom Bund -72'567'830 -71'278'000 -70'190'894 1'087'106 -1.5
4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden -16'268'447 -17'022'000 -16'304'183 717'817 -4.2

Gesamttotal 
3 Aufwand 2'183'319'948 2'215'630'109 2'171'307'642 -44'322'467 -2.0
4 Ertrag -2'177'543'125 -2'218'422'342 -2'228'989'824 -10'567'481 0.5

ER Saldo 5'776'824 -2'792'234 -57'682'183 -54'889'948 >100
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1.8.2.2  Volkswirtschaftliche Gliederung Investitionsrechnung
RE 2017 VA 2018 RE 2018  Diff. VA/RE 18 %

5 Ausgaben 161'750'916 184'317'000 166'692'541 -17'624'459 -9.6

50 Sachanlagen 155'054'963 174'282'000 160'257'213 -14'024'787 -8.0
500 Grundstücke 1'428 0 0 0 0.0
501 Strassen/Verkehrswege 41'998'360 43'300'000 42'653'299 -646'701 -1.5
502 Wasserbau 27'943'473 20'400'000 21'426'106 1'026'106 5.0
504 Hochbauten 70'679'040 93'100'000 84'980'743 -8'119'257 -8.7
506 Mobilien 14'432'662 17'482'000 11'197'065 -6'284'935 -36.0

54 Darlehen 1'459'129 1'800'000 1'477'570 -322'430 -17.9
544 Öffentliche Unternehmungen 250'000 0 365'600 365'600 100.0
545 Private Unternehmungen -201'471 0 -201'471 -201'471 -100.0
547 Private Haushalte 1'410'600 1'800'000 1'313'441 -486'559 -27.0

55 Beteiligungen und Grundkapitalien* 41'125 0 300 300 100.0
554 Öffentliche Unternehmungen 41'125 0 300 300 100.0

56 Eigene Investitionsbeiträge 2'710'626 3'355'000 2'106'618 -1'248'382 -37.2
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 916'237 300'000 76'541 -223'460 -74.5
564 Öffentliche Unternehmungen 1'302'996 2'500'000 1'790'808 -709'192 -28.4
567 Private Haushalte 491'393 555'000 239'270 -315'730 -56.9

57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'485'073 4'880'000 2'850'839 -2'029'161 -41.6
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 605'651 1'200'000 1'355'995 155'995 13.0
574 Öffentliche Unternehmungen 1'284'689 2'450'000 1'282'800 -1'167'200 -47.6
575 Private Unternehmungen 103'340 530'000 4'294 -525'707 -99.2
577 Privat Haushalte 491'393 700'000 207'750 -492'250 -70.3

6 Einnahmen -43'418'426 -37'506'475 -35'714'388 1'792'087 -4.8

60 Übertragung von Sachanlagen in das FV* -314'380 0 -183'831 -183'831 -100.0
600 Übertragung von Grundstücken -88'500 0 0 0 0.0
604 Übertragung Hochbauten -111'930 0 0 0 0.0
606 Übertragung Mobilien -113'950 0 -183'831 -183'831 -100.0

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -37'777'441 -29'996'800 -30'185'128 -188'328 0.6
630 Bund -20'271'599 -10'516'000 -18'511'926 -7'995'926 76.0
631 Kantone und Konkordate -83'780 -3'187'000 -2'913'561 273'439 -8.6
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -11'394'020 -15'793'800 -7'575'524 8'218'276 -52.0
634 Öffentliche Unternehmungen -5'220'042 -100'000 -69'939 30'061 -30.1
635 Private Unternehmungen -808'000 -400'000 -1'114'177 -714'177 >100

64 Rückzahlung von Darlehen -2'841'533 -2'629'675 -2'494'590 135'085 -5.1
644 Öffentliche Unternehmungen -1'187'659 -1'092'717 -1'155'284 -62'567 5.7
645 Private Unternehmungen -92'959 -36'958 -31'500 5'458 -14.8
647 Private Haushalte -1'560'915 -1'500'000 -1'307'806 192'194 -12.8

67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -2'485'073 -4'880'000 -2'850'839 2'029'161 -41.6
670 Bund -2'381'733 -4'350'000 -2'846'545 1'503'455 -34.6
671 Kantone und Konkordate -103'340 -530'000 -4'294 525'707 -99.2

Gesamttotal*
5 Ausgaben 161'750'916 184'317'000 166'692'541 -17'624'459 -9.6
6 Einnahmen -43'418'426 -37'506'475 -35'714'388 1'792'087 -4.8

Nettoinvestitionen 118'332'489 146'810'525 130'978'153 -15'832'372 -10.8

* RE 2017: ohne Immobilienübertragung soH
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1.8.3  Institutionelle Gliederung
1.8.3.1  Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung

RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

PC1 Behörden
Aufwand 6'071'100 6'165'043 6'185'657 20'614 0.3
Ertrag -166'742 -180'000 -138'563 41'437 -23.0
Interne Verrechnungen -2'004'847 -2'147'372 -2'214'969 -67'597 3.1
Saldo 3'899'511 3'837'671 3'832'125 -5'545 -0.1

PC2 Staatskanzlei
Aufwand 13'165'687 13'162'334 12'704'320 -458'014 -3.5
Ertrag -2'796'553 -2'811'100 -2'874'395 -63'295 2.3
Interne Verrechnungen -6'710'042 -6'661'665 -6'537'558 124'107 -1.9
Saldo 3'659'093 3'689'569 3'292'367 -397'202 -10.8

PC3 Bau- und Justizdepartement
Aufwand 241'776'409 248'508'586 238'651'129 -9'857'457 -4.0
Ertrag -173'720'255 -174'578'086 -171'641'634 2'936'452 -1.7
Interne Verrechnungen -43'428'345 -39'871'681 -40'715'676 -843'995 2.1
Saldo 24'627'808 34'058'819 26'293'818 -7'765'000 -22.8

PC4 Departement für Bildung und Kultur
Aufwand 465'048'841 462'800'968 464'505'810 1'704'842 0.4
Ertrag -62'333'234 -62'818'184 -63'927'304 -1'109'120 1.8
Interne Verrechnungen 28'860'046 27'858'036 27'620'261 -237'775 -0.9
Saldo 431'575'654 427'840'820 428'198'768 357'948 0.1

PC5 Finanzdepartement
Aufwand 182'985'723 153'988'128 155'530'678 1'542'550 1.0
Ertrag -1'444'440'920 -1'454'544'506 -1'490'338'984 -35'794'478 2.5
Interne Verrechnungen 21'213'887 21'438'958 21'435'161 -3'797 0.0
Saldo -1'240'241'310 -1'279'117'421 -1'313'373'145 -34'255'724 2.7

PC6 Departement des Innern
Aufwand 1'019'349'242 1'068'919'525 1'037'993'213 -30'926'312 -2.9
Ertrag -337'527'455 -361'284'682 -343'736'587 17'548'095 -4.9
Interne Verrechnungen 2'315'898 1'708'242 1'783'079 74'837 4.4
Saldo 684'137'686 709'343'085 696'039'705 -13'303'380 -1.9

PC7 Volkswirtschaftsdepartement
Aufwand 228'875'111 237'857'350 230'323'035 -7'534'314 -3.2
Ertrag -151'501'227 -156'937'984 -151'156'121 5'781'864 -3.7
Interne Verrechnungen -2'948'754 -4'868'140 -3'889'901 978'239 -20.1
Saldo 74'425'130 76'051'226 75'277'014 -774'212 -1.0

PC8 Gerichte
Aufwand 26'047'834 24'228'177 25'413'799 1'185'622 4.9
Ertrag -5'056'738 -5'267'800 -5'176'237 91'563 -1.7
Interne Verrechnungen 2'702'156 2'543'620 2'519'603 -24'017 -0.9
Saldo 23'693'252 21'503'997 22'757'165 1'253'168 5.8

Total Erfolgsrechnung 
Aufwand 2'183'319'948 2'215'630'109 2'171'307'642 -44'322'467 -2.0
Ertrag -2'177'543'124 -2'218'422'342 -2'228'989'824 -10'567'482 0.5
Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0.0
Saldo 5'776'824 -2'792'234 -57'682'183 -54'889'949 >100
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1.8.3.2  Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

PC1 Behörden
Ausgaben 0 0 0 0 0.0
Einnahmen 0 0 0 0 0.0
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0.0

PC2 Staatskanzlei
Ausgaben 0 0 0 0 0.0
Einnahmen 0 0 0 0 0.0
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0.0

PC3 Bau- und Justizdepartement*
Ausgaben 141'332'625 158'350'000 150'547'581 -7'802'419 -4.9
Einnahmen -39'378'337 -32'066'902 -32'405'767 -338'865 1.1
Nettoinvestitionen 101'954'288 126'283'098 118'141'814 -8'141'284 -6.4

PC4 Departement für Bildung und Kultur
Ausgaben 1'651'362 2'300'000 1'315'214 -984'787 -42.8
Einnahmen -1'664'255 -2'030'000 -1'312'099 717'901 -35.4
Nettoinvestitionen -12'893 270'000 3'114 -266'886 -98.8

PC5 Finanzdepartement*
Ausgaben 11'529'467 13'012'000 8'835'340 -4'176'660 -32.1
Einnahmen -113'950 -183'831 -183'831 -100.0
Nettoinvestitionen 11'415'516 13'012'000 8'651'508 -4'360'492 -33.5

PC6 Departement des Innern
Ausgaben 2'706'898 4'400'000 2'264'546 -2'135'454 -48.5
Einnahmen 0 0 0 0 0.0
Nettoinvestitionen 2'706'898 4'400'000 2'264'546 -2'135'454 -48.5

PC7 Volkswirtschaftsdepartement
Ausgaben 4'530'564 6'255'000 3'729'861 -2'525'139 -40.4
Einnahmen -2'261'884 -3'409'573 -1'812'690 1'596'883 -46.8
Nettoinvestitionen 2'268'680 2'845'427 1'917'171 -928'256 -32.6

PC8 Gerichte
Ausgaben 0 0 0 0 0.0
Einnahmen 0 0 0 0 0.0
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0.0

Total Investitionsrechnung*
Ausgaben 161'750'916 184'317'000 166'692'541 -17'624'459 -9.6
Einnahmen -43'418'426 -37'506'475 -35'714'388 1'792'087 -4.8
Nettoinvestitionen 118'332'489 146'810'525 130'978'153 -15'832'372 -10.8

* RE 2017: ohne Immobilienübertragung soH
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1.8.4     Funktionale Gliederung
1.8.4.1  Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

RE 2017 VA 2018 RE 2018  Diff. VA/RE 18 %

0 Allgemeine Verwaltung
Aufwand 157'036'690 157'579'108 155'608'182 -1'970'926 -1.3
Ertrag -73'057'426 -72'075'413 -73'677'730 -1'602'317 2.2
Verrechnung -68'231'933 -66'010'875 -65'790'896 219'980 -0.3
Saldo 15'747'331 19'492'819 16'139'556 -3'353'263 -17.2

1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei
Aufwand 220'943'885 217'502'871 214'956'418 -2'546'453 -1.2
Ertrag -93'639'054 -95'611'000 -97'204'938 -1'593'938 1.7
Verrechnung 9'935'656 12'562'047 13'094'544 532'496 4.2
Saldo 137'240'487 134'453'918 130'846'024 -3'607'894 -2.7

2 Bildung
Aufwand 459'989'731 458'463'438 459'685'975 1'222'537 0.3
Ertrag -62'852'648 -63'679'984 -64'552'449 -872'465 1.4
Verrechnung 30'471'622 29'786'169 29'582'674 -203'495 -0.7
Saldo 427'608'705 424'569'623 424'716'200 146'577 0.0

3 Kultur und Freizeit
Aufwand 16'403'927 16'292'224 16'267'054 -25'170 -0.2
Ertrag -5'138'930 -4'543'000 -4'744'877 -201'877 4.4
Verrechnung 1'356'325 1'236'105 1'163'053 -73'052 -5.9
Saldo 12'621'322 12'985'329 12'685'230 -300'099 -2.3

4 Gesundheit
Aufwand 352'389'882 380'098'850 356'646'020 -23'452'830 -6.2
Ertrag -1'414'681 -1'615'000 -1'345'038 269'962 -16.7
Verrechnung 1'161'289 1'106'589 1'059'208 -47'381 -4.3
Saldo 352'136'490 379'590'439 356'360'190 -23'230'249 -6.1

5 Soziale Wohlfahrt
Aufwand 523'853'897 545'955'876 541'370'760 -4'585'116 -0.8
Ertrag -291'610'790 -312'864'248 -293'702'774 19'161'474 -6.1
Verrechnung 2'743'938 -1'296'161 -1'233'473 62'688 -4.8
Saldo 234'987'046 231'795'467 246'434'513 14'639'046 6.3

6 Verkehr
Aufwand 113'791'967 115'615'780 114'400'361 -1'215'419 -1.1
Ertrag -22'885'431 -23'891'186 -23'458'602 432'584 -1.8
Verrechnung -79'089'008 -76'729'086 -78'749'644 -2'020'558 2.6
Saldo 11'817'529 14'995'508 12'192'115 -2'803'393 -18.7

7 Umwelt, Raumordnung
Aufwand 36'247'122 41'434'256 32'480'772 -8'953'484 -21.6
Ertrag -25'729'126 -25'395'900 -22'091'199 3'304'701 -13.0
Verrechnung 329'963 343'083 1'984 -341'099 -99.4
Saldo 10'847'959 16'381'439 10'391'557 -5'989'883 -36.6

8 Volkswirtschaft
Aufwand 121'374'818 126'416'317 124'328'709 -2'087'608 -1.7
Ertrag -142'283'304 -130'239'271 -149'895'615 -19'656'344 15.1
Verrechnung 3'276'291 2'911'776 2'867'663 -44'114 -1.5
Saldo -17'632'195 -911'178 -22'699'243 -21'788'065 2391.2

9 Finanzen und Steuern
Aufwand 181'288'030 156'271'390 155'563'390 -708'000 -0.5
Ertrag -1'458'931'735 -1'488'507'340 -1'498'316'601 -9'809'261 0.7
Verrechnung 98'045'856 96'090'353 98'004'887 1'914'534 2.0
Saldo -1'179'597'850 -1'236'145'597 -1'244'748'325 -8'602'728 0.7

Gesamtotal 
Aufwand 2'183'319'948 2'215'630'108 2'171'307'642 -44'322'466 -2.0
Ertrag -2'177'543'124 -2'218'422'342 -2'228'989'824 -10'567'482 0.5
Verrechnung 0 0 0 0 0.0
Saldo 5'776'824 -2'792'235 -57'682'183 -54'889'948 1965.8
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1.8.4.2  Funktionale Gliederung Investitionsrechnung
RE 2017 VA 2018 RE 2018  Diff. VA/RE 18 %

0 Allgemeine Verwaltung*
Ausgaben 13'528'846 23'562'000 12'318'631 -11'243'369 -47.7
Einnahmen -113'950 -100'000 -257'380 -157'380 >100.0
Nettoinvestitionen 13'414'895 23'462'000 12'061'251 -11'400'749 -48.6

1 Öffentliche Sicherheit, Justiz, Polizei
Ausgaben 5'193'718 11'500'000 3'226'793 -8'273'207 -71.9
Einnahmen 0 0 0 0 0.0
Nettoinvestitionen 5'193'718 11'500'000 3'226'793 -8'273'207 -71.9

2 Bildung
Ausgaben 23'673'690 27'800'000 23'919'743 -3'880'257 -14.0
Einnahmen -2'803'744 -2'230'000 -2'100'727 129'273 -5.8
Nettoinvestitionen 20'869'947 25'570'000 21'819'016 -3'750'984 -14.7

3 Kultur und Freizeit
Ausgaben 0 0 0 0 0.0
Einnahmen 0 0 0 0 0.0
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0.0

4 Gesundheit*
Ausgaben 44'171'441 49'950'000 57'930'676 7'980'676 16.0
Einnahmen 0 0 -69'939 -69'939> -100.0
Nettoinvestitionen 44'171'441 49'950'000 57'860'736 7'910'736 15.8

5 Soziale Wohlfahrt
Ausgaben 0 0 0 0 0.0
Einnahmen 0 0 0 0 0.0
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0.0

6 Verkehr
Ausgaben 42'015'475 43'450'000 42'662'862 -787'138 -1.8
Einnahmen -13'625'904 -14'566'902 -12'458'936 2'107'966 -14.5
Nettoinvestitionen 28'389'571 28'883'098 30'203'926 1'320'828 4.6

7 Umwelt, Raumordnung
Ausgaben 28'636'682 21'800'000 22'903'975 1'103'975 5.1
Einnahmen -24'612'944 -17'200'000 -19'014'715 -1'814'715 10.6
Nettoinvestitionen 4'023'738 4'600'000 3'889'260 -710'740 -15.5

8 Volkswirtschaft
Ausgaben 4'028'064 6'255'000 3'729'861 -2'525'139 -40.4
Einnahmen -2'261'884 -3'409'573 -1'812'690 1'596'883 -46.8
Nettoinvestitionen 1'766'180 2'845'427 1'917'171 -928'256 -32.6

9 Finanzen und Steuern
Ausgaben 503'000 0 0 0 0.0
Einnahmen 0 0 0 0 0.0
Nettoinvestitionen 503'000 0 0 0 0.0

Gesamtotal*
Ausgaben 161'750'916 184'317'000 166'692'541 -17'624'459 -9.6
Einnahmen -43'418'426 -37'506'475 -35'714'388 1'792'087 -4.8
Nettoinvestitionen 118'332'489 146'810'525 130'978'153 -15'832'372 -10.8

* RE 2017: ohne Immobilienübertragung soH 
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1.8.5   Globalbudgets 

1.8.5.1   Überblick Globalbudgets 

 
1. Ziele und Indikatoren 

Beim Rechnungsabschluss 2018 wird wiederum die Regelung zur Zuweisung, Bestandesregulierung und 
Verwendung der Globalbudgetreserven gemäss RRB Nr. 1144 vom 23. Juni 2008 angewendet. Die Leis-
tungsbeurteilung für die Reservenzuweisung erfolgt intern in den einzelnen Departementen. Die bishe-
rige zentrale Prüfung der Zuweisung in Relation zur Leistungserfüllung ist an die einzelnen Departemen-
te delegiert. Die Indikatoren stellen weiterhin eine Grösse für die Leistungsmessung dar und sollen sys-
tematisch in ihrer Qualität weiterentwickelt werden. Die Departemente können jedoch weitere sinnvolle 
Kriterien zur Leistungsbeurteilung berücksichtigen. Die entsprechenden Prüfungen wurden durch die 
Departemente vorgenommen.  

Im WoV-Cockpit wird als Kennzahl für die Leistungsbewertung der Anteil erfüllter Indikatoren in Prozent 
der ausgewiesenen Indikatoren berechnet. Bei dieser Betrachtungsweise wird die Bedeutung der einzel-
nen Indikatoren für die gesamte Leistungserbringung der Dienststelle nicht berücksichtigt. Ebenfalls ist 
der Erfüllungsgrad der einzelnen Indikatoren nicht relevant. Ein Indikator kann nur erfüllt oder nicht er-
füllt sein. Damit relativieren sich die Aussagen des WoV-Cockpits. Es ist deshalb zu berücksichtigen, dass 
grün nicht immer gleich gut und rot nicht immer gleich schlecht ist. Das WoV-Cockpit dient zur einheitli-
chen Darstellung der Leistungserfüllung. Ein übersichtliches Gesamtbild ist am besten aus den einzelnen 
Geschäftsberichten der Globalbudgetnehmer zu lesen. 

2. Finanzen  

2.1 Globalbudgetsaldo 2018 
 
Erfolgsrechnung: 

in 1'000 Franken  VA18 RE18 Diff. RE/VA18 in %

Aufwandüberschuss (inkl. SF)  502‘546 489'018 - 13'528 - 2.7%

Aufwandüberschuss (exkl. SF)  475'776 464'719 - 11'057 - 2.3%

 
2.2 Reserven 

Die zweckgebundenen Reserven der Erfolgsrechnung reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 54‘000 
Franken und betragen Ende 2018 noch 0,5 Mio. Franken. Gemäss WoV-G § 583  kann der Regierungsrat 
nicht beanspruchte Voranschlagskredite den zweckgebundenen Reserven zuweisen, wenn eine projekt-
bedingte Verzögerung eingetreten ist oder die Leistungen erst im Folgejahr erbracht werden können.  

Den nicht zweckgebundenen Reserven wurden im Jahr 2018 netto 1,9 Mio. Franken zugewiesen. Durch 
Reservenauflösungen, Reservenverzichte und dem Reservenverfall aufgrund der seit 1.1.2008 gültigen 
Reservenregelung (max. Obergrenze von 5% des Aufwandes) sowie der 50%-Regel am Ende der Global-
budgetperiode erhöhte sich der Bestand an nicht zweckgebundenen Reserven von 9,0 Mio. Franken auf 
9,5 Mio. Franken per Ende 2018. 

In der Bilanz per 31.12.2018 sind Rückstellungen von 9,0 Mio. Franken für nicht beanspruchte Globalkre-
dite der Erfolgsrechnung vorhanden. 

 
2.3 Investitionsrechnung 

Im Rahmen einer rollenden Mehrjahresplanung wird jährlich der Stand der beschlossenen Verpflich-
tungskredite für Gross- und Kleinprojekte in den Bereichen Hochbau, Strassenbau, Wasserwirtschaft und 
Informationstechnologie ausgewiesen.  
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Legende:

F = Finanzen: Schliesst besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.

L = Leistungen: Anteil erfüllter Leistungsindikatoren: >= 80%.

F = Finanzen:

L = Leistungen: Anteil erfüllter Leistungsindikatoren: >= 50% < 80%.

F = Finanzen:

L = Leistungen: Anteil erfüllter Leistungsindikatoren: < 50%.

RV = Reservenveränderung 2018 in Fr. 1'000.- (Zuweisung, Bezug, Auflösung, Verzicht im 2018)

RB = Reservenbestand per Ende 2018 in Fr. 1'000.-.

RB 50% = Reservenbestand nach Anwendung 50%-Regel (GB's, welche 2019 in neue Periode starten)

ZG = Zweckgebundene Reserven (wenn kein Vermerk: nicht zweckgebundene Reserven).

Erfolgsrechnung 2018 01.01.19

Staatskanzlei F L RV Bemerkungen RB RB 50%

*1) +8 20 10

+80 200 100

+113 150

BJD F L RV Bemerkungen RB RB 50%

-3 222

NK

-111 42

+207 1'002

ZG -250

290

ZG 0

125

+186 778

+80

ZG +123

570

ZG 260

+12 30

+76 163

495

ZG 200

247

DBK F L RV Bemerkungen RB RB 50%

+194 550

NK

-193 -114 0

+110 517 258

+180 347

624

Volksschule, 

2016-18

Die Globalbudgetüberschreitung betrug TFr. 193. Um diese zu decken wurden 

Reserven von TFr. 79 verwendet und für die restliche Kreditüberschreitung 

wurde ein Nachtragskredit beantragt.

Berufsbildung, Mittel- und 

Hochschulwesen, 2016-18

Mittelschulbildung, 

2017-19

Aufgrund von abnehmenden Schülerzahlen wurden nur 8 von 17 Indikatoren 

erfüllt. 78% der Abweichungen liegen unter 4%. Nicht erfüllt wurden die 

Indikatoren Aufnahmequote des Altersjahrganges GYM, Sek P, Anzahl Schüler 

GYM, Sek P, FMS, durchschnittliche Klassengrösse GYM, Sek P, Kosten pro 

Schüler GYM, Anzahl Kursteilnehmende Passerellenlehrgang.

Die Finanzen wurden um 0,2 Mio. Franken oder 0,5 % unterschritten.

Kultur und Sport, 

2018-20

Denkmalpflege und 

Archäologie, 2018-20

Jugendanwaltschaft, 

2018-20

Staatsanwaltschaft, 

2016-18

Das Ziel, mindestens gleich viele Geschäfte zu erledigen wie eingegangen sind, 

konnte nur im Bereich Massengeschäft, nicht aber in den übrigen Bereichen, 

erreicht werden. Zu einer rascheren Bewältigung der steigenden Anzahl und der 

zunehmenden Komplexität der Geschäfte fehlen die nötigen personellen 

Ressourcen.

Führungsunterstützung DBK, 

2017-19

Strassenbau,

2018-20

Öffentlicher Verkehr, 

2018-19

Umwelt, 

2017-19

Admin. und technische 

Verkehrssicherheit, 2017-19

Führungsunterstützung BJD 

und amtliche 

Geoinformation, 2017-19

Raumplanung, 

2017-19

Anstellung der Aushilfen für dringende Arbeiten für Digitale Zonendaten; 

Doppelbesetzung der Stelle Leitung Baugesuche; Auszahlung von Überstunden, 

Ferienguthaben und Dienstaltersgeschenken von vier Mitarbeitern, die 

pensioniert wurden. Zudem wurden weniger Leistungen im Bereich Geologische 

Tiefenlager erbracht und somit weniger Ertrag generiert.

Hochbau,

2018-20

Stabsdienstleistungen für 

den Kantonsrat, 2016-18

Dienstleistungen der 

Staatskanzlei, 2016-18

Drucksachen und Lehrmittel, 

2018-20

1.8.5.2 WoV-Cockpit

Grün

Gelb Schlechter abgeschlossen als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich (NK in 

Kompetenz Amt für Finanzen)

Rot

 NK 

ZK

Schlechter abgeschlossen als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug nicht möglich. 

NK = Nachtragskredit notwendig, 

ZK = Zusatzkredit notwendig
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Erfolgsrechnung 2018 01.01.19

0

773 386

FD F L RV Bemerkungen RB RB 50%

+7 29

-2 142 71

-7 188 94

631

630

-65 835 417

*2) +67 67

DdI F L RV Bemerkungen RB RB 50%

+536 672

+335

ZG +73

0

ZG 73

NK
-293 -1'050

970

+1'342 2'000

VWD F L RV Bemerkungen RB RB 50%

+17 -57

+121 238

NK

-658 -566

248

+70 348

+70 265

NK
-122 -122 0

GER F L RV Bemerkungen RB RB 50%

NK

*3) -436 -1'359

* Die Beurteilung der Leistungserfüllung und der Reservenzuweisung erfolgt durch

   1) Ratsleitung (KRG § 11 Abs. 2)

   2) Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz)

   3) Gerichtsverwaltungskommission

Gerichte, 

2017-19

Weil sich in der zweiten Jahreshälfte 2018 ein Aufwandüberschuss abzeichnete, 

ersuchte die Gerichtsverwaltungskommission den Kantonsrat, einen Zusatzkredit 

zur Globalbudgetperiode 2017 - 2019 in der Höhe von 2,6 Mio. Franken zu 

bewilligen. Am 12. Dezember 2018 bewilligte der Kantonsrat den Zusatzkredit 

in der beantragten Höhe (SGB 0126/2018).

Für den Aufwandüberschuss waren einerseits Mehrauslagen für Prozedurkosten 

verantwortlich (125'000 Franken mehr als budgetiert). Daneben entstanden 

Zusatzkosten für «Abschreibungen und Erlasse Strafsachen» (650'000 Franken 

mehr als budgetiert).

Wald, Jagd und Fischerei, 

2017-19

Landwirtschaft, 

2018-20

Militär und Bevölkerungs-

schutz, 2016-18

Die Mehrkosten des Projektes "Schadenereignis Tier" wurden über das Amt für 

Militär und Bevölkerungsschutz abgerechnet.

Wirtschaft und Arbeit, 

2018-20

Gemeinden und 

Zivilstandsdienst, 2017-19

Energiefachstelle, 

2018-20

Die Beiträge des Bundes können erst nach der Auszahlung beantragt werden, 

hingegen werden die Beitragsverfplichtungen an Dritte periodengerecht 

abgegrenzt und der Rechnung belastet. Teilweiser Verzicht auf Entnahme aus 

den Konzessionseinnahmen (GWBA).

Justizvollzug, 

2017-19

Führungsunterstützung 

VWD, 2017-19

Polizei,

2018-20

Gesundheitsversorgung, 

2018-20

Migration, 

2017-19

Mindererträge bei den Ausweisschriften und dem Bundesbeitrag im Asylbereich. 

Mehraufwände für die Anmietung ausserkantonaler Administrativhaftplätze.

Soziale Sicherheit, 

2016-18

Informationstechnologie, 

2017-19

Staatsaufsichtswesen, 

2018-20

Amtschreiberei-

Dienstleistungen, 2016-18

Finanzen und Statistik,  

2016-18

Steuerwesen, 

2018-20

Personalwesen,

2016-18

Fachhochschulbildung, 

2018-20

Die Leistungsbeurteilung erfolgt in der separaten jährlichen Berichterstattung.

Führungsunterstützung  FD 

und Amtschreibereiaufsicht, 

2017-19

Berufsschulbildung, 

2016-18
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1.8.6.2 Staatsbeiträge Investitionsrechnung RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE18

30102 Sekretariat + RD Bau
70.000242 Amtliche Vermessung 39'069 0 19'457 19'457

5640000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen

70.000857 Digitalisierung Nutzungszonen 48'490 200'000 102'417 -97'583
5640000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen

303_WE01 Bildungsbauten und Allg. Bauten
2H-1107P01/1208PNeubauten Bildungsbauten -299'658 -200'000 -420'347 -220'347

6300000 Investitionsbeiträge vom Bund -198'586 -200'000 -366'747 -166'747
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände -101'072 0 -53'600 -53'600

2H-1710P02 Umbauten und Sanierungen Bildungsbauten -37'749 0 -16'920 -16'920
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund 0 0 -9'020 -9'020
6340000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen -37'749 0 0 0
6310000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 0 0 -7'900 -7'900

2G-3133P005/P01 Umbauten und Sanierungen Allg. Bauten -115'270 0 -73'549 -73'549
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund -47'056 0 -73'549 -73'549
6340000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen -68214 0 0 0

2G-1711P003-021 Planbarer Unterhalt Bildungsbauten -272'445 0 -351'360 -351'360
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund -239'235 0 -351'360 -351'360
6310000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -33'210 0 0 0

70.000248 Planbarer Unterhalt Allg. Bauten -177'669 -100'000 0 100'000
6310000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -25'590 0 0 0
6340000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen -152'079 -100'000 0 100'000

303_WE02 Spitalbauten
20AU60 Planbarer Unterhalt Spitäler 0 0 -69'939 -69'939

6340000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen

30402 Kantonsstrassenbau (SF)
60.000059 Kantonsstrassenbau -11'143'125 -13'696'800 -8'862'043 4'834'757

6300000 Investitionsbeiträge vom Bund -2'933'856 0 -3'329'841 -3'329'841
6310000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -19'980 0 -287'885 -287'885
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände -8'189'289 -13'696'800 -5'244'317 8'452'483

2TK.00342 Entlastung Region Olten (ERO) -1'000'000 0 -1'500'000 -1'500'000
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund

2TK.00284 Wangen bei Olten, Instandsetzung Viadukt -45000 0 0 0
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände

2TK.00709 Seewen Grellingerstrasse -258'690 0 0 0
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund -53'690 0 0 0
6310000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -5'000 0 0 0
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände -200'000 0 0 0

3TK.01075 Kienberg Saalstrasse, Gesamtsanierung -1'700 0 -48'500 -48'500
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände

3TK.01077 Riedholz-Deitingen-Luterbach, Jurastrasse -50'500 0 28'030 28'030
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände

3TK.01076 Mümliswil-Ramiswil-Beinwil Passwang Nord -133'841 0 -636'734 -636'734
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund 0 0 -380'434 -380'434
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände 0 0 -256'300 -256'300

3TK.01285 Mümliswil-Ramiswil, Scheltenstrasse 0 0 -21'300 -21'300
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände

3TK.01078 Zuchwil, Luzernstrasse 0 0 35'195 35'195
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände

3TK.01284 Luterbach/Zuchwil, Ersatz Emmenbrücke 0 0 -105'300 -105'300
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände

2TK.00347 Olten/Winznau, Rankwoogbrücke 2/8 0 0 -21'435 -21'435
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund

2TK.00639 Obergösgen, Ersatz Kanalbrücke 0 0 -148'027 -148'027
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund

3TK.01196.A.69 Olten Gösgerstrasse 0 0 -314'177 -314'177
6350000 Investitionsbeiträge priv. Unternehmnungen

30405 Öffentlicher Verkehr
2TV.85001 Investitionsbeiträge für techn.Verbesserungen im OeV 183'510 0 0 0

5640000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen

70.000256 Investitionsbeiträge im öffentlichen Verkehr 0 150'000 9'562 -140'438
5640000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen

2TV.85088 SBB, Bahnhaltestelle Solothurn-Brühl -166'395 0 0 0
5640000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen
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1.8.6.2 Staatsbeiträge Investitionsrechnung RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE18

30501 Amt für Umwelt

70.000023 Hochwassersicherheit, Renaturierung/Revitalsierung der Flüsse, 
Bäche und Seen

605'651 1'200'000 1'355'995 155'995

5720000 Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden

70.000025 Bundesbeiträge an Bauten Gemeinden via AfU -605'651 -1'200'000 -1'355'995 -155'995
6700000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund

30503 Wasserwirtschaft
70537 Vorgezogene HWS-Massnahmen Aare -70'288 0 0 0

6300000 Investitionsbeiträge vom Bund -220'288 0 0 0
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände 150'000 0 0 0

70.000538 HWS Emme Biberist-Gerlafingen -8'210 0 0 0
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände -8'210 0 0 0

70.000541 Wasserbau Kleinprojekte 2011 0 -280'000 -627'776 -347'776
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund 0 -40'000 -280'000 -240'000
6310000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -200'000 -267'776 -67'776
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände 0 -40'000 -80'000 -40'000

70.000897 HWS und Revit. Aare, Olten-Aarau -3'349'312 -1'990'000 -1'928'482 61'518
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund -2'953'506 -1'505'000 -1'005'000 500'000
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände -395'806 -485'000 -323'482 161'518
6350000 Investitionsbeiträgevon privaten Unternehmungen 0 0 -600'000 -600'000

70.001085 Dünnern Oensingen -67'000 -175'000 -133'000 42'000
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund -51'000 -140'000 -107'000 33'000
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände -16'000 -35'000 -26'000 9'000

70.001086 Dünnern Herbetswil -4'000 -175'000 -61'000 114'000
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund -3'000 -140'000 -49'000 91'000
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände -1'000 -35'000 -12'000 23'000

70.001088 HWS und Revit. Emme ab Wehr Biberist -20'508'484 -13'380'000 -14'908'462 -1'528'462
6300000 Investitionsbeiträge vom Bund -12'359'484 -8'491'000 -10'890'512 -2'399'512
6310000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -2'987'000 -2'350'000
6320000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und -zweckverbände -2'379'000 -1'502'000 -1'467'950 34'050
6340000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen -4962000 0 0 0
6350000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen -808000 -400'000 -200'000 200'000

40301 Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen
70.000485 Investitionsbeitrag Berufsbildung (DL) 0 0 0 0

5750000 Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 103'340 530'000 4'294 -525'707
6710000 Durchlaufende Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -103'340 -530'000 -4'294 525'707

70303 Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF)
60068 Investitionsbeiträge an Einwohnergemeinden 502'500 0 0 0

5620000 Investitionsbeiträge an Gemeinden

70401 Wald
70.00033 Beiträge für Wegbauten und -sanierungen 238'107 300'000 76'541 -223'459

5620000 Investitionsbeiträge an Gemeinden

6950 Einzelbetriebliche Massnahmen

70.000057 Beiträge an landwirtschaftliche Hochbauten und Wohnungs-
sanierungen im Berggebiet (Strukturverbesserungen)

491'393 555'000 239'270 -315'730

5670000 Investitionsbeiträge an private Haushalte

70.000058 Bundesbeitrag Strukturverbesserungen (DL) 0 0 0 0
5740000 Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 1'017'640 2'050'000 978'712 -1'071'288
6700000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund -1'017'640 -2'050'000 -978'712 1'071'288

70.000457 Bundesbeitrag landw. Hochbauten (DL) 1'497'146 0 0 0
5770000 Durchlaufende Investitionsbeiträge an private Haushalte 491'393 700'000 207'750 -492'250
6700000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund -491'393 -700'000 -207'750 492'250

6954 Strukturverbesserungen

70.000056 Kantonsbeitrag an Bodenverbesserungen und Struk-
turverbesserungsmassnahmen

548'323 1'500'000 1'009'371 -490'629

5640000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen

70511 Zufahrt zu Berghöfen (SF)
60.000035 Kantonsbeitrag Zufahrt zu Berghöfen 650'000 650'000 650'000 0

5640000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen

60.00007 Bundesbeitrag an Zufahrt zu Berghöfen (DL) 0 0 0 0
5740000 Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 267'049 400'000 304'088 -95'912
6700000 Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund -267'049 -400'000 -304'088 95'912

Total -35'066'815 -26'641'800 -28'078'508 -1'436'708
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1.8.8   Sonderrechnungen
1.8.8.1   Legate und Stiftungen

Bestand Eigenkapital per
01.01.18 31.12.18 Veränder. Ertrag Aufwand

Bezeichnung
Zweckbestimmung. RRB Nr. X. (Konto) Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Departement für Bildung und Kultur
Schenkung Oberst W. Bargetzi
Schenkung von Wilhelm Bargetzi, Solothurn, aus dem Jahre 1979. Der 
Ertrag und ein Teil des Kapitals sind für Neuanschaffungen zur Sammlung 
des alten Zeughauses zur verwenden. RRB Nr. 2969 vom 30.5.1979. 
(2091003/042)

44'354 44'354 0 0 0

Legat Hugo Schneider
Legat von Prof. Dr. Hugo Schneider, Olten, aus dem Jahr 2001 zu Gunsten 
besonderen Aufwendungen und Leistungen in den alten Sprachen. RRB Nr. 
2650 vom 17.12.2002.(2091006/012)

20'282 20'132 -150 0 150

Schulfonds Kaufmännische Berufsfachschule Solothurn
Mittel aus Wechsel der Trägerschaft der Schule vom Schw. Kaufm. Verband 
zum Kanton Solothurn und einer Schenkung der Otto Dübi-Müller-Stiftung, 
Solothurn. (2091017/044)

68'415 68'415 0 0 0

Loosli-Fonds
Legat von Prof. Paul Loosli, Olten, aus dem Jahr 1970 zu Gunsten von 
Diplompreisen der Handelsschule Olten (Bücherpreise). RRB Nr. 96 vom 
23.1.2007.(2091007/012)

3'410 3'410 0 0 0

Departement des Inneren
Max Müller-Fonds
Erbschaft von Max Müller aus dem Jahre 1967. Das Kapital und der Ertrag 
sind zu 2/3 für Freizeitwerkstätten insbesondere in Solothurn, Grenchen und 
Olten mit gleichzeitiger Förderung des kulturellen Lebens zu Gunsten der 
Jugend und zu 1/3 zur Förderung des beruflichen Fortkommens und zur 
kulturellen Förderung der körperlich und geistig behinderten Jugend zu 
verwenden. RRB Nr. 641 vom 13.2.1973. (2091009/025)

5'458'436 6'656'017 1'197'582 1'276'282 78'700

Adolf Schläfli-Fonds
Legat von Adolf Schläfli, Selzach, aus dem Jahre 1920 für Projekte der 
Jugendhilfe. RRB Nr. 1501 vom 28.4.1992. (2091011/025)

6'481'304 6'449'308 -31'996 174'000 205'996

Winkelried-Fonds
Fonds errichtet 1877 aus den Ueberschüssen der Militärkassen. 
Verwendung für in Not geratene Personen gemäss Verwaltungsreglement. 
RRB 816 und 817 vom 11.4.2000.(2091012/025)

3'035'384 3'035'384 0 0 0

Olga Ziegler-Fonds 
Testament von Frau Olga Ziegler aus dem Jahr 1994. Das Vermögen und 
die Erträge sind für cerebral Gelähmte, geistig Invalide und misshandelte 
Frauen zu verwenden. RRB Nr. 822 vom 21.4.1998.(2091013/025)

511'576 511'576 0 0 0

Bewährungshilfe-Fonds
Fonds für die Unterstützung von Personen, die der Schutzaufsicht unterstellt 
und in finanzielle Nöte geraten sind. KRB vom 26.1.1993, BGS 
326.1.(2091014/031)

233'189 230'857 -2'332 230'857 233'189

Total Legate und Stiftungen 15'856'349 17'019'453 1'163'103 1'681'138 518'035
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1.8.8.2   Spezialfinanzierungen

Konto Spezial-

finanzierung

Rechtliche Grundlage Zweckbestimmung Vermögen 

per 31.12.17

Vermögen 

per 31.12.18

Veränder-

ung

93'732'023 90'357'915 -3'374'108

2900000 / 

014

Natur- und 

Heimatschutz

Planungs- und Baugesetz vom 

17.5.92

(BGS 711.1)

Finanzierung der mit 

Massnahmen des Natur- 

und Heimatschutzes 

verbundenen 

Aufwendungen.

8'393'870 9'056'534 662'664

2900001 / 

014

Strassenbaufonds Gesetz über die Steuern und 

Gebühren für Motorfahrzeuge 

und Fahrräder vom 23.7.61 

(BGS 614.61)

Finanzierung der 

Aufwendungen für 

Kantons- National- und 

Zufahrtstrassen zu 

Nationalstrassen

51'829'900 72'316'669 20'486'769

2900003 / 

014

Entsorgungsfonds 

(Gewässerschutz-

fonds)*

Gesetz über die Rechte am 

Wasser vom 27.9.59

(BGS 712.11)

Entsorgung von Abfällen 

(USG Art. 32)

276'437 0 -276'437

2900004 / 

014

Altlastenfonds* Gesetz über die Rechte am 

Wasser vom 27.9.59

(BGS 712.11)

Verursachergerechte 

Finanzierung der 

Aufwendungen für die 

Sanierung von Altlasten

20'066'210 0 -20'066'210

2900005 / 

014

Abwasserfonds* Gesetz über die Rechte am 

Wasser vom 27. September 

1959 (BGS 712.11)

Verursachergerechte 

Finanzierung von Bau 

und Unterhalt von 

Abwasseranlagen.

3'402'501 0 -3'402'501

2900007 / 

014

Deponienachsorge-

fonds

Gesetz über die Rechte am 

Wasser vom 27. September 

1959 (BGS 712.11)

Finanzierung der ord. 

Nachsorge und der 

Störfallnachsorge

9'763'106 8'984'712 -778'394

2'091'389 2'069'924 -21'464

2900002 / 

014

Unfallkasse Verordnung über die 

Unfallfürsorge des 

Staatspersonals des Kt. SO 

vom 18. April 1967 (BGS 

126.541)

Unfallversicherung des 

Staatspersonals

556'026 525'317 -30'709

2090019 / 

014

Krankentaggeld-

versicherung GAV

Gesamtarbeitsvertrag des 

Staatspersonals

Krankentaggeld-

versicherung

1'535'362 1'544'607 9'245

48'739'626 43'575'762 -5'163'864

2090017 / 

025

Lotteriefonds Art. 3 des Bundesgesetzes. 

Interkant. Vereinbarung vom 

26.5.37 (BGS 513.633.1)

Lotterie-Ertragsanteil für 

gemeinnützige und 

wohltätige Zwecke

30'427'113 26'383'952 -4'043'161

2090018 / 

025

Sportfonds Interkant. Vereinbarung vom 

26.5.37 (BGS 513.633.1)

Sport-Toto-Ertragsanteil 

für turnerische und 

sportliche Zwecke

18'312'513 17'191'810 -1'120'703

*Die Spezialfinanzierungen wurden per 01.01.2018 in die Rechnung "Finanzierung Wasserwirtschaft und Altlasten" überführt.

Bau und Justizdepartement

Finanzdepartement

Departement des Innern
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Konto Spezial-

finanzierung

Rechtliche Grundlage Zweckbestimmung Vermögen 

per 31.12.17

Vermögen 

per 31.12.18

Veränder-

ung

31'067'602 32'041'133 973'531

2090003 / 

014

Finanzausgleich der 

Einwohner-

gemeinden

Gesetz über den direkten 

Finanzausgleich vom 2.12.84 

(BGS 131.71)

Finanzausgleich der 

Einwohnergemeinden

8'825'874 8'875'218 49'344

2090004 / 

014

Finanzausgleich der 

Kirchgemeinden

Gesetz über den direkten 

Finanzausgleich vom 2.12.84 

(BGS 131.71)

Finanzausgleich der 

Kirchgemeinden

10'284'354 10'783'311 498'957

2090009 / 

014

Forstfonds Waldgesetz vom 29.1.95 

(BGS 931.11)

Walderhaltung und 

Förderung der 

Waldwirtschaft

3'228'128 3'012'872 -215'256

2900006 / 

014

Tierseuchenkasse Landwirtschaftsgesetz vom 

4.12.94 (BGS 921.11)

Erfüllung der finanziellen 

Aufgaben 

(Entschädigung für 

Tierverluste und 

Bekämpfungskosten), 

die dem Kanton aus dem 

Vollzug der eidg. 

Tierseuchengesetz-

gebung erwachsen.

1'160'892 845'378 -315'514

2090022 / 

037

Ersatzbeiträge 

Schutzräume gem. 

BZG/ZSV*

Bundesgesetz über 

Bevölkerungsschutz und 

Zivilschutz (BZG), Art. 46

Gewährleistung eines 

ausgewogenen 

Schutzplatzangebots

7'568'354 8'524'354 956'000

175'630'640 168'044'734 -7'585'906

2043006 / 

027

Ausgleichskonto 

Asyl

Bundesrechtlich begründete 

Spezialfinanzierung, 

Asylgesetz, SR142.31

Ausgleichskonto zur 

Deckung von sozialen 

Aufwändungen

-3'889'326 690'357 4'579'683

2043008 / 

027

Ausgleichskonto 

Flüchtlinge

Bundesrechtlich begründete 

Spezialfinanzierung, 

Asylgesetz, SR142.31

Ausgleichskonto zur 

Deckung von sozialen 

Aufwendungen

0 0 0

2043010 / 

027

Ausgleichskonto 

Nothilfe

Bundesrechtlich begründete 

Spezialfinanzierung, 

Asylgesetz, SR142.31

Ausgleichskonto zur 

Deckung von  

Aufwendungen für 

Nothilfe

350'515 1'531'166 1'180'651

2043011 / 

027

Ausgleichskonto 

Integration 

Flüchtlinge

Bundesrechtlich begründete 

Spezialfinanzierung, 

Asylgesetz, SR142.31

Ausgleichskonto zur 

Deckung von  

Aufwendungen für die 

Integration

244'392 170'967 -73'425

172'336'221 170'437'225 -1'898'996

51'829'900 72'316'669 20'486'769

120'506'321 98'120'556 -22'385'765

172'336'221 170'437'225 -1'898'996

*Ab 2018 Abbildung in den Spezialfinanzierungen.

Total

Vorschüsse

Verpflichtungen

Volkswirtschaft

Total 

Total  Spezialfinanzierungen und Ausgleichskonti
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1.8.8.3   Strassenbaufonds inkl. Gesamtverkehrsprojekte

1. Investitionsrechnung

Kantonsstrassenbau

Bruttoinvestitionen 41'998'360 43'300'000 42'653'299

Einnahmen -12'655'458 -13'696'800 -11'594'292

Total Nettoinvestitionen 29'342'902 29'603'200 31'059'007

Hochbauten SF (MFK/Werkhöfe/Salzlager)

Bruttoinvestitionen 2'482'771 7'100'000 848'204

Einnahmen 0 0 0

Total Nettoinvestitionen 2'482'771 7'100'000 848'204

2 Erfolgsrechnung

Totel Ertrag 97'314'411 95'379'353 97'395'954

Motorfahrzeugsteuern (netto) 72'403'487 71'500'000 72'909'896

Schiffssteuern 180'008 180'000 182'630

Treibstoffzollanteil 8'575'217 8'743'353 8'743'353 8'299'313 8'299'313

LSVA 13'702'317 12'588'000 12'588'000 13'389'694 13'389'694

Globalbeiträge Hauptstrassen 2'327'916 2'350'000 2'350'000 2'248'727 2'248'727

Liegenschaftserträge/Buchgewinne 14'080 18'000 0

Ertragsüberschuss MFK (P6670) 0 0 365'694

Pauschale LSVA (abz. Bundesanteil/Provision) 687 0 0

Verschiedene Erträge 110'699 0 0

Total Aufwand 70'410'094 68'933'430 70'085'425

Abschreibungen Strassenbau 23'410'128 21'000'000 24'095'463

Zuweisungen für Strassenverkehrssicherheit 14'096'327 14'329'250 14'452'018

Aufwandüberschuss MFK (P6670) 63'521 44'259 0

Nettoaufwand AVT (P603W) 31'060'281 31'779'921 29'698'078

Verrechnung Abschr. Hochbauten SF 927'958 928'000 987'987

Unfallrettung KS an SGV 201'879 202'000 201'879

Verrechnung Zufahrten zu Berghöfen 650'000 650'000 650'000

Zinsaufwand Spezialfinanzierung 0 0 0

Ergebnis (- Aufwand-/+ Ertragsüberschuss) 26'904'317 26'445'923 27'310'530

3. Bilanz

Aktiven

Bestand Strassen und Liegenschaften per 1.1. 514'026'520 521'514'108 521'514'108

+ Nettoinvestitionen 31'825'674 36'703'200 31'907'211

- Abschreibungen 24'338'087 21'928'000 25'083'450

Abschreibungssatz 4.5% 3.9% 4.5%

Bestand Strassen/Liegenschaften per 31.12. 521'514'108 536'289'308 528'337'870

Passiven

Fondsbestand per 1.1. 546'439'691 573'344'009 573'344'009

- Entnahme / + Einlage SF 26'904'317 26'445'923 27'310'530

Fondsbestand per 31.12. 573'344'009 599'789'932 600'654'539

Totalbestand SF Strassenbaufonds 51'829'901 63'500'624 72'316'669

Veränderung SF gegenüber Vorjahr 19'416'730 11'670'723 20'486'768

Bestand Strassen und Liegenschaften per 31.12. 521'514'108 536'289'308 528'337'870

Fondsbestand per 31.12. 573'344'009 599'789'932 600'654'539

Totalbestand SF Strassenbaufonds 51'829'901 63'500'624 72'316'669

RE 2017 VA 2018 RE 2018
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Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb des Strassenbaufonds)

1. Investitionsrechnung

Kantonsstrassenbau GVP

Bruttoinvestitionen GVP 1'998'831 4'500'000 1'468'985

Gemeindebeiträge GVP 0 0 0

Bundesbeiträge GVP -1'000'000 -2'500'000 -1'500'000

Total Nettoinvestitionen GVP 998'831 2'000'000 -31'016

2 Erfolgsrechnung

Totel Ertrag 9'456'817 9'169'000 9'513'746

Anteil Mfz-Steuern an GVP 9'456'817 9'169'000 9'513'746

Total Aufwand 3'823'847 3'811'931 3'893'696

Abschreibungen Strassenbau GVP 3'823'847 3'811'931 3'893'696

Zinsaufwand GVP 0 0 0

- Entnahme / + Einlage SF 5'632'970 5'357'069 5'620'049

3. Bilanz

Aktiven

Bestand Strassen GVP per 1.1. 141'802'529 138'977'513 138'977'513

+ Nettoinvestitionen GVP 998'831 2'000'000 -31'016

- Abschreibungen GVP 3'823'847 3'811'931 3'893'696

Abschreibungssatz GVP 2.7% 2.7% 2.8%

Bestand Strassen GVP per 31.12. 138'977'513 137'165'582 135'052'801

Passiven

Fondsbestand GVP per 1.1. 84'888'828 90'521'797 90'521'797

- Entnahme / + Einlage SF GVP 5'632'970 5'357'069 5'620'049

Fondsbestand GVP per 31.12. 90'521'797 95'878'866 96'141'847

Totalbestand SF GVP -48'455'716 -41'286'716 -38'910'955

Fondsveränderung gegenüber Vorjahr 8'457'986 7'169'000 9'544'761

Bestand Strassen GVP per 31.12. 138'977'513 137'165'582 135'052'801

Fondsbestand GVP per 31.12. 90'521'797 95'878'866 96'141'847

Totalbestand SF GVP -48'455'716 -41'286'716 -38'910'955

RE 2017 VA 2018 RE 2018
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Entwicklung Strassenbaufonds 2013 – 2018

A) Strassenbaufonds inkl. Gesamtverkehrsprojekte

RE13 RE14 RE15 RE16 RE17 RE18

Bruttoinvestitionen 56.9 37.4 38.7 45.4 44.5 43.5

Nettoinvestitionen 27.1 22.3 28.5 30.8 31.8 31.9

Fondsveränderung 17.5 24.5 20.9 13.6 19.4 20.5

Totalbestand SF Strassenbaufonds -26.5 -2.0 18.9 32.4 51.8 72.3

Totalbestand SF Strassenbaufonds (inkl. GVP)

B) Gesamtverkehrsprojekte Solothurn und Olten (innerhalb des Strassenbaufonds)

RE13 RE14 RE15 RE16 RE17 RE18

Bruttoinvestitionen GVP 24.1 5.2 2.1 3.0 2.0 1.5

Nettoinvestitionen GVP 0.8 -2.4 -1.0 -1.1 1.0 0.0
Fondsveränderung GVP 6.5 10.1 10.2 10.4 8.5 9.5

Totalbestand SF Strassenbau GVP -87.6 -77.5 -67.3 -56.9 -48.4 -38.9

Totalbestand SF GVP
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1.8.9  Submissionsstatistik

2018 getätigte Vergaben 

gemäss Angaben der 

Dienststellen im GB-

Jahresbericht 

(Zusammenfassung der 

statistischen Messgrössen)

Globalbudgets Anzahl
Betrag in 

Mio. Fr.
Anzahl

Betrag in 

Mio. Fr.
Anzahl

Betrag in 

Mio. Fr.
Anzahl

Betrag in 

Mio. Fr.
Anzahl

Betrag in 

Mio. Fr.
Anzahl

Betrag in 

Mio. Fr.

Führungsunterstützung BJD 

und amtliche 

Geoinformation

3 0.46

Hochbau 19 2.67 31 4.26 49 45.57 1 0.08 18 9.82

Strassenbau (SF) 30 5.53 19 4.42 22 32.48 3 1.69

Umwelt 2 0.26 3 0.65 5 2.54 4 3.93

Berufsschulbildung 1 0.53

Informationstechnologie 5 0.65 1 0.14 1 1.72 2 0.38

Polizei 2 0.32 3 1.33

Wirtschaft und Arbeit 

(AWA)*
1 0.20

Gemeinden und 

Zivilstandsdienst
1 0.13

Landwirtschaft 1 0.10

Total 62 10.00 56 9.79 81 84.17 1 0.08 27 15.82 0 0.00
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Vergaben 

ausserhalb 

Vergaberecht 

gem. §5 

Submissionsgesetz 

in Verbindung mit 

Art. 10 IVöB 

(Interkantonale 

Vereinbarung über das 

öffentliche 

Vergabewesen)

Freihändige 

Vergaben

> 100'000 

Franken

Vergaben im 

Einladungs-

verfahren

Vergaben im 

Offenen 

Verfahren

Vergaben im 

Selektiven 

Verfahren

Vergaben, die 

nicht 

entsprechend dem 

Grenzbetrag 

vergeben wurden 

(§15 Abs. 2 

Submissions-

gesetz)
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2 Jahresrechnungen (soweit nicht in Staatsrechnung enthalten)

2.1 Lotteriefonds 99

2.2 Sportfonds 100
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

3.2 Behörden RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

P10101 Kantonsrat
3001000 Kommissionen/Sitzungsgelder 797'460 820'000 818'900 -1'100 -0.1
8200000 Kalk. Sozialleistungen 55'822 57'400 57'323 -77 -0.1
3130004 Porti und übr. Versandkosten 1'191 2'000 1'233 -767 -38.4
3132000 Gutachten auf Expertisen 0 20'000 0 -20'000 -100.0
3170000 Spesenentschädigungen 183'269 180'000 190'213 10'213 5.7
3199000 Übriger Sachaufwand 17'212 20'000 13'724 -6'276 -31.4
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen 200'000 200'000 200'000 0 0.0

Aufwand 1'254'954 1'299'400 1'281'392 -18'008 -1.4
8102021 HBA kalkulatorische Marktmieten 115'774 0 0 0 0.0
8104050 AIO Dienstleistungen 51 0 0 0 0.0
8304001 AIO Dienstleistungen 0 1'550 50 -1'500 -96.8
8999900 Interne Verrechnung Mieten 0 104'956 104'956 0 0.0

Interne Verrechnungen 115'826 106'506 105'005 -1'501 -1.4
Saldo 1'370'779 1'405'906 1'386'398 -19'508 -1.4

P10201 Regierungsrat
3000000 Löhne Behörden 1'333'054 1'334'000 1'333'054 -946 -0.1
8200000 Kalk. Sozialleistungen 279'941 280'140 279'941 -199 -0.1
3109000 übriger Material-und Warenaufwand 217'988 210'000 212'303 2'303 1.1
3130000 Dienstleistungen und Honorare 42'238 50'000 77'522 27'522 55.0
3137001 Mehrwertsteuer 10'171 11'000 0 -11'000 -100.0
3170001 Spesenpauschalen 50'001 50'000 50'001 1 0.0
3631000 Beiträge an Kantone 853'077 837'000 862'664 25'664 3.1

Aufwand 2'786'470 2'772'140 2'815'485 43'345 1.6
4309003 Verwaltungshon. und Sitzungsgelder MWST- -39'485 -50'000 -38'230 11'770 -23.5

4309004 Verwaltungsratshonorare Alpiq AG -127'257 -130'000 -100'333 29'667 -22.8
Ertrag -166'742 -180'000 -138'563 41'437 -23.0

8100001 Allgemeiner-Overhead -1'387'058 0 0 0 0.0
8100005 Dienstleistungen von/an andere Stelle 23 0 274 274 100.0
8100902 manuelle Korrektur allg. Overhead 0 40'822 10'206 -30'617 -75.0
8102021 HBA kalkulatorische Marktmieten 140'476 0 0 0 0.0
8105004 Fahrzeugkosten (Staatsgarage) 40'000 40'000 40'000 0 0.0
8304001 AIO Dienstleistungen 0 1'450 0 -1'450 -100.0
8400001 Umlage Overhead 0 -1'380'085 -1'400'497 -20'411 1.5
8999900 Interne Verrechnung Mieten 0 126'581 130'141 3'560 2.8

Interne Verrechnungen -1'206'559 -1'171'232 -1'219'876 -48'644 4.2
Saldo 1'413'169 1'420'908 1'457'046 36'138 2.5

P10202
3000000 Löhne Behörden 65'190 156'500 156'455 -45 0.0
8200000 Kalk. Sozialleistungen 13'690 32'865 32'856 -9 0.0
3060000 Rentenleistungen RR 1'206'408 1'206'408 1'206'408 0 0.0
3130000 DL + Honorare 0 0 11'155 11'155 100.0

Aufwand 1'285'288 1'395'773 1'406'874 11'101 0.8
8100001 Allgemeiner-Overhead -1'206'408 0 0 0 0.0
8400001 Umlage Overhead 0 -1'395'773 -1'395'773 0 0.0

Interne Verrechnungen -1'206'408 -1'395'773 -1'395'773 0 0.0
Saldo 78'880 0 11'101 11'101 100.0

Berufliche Vorsorge Regierungsrat
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Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018 Behörden / Staatskanzlei
Erfolgsrechnung

Abweichung
PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
KOA.Nr. Bezeichnung Kostenart

P10201 Regierungsrat

3130000 DL + Honorare 50'000 77'522 27'522 55%
Mehraufwand

4309004 VR-Honorar Alpiq AG -130'000 -100'333 29'667 -23%
Minderertrag

Begründung

Auf Basis des Mandatsvertrags VR-Vertretung Alpiq erfolgten im 2018 höhere Kostenabrechnungen als 
geplant.

Der Budgetwert basiert auf der Entschädigung für die VR-Vertretung im Jahr 2017; in der Rechnung 
2018 wird zudem nur noch der Nettoerlös ohne MwSt ausgewiesen (dafür Entlastung von ca. -6'300 
Franken auf KoA 3137001).
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

4.2 Bau- und Justizdepartement RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

P30202 Natur- und Heimatschutz (SF/EK)
3001000 Kommissionen/Sitzungsgelder 4'040 5'000 3'374 -1'626 -32.5
3010000 Löhne Verwaltungs-und Betriebspersonal 447'824 452'000 429'943 -22'057 -4.9
3010001 Praktikanten, Funktionäre 23'504 30'000 23'504 -6'496 -21.7
3010010 Dienstaltersg. Verw.-Per. 0 0 8'134 8'134 100.0
3010012 Lebo Verwaltungs-und Betriebspersonal 8'250 0 8'953 8'953 100.0
8200000 Kalk. Sozialleistungen 99'262 101'570 97'168 -4'402 -4.3
8200001 LEBO Plan 0 11'300 0 -11'300 -100.0
3050001 EO Aufwandminderung 0 0 -1'774 -1'774 -100.0
3050003 Unfalltaggelder 0 0 -536 -536 -100.0
3050004 Mutterschaftsentschädigung -14'990 0 0 0 0.0
3099003 Abgrenzung Überzeit/Gleitzeit/Ferien 1'610 0 4'617 4'617 100.0
3109000 übriger Material-und Warenaufwand 8'771 20'000 6'059 -13'941 -69.7
3130000 Dienstleistungen und Honorare 200'822 160'000 263'121 103'121 64.5
3140000 Unterhalt Grundstücke 218'778 250'000 430'800 180'800 72
3160000 Mieten, Pachten, Räumlichkeiten 3'160 4'000 3'160 -840 -21.0
3170000 Spesenentschädigungen 23'536 20'000 23'882 3'882 19.4
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen 3'802'414 3'995'000 3'980'892 -14'108 -0.4

Aufwand 4'826'981 5'048'870 5'281'297 232'427 4.6
4100000 Regalien -454'505 -400'000 -455'570 -55'570 13.9
4240011 Kühlwasserabgabe KKW Gösgen -370'000 -370'000 -370'000 0 0.0
4470000 Mietertrag Liegenschaften VV -24'396 -10'000 -13'679 -3'679 36.8
4630000 Beiträge vom Bund -1'162'877 -1'000'000 -1'483'454 -483'454 48.3
4632000 Beiträge von Gemeinden -1'488'908 -1'452'500 -1'669'614 -217'114 14.9
4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen -124'651 -30'000 -292'500 -262'500 > -100

Ertrag -3'625'337 -3'262'500 -4'284'816 -1'022'316 31.3
7310000 LV Fachleistungen -16'693 0 -3'236 -3'236 -100.0
8102012 Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz -1'488'908 -1'452'500 -1'669'614 -217'114 14.9
8105070 Witischutzzone 0 50'000 50'000 0 0.0
8106062 Beratungskosten -39'313 0 -36'295 -36'295 -100.0

Interne Verrechnungen -1'544'913 -1'402'500 -1'659'146 -256'646 18.3
Saldo -343'269 383'870 -662'664 -1'046'535 > -100

P30303 Grundstücke und Liegenschaften
3130011 Perimeterbeiträge 47'521 50'000 0 -50'000 -100.0
3130012 Grenzbereinigungen + Vermarchungen 2'787 10'000 3'300 -6'700 -67.0
3300410 Abschr. Gebäude und Hochbauten hoch 2'741'880 2'476'000 2'959'003 483'003 19.5
3300420 Abschr. Gebäude und Hochbauten mittel 13'383'509 14'462'000 13'539'052 -922'948 -6.4
3300430 Abschr. Gebäude und Hochbauten klein 543'914 615'000 645'713 30'713 5.0
3300450 Abschr. Geb.u.Hochb.Mieterausbau u.Einri 432'655 433'000 432'655 -345 -0.1
3301000 Ausserplanmässige Abschreibungen auf Gru 632'435 0 1'221'850 1'221'850 100.0
3301430 Ausserplanmässige Abschr.Geb.u.Hochbaute 223'965 0 0 0 0.0
3301500 Ausserplanmässige Abschreibungen Waldung 1'453 0 0 0 0.0
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen 60'000 60'000 60'000 0 0.0

Aufwand 18'070'119 18'106'000 18'861'573 755'573 4.2
4411000 Gewinn aus Verk. Sachanlagen FV -349'570 -1'450'000 -173'200 1'276'800 -88.1
4470001 Mieterträge Spitäler -2'843'130 -2'843'000 -2'954'685 -111'685 3.9
4470002 Mietertrag Fachhochschule -5'965'132 -5'998'000 -5'444'309 553'691 -9.2
4470004 Baurechtszins -1'558'103 -1'567'000 -1'614'378 -47'378 3.0
4470008 Mietertrag Museum altes Zeughaus -577'586 -573'000 -577'586 -4'586 0.8
4490000 Aufwertungen Verwaltungsvermögen -928 0 0 0 0.0

Ertrag -11'294'449 -12'431'000 -10'764'158 1'666'842 -13.4
8102022 Verr. Abschr. z. L. Strassenbaufonds -927'958 -928'000 -987'987 -59'987 6.5

Interne Verrechnungen -927'958 -928'000 -987'987 -59'987 6.5
Saldo 5'847'712 4'747'000 7'109'428 2'362'428 49.8

P30304 Subventionierter Wohnungsbau
3630000 Beiträge an Bund 19'199 20'000 11'060 -8'940 -44.7

Aufwand 19'199 20'000 11'060 -8'940 -44.7
4260000 Rückerstattungen -26'974 -30'000 -18'980 11'020 -36.7

Ertrag -26'974 -30'000 -18'980 11'020 -36.7
Saldo -7'775 -10'000 -7'920 2'080 -20.8
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

4.2 Bau- und Justizdepartement RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %
P30402 Kantonsstrassenbau (SF/EK)
3300190 Abschr. Strassen SF 23'410'128 21'000'000 24'095'463 3'095'463 14.7

Aufwand 23'410'128 21'000'000 24'095'463 3'095'463 14.7
Saldo 23'410'128 21'000'000 24'095'463 3'095'463 14.7

P30403
3634000 Beiträge an öffentl Unternehmungen 201'879 202'000 201'879 -121 -0.1

Aufwand 201'879 202'000 201'879 -121 -0.1
4411100 Gewinn aus Verk. von Strassen -14'080 0 0 0 0.0
4470000 Mietertrag Liegenschaften VV 0 -18'000 0 18'000 100.0

Ertrag -14'080 -18'000 0 18'000 -100.0
8102022 Verr. Abschr. z. L. Strassenbaufonds 927'958 928'000 987'987 59'987 6.5
8102031 Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbaufo -48'428'217 -47'416'991 -48'842'456 -1'425'465 3.0
8102032 Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau -8'575'217 -8'743'353 -8'299'313 444'040 -5.1
8102033 Zuw. LSVA an Strassenbaufonds -13'702'317 -12'588'000 -13'389'694 -801'694 6.4
8102034 Anteil Mfz-Steuer an Umfahrungsprojekte -9'456'817 -9'169'000 -9'513'746 -344'746 3.8
8103014 Zuw. Globalbeiträge HS -2'327'916 -2'350'000 -2'248'727 101'273 -4.3

Interne Verrechnungen -81'562'525 -79'339'344 -81'305'949 -1'966'605 2.5
Saldo -81'374'726 -79'155'344 -81'104'071 -1'948'727 2.5

P30405 Öffentlicher Verkehr FG
3630000 Beiträge an Bund 9'600'000 10'108'280 10'108'280 0 0.0
3660200 Abschr. IB Gemeinden/Gem. Zweckverbände 0 150'000 0 -150'000 -100.0
3660400 Abschr. IB öffentl Unternehmen -27'228 0 9'563 9'563 100.0

Aufwand 9'572'772 10'258'280 10'117'843 -140'437 -1.4
4632000 Beiträge von Gemeinden -3'451'935 -3'325'744 -3'337'577 -11'833 0.4

Ertrag -3'451'935 -3'325'744 -3'337'577 -11'833 0.4
Saldo 6'120'837 6'932'536 6'780'266 -152'270 -2.2

P6043 Altlastenfonds (SF/EK)
3130014 Bearbeitung von Altlasten 5'455'263 0 0 0 0.0
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen 929'075 0 0 0 0.0

Aufwand 6'384'338 0 0 0 0.0
4240012 Abfallabgaben -1'842'362 0 0 0 0.0
4630000 Beiträge vom Bund -468'638 0 0 0 0.0

Ertrag -2'311'000 0 0 0 0.0
Saldo 4'073'339 0 0 0 0.0

P6044 Abwasserfonds (SF/EK)
3632000 Beiträge an Gemeinden 954'825 0 0 0 0.0

Aufwand 954'825 0 0 0 0.0
Saldo 954'825 0 0 0 0.0

P6046 Entsorgungsfonds (SF/EK)
3130000 Dienstleistungen und Honorare 12'468 0 0 0 0.0

Aufwand 12'468 0 0 0 0.0
Saldo 12'468 0 0 0 0.0

P30502 ABC-Wehren
3634000 Beiträge an öffentl Unternehmungen 1'532'047 340'000 146'647 -193'353 -56.9

Aufwand 1'532'047 340'000 146'647 -193'353 -56.9
Saldo 1'532'047 340'000 146'647 -193'353 -56.9

Finanzierung Strassenbaufonds (SF/EK)
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

4.2 Bau- und Justizdepartement RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %
P30503 Wasserwirtschaft (GWBA)
3130000 Dienstleistungen und Honorare 466'929 605'000 424'683 -180'317 -29.8
3130014 Bearbeitung von Altlasen 0 12'137'000 3'835'876 -8'301'124 -68.4
3137001 Mehrwertsteuer 7'254 0 0 0 0.0
3142000 Unterhalt Wasserbau 149'127 150'000 150'000 0 0.0
3181000 Abschreibungen Debitorenguthaben 2'677 0 0 0 0.0
3300200 Abschr. Wasserbau 388'096 480'000 378'793 -101'207 -21.1
3499001 Aufwand Unterzahlungen 0 0 -1 -1 -100.0
3630000 Beiträge an Bund 170'059 150'000 177'264 27'264 18.2
3631000 Beiträge an Kantone 177'232 220'000 155'429 -64'571 -29.4
3632000 Beiträge an Gemeinden 2'756'309 3'210'000 1'755'501 -1'454'499 -45.3
3634000 Beiträge öffentl. Unternehmungen 0 0 886'660 886'660 100.0
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen 2'389 240'000 88'412 -151'588 -63.2
3637000 Beiträge priv. Haushalte 0 0 54'605 54'605 100.0
3660000 Abschr. IB Bund 0 80'000 0 -80'000 -100.0
3705000 Durchlaufende Beiträge an private Instit 372'239 0 248'159 248'159 100.0

Aufwand 4'492'311 17'272'000 8'155'382 -9'116'618 -52.8
4120002 Konzessionen -7'305'560 -5'700'000 -5'618'758 81'242 -1.4
4210021 Mahngebühren 0 0 -50 -50 -100.0
4240000 Benützungsgebühren -5'503'252 -5'829'000 -5'787'809 41'191 -0.7
4240012 Abfallabgaben 0 -1'700'000 -1'594'445 105'555 -6.2
4240021 Dienstleistungen 3.7% (Pauschalsatz) -264'110 0 -246'343 -246'343 -100.0
4260000 Rückerstattungen 0 0 -5'000 -5'000 -100.0
4612000 Entschädigungen von Gemeinden -302'164 -205'000 -401'237 -196'237 95.7
4630000 Beiträge vom Bund -1 -2'575'000 -475'006 2'099'994 -81.6
4632000 Beiträge von Gemeinden 0 -2'960'000 0 2'960'000 100.0
4635000 Beiträge priv. Unternehmungen 0 0 -124'461 -124'461 -100.0
4637000 Beiträge private Haushalte 0 0 -31'724 -31'724 -100.0
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund -372'239 0 -248'159 -248'159 -100.0

Ertrag -13'747'325 -18'969'000 -14'532'992 4'436'008 -23.4
8100005 Dienstleistungen von/an andere Stelle -1'651 0 -6'539 -6'539 -100.0
8102043 Zuweisung Schiffssteuern -180'008 -180'000 -182'630 -2'630 1.5

Interne Verrechnungen -181'658 -180'000 -189'169 -9'169 5.1
Saldo -9'436'672 -1'877'000 -6'566'779 -4'689'779 > -100

P30507 Deponienachsorgefonds (SF/EK)
3199000 Übriger Sachaufwand 0 193'000 193'000 0 0.0
3409003 Zinsen Spezialfinanzierung 0 0 566'895 566'895 100.0
3420000 Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten 63'182 60'000 64'946 4'946 8.2

Aufwand 63'182 253'000 824'841 571'841 > 100
4240012 Abfallabgaben -17'456 -20'000 -46'447 -26'447 > -100
4409000 Zinsertrag Spezialfinanzierungen -929'442 -193'000 0 193'000 100.0

Ertrag -946'898 -213'000 -46'447 166'553 -78.2
Saldo -883'716 40'000 778'394 738'394 > 100

P30702
3181000 Abschreibungen Debitorenguthaben 98'774 70'500 28'822 -41'678 -59.1
3600801 Ertragsanteil Bund Pauschale LSVA 719'448 625'000 658'931 33'931 5.4

Aufwand 818'221 695'500 687'753 -7'747 -1.1
4030000 Motorfahrzeugsteuer -72'502'261 -71'500'000 -72'938'718 -1'438'718 2.0
4031000 Schiffssteuern -180'008 -180'000 -182'630 -2'630 1.5
4309000 Verschiedene Erträge -110'699 0 0 0 0.0
4600801 Ertrag Pauschale LSVA -1'052'415 -980'000 -996'281 -16'281 1.7
4600802 Provision Pauschale LSVA 332'280 355'000 337'350 -17'650 -5.0

Ertrag -73'513'103 -72'305'000 -73'780'279 -1'475'279 2.0
8102021 HBA kalkulatorische Marktmieten -1'266'906 0 0 0 0.0
8102031 Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbaufo 48'428'217 47'416'991 48'842'456 1'425'465 3.0
8102034 Anteil Mfz-Steuer an Umfahrungsprojekte 9'456'817 9'169'000 9'513'746 344'746 3.8
8102043 Zuweisung Schiffssteuern 180'008 180'000 182'630 2'630 1.5
8105041 Zuweisung budgetierter Ueberschuss MFK 63'521 44'259 -365'694 -409'953 > -100.0
8105042 Anteil Mfz-Steuer für Unterhalt von Str. 650'000 650'000 650'000 0 0.0
8105061 Entschädigungen Städt. Polizeikorps 1'483'225 1'483'225 1'483'225 0 0.0
8105062 Polizei. Verkehrsüberwachung 13'700'000 13'700'000 13'700'000 0 0.0
8999900 Interne Verrechnungen Miete 0 -1'033'975 -913'837 120'138 -11.6

Interne Verrechnungen 72'694'881 71'609'500 73'092'526 1'483'026 2.1
Saldo 0 0 0 0 0.0

Verkehrseinnahmen und deren Verwendung
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

4.2 Bau- und Justizdepartement RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

P30802 STAWA Finanzgrössen
3130000 Dienstleistungen und Honorare 0 0 495 495 0.0
3130003 Bank- und Postcheckgebühren 10'522 10'000 11'343 1'343 13.4
3130010 Prozedurkosten 667'825 600'000 581'681 -18'319 -3.1
3130019 Entschädigungen bei Verfahrenseinstellun 276'367 210'000 301'061 91'061 43.4
3137003 Steuern und Abgaben 36'695 0 30'115 30'115 100.0
3181001 Abschreibungen und Erlasse Strafverfügun 2'180'165 1'900'000 2'331'991 431'991 22.7
3181010 Abschreibungen Bussen 1'074'611 1'050'000 995'478 -54'522 -5.2
3199006 Unentgeltliche Rechtspflege 52'297 40'000 85'945 45'945 > 100
3199009 Honorare für amtl. Verteidigung 797'890 700'000 1'010'025 310'025 44.3

Aufwand 5'096'373 4'510'000 5'348'134 838'134 18.6
4210021 Mahngebühren -608'410 -300'000 -635'830 -335'830 > -100
4210036 Diverse Gebühren -380'387 -380'000 -375'127 4'873 -1.3
4260004 Rückerstattungen Betreibungskosten -4'171 -23'000 -4'929 18'071 -78.6
4270000 Bussen -6'097'462 -5'900'000 -6'219'276 -319'276 5.4
4270004 Geldstrafen -1'246'431 -1'500'000 -1'362'075 137'925 -9.2
4401001 Verzugszinsen auf Debitoren -17'630 -12'000 -19'477 -7'477 62.3

Ertrag -8'354'491 -8'115'000 -8'616'714 -501'714 6.2
Saldo -3'258'118 -3'605'000 -3'268'580 336'420 -9.3
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Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018
Erfolgsrechnung

PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
KOA.Nr. Bezeichnung Kostenart

P30202 Natur- und Heimatschutz (SF/EK)

3130000 DL + Honorare 160'000 263'121 103'121 64%
Mehraufwand

3140000 Unterhalt Grundstücke 250'000 430'800 180'800 72%
Mehraufwand

4100000 Regalien -400'000 -455'570 -55'570 14%
Mehrertrag

4630000 Beiträge vom Bund -1'000'000 -1'483'454 -483'454 48%
Mehrertrag

4632000 Beiträge von Gemeinden -1'452'500 -1'669'614 -217'114 15%
Mehrertrag

4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen -30'000 -292'500 -262'500 875%
Mehrertrag

P30303 Grundstücke u. Liegenschaften

3130011 Perimeterbeiträge 50'000 0 -50'000 -100%
Minderaufwand

3300410 Abschr. Gebäude/Hochbauten hoch 2'476'000 2'959'003 483'003 20%
Mehraufwand

3300420 Abschr. Gebäude/Hochbauten mittel 14'462'000 13'539'052 -922'948 -6%
Minderaufwand

Abweichung

Begründung

Ausserordentliche und im Voraus nicht planbare Mehreinnahmen wegen Zusicherung von privaten 
Institutionen (Oekofonds der ALPIQ) an Naturschutzprojekte, u.a. zugesicherter Beitrag gemäss RRB Nr. 
2017/1917 vom 21. November 2017.

Gesetzlich festgelegter Anteil für Spezialfinanzierung aus Grundstückgewinnsteuer. Abrechnung erfolgt 
durch Steuerverwaltung.

Nachträglich überwiesener Bundesbeitrag von Fr. 345'000.--  für Waldbiodiversitätsprojekte sowie höhere 
Bundesbeiträge an Natur und Landschaft.

Zusätzliche, nicht budgetierte Tiefbauarbeiten im Kantonalen Naturschutzreservat Riedgraben/Büsserach; 
genehmigt mit RRB Nr. 2017/1917 vom 21. November 2017.

Gesetzlich festgelegter Anteil für Spezialfinanzierung aus Kraftwerk Ruppoldingen. Abrechnung erfolgt 
durch Amt für Umwelt.

Da bei der Budgetierung die Zugänge aus dem Planbaren Unterhalt noch nicht genau festgelegt sind, 
kann es zu klassenübergreifenden Verschiebungen kommen. Nach heutiger Abschreibungsregel werden 
dem Objekt Zugänge aus dem Planbaren Unterhalt monatlich zugeschrieben und verändern die 
Restnutzungsdauer je nach Höhe des ursprünglichen Anschaffungswertes sehr unterschiedlich. Dadurch 
können die Abschreibungen im Voraus nicht genau berechnet werden.

Mehraufträge an Dritte im Zusammenhang mit Sofortmassnahmen, welche mit dem BAFU vereinbart 
wurden; insbesondere Amphibienfördermassnahmen, Artenförderungsmassnahmen sowie für die 
Strategie Natur und Landschaft.

Im Geschäftsjahr 2018 sind keine Perimeterbeiträge angefallen.

Da bei der Budgetierung die Zugänge aus dem Planbaren Unterhalt noch nicht genau festgelegt sind, 
kann es zu klassenübergreifenden Verschiebungen kommen. Nach heutiger Abschreibungsregel werden 
dem Objekt Zugänge aus dem Planbaren Unterhalt monatlich zugeschrieben und verändern die 
Restnutzungsdauer je nach Höhe des ursprünglichen Anschaffungswertes sehr unterschiedlich. Dadurch 
können die Abschreibungen im Voraus nicht genau berechnet werden.

Bau- und Justizdepartement
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PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

3301000 Ausserplanmässige Abschr. Gr. 0 1'221'850 1'221'850 100%
Mehraufwand

4411000 Gewinn aus Verk. Sachanlagen -1'450'000 -173'200 1'276'800 -88%
Minderertrag

4470002 Mietertrag Fachhochschule -5'998'000 -5'444'309 553'691 -9%
Minderertrag

P30402 Kantonsstrassenbau

3300190 Abschreibungen Strassen 21'000'000 24'095'462 3'095'462 15%
Mehraufwand

P30405 Öffentlicher Verkehr FG

3360200 Abschr. IB Gde/Zweckverbände 150'000 0 -150'000 -100%
Minderaufwand

P30502

3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 340'000 146'647 -193'353 -57%
Minderaufwand

P30503 Wasserwirtschaft GWBA (FG)

3130000 Dienstleistungen und Honorare 605'000 424'683 -180'317 -30%
Minderaufwand

3130014 Bearb. von Altlasten 12'137'000 3'835'876 -8'301'124 -68%
Minderaufwand

(Umfasst ab 2018 ebenfalls die früheren Altlasten-, Abwasser- und Entsorgunsfonds)

Der gegenüber dem VA höhere Anlagewert hat zu höheren Abschreibungen geführt. Die 
Abschreibungspraxis wurde auf den VA2019 angepasst und die Prognosen werden genauer ausfallen.

Verschiedene Vorhaben zu Lasten dieser Finanzgrösse konnten günstiger abgeschlosssen werden oder 
wurden zurückgestellt.

Der Mietzins der Fachhochschule wird alljährlich nach einem Gleitzinsmodell angepasst (Basis Zinssatz 
der Kantonsobligationen, Tendenz sinkend). Diese Mietzinsanpassung wurde bisher bei der Planung  
nicht berücksichtigt.

Mit der Sanierung der Stadtmistdeponien Solothurn konnte immer noch nicht begonnen werden. Die 
ersten Sanierungen im Rahmen des Pilotprojekts "Schiessanlagen" können erst im Frühjahr 2019 
gestartet werden.

Die Position betrifft die Kostenbeteiligung am Bauprojekt Doppelspurausbau Laufental, welche mit SGB 
0202/2016 vom Kantonsrat genehmigt wurde. Der Start des Bauprojektes war ursprünglich für Anfang 
2018 geplant und entsprechend budgetiert, startet nun aber erst 2019. 2018 fielen deshalb noch keine 
Kosten an.

Aufgrund der Bereinigung der Anlagenbuchhaltung infolge des Projektes SAP ReDesign mussten drei 
Liegenschaften abgeschrieben werden, da sie sowohl im Inventar des Hochbauamtes als auch im 
Inventar des Amtes für Verkehr und Tiefbau vorhanden waren.

Die geplanten Verkäufe konnten nicht realisiert werden.

ABC-Wehren

Mit dem RRB Nr. 2018/1768 vom 13. November 2018 konnte die Ersatzbeschaffung der Spezialfahrzeuge 
und Ausrüstung der BC-Wehren durch die Solothurnische Gebäudeversicherung unter dem bewilligten 
Kredit von 3,1 Mio. Franken abgeschlossen werden. Somit fiel auch die letzte Tranche des 
Staatsbeitrages von 80% insgesamt tiefer aus als budgetiert.
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PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

3300200 Abschreibungen Wasserbau 480'000 378'793 -101'207 -21%
Minderaufwand

3630000 Beiträge an Bund 150'000 177'264 27'264 18%
Mehraufwand

3631000 Beiträge an Kantone 220'000 155'429 -64'571 -29%
Minderaufwand

3632000 Beiträge an Gemeinden 3'210'000 1'755'501 -1'454'499 -45%
Minderaufwand

3634000 Beiträge öffentliche Unternehmen 0 886'660 886'660 100%
Mehraufwand

3635000 Beiträge an private Unternehmen 240'000 88'412 -151'588 -63%
Minderaufwand

3637000 Beiträge private Haushalte 0 54'605 54'605 100%
Mehraufwand

3660000 Abschreibungen IB Bund 80'000 0 -80'000 -100%
Minderaufwand

3705000 Durchlaufende Beiträge an private Inst. 0 248'159 248'159 100%
Mehraufwand

4240021 Dienstleistungen 3,5% Pauschalsatz 0 -246'343 -246'343 100%
Mehrertrag

4612000 Entschädigungen von Gemeinden -205'000 -401'237 -196'237 96%
Mehrertrag

Entgegen der Annahmen zum Zeitpunkt des Voranschlages fielen die auszurichtenden Beiträge an 
Gemeinden und Zweckverbände, aufgrund von Projektverzögerungen bei diesen, deutlich tiefer aus als 
erwartet.

Durchlaufende Beiträge des Bundes (rund 80%) an das Projekt "Nitrogäu" (vertiefte Untersuchung der 
Nitratbelastung im Gäu), welche vom Amt für Umwelt an die beteiligten Unternehmen weitergeleitet 
wurden (s. Erlösart 4700000).

Deutlich höhere Beiträge der entsprechenden Gemeinden aufgrund von ausserordentlichen 
Ufersanierungen an der Aare und der Dünnern.

Die schwierig zu budgetierenden gesetzlichen Beiträge an private Unternehmen im Altlasten- und 
Wasserwirtschaftsbereich fielen deutlich tiefer aus als erwartet.

Es bestehen im Sinne dieser Budgetposition aktuell keine Investitionsprojekte des Bundes mit Beiträgen 
des Kantons Solothurn.

Die Jahrestranche 2018 des Beitrags an die Eidgenössische Anstalt für Wasserver-
sorgung/Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG) für das Projekt "Wasserinfrastruktur der 
Gemeinden im Solothurner Jura" wurde um die Abweichung zu tief budgetiert. Der Kredit für das gesamte 
Projekt wird eingehalten.

Im Voranschlag 2018 nicht vorgesehene Mitfinanzierung des Uferparks an der Aare in Luterbach.

Seit der entsprechenden Feststellung durch die Eidg. Steuerverwaltung sind die Wasser-
nutzungsgebühren, welche aus den Bootsanlegeplätzen und dem Bootshafen stammen, 
mehrwertsteuerpflichtig und unter dieser separaten Erlösart zu verbuchen. Die Erträge aus den 
Wassernutzungsgebühren wurden 2018 noch nicht getrennt budgetiert.

Nicht budgtierte Beiträge an vorgezogenen Sanierungen von Böden durch Private in der 
Sanierungswertzone Dornach.

Das Hochwasserschutzprojekt Emme Biberist-Gerlafingen schloss 2017 mit deutlich tieferen 
Nettoinvestitionskosten ab als budgetiert. Es werden erst ab 2019 weitere Teilaktivierungen bei den 
Projekten an der Aare und der Emme vorgenommen.

Der vom Kanton Bern in Rechnung gestellte, jährliche Beitrag im Rahmen des Vertrages "Jurage-
wässerkorrektion" fiel aufgrund der insgesamt tieferen Kosten deutlich günstiger aus als für das Budget 
2018 angekündet.

129



PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

4630000 Beiträge vom Bund -2'575'000 -475'006 2'099'994 -82%
Minderertrag

4632000 Beiträge von Gemeinden -2'960'000 0 2'960'000 -100%
Minderertrag

4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 0 -124'461 -124'461 100%
Mehrertrag

4637000 Beiträge von privaten Haushalten 0 -31'724 -31'724 100%
Mehrertrag

4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 0 -248'159 -248'159 100%
Mehrertrag

P30507
3409003 Zinsen Spez.-Finanzierung 0 566'895 566'895 100%

Mehraufwand

4240012 Abfallabgaben -20'000 -46'447 -26'447 132%
Mehrertrag

4409000 Zinsertrag Spezialfinanzierung -193'000 0 193'000 -100%
Minderertrag

P30702

3181000 Abschr. Debitorenguthaben 70'500 28'822 -41'678 -59%
Minderaufwand

4030000 Motorfahrzeugsteuer -71'500'000 -72'938'718 -1'438'718 2%
Mehrertrag

P30802

3130019 Entschädigungen Verfahrenseinstellung 210'000 301'061 91'061 43%
Mehraufwand

STAWA

Nicht eingetretener Erfolg des Wertschriftenportfolios der Deponiebetreiber bei der Aargauischen 
Kantonalbank (s. Mehrertrag von 0,7 Mio. Franken im Vorjahr; Vergleiche Kommentar für KoArt 3409003).

Durchlaufende Beiträge des Bundes (rund 80%) an das Projekt "Nitrogäu" (vertiefte Untersuchung der 
Nitratbelastung im Gäu), welche vom Amt für Umwelt an die beteiligten Unternehmen weiterzuleiten sind.

Deponienachsorgefonds

Aufgrund der insgesamt steigenden Anzahl Fälle auch eine höhere Anzahl von Verfahrenseinstellungen 
mit entsprechenden Kosten (nicht planbar).

Nicht budgetierte Beiträge von privaten Unternehmen aus Kostenteilerverfügungen im Altlastenbereich.

Nicht budgetierbare Entwicklung des Ergebnisses des Wertschriftenportfolios der Deponiebetreiber bei 
der Aargauischen Kantonalbank.

Verkehrseinnahmen

Die konsequent eingesetzten Massnahmen (Schildereinzug und Betreibung) zeigen Wirkung.

Der höhere Fahrzeugbestand ermöglichte höhere Motorfahrzeugsteuern.

Bezüglich Abfallabgaben positive Volumenentwicklung der Deponien. Ertrag eher konservativ budgetiert.

Übernahme von Kosten einer Altlastenuntersuchung durch einen privaten Grundstückbesitzer, aufgrund 
einer entsprechenden Verfügung.

Nachdem sich der Realisierungsstart der Altlastenprojekte "Stadtmistdeponien Solothurn" und 
"Schiessanlagen" verzögert, waren auch nur wenige Bundesbeiträge abzugrenzen.

Nachdem sich der Realisierungsstart des Projektes "Stadtmistdeponien Solothurn" verzögert, waren auch 
keine weiteren Gemeindebeiträge abzugrenzen.
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PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

3137003 Steuern und Abgaben 0 30'115 30'115 100%
Mehraufwand

3181001 Abschreibungen und Erlasse Strafverf. 1'900'000 2'331'991 431'991 23%
Mehraufwand

3181010 Abschreibungen Bussen 1'050'000 995'478 -54'522 -5%
Minderaufwand

3199006 Unentgeltliche Rechtspflege 40'000 85'945 45'945 115%
Mehraufwand

3199009 Honorare für amtliche Verteidigungen 700'000 1'010'025 310'025 44%
Mehraufwand

4210021 Mahngebühren -300'000 -635'830 -335'830 112%
Mehrertrag

4270000 Bussen -5'900'000 -6'219'276 -319'276 5%
Mehrertrag

4270004 Geldstrafen -1'500'000 -1'362'075 137'925 -9%
Minderertrag

Die weiterhin steigende Tendenz des Bussenertrages kann zum Teil durch ebenfalls steigende 
Abschreibungen der Forderungen geschmälert werden.

Im Gegensatz zu den Bussen liegen die Geldstrafen 2018 unter dem nicht planbaren, auf 
Erfahrungswerten basierenden Voranschlag.

Steigt mit der Summe der Bussen und der sich verschlechternden Zahlungsmoral.

Diese nicht vorhersehbaren, ständig steigenden Kosten werden ab 2019 deutlich höher budgetiert.

Abgabe an die Eidg. Oberzolldirektion für das Busseninkasso. Die Kosten entstehen künftig regelmässig 
und werden mit dem neuen Globalbudget ab 2019 auch im Voranschlag berücksichtigt.

Nach Erhöhung des Voranschlages, liegen die Abschreibungskosten zufällig knapp unter diesem.

Nicht planbar, die Summe bleibt aufgrund des steigenden Volumens auf einem leicht höheren Niveau als 
im Vorjahr. Das Budget für diese Position wurde ab 2019 auf 2,2 Mio. Franken erhöht.

Dieser kaum planbare Aufwand ist aufgrund der entsprechenden Fallzahlen weiter angestiegen.
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Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

4.3 Bau- und Justizdepartement RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

P30102 Amt für Geoinformation
5640000 Investitionsbeiträge an öffentl.Unterneh 87'558 200'000 121'874 -78'126 -39.1

Ausgaben 87'558 200'000 121'874 -78'126 -39.1
Nettoinvestitionen 87'558 200'000 121'874 -78'126 -39.1

P30406 Öffentlicher Verkehr IR
5640000 Investitionsbeiträge an öffentl.Unterneh 17'115 150'000 9'563 -140'437 -93.6

Ausgaben 17'115 150'000 9'563 -140'437 -93.6
6440000 Rückzahlung Darl. von öffentl. Untern. -908'987 -864'644 -864'644 0 0.0
6450000 Rückzahlung Darl. von priv. Untern. -61'459 -5'458 0 5'458 -100.0

Einnahmen -970'446 -870'102 -864'644 5'458 -0.6
Nettoinvestitionen -953'331 -720'102 -855'081 -134'979 18.7

132



Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018 Bau- und Justizdepartement
Investitionsrechnung

PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
KOA.Nr. Bezeichnung Kostenart

P30102
5640000 Investitionsbeiträge an öff. Unternehmen 200'000 121'874 -78'126 -39%

Minderausgaben

Abweichung

Begründung

Amt für Geoinformation

Aufgrund von Verzögerungen im Projekt Digitalisierung der Nutzungsplanung konnten 
Beitragszusicherungen noch nicht ausbezahlt werden.
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

5.2 Departement für Bildung und Kultur RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

P40104 Schulgelder
3611000 Schul- und Studiengelder 83'974'473 85'100'000 83'880'778 -1'219'222 -1.4
3631000 Beiträge an Kantone 753'634 910'000 901'879 -8'121 -0.9

Aufwand 84'728'107 86'010'000 84'782'657 -1'227'343 -1.4
4630002 Pauschalsubventionen Bund -5'867'153 -5'773'000 -5'757'980 15'020 -0.3
4632000 Beiträge von Gemeinden -1'935'175 -1'700'000 -1'851'708 -151'708 8.9

Ertrag -7'802'328 -7'473'000 -7'609'688 -136'688 1.8
8103016 Schul- und Studiengelder 259'022 63'000 74'739 11'739 18.6

Interne Verrechnungen 259'022 63'000 74'739 11'739 18.6
Saldo 77'184'801 78'600'000 77'247'708 -1'352'292 -1.7

P40208 Volksschulen
3632000 Beiträge an Gemeinden 100'420'655 101'375'000 100'676'855 -698'145 -0.7

Aufwand 100'420'655 101'375'000 100'676'855 -698'145 -0.7
Saldo 100'420'655 101'375'000 100'676'855 -698'145 -0.7

P40209 Sonderschulen
3632000 Beiträge an Gemeinden 637'274 700'000 620'481 -79'519 -11.4
3634000 Beiträge an öffentl Unternehmungen 54'232'796 47'250'000 50'821'389 3'571'389 7.6
3637000 Beiträge private Haushalte 17'444 20'000 24'652 4'652 23.3

Aufwand 54'887'514 47'970'000 51'466'523 3'496'523 7.3
Saldo 54'887'514 47'970'000 51'466'523 3'496'523 7.3

P40210 Musikschulen
3632000 Beiträge an Gemeinden 6'949'917 6'500'000 6'894'451 394'451 6.1

Aufwand 6'949'917 6'500'000 6'894'451 394'451 6.1
Saldo 6'949'917 6'500'000 6'894'451 394'451 6.1

P40211 Projekte
3631000 Beiträge an Kantone 1'542'600 2'200'700 1'726'414 -474'286 -21.6

Aufwand 1'542'600 2'200'700 1'726'414 -474'286 -21.6
Saldo 1'542'600 2'200'700 1'726'414 -474'286 -21.6
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Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018 Departement für Bildung und Kultur
Erfolgsrechnung

PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
KOA.nr. Bezeichnung Kostenart

P40104 Schulgelder

3611000 Schul- und Studiengelder 85'100'000 83'880'778 -1'219'222 -1%
Minderaufwand

P40208 Volksschulen

3632000 Beiträge an Gemeinden 101'375'000 100'676'855 -698'145 -1%
Minderaufwand

P40209 Sonderschulen

3632000 Beiträge an Gemeinden 700'000 620'481 -79'519 -11%
Minderaufwand

3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 47'250'000 50'821'389 3'571'389 8%
Mehraufwand

P40210 Musikschulen

3632000 Beiträge an Gemeinden 6'500'000 6'894'451 394'451 6%
Mehraufwand

P40211 Projekte

3631000 Beiträge an Kantone 2'200'700 1'726'414 -474'286 -22%
Minderaufwand

Abweichung

Begründung

Die Aufwendungen für die Projekte "Passepartout=Einführung des Französischunterrichts ab dem 3. und 
des Englischunterrichts ab dem 5. Schuljahr" und "Bildungsraum Nordwestschweiz" waren tiefer als die bei 
der Budgetierung vorliegenden Werte. 

Vermehrter freiwilliger kommunaler Musikschulunterricht führte zu entsprechend erhöhten Staatsbeiträgen. 
Mit RRB Nr. 2015/1872 vom 17.11.2015 wurde für die Jahre 2016-2018 das neue System 
Bruttopauschalen zur Berechnung des Staatsbeitrages an den freiwilligen kommunalen 
Musikschulunterricht eingeführt. 

Bei der Budgetierung lagen die Werte des Jahres 2016 vor. Tatsächlich besuchten im 2018 weniger 
Personen eine ausserkantonale Fachhochschule, was zum Minderaufwand führte.

Per 1.1.2016 wurde ein neues Beitragswesen mit Schülerpauschalen eingeführt. Fehlende 
Erfahrungswerte bei der Budgetierung führten zu dieser Abweichung zwischen Rechnung und 
Voranschlag. 

Der Mehraufwand ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass sich die Budgetkürzungen 
"Massnahmenplan 2014" nur mit Verzug umsetzen lassen (2.8 Mio. Fr.) und dass die Anzahl  SchülerInnen 
im nachobligatorischen Bereich weiterhin hoch ist (0.7 Mio. Fr.). 

Im Bereich Sonderpädagogik ist eine Verschiebung von Tagessonderschulen zu Integrativen 
Sonderpädagogische Massnahmen (ISM) vorgenommen worden. Die ISM Massnahmen werden zum 
grössten Teil von den kantonalen Heilpädagogischen Schulzentren (HPSZ) übernommen, die Teil des GB 
Volksschule sind.
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Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

5.3 Department für Bildung und Kultur RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

P40102 Stipendien
5470000 Darlehen an private Haushalte 1'310'600 1'700'000 1'213'441 -486'559 -28.6

Ausgaben 1'310'600 1'700'000 1'213'441 -486'559 -28.6
6470000 Rückzahlung Darl. von priv. Haushalten -1'560'915 -1'500'000 -1'307'806 192'194 -12.8

Einnahmen -1'560'915 -1'500'000 -1'307'806 192'194 -12.8
Nettoinvestitionen -250'315 200'000 -94'365 -294'365 > -100.0

P40301 Amt für Berufsbildung,Mittel-und Hochsch
5750000 Durchl. IB an priv. Unternehmungen 103'340 530'000 4'294 -525'707 -99.2

Ausgaben 103'340 530'000 4'294 -525'707 -99.2
6710000 Durchl. IB von Kantonen u.Konkordaten -103'340 -530'000 -4'294 525'707 -99.2

Einnahmen -103'340 -530'000 -4'294 525'707 -99.2
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0.0

P40302 Kantonsschule Solothurn
5060000 Informatik 88'087 70'000 97'479 27'479 39.3

Ausgaben 88'087 70'000 97'479 27'479 39.3
Nettoinvestitionen 88'087 70'000 97'479 27'479 39.3

PC403BBBerufsbildungszentrum Solothurn-Grenchen
5060000 Informatik 149'335 0 0 0 0.0

Ausgaben 149'335 0 0 0 0.0
Nettoinvestitionen 149'335 0 0 0 0.0
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Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018 Departement für Bildung und Kultur
Investitionsrechnung

PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
KOA.nr. Bezeichnung Kostenart

P40102 Stipendien

5470000 Darlehen an private Haushalte 1'700'000 1'213'441 -486'559 -29%
Minderausgaben

6470000 Rückzahlung Darl. Priv. Haushalte -1'500'000 -1'307'806 192'194 -13%
Mindereinnahmen

P40301 Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen

5750000 Durchl. Beiträge an private Untern. 530'000 4'294 -525'707 -99%
Minderausgaben

6710000 Durchl. Beiträge an Kantone -530'000 -4'294 525'707 -99%
Mindereinnahmen

P40302 Kantonsschule Solothurn

5060000 Informatik 70'000 97'479 27'479 39%
Mehrausgaben
Die Kantonsschule musste alte Geräte durch neue PC-Schülerarbeitsplätze ersetzen. Der in der 
Investitionsrechnung verbuchte Wert liegt über dem Budget, weil Teil der Anschaffung in der 
Erfolgsrechnung budgetiert war. Gemäss WoV-Vorschriften mussten die Anschaffungen in der 
Investitionsrechnung verbucht werden. 

Der Zeitpunkt der Rückzahlung von Darlehen kann nicht genau budgetiert/geplant werden. Die Darlehen 
sind in den ersten vier Jahren zinsfrei.

Abweichung

Begründung

Siehe Minderausgaben KoA 5750000.

Im 2018 wurden weniger Darlehen ausbezahlt, als aufgrund der Rechnung 2016 bei der Budgetierung 
angenommen wurde. Tiefere ausbezahlte Darlehen bei den Vollzeit-Berufsfachschulen. Durch den Anstieg 
bei den Stipendien wurden weniger Darlehen in Anspruch genommen.

Als Grundlage für die Budgetierung wurden die Erfahrungswerte der Vorjahre berücksichtigt. Im 2018 
wurden keine Gesuche für Investitionsbeiträge von Ausbildungszentren für überbetriebliche Kurse gestellt. 
Da die Investitionen zyklisch erfolgen und die Gesuche oft kurzfristig eingereicht werden, ist die 
Budgetierung schwierig. Bei den Fr. 4'294 handelt es sich um eine Zahlung aufgrund einer 
Schlussabrechnung.  Die Ausgaben werden vollständig über die Bundesbeiträge finanziert. Nach dem 
Bruttoprinzip wurde die Auszahlung über die Kostenart (KOA) 5750000 und die Entlastung durch die 
Bundesbeiträge über die KOA 6710000 verbucht. Die Mittelentnahme von total Fr. 4'294 erfolgte über die 
KOA 2069003 Verpflichtung Subventionen Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).  
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

6.2 Finanzdepartement RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

P50302 Bundesanteile
4110000 Anteil am Reingewinn der SNB -36'905'576 -21'377'400 -42'663'909 -21'286'509 99.6
4600000 Anteil Direkte Bundessteuer -56'247'637 -61'100'000 -58'572'748 2'527'252 -4.1
4600100 Anteil Verrechnungssteuer -32'243'120 -18'810'000 -24'716'517 -5'906'517 31.4
4600500 Ant.Ertr.der Eidg.Mineralölst. -8'575'217 -8'743'353 -8'299'313 444'040 -5.1
4600700 Ant.am Ertr.der EU-Zinsbest -59'860 -56'000 -9'771 46'229 -82.6
4600800 Anteil am Ertrag LSVA -13'702'317 -12'588'000 -13'389'694 -801'694 6.4
4600900 Ant.Ertr.übr Bundeseinnahmen -2'327'916 -2'350'000 -2'248'727 101'273 -4.3
4620100 NFA: Ressourcenausgleich -306'804'204 -324'381'000 -324'380'884 116 0.0
4620200 NFA: sozio-demografischer Ausgleich -2'490'009 -3'887'000 -3'886'535 465 0.0
4620400 NFA: Härteausgleich 3'621'638 3'330'000 3'330'464 464 0.0
4699001 Rückverteilungen CO2 Abgabe -282'176 -250'000 -517'830 -267'830 > -100

Ertrag -456'016'394 -450'212'753 -475'355'464 -25'142'711 5.6
8102032 Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau 8'575'217 8'743'353 8'299'313 -444'040 -5.1
8102033 Zuw. LSVA an Strassenbaufonds 13'702'317 12'588'000 13'389'694 801'694 6.4
8103014 Zuw. Globalbeiträge HS 2'327'916 2'350'000 2'248'727 -101'273 -4.3

Interne Verrechnungen 24'605'450 23'681'353 23'937'734 256'381 1.1
Saldo -431'410'945 -426'531'400 -451'417'730 -24'886'330 5.8

P50303 Vermögenserträge
4100001 Salzregalgebühr -27'884 -20'000 -25'567 -5'567 27.8
4100002 Monopolabgabe SGV -903'406 -900'000 -916'245 -16'245 1.8
4401003 Zinsen Dritte -95'232 -100'000 -78'245 21'756 -21.8
4402000 Zinsen Finanzanlagen Grp. 102 (90-360 Ta -49'305 0 -52'639 -52'639 -100.0
4407000 Zinsen Finanzanlagen Grp. 107 -50'000 -50'000 0 50'000 100.0
4451000 Erträge aus Beteiligungen VV -22'110 -20'000 -25'795 -5'795 29.0
4451002 Dividende NSNW -450'000 -400'000 -650'000 -250'000 62.5
4463000 Dividende Schweizer Salinen AG -337'365 -200'000 -455'600 -255'600 > -100
4464000 Dividende Nationalbank -18'240 -18'240 -18'240 0 0.0

Ertrag -1'953'541 -1'708'240 -2'222'330 -514'090 30.1
Saldo -1'953'541 -1'708'240 -2'222'330 -514'090 30.1

P50304 Zinsendienst
3401000 Zinsen Darlehen + Vorschüsse 0 0 11'762'500 11'762'500 100.0
3406000 Zinsen langfristigen Darlehen und Vorsch 11'761'944 12'500'000 0 -12'500'000 -100.0
3409002 Zinsen Dritte 6'091 1'000 51 -949 -94.9
3420000 Kapitalbeschaffungs- und Verw.kosten 189'128 100'000 -250'872 -350'872 > -100
3499007 Aufwand Negativzinsen 0 0 290'851 290'851 100.0

Aufwand 11'957'164 12'601'000 11'802'530 -798'470 -6.3
4499001 Ertrag Negativzinsen -662'420 -300'000 -605'602 -305'602 > -100

Ertrag -662'420 -300'000 -605'602 -305'602 > -100
Saldo 11'294'744 12'301'000 11'196'928 -1'104'072 -9.0

P50305 Abschreibungen/Rückstell./Buchgewinne
3051001 PSKO-Beitragsmind zur Tilgung Darlehen -11'007'435 -10'900'000 -11'165'012 -265'012 2.4
3199007 Parteientschädigung 5'992 0 0 0 0.0
3409005 Zinsaufwand PKSO (Ausfinanzierung) 9'015'802 8'780'315 8'780'315 0 0.0
3419000 Realisierte Kursverluste Zahlungsverkehr 5'708 0 3'856 3'856 100.0
3440000 Wertberichtigung Finanzanlagen FV 26'830'003 0 0 0 0.0
3830000 a/o Abschr. Bilanzfehlbetrag PKSO 27'290'828 27'290'828 27'290'828 0 0.0

Aufwand 52'140'899 25'171'143 24'909'987 -261'156 -1.0
4309000 Verschiedene Erträge -14'251'215 -14'900'000 -14'800'981 99'019 -0.7
4419000 Realisierte Kursgewinne -1'616 0 -4'266 -4'266 -100.0

Ertrag -14'252'830 -14'900'000 -14'805'247 94'753 -0.6
Saldo 37'888'069 10'271'143 10'104'741 -166'402 -1.6

243



Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

6.2 Finanzdepartement RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %
P50402 Sozialversicherungsbeiträge
3010009 Abgangsentschädigungen 0 300'000 0 -300'000 -100.0
3010011 Beiträge an Kinderbetreuung 357'114 360'000 388'441 28'441 7.9
3010012 Lebo Verwaltungs-und Betriebspersonal 0 6'791'486 0 -6'791'486 -100.0
3020005 Lebo Lehrkräfte 0 1'672'174 0 -1'672'174 -100.0
8200000 Kalk. Sozialleistungen -71'985'917 -76'202'339 -72'926'332 3'276'007 -4.3
8200001 LEBO Plan 0 -6'791'486 0 6'791'486 -100.0
8200002 LEBO Plan Lehrkräfte 0 -1'672'174 0 1'672'174 -100.0
3050000 AG-Beitrag AHV/ALV 22'040'458 23'291'000 22'297'608 -993'392 -4.3
3050001 EO Aufwandminderung 0 -230'000 0 230'000 -100.0
3050003 Unfalltaggelder (Aufwandmind.) 0 -550'000 0 550'000 -100.0
3051000 AG-Beitrag Pensionskasse 45'104'313 47'513'939 45'871'876 -1'642'063 -3.5
3053000 AG-Beitrag Berufsunfallversicherung 410'380 406'000 450'719 44'719 11.0
3054000 AG-Beitrag an Familienzulagekassen 4'547'362 4'790'000 4'602'617 -187'383 -3.9
3055000 AG-Beitrag Krankentaggeldversicherung GA 318'137 340'000 322'590 -17'410 -5.1
3064000 AHV-Ersatzrenten 2'008'695 2'000'000 1'164'336 -835'664 -41.8

Aufwand 2'800'542 2'018'600 2'171'855 153'255 7.6
4309000 Verschiedene Erträge -2'965 0 -3'521 -3'521 -100.0

Ertrag -2'965 0 -3'521 -3'521 -100.0
8100001 Allgemeiner-Overhead -2'946'000 0 0 0 0.0
8400001 Umlage allg. Overhead 0 -2'018'600 -2'018'600 0 0.0

Interne Verrechnungen -2'946'000 -2'018'600 -2'018'600 0 0.0
Saldo -148'424 0 149'734 149'734 100.0

P50403 Unfallkasse (SF/EK)
3099004 übriger Personalaufwand 30'709 31'000 30'709 -291 -0.9

Aufwand 30'709 31'000 30'709 -291 -0.9
4309001 Mitgliederbeiträge 0 -500 0 500 -100.0

Ertrag 0 -500 0 500 -100.0
Saldo 30'709 30'500 30'709 209 0.7

P50404 GAV Krankentaggeldvers. (SF/FK)
3130000 Dienstleistungen und Honorare 0 500 0 -500 -100.0
3130029 GAV Verwaltungskosten PKS 18'264 20'000 0 -20'000 -100.0
3181000 Abschreibungen Debitorenguthaben 701 0 0 0 0.0
3199000 Übriger Sachaufwand 0 0 -71 -71 -100.0
3199004 GAV Krankentaggelder 0 0 71 71 100.0
3199005 GAV AHV-Beiträge an Ausgleichskasse 10'961 10'000 0 -10'000 -100.0
3500000 Einlage in Spezialfinanzierung FK 18'279 16'500 9'245 -7'255 -44.0

Aufwand 48'206 47'000 9'245 -37'755 -80.3
4309008 GAV zedierte Leistungen der IV -24'332 -25'000 -9'245 15'755 -63.0
4309009 GAV zedierte Leistungen der PK -19'305 -15'000 0 15'000 -100.0
4309010 GAV Rückerstattungen AHV-Beiträge von Ve -4'569 -2'000 0 2'000 -100.0
4407000 Zinsen Finanzanlagen Grp. 107 0 -5'000 0 5'000 -100.0

Ertrag -48'206 -47'000 -9'245 37'755 -80.3
Saldo 0 0 0 0 0.0

P50502 Kantonale Steuern
3180000 Rückstellung Steuerausstände 2'500'000 0 2'100'000 2'100'000 100.0
3181004 Abschreibungen und Erlasse Staatsst. jur 363'110 300'000 353'715 53'715 17.9
3181005 Abschreibungen Staatssteuern natürliche 14'891'174 15'000'000 16'602'069 1'602'069 10.7
3181006 Erlasse Staatsteuern natürliche Personen 617'056 800'000 638'705 -161'295 -20.2
3181007 Abschreibungen und Erlasse Sondersteuern 534'807 500'000 613'751 113'751 22.8
3181008 Abschreibungen und Erlasse Finanzausglei 30'204 35'000 29'164 -5'836 -16.7
3181009 Abschreibungen und Erlasse Spitalsteuern 5'706 10'000 -111 -10'111 -101.1
3499002 Rückerstattungszinsen 3'892'129 3'200'000 3'300'727 100'727 3.1
3499003 Vergütungszinsen 399'996 200'000 124'998 -75'002 -37.5

Aufwand 23'234'183 20'045'000 23'763'018 3'718'018 18.5
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

6.2 Finanzdepartement RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %
4000000 Staatsteuern nat. Pers. -615'970'894 -635'000'000 -626'248'200 8'751'800 -1.4
4000001 Staatsteuern nat. Pers. Vorjahre -51'996'034 -50'000'000 -60'855'445 -10'855'445 21.7
4000002 Spitalsteuern -12'774 0 1'735 1'735 100.0
4000003 Bussen -195'293 -250'000 -443'017 -193'017 77.2
4000004 Grenzgängerbesteuerung -2'043'975 -2'000'000 -1'961'723 38'277 -1.9
4000020 Pauschale Steueranrechnung 1'346'586 1'200'000 970'219 -229'781 -19.1
4002000 Quellensteuer -26'391'260 -26'000'000 -30'053'288 -4'053'288 15.6
4010000 Staatssteuer juristische Personen -105'683'085 -96'000'000 -97'045'319 -1'045'319 1.1
4010001 Staatssteuer juristische Personen Vorjah -2'299'664 -23'000'000 -9'361'526 13'638'474 -59.3
4010002 FA-Steuer juristische Personen -10'422'235 -11'920'000 -10'938'337 981'663 -8.2
4022000 Grundstückgewinnsteuer natürliche Person -8'748'061 -8'100'000 -9'440'129 -1'340'129 16.5
4022001 Grundstückgewinnsteuer juristische Perso -147'645 -200'000 -484'378 -284'378 142.2
4022002 Kapitalabfindungssteuer -14'206'584 -14'500'000 -17'140'892 -2'640'892 18.2
4022003 Übrige Sondersteuern -569'371 -700'000 -1'089'972 -389'972 55.7
4023000 Handänderungssteuer -27'316'725 -25'000'000 -25'559'749 -559'749 2.2
4024000 Erbschaftssteuer -19'715'734 -15'300'000 -22'321'672 -7'021'672 45.9
4024001 Nachlasstaxe -6'977'721 -6'200'000 -6'764'336 -564'336 9.1
4024002 Schenkungssteuer -1'896'324 -800'000 -1'491'300 -691'300 86.4
4210036 Diverse Gebühren -57'175 -50'000 -38'875 11'125 -22.3
4270001 Hinterziehungsversuchs- und Gehilfenscha 106'026 -50'000 -42'890 7'110 -14.2
4270002 Ordnungsbussen -8'142'300 -7'000'000 -8'391'000 -1'391'000 19.9
4401002 Verzugszinsen auf Steuern -6'949'044 -6'500'000 -7'326'191 -826'191 12.7

Ertrag -908'289'285 -927'370'000 -936'026'285 -8'656'285 0.9
8102012 Anteil GGS für Natur- und Heimatschutz 1'488'908 1'452'500 1'669'614 217'114 14.9
8106032 Zuweisung der FA-Steuer 10'392'031 11'885'000 10'909'173 -975'827 -8.2

Interne Verrechnungen 11'880'939 13'337'500 12'578'787 -758'713 -5.7
Saldo -873'174'164 -893'987'500 -899'684'480 -5'696'980 0.6

P50602 AIO Abschreibungen
3300600 IT-Abschr. 3 Jahre 1'054'452 1'166'400 1'039'404 -126'996 -10.9
3300610 IT-Abschr. 5 Jahre 3'591'770 3'764'800 4'429'255 664'455 17.6
3300620 IT-Abschr. 7 Jahre 2'674'159 2'668'800 2'686'811 18'011 0.7
3301600 Ausserplanmässige Abschreibungen Informa 5'000 0 0 0 0.0

Aufwand 7'325'381 7'600'000 8'155'470 555'470 7.3
8104048 Abschreibungen IT-Anlagen Dienststellen -7'325'381 0 0 0 0.0
8404002 Uml. Abschr. IT-Anlagen 0 -7'600'000 -8'155'470 -555'470 7.3

Interne Verrechnungen -7'325'381 -7'600'000 -8'155'470 -555'470 7.3
Saldo 0 0 0 0 0.0
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Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018 Finanzdepartement
Erfolgsrechnung

PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
KOA.Nr. Bezeichnung Kostenart

P50302 Bundesanteile

4110000 Anteil Reingewinn SNB -21'377'400 -42'663'909 -21'286'509 100%
Mehrertrag

4600000 Anteil Direkte Bundessteuer -61'100'000 -58'572'748 2'527'252 -4%
Minderertrag

4600100 Anteil Verrechnungssteuer -18'810'000 -24'716'517 -5'906'517 31%
Mehrertrag

4600500 Anteil Ertrag der Mineralölsteuer -8'743'353 -8'299'313 444'040 -5%
Minderertrag

4600700 Anteil Erträge EU-Zinsbesteuerung -56'000 -9'771 46'229 -83%
Minderertrag

4600800 Anteil Ertrag LSVA -12'588'000 -13'389'694 -801'694 6%
Minderertrag

4699001 Rückverteilungen CO2 -250'000 -517'830 -267'830 107%
Minderaufwand

P50303 Vermögenserträge

4402000 Zins Grp. 102+107 0 -52'639 -52'639 100%
Mehrertrag

4407000 Zins Finanzanl.G.107 -50'000 0 50'000 -100%
Minderertrag

4451002 Dividende NSNW -400'000 -650'000 -250'000 63%
Mehrertrag

4463000 Dividende Rheinsalinen AG -200'000 -455'600 -255'600 128%
Mehrertrag

Die NSNW hat mehr Dividende ausgeschüttet als erwartet. Wir können die Ausschüttung nicht 
beeinflussen.

Die Schweizer Salinen hat mehr Dividende ausgeschüttet als erwartet. Wir können die Ausschüttung 
nicht beeinflussen.

Mit dem SAP Redesign wurde gleichzeitig eine Anpassung des Kontenplans vorgenommen. Die Zinsen 
der Finanzanlagen werden gemäss dem HRM2 Kontenrahmen der Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren neu auf dem Konto 4402 verbucht. Die Zinserträge wurden 
jedoch noch auf dem alten Konto 4407 budgetiert.

Mit dem SAP Redesign wurde gleichzeitig eine Anpassung des Kontenplans vorgenommen. Die Zinsen 
der Finanzanlagen werden gemäss dem HRM2 Kontenrahmen der Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren neu auf dem Konto 4402 verbucht. Die Zinserträge wurden 
jedoch noch auf dem alten Konto 4407 budgetiert.

Abweichung

Begründung

Die zu budgetierenden Bundesanteile werden von der Eidg. Finanzverwaltung mitgeteilt. Im 
Rechnungsjahr 2018 liegen die Ergebnisse 25.1 Mio. Franken (5.6%) über den budgetierten 
Erwartungen. Insbesondere die erhöhte Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank SNB 
sowie der Mehrertrag beim Anteil an der Verrechnungssteuer führten zu einer Verbesserung von 27.2 
Mio. Franken.

246



PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

P50304 Zinsendienst

3401000 Zinsen Darl.+Vorsch. 0 11'762'500 11'762'500 100%
Mehraufwand

3406000 Zinsen langfr. Darl. 12'500'000 0 -12'500'000 -100%
Minderaufwand

3420000 Kapitalbesch.kosten 100'000 -250'872 -350'872 -351%
Minderaufwand

3499007 Aufwand Negativzinsen 0 290'851 290'851 100%
Mehraufwand

4499001 Erträge Negativzinsen -300'000 -605'602 -305'602 102%
Mehrertrag

P50305

3051001 PKSO-Beitragsminderung -10'900'000 -11'165'012 -265'012 2%
Mehrertrag

P50402 Sozialversicherungen

3010009 Abgangsentschädigungen 300'000 0 -300'000 -100%
Minderaufwand

3050000 AG-Beitrag AHV/ALV 23'291'000 22'297'608 -993'392 -4%
Minderaufwand

3050001 EO Aufwandminderung -230'000 0 230'000 -100%
Mehraufwand

3050003 Unfalltaggelder -550'000 0 550'000 -100%
Mehraufwand

Es handelt sich um die Auswirkungen der Ausfinanzierung der Deckungslücke PKSO. Die PKSO schreibt 
jenen Teil der Arbeitgeberbeiträge der Kantonsangestellten, welcher zugunsten der Ausfinanzierung 
eingesetzt wird (4,5%) dem Kanton gut. Eine genaue Planung ist nicht möglich, die Abweichung beträgt 
aber nur 2%.

Es wurden keine ausserordentlichen Abgangsentschädigungen ausgerichtet.

Da Sozialbeiträge für Mitarbeitende des AWA und der Energiefachstelle (Fr. 954'694) direkt auf deren 
Profitcenter verbucht werden, kalkulatorische Sozialkosten jedoch im Planwert des Profitcenters 50402 
miteingerechnet sind, resultiert jeweils eine entsprechende Abweichung gegenüber dem Voranschlag.

Die Zinsentwicklung ist schwer voraussehbar. Entgegen den Erwartungen konnten wir es erstmals nicht 
mehr verhindern, dass wir auf unseren Bankguthaben Negativzinsen bezahlen müssen.

Die Tiefzinsphase dauert länger an als erwartet und bescherte dem Kanton deshalb mehr Negativzinsen 
als geplant.

Im 2018 sind weniger Kapitalmarkttransaktionskosten angefallen als geplant, da kein langfristiges Kapital 
aufgenommen wurde. 

Abschreibungen

Mit dem SAP Redesign wurde gleichzeitig eine Anpassung des Kontenplans vorgenommen. Die Zinsen 
für Darlehen und Vorschüsse werden gemäss dem HRM2 Kontenrahmen der Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren neu auf dem Konto 3401 verbucht. Die Zinsaufwände wurden 
jedoch noch auf dem alten Konto 3406 budgetiert.

Mit dem SAP Redesign wurde gleichzeitig eine Anpassung des Kontenplans vorgenommen. Die Zinsen 
für Darlehen und Vorschüsse werden gemäss dem HRM2 Kontenrahmen der Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren neu auf dem Konto 3401 verbucht. Die Zinsaufwände wurden 
jedoch noch auf dem alten Konto 3406 budgetiert.

Die EO-Beträge werden zentral beim Personalamt budgetiert, jedoch bei den Dienststellen 
gutgeschrieben.

Die Unfalltaggelder werden zentral beim Personalamt budgetiert, jedoch bei den Dienststellen 
gutgeschrieben
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PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

3051000 AG-Beitrag PKSO 47'513'939 45'871'876 -1'642'063 -3%
Minderaufwand

3053000 AG-Beitrag Berufsunfallv. 406'000 450'719 44'719 11%
Mehraufwand

3064000 AHV-Ersatzrenten 2'000'000 1'164'336 -835'664 -42%
Minderaufwand

P50502

3180000 Rückst. Steuerausstände 0 2'100'000 2'100'000 100%
Mehraufwand

3181004 Abschr. und Erlasse Staatsst. 300'000 353'715 53'715 18%
Mehraufwand

3181005 Abschr. Staatsst. NP 15'000'000 16'602'069 1'602'069 11%
Mehraufwand

3181006 Erlasse Staatssteuer NP 800'000 638'705 -161'295 -20%
Minderaufwand

3181007 Abschr. Und Erlasse Sonderst. 500'000 613'751 113'751 23%
Mehraufwand

3499003 Vergütungszinsen 200'000 124'998 -75'002 -38%
Minderaufwand

4000000 Staatsteuern nat. Personen -635'000'000 -626'248'200 8'751'800 -1%
Minderertrag

4000001 Staatsteuern nat. Personen Vorjahre -50'000'000 -60'855'445 -10'855'445 22%
Mehrertrag

4000003 Bussen -250'000 -443'017 -193'017 77%
Mehrertrag

Die Position setzt sich aus dem Vorbezug NP zusammen. Der Vorbezug NP basiert auf der letzten 
definitiven Veranlagung des Steuerpflichtigen bzw. der Steuermeldung bei Neuzuzug. Der Voranschlag 
war zu hoch angesetzt.

Aufarbeitung alter Steuerjahre und die gute Konjunktur bedeuteten Mehreinnahmen.

Betragsmässig weniger bewilligte Erlasse seitens der Erlassabteilung als geplant.

Der VA2018 wurde aufgrund der Rechnung 16 erstellt und liegt zu tief. Im Berichtsjahr sind mehr 
grössere Strafsteuerfälle veranlagt worden als in den Vorjahren.

Frankenmässig höherer Eingang von Verlustscheinen seitens der Betreibungsämter, betragsmässig mehr 
bewilligte Erlasse seitens der Erlassabteilung als geplant.

Vergütungszinsen werden auf Vorauszahlungen gewährt und bei der Veranlagung berechnet. Geringeres 
Volumen an Vorauszahlungen und niedrigere Zinssätze verursachen weniger Vergütungszinsen.

Nach der Abschaffung der AHV-Ersatzrenten nach § 205 Absatz 1 Buchstabe a) GAV im Jahr 2015 sind 
im Berichtsjahr weniger Personen in den Ruhestand getreten als geplant.

Steuerrückstellung in Absprache mit der Kantonalen Finanzkontrolle.

Frankenmässiger höherer Eingang von Verlustscheinen seitens der Betreibungsämter, betragsmässig 
mehr bewilligte Erlasse seitens der Erlassabteilung als geplant.

Frankenmässiger höherer Eingang von Verlustscheinen seitens der Betreibungsämter als geplant.

Die Beiträge richten sich nach der Lohnsumme.

Kantonale Steuern

Da Sozialbeiträge für Mitarbeitende des AWA und der Energiefachstelle (Fr. 1'479'991) direkt auf deren 
Profitcenter verbucht werden, kalkulatorische Sozialkosten jedoch im Planwert des Profitcenters 50402 
miteingerechnet sind, resultiert jeweils eine entsprechende Abweichung gegenüber dem Voranschlag.
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PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

4000020 Pauschale Steueranrechnung 1'200'000 970'219 -229'781 -19%
Minderaufwand

4002000 Quellensteuer -26'000'000 -30'053'288 -4'053'288 16%
Mehrertrag

4010000 Staatsteuern jur. Personen -96'000'000 -97'045'319 -1'045'319 1%
Mehrertrag

4010001 Staatsteuern jur. Personen Vorjahre -23'000'000 -9'361'526 13'638'474 -59%
Minderertrag

4010002 FA-Steuern jur. Personen -11'920'000 -10'938'337 981'663 -8%
Minderertrag

4022000 Grundstückgewinnsteuer nat. Personen -8'100'000 -9'440'129 -1'340'129 17%
Mehrertrag

4022001 Grundstückgewinnsteuer jur. Personen -200'000 -484'378 -284'378 142%
Mehrertrag

4022002 Kapitalabfindungssteuer -14'500'000 -17'140'892 -2'640'892 18%
Mehrertrag

4022003 Übrige Sondersteuern -700'000 -1'089'972 -389'972 56%
Mehrertrag

4023000 Handänderungssteuer -25'000'000 -25'559'749 -559'749 2%
Mehrertrag

4024000 Erbschaftssteuer -15'300'000 -22'321'672 -7'021'672 46%
Mehrertrag

4024001 Nachlasstaxe -6'200'000 -6'764'336 -564'336 9%
Mehrertrag

4024002 Schenkungssteuer -800'000 -1'491'300 -691'300 86%
Mehrertrag

Die Frankenstärke hat in den Abschlüssen der Vorperioden Spuren hinterlassen. Dies und fehlende 
Einmalereignisse senkten den Ertrag dieser Position.

Im Berichtsjahr sind mehr handänderungssteuerbelastete Transaktionen angefallen - dies sind 
Transaktionen für nicht selber genutztes Wohneigentum bzw. keine Ersatzbeschaffungen.

Der VA2018 liegt zu hoch. Die Pauschale Steueranrechnung ist abhängig von den Titeln in den Depots 
der Steuerpflichtigen. Je Performance der Kapitalmärkte finden Umschichtungen statt.

Steigende Anzahl gut qualifizierter ausländischer Arbeitnehmer aufgrund von grossen Projektvorhaben im 
Kanton.

Die Position setzt sich aus dem Vorbezug JP zusammen. Der Vorbezug JP basiert auf der letzten 
definitiven Veranlagung des Steuerpflichtigen bzw. gemeldeten Abweichungen.

Die FA-Steuer ist direkt proportional zum Steuerertrag JP und JP Vorjahr. Mehr- oder Mindererträge dort 
wirken sich auf die Finanzausgleichssteuer aus.

Die übrigen Sondersteuern wurden aufgrund eines langjährigen Durchschnitts budgetiert. Der 
Budgetbetrag liegt zu tief. Der Ertrag ist stark schwankend und lässt sich kaum voraussagen.

Der Steuerertrag ist nicht planbar.

Je nach Verwandtschaftsgrad der Erben ist der Ertrag stark schwankend.

Mehr steuerpflichtige Kapitalauszahlungen der 2. und 3. Säule, dies widerspiegelt die demographische 
Entwicklung.

Die Grundstückgewinnsteuer nat. Personen wurde aufgrund der Rechnung 2016 budgetiert. Der 
Budgetbetrag liegt zu tief. Die Gewinnsteuer lässt sich nur schwer voraussagen.

Die Grundstückgewinnsteuer nat. Personen wurde aufgrund eines langjährigen Durchschnitts budgetiert. 
Der Budgetbetrag liegt zu tief. Die Gewinnsteuer lässt sich nur schwer voraussagen.

Widerspiegelt die demographische Entwicklung
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PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

4270002 Ordnungsbussen -7'000'000 -8'391'000 -1'391'000 20%
Mehrertrag

4401002 Verzugszinsen Steuern -6'500'000 -7'326'191 -826'191 13%
Mehrertrag

P50602

3300600 Abschr. IT 3 Jahre 1'166'400 1'039'404 -126'996 -11%
Minderaufwand

3300610 Abschr. IT 5 Jahre 3'764'800 4'429'255 664'455 18%
Mehraufwand
Es wurden mehr Anlagen als geplant in der Anlagenklasse "Informatik 5 Jahre" aktiviert.

AIO Abschreibungen

Ordnungsbussen infolge Nichtabgabe der Steuererklärung sind weiter gestiegen.

Verzugszinsen werden auf zu spät gezahlten Steuern fällig und bei der Veranlagung berechnet. Höheres 
Volumen an zu spät bezahlten Steuern verursachen bei gleichbleibenden Zinsen mehr Zinsertrag.

Es wurden weniger Anlagen als geplant in der Anlagenklasse "Informatik 3 Jahre" aktiviert.
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

7.2 Departement des Innern RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

P60204 Spitalbehandlungen gemäss KVG
3634000 Beiträge an öffentl Unternehmungen 272'821'870 300'600'000 279'739'131 -20'860'869 -6.9

Aufwand 272'821'870 300'600'000 279'739'131 -20'860'869 -6.9
4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen -366'994 -600'000 -271'000 329'000 -54.8

Ertrag -366'994 -600'000 -271'000 329'000 -54.8
Saldo 272'454'875 300'000'000 279'468'131 -20'531'869 -6.8

P60205 Ärztliche Weiterbildung
3634000 Beiträge an öffentl Unternehmungen 3'615'000 3'500'000 3'660'000 160'000 4.6

Aufwand 3'615'000 3'500'000 3'660'000 160'000 4.6
Saldo 3'615'000 3'500'000 3'660'000 160'000 4.6

PC603 Amt für Soziale Sicherheit (IA603_FG)
3130000 Dienstleist+Honorare 10'061'983 9'821'650 9'487'439 -334'211 -3.4
3130001 PR, Marketing 92'449 0 0 0 0.0
3130002 Anlässe, Tagungen, Messen 30'061 0 0 0 0.0
3500001 Einlage in Ausgleichskonto 0 2'200'000 1'219'454 -980'546 -44.6
3630000 Beiträge an Bund 3'967'062 725'000 857'560 132'560 18.3
3631000 Beiträge an Kantone 124'218 150'000 210'548 60'548 40.4
3632000 Beiträge an Gemeinden 35'898'591 48'850'000 36'527'589 -12'322'411 -25.2
3635000 Beiträge an priv. Unternehmungen 67'234'708 63'300'000 72'232'841 8'932'841 14.1
3637000 Beiträge private Haushalte 410'727'834 416'993'604 415'798'261 -1'195'343 -0.3
3702000 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden 15'533'147 16'300'000 15'548'783 -751'217 -4.6

Aufwand 543'670'053 558'340'254 551'882'476 -6'457'778 -1.2
4500001 Entn. Ausgleichskto -5'864'700 -1'200'000 -3'993'692 -2'793'692 > 100
4610000 Entschädigungen vom Bund -1'494'435 -1'421'650 -1'540'605 -118'955 8.4
4612000 Entschädigungen von Gemeinden -2'990'732 -3'120'000 -3'006'616 113'384 -3.6
4630000 Beiträge vom Bund -186'373'710 -192'269'036 -188'793'720 3'475'316 -1.8
4631000 Beiträge vom Kantonen -152'571 0 0 0 0.0
4631001 Beiträge aus Lotteriefonds 25'000 0 0 0 0.0
4632000 Beiträge von Gemeinden -71'039'227 -92'250'000 -73'268'637 18'981'363 -20.6
4635000 Beiträge von privaten Unternehmungen -2'000'669 0 -1'319'014 -1'319'014 100.0
4637000 Beiträge von privaten Haushalten -35'913 0 0 0 0.0
4702000 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden -15'533'147 -16'300'000 -15'548'783 751'217 -4.6

Ertrag -285'460'104 -306'560'686 -287'471'067 19'089'619 -6.2
8100006 DL von/an andere DST 2'000 0 0 0 0.0

Interne Verrechnungen 2'000 0 0 0 0.0
Saldo 258'211'950 251'779'568 264'411'409 12'631'841 5.0

P60506 Kostgelder Straf-und Massnahmenvollzug
3612003 Kostgelder Strafvollzug 10'402'758 10'000'000 9'049'738 -950'262 -9.5
3612005 Kostgelder Massnahmenvollzug 8'452'522 8'833'000 8'396'063 -436'937 -4.9
3612006 KG U-und Sicherheitshaft 307'133 209'992 523'852 313'860 > 100.0

Aufwand 19'162'413 19'042'992 17'969'654 -1'073'339 -5.6
8100101 Kostgelder GBS-wirksam 7'992'263 7'957'008 8'025'882 68'874 0.9
8105052 KG Strafvollzug -11'964'956 -11'193'403 -10'017'999 1'175'403 -10.5
8105053 KG Massnahmenvollzug -10'343'399 -11'149'605 -10'938'445 211'160 -1.9
8105055 Kostgelder U-und Sicherheitshaft -354'005 -209'992 -621'636 -411'644 > 100.0
8105056 Kostgelder U-Gefängnisse -4'492'316 -4'447'000 -4'417'456 29'545 -0.7

Interne Verrechnungen -19'162'413 -19'042'992 -17'969'654 1'073'338 -5.6
Saldo 0 0 0 0 0.0

P60605 Bussen Polizei
3180001 übr.Wertberechtigungen und Forderungen -137'600 0 168'400 168'400 100.0

Aufwand -137'600 0 168'400 168'400 100.0
4270000 Bussen -19'381'621 -20'500'000 -22'387'200 -1'887'200 9.2
4270002 Ordnungsbussen -1'436'142 -1'500'000 -1'279'300 220'700 -14.7

Ertrag -20'817'763 -22'000'000 -23'666'500 -1'666'500 7.6
Saldo -20'955'363 -22'000'000 -23'498'100 -1'498'100 6.8
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Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018 Departement des Innern
Erfolgsrechnung

PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
KoA.Nr. Bezeichnung Kostenart

P60204 Spitalbehandlungen gemäss KVG

3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen 300'600'000 279'739'131 -20'860'869 -7%
Minderaufwand

4635000 Beiträge von privaten Unternehmen -600'000 -271'000 329'000 -55%
Minderertrag

P60205 Ärztliche Weiterbildung

3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen 3'500'000 3'660'000 160'000 5%
Mehraufwand

IA603_FG

3130000 DL + Honorare 9'821'650 9'487'439 -334'211 -3%
Minderaufwand

3630000 Beiträge an Bund 725'000 857'560 132'560 18%
Mehraufwand

3631000 Beiträge an Kantone 150'000 210'548 60'548 40%
Mehraufwand

3632000 Beiträge an Gemeinden 48'850'000 36'527'589 -12'322'411 -25%
Minderaufwand

3635000 Beiträge an private Unternehmen 63'300'000 72'232'841 8'932'841 14%
Mehraufwand

Abweichung

Begründung

Amt für Soziale Sicherheit 

- Lastenausgleich Sozialhilfe (-17.5 Mio. Franken; Mindererträge in gleicher Sache, vgl. KoA 4632000).
- Asyl/Flüchtlinge: Mehr vorläufige Aufnahmen und positive Asylentscheide (+5.0 Mio. Franken).
- Nothilfe (+0.1 Mio. Franken).

Der durch die Schadenservice Schweiz AG (SSS AG) erarbeitete Regressertrag liegt 0.3 Mio. Franken 
unter dem Voranschlag. Es ist kaum abschätzbar, ob und wieviele Regressfälle anfallen und wann sie 
abgeschlossen werden.

Die soH und die Pallas Kliniken AG haben sich verstärkt in der ärztlichen Weiterbildung engagiert.

Grundlage für die Berechnung des Voranschlags war die Rechnung 2016 (277.7 Mio. Franken) plus je 
3.5% Mehraufwände pro Jahr, was zu einem Voranschlag von 300 Mio. Franken geführt hat. Der 
durchschnittliche jährliche Mehraufwand scheint sich jedoch abzuschwächen (<3%).

Zunahme der ausserkantonalen Beratungen in der Opferhilfe.

Rückforderungen des Bundes für den Bundesbeitrag an Asylsuchende für die Jahre 2015 und 2016.

- KIP I: 2018 wurde der Kantonsbeitrag, welcher von 2014 bis 2017 aus dem Bundesbeitrag an 
  Asylsuchende finanziert wurde, in die Asylrechnung rückerstattet (+8.5 Mio. Franken).
- Verlustscheine KVG: Höhere Ausgaben 2018 (+2.0 Mio. Franken) und zu tiefe Abgrenzung 2017 
  (+1.4 Mio. Franken).
- Nothilfe (+1.1 Mio. Franken).
- Behinderung: Minderaufwände innerkantonale Betreuung (-2.3 Mio. Franken).
- Asyl/Flüchtlinge: weniger Zuweisungen durch Bund (-1.6 Mio. Franken).
- Lastenausgleich Sozialhilfe: Minderaufwände (-0.3 Mio. Franken; Mindererträge in gleicher Sache, 
  vgl. KoA 4632000).

Tiefere Verwaltungskosten AKSO.
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PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

3637000 Beiträge an private Haushalte 416'993'604 415'798'261 -1'195'343 0%
Minderaufwand

3702000 Durchl. Beiträge an Gemeinden 16'300'000 15'548'783 -751'217 -5%
Minderaufwand

4630000 Beiträge vom Bund -192'269'036 -188'793'720 3'475'316 -2%
Minderertrag

4632000 Beiträge von Gemeinden -92'250'000 -73'268'637 18'981'363 -21%
Minderertrag

4635000 Beiträge von privaten Unternehmen 0 -1'319'014 -1'319'014 100%
Mehrertrag

4702000 DL Beiträge Gemeinden -16'300'000 -15'548'783 751'217 -5%
Minderertrag

P60506

3612003 Kostgelder Strafvollzug 10'000'000 9'049'738 -950'262 -10%
Minderaufwand

3612005 KG Massnahmenvollzug 8'833'000 8'396'063 -436'937 -5%
Minderaufwand

3612006 Kostgelder Unters.- und Sich.-haft 209'992 523'852 313'860 149%
Mehraufwand

Tieferer Beitrag der Gemeinden an die Pflegekosten.

Tieferer Beitrag der Gemeinden an die Pflegekosten (Minderaufwand in gleicher Sache, vgl. KoA 
3637000).

Kostgelder Straf- und Massnahmenvollzug

Gesunkene Insassenzahlen im ausserkantonalen Strafvollzug haben zu diesem Ergebnis geführt.

Mehr Insassen in ausserkantonaler Untersuchungs- und Sicherheitshaft aufgrund Vollbelegung der 
kantonalen Untersuchungsgefängnisse.

Gesunkene Insassenzahlen im ausserkantonalen Massnahmenvollzug haben zu diesem Ergebnis 
geführt.

- EL AHV/IV: Tiefere Beteiligung des Bundes (+3.2 Mio. Franken; Minderaufwände in gleicher Sache, 
  vgl. KoA 3637000).
- Asyl: Tieferer Bundesbeitrag aufgrund weniger Zuweisungen durch SEM (+1.2 Mio. Franken).
- Nothilfe: Tieferer Bundesbeitrag aufgrund weniger negativer Asylentscheide (+0.4 Mio. Franken).
- Flüchtlinge: Höherer Bundesbeitrag aufgrund höherer Anzahl positiver Asylentscheide (-1.3 Mio. 
  Franken).

- Lastenausgleich Sozialhilfe (+17.8 Mio. Franken; Minderaufwände in gleicher Sache, vgl. KoA 
   3632000 und 3635000).
- EL AHV/IV: Tiefere Beiträge der Gemeinden (+1.2 Mio. Franken; Minderaufwände in gleicher 
  Sache, vgl. KoA 3637000).

- EL AHV/IV: Tiefere Auszahlungen (-5.7 Mio. Franken; Mindererträge in gleicher Sache, vgl. KoA 
  4630000 und 4632000).
- Pflegekosten: Tieferer Kantonsbeitrag (-0.8 Mio. Franken; Mindererträge in gleicher Sache, vgl. 
  KoA 4702000).
- AKSO: Tiefere Beiträge an Lastenausgleich nicht-erwerbstätige Familien und erlassene AHV-
  Beiträge (-0.6 Mio. Franken).
- Opferhilfe: Minderaufwände für Soforthilfe und Genugtuung und Entschädigung (-0.3 Mio. 
  Franken) und zu hohe Abgrenzung 2017 (-0.2 Mio. Franken).
- IPV: Höhere Auszahlungen (+4.8 Mio. Franken).
- FamEL: Höhere Auszahlungen, u.a. Pendenzenabbau 3. Quartal 2017 (+1.5 Mio. Franken).

- Asyl/Flüchtlinge: Rückerstattungen der Krankenversicherer an die Krankenkosten (nicht 
  budgetiert).
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PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

P60605

3180001 übrige Wertberichtigungen auf Ford. 0 168'400 168'400 100%
Mehraufwand

4270000 Bussen -20'500'000 -22'387'200 -1'887'200 9%
Mehrertrag

4270002 Ordnungsbussen -1'500'000 -1'279'300 220'700 -15%
Minderertrag

Umsetzung des Radarkonzepts. Kontrollstellen mit hohen Übertretungsquoten wurden vermehrt 
bearbeitet. Schwerpunktsetzungen, z.B. Verwendung eines Mobiltelefons während des Fahrens, 
führten zu Mehreinnahmen.

Die Bussenerträge im Bereich des ruhenden Verkehrs sind zurückgegangen.

Erhöhung der nicht einforderbaren Bussen per 31.12.2018

Bussen Polizei
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Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

7.3 Departement des Innern RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

PC606 Polizei
5060000 Informatik 2'706'898 4'400'000 2'264'546 -2'135'454 -48.5

Ausgaben 2'706'898 4'400'000 2'264'546 -2'135'454 -48.5
Nettoinvestitionen 2'706'898 4'400'000 2'264'546 -2'135'454 -48.5
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Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018 Departement des Innern
Investitionsrechnung

PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
KOA Nr. Bezeichnung Kostenart

P606 Polizei

5060000 Informatik 4'400'000 2'264'546 -2'135'454 -49%
Minderausgaben

Abweichung

Begründung

Investitionen Verkehrsüberwachung 0.7 Mio. Franken auf 2019 verschoben. Gründe: 
Technologiesprung bei Radaranlagen abgewartet, Rotlichtanlagen durch Stadt Olten noch nicht 
bewilligt. Ersatz Schiessanlage 0.8 Mio. Franken und div. Investitionen IT/Funk 0.6 Mio. Franken auf 
2019 verschoben. 
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen
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Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018
Erfolgsrechnung

PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
KOA.Nr. Bezeichnung Kostenart

P70102
3010000 Löhne Verw.-Betriebspersonal 171'000 224'266 53'266 31%

Mehraufwand

3064000 AHV-Ersatzrenten 0 -27'905 -27'905 100%
Minderaufwand

P70206 Gebäudeprogramm

3707000 Durchl. Beiträge private Haushalte 1'300'000 859'320 -440'680 -34%
Minderaufwand

4700000 Durchl. Beiträge vom Bund -1'300'000 -859'320 440'680 -34%
Minderertrag

P70303

3130000 Dienstleistungen und Honorare 25'000 66'612 41'612 166%
Mehraufwand

3500000 Einl. in Spezialfinanzierung 95'875 49'344 -46'532 -49%
Minderaufwand

3622500 FILA horizontal 31'002'196 27'881'679 -3'120'517 -10%
Minderaufwand

4622500 Abgaben Gemeinden Innerkant. FA -29'542'747 -26'422'355 3'120'392 -11%
Minderertrag

Abweichung

Begründung

Departementssekretariat VWD, Stiftungsaufsicht

Die AHV-Ersatzrenten werden durch das Personalamt beglichen. Die Rückstellung aus der BVG- und 
Stiftungsaufsicht konnte aufgelöst werden.

Mehraufwand im Rahmen der Auflösung der selbständigen Anstalt BVG- und Stiftungsaufsicht. Da 
diese ab dem 1. Januar 2018 nicht mehr existierte, wurden die Löhne über das 
Departementssekretariat VWD verbucht.

Tiefere Einlage in den Fonds des Finanzausgleichs infolge der höheren Kosten.

Infolge Netto- statt Bruttoverbuchung des Härtefallausgleichs 2018 (Kompensation mit dem 
Minderaufwand).

Das Gebäudeprogramm Teil A wird vollumfänglich durch den Bund finanziert. Dem Kanton Solothurn 
entstehen dadurch keine Kosten. Das Programm wurde ab 2017 in die Energiefachstelle integriert. Der 
Betrag entspricht den bis Ende 2016 eingegangenen Gesuchen. Die Abweichung zum Voranschlag 
begründet sich mit Rückzügen und nachträglichen Ablehnungen von Gesuchen. 

Finanzausgleich Einwohnergemeinden (SF/FK)

Infolge Netto- statt Bruttoverbuchung des Härtefallausgleichs 2018 (Kompensation mit dem 
Minderertrag).

Infolge Aktualisierung der Modellrechnungen im Teilprojekt Gemeindeausgleich zur Umsetzung der 
STAF / SV17 für die Gesetzesvorlage des RR vom 18. Dezember 2018 und aufgrund vorgezogenem 
Start zum Wirksamkeitsbericht 2019 zum Finanzausgleich (RRB Nr. 2017/1603 vom 19.09.2017).

Volkswirtschaftsdepartement
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PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

P70304

3500000 Einlage in Spezialfinanzierung FK 382'000 498'957 116'957 31%
Mehraufwand

3622501 FILA Kirchgemeinden 6'811'800 6'146'900 -664'900 -10%
Minderaufwand

3622502 Beiträge an die Kantonalorganisationen 4'541'200 4'099'626 -441'574 -10%
Minderaufwand

P70402 Forstfonds (SF/FK)

3634000 Beiträge an öffentl Unternehmungen 1'050'000 1'453'569 403'569 38%
Mehraufwand

4240000 Benutzungsgebühren -700'000 -856'819 -156'819 22%
Mehrertrag

4500000 Entn. Spez. Finanz. -86'000 -215'256 -129'256 150%
Mehrertrag

4630000 Beiträge vom Bund -360'000 -476'495 -116'495 32%
Mehrertrag

P70510 Landwirtschaft (FG)

3660400 Abschr. IB öff. Unternehmungen 1'500'000 1'009'371 -490'629 -33%
Minderaufwand

3660700 Abschr. IB priv. Haush. 555'000 239'270 -315'730 -57%
Minderaufwand

P70512 Tierseuchenkasse (SF/FK)

3010000 Löhne Verw.- und Betriebspersonal 110'000 0 -110'000 -100%
Minderaufwand

Höhere Einlage in den Fonds des Finanzausgleichs infolge höherer effektiver Finanzausgleichssteuer 
des Rechnungsjahres zum effektiven Steueraufkommen des Vorjahres.

Geringere Ausgleichszahlungen an die Kirchgemeinden infolge tieferem Aufkommen der 
Finanzausgleichssteuer aus dem Vorjahr.

Finanzausgleich Kirchgemeinden (SF/FK)

Geringere Ausgleichszahlungen an die Kantonalorganisationen infolge tieferem Aufkommen der 
Finanzausgleichssteuer aus dem Vorjahr.

Gemeinsames Projekt mit dem Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB). Die Projektassistenz 
wurde im AMB angestellt.

Mehrkosten für Kurse Sturmholzerei aufgrund Sturm Burglind und raschere Realisierung des 
Programms Biotopbäume, da die Forstbetriebe auf normale Holzerei-Arbeiten verzichten mussten.

Raschere Realisierung des Programms Biotopbäume führten zu höheren Bundesbeiträgen und damit 
Mehreinnahmen

Raschere Realisierung des Programms Biotopbäume führten zu höheren Bundesbeiträgen und damit 
Mehreinnahmen

Verzögerungen bei Strukturverbesserungsprojekten u.a. wegen Einsprachen.

Forstfonds wurde noch nicht ausgeglichen.

Die Abschreibungen sind abhängig vom Investitionsvolumen. Dieses war geringer als angenommen.
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PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
Abweichung

3130000 DL + Honorare 50'500 84'553 34'053 67%
Mehraufwand

3130017 Untersuchungskosten 40'000 81'130 41'130 103%
Mehraufwand

3199003 Tierentschädigungen 105'000 64'125 -40'875 -39%
Minderaufwand

4100000 Regalien -35'000 -738 34'262 -98%
Minderertrag

4632000 Beiträge von Gemeinden -250'000 -200'406 49'594 -20%
Minderertrag

P70602 Wehrpflichtersatz

4600200 Anteil Wehrpflichtersatz -5'250'000 -4'909'490 340'510 -6%
Minderertrag

P70603 Ersatzbeiträge

3630000 Beiträge an Gemeinden 1'600'000 1'380'800 -219'200 -14%
Minderaufwand

4200000 Ersatzabgabe Schutzräume -1'600'000 -1'380'800 219'200 -14%
Minderertrag

Weniger Seuchenfälle als aufgrund des langjährigen Mittels angenommen. 

Einnahmen Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten. Weniger Gesuche Schutzraumbefreiung 
eingegangen.

Einnahmen Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten. Wie bei einem Fonds ist der Saldo aus den 
Einnahmen und der Rückstellung der Mittel immer 0.

Mehraufwand Überwachungsprogramme Tierseuchen.

Laboruntersuchungen Seuchenüberwachung BVD (Bovine Virus-Diarrhoe).

Kantonsanteil aus Schlachtabgabe im 2018 nicht ausgerichtet. 

Der Beitrag 2018 basiert auf dem Aufwand der TSK-Rechnung des Vorjahres. Der Aufwand 2017 und 
damit der Beitrag 2018 waren geringer als angenommen.

Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee (WEA). Weniger Dienstverschieber. Demographische 
Veränderungen.
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Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018 Volkswirtschaftsdepartement
Investitionsrechnung

PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18 in Fr. in %
KOA.Nr. Bezeichnung Kostenart

P70201

5450000 Darlehen priv. Unternehmungen 0 -176'471 -176'471 100%
Minderausgaben

P70205

5450000 Darlehen priv. Unternehmungen 0 -25'000 -25'000 100%
Minderausgaben

P70401
5440000 Darlehen öffentl. Unternehmungen 0 365'600 365'600 100%

Mehrausgaben

5620000 Investitionsbeiträge an Gemeinden 300'000 76'541 -223'460 26%
Minderausgaben

6440000 Rückzahlung öffentl. Unternehmungen -228'073 -290'640 -62'567 27%
Mehreinnahmen

P70501
5640000 IB an öffentl. Unternehmungen 1'500'000 1'009'371 -490'629 -33%

Minderausgaben

5670000 IB an private Haushalte 555'000 239'270 -315'730 -57%
Minderausgaben

5740000 Durchlauf IB öffentl. Untern. 2'050'000 978'712 -1'071'288 -52%
Minderausgaben

5770000 Durchlauf IB private Haushalte 700'000 207'750 -492'250 -70%
Minderausgaben

6700000 Durchlauf IB vom Bund -2'750'000 -1'186'462 1'563'538 -57%
Mindereinnahmen

P70511

5740000 Durchl. Investitionsbeiträge an öff. 400'000 304'088 -95'912 -24%
Minderausgaben

6700000 Durchl. Investitionsbeiträge vom Bund -400'000 -304'088 95'912 -24%
Mindereinnahmen

Abweichung

Begründung

Zufahrt zu Berghöfen

Weniger Durchlauf an Bundesmitteln, ergebnisneutral (vgl. KOA 5740000).

Energiefachstelle

Dritte Amortisationszahlung des Darlehens des Wärmeverbundes Schnottwil.

Wald 

Neuer Investitionskredit gesprochen.

Nicht vorhergesehener Bundesbeitrag erhalten.

Aufgrund des neuen Investitionskredites höhere Rückzahlungen (siehe Pos. 5440000).

Agrarpolitische Massnahmen

Verzögerungen bei Strukturverbesserungsprojekten u.a. wegen Einsprachen.

Geringere Investitionstätigkeit im landwirtschaftlichen Hochbau als angenommen.

Der Durchlauf an Bundesmitteln ist geringer als geplant, ergebnisneutral (vgl. KOA 6700000).

Amt für Wirtschaft und Arbeit

Zweite Amortisationszahlung des Darlehens der Seilbahn Weissenstein AG.

Weniger Durchlauf an Bundesmitteln, ergebnisneutral (vgl. KOA 6700000).

Der Durchlauf an Bundesmitteln ist geringer als geplant, ergebnisneutral (vgl. KOA 6700000).

Der Durchlauf an Bundesmitteln ist geringer als geplant, 
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9. Gerichte

9.1 Management Summary 385

9.2 Erfolgsrechnung Finanzgrössen 387

9.2.1 Abweichungsbegründungen FG ER 388

9.3 Globalbudget

Gerichte 389
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Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

9.2 Gerichte RE 2017 VA 2018 RE 2018 Diff. VA/RE 18 %

P80601 Gerichte (Bussen, Abschreibungen)
3181010 Abschreibungen Bussen 239'970 16'000 51'830 35'830 > 100
3199006 Unentgeltliche Rechtspflege 1'858'215 1'981'490 2'411'933 430'443 21.7
3199008 Entschädigung an Freigesprochene 330'810 416'950 300'995 -115'955 -27.8
3199009 Honorare für amtl. Verteidigung 1'868'859 1'341'430 1'837'113 495'683 37.0

Aufwand 4'297'854 3'755'870 4'601'872 846'002 22.5
4270000 Bussen -76'510 -85'000 -82'354 2'646 -3.1
4270004 Geldstrafen -106'340 -75'000 -82'380 -7'380 9.8

Ertrag -182'850 -160'000 -164'734 -4'734 3.0
Saldo 4'115'004 3'595'870 4'437'138 841'268 23.4
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Abweichungen Voranschlag / Rechnung 2018 Gerichte

Erfolgsrechnung
Abweichung

PC Nr. PC Bezeichnung VA 18 RE 18  in Fr. in %
KOA.Nr. Bezeichnung Kostenart

P80601 Gerichte (Bussen, Abschreibungen)

3181010 Abschreibungen Bussen 16'000 51'830 35'830 224%
Mehraufwand

3199006 Unentgeltl. Rechtspflege 1'981'490 2'411'933 430'443 22%
Mehraufwand

3199008 Entschädigungen Freigesprochene 416'950 300'995 -115'955 -28%
Minderaufwand

3199009 Honorare für amtliche Verteidigung 1'341'430 1'837'113 495'683 37%
Mehraufwand

Ob Entschädigungen anfallen, hängt davon ab, ob überhaupt Freisprüche erfolgen und ob diese 
Entschädigungsansprüche zur Folge haben. Die Höhe der Entschädigungen hängt schliesslich davon ab, 
wie lange der zu entschädigende Freiheitsentzug gedauert hat.

Die Honorare für amtliche Verteidigungen werden von der unabhängigen Richterschaft festgesetzt. Ihre 
Höhe hängt vom Prozessanfall und -ausgang sowie von den jeweiligen Fallkonstellationen ab. Sie sind 
nicht steuerbar und nicht zuverlässig planbar. 

Begründung

Im Jahr 2018 mussten überdurchschnittlich viele Bussen in Haft umgewandelt werden, was die 
Abschreibung der jeweiligen Bussen zur Folge hatte.

Im 2018 wurden über 100 Honorare mehr für die unentgeltliche Rechtspflege ausbezahlt als im Jahr 
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10. Bearbeitungsstand der parlamentarischen Vorstösse

und Volksaufträge am 31. Dezember 2018

10.1 Detailliertes Inhaltsverzeichnis 401
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2.� Staatskanzlei 

2.1.� Volksaufträge 

2.2.� Parlamentarische Initiativen 

2.3.� Aufträge 

2.3.1.� Digitale Dokumente vollständig und zeitgerecht online  

9. November 2016 Urs von Lerber, SP 

Der Regierungsrat wird beauftragt sicherzustellen, dass sämtliche Unterlagen des Par-

lamentsbetriebes vollständig und zeitgerecht in digitaler Form und online abrufbar den 

Parlamentsmitgliedern zur Verfügung stehen. Er erlässt die dazu notwendigen Rege-

lungen.  

Unerledigt 

Die Überarbeitung der „RRB-Weisungen“ der Staatskanzlei, die für den Betrieb des 

Geschäftsverwaltungssystems und den Geschäftsverkehr zwischen den Departementen, 

der Staatskanzlei und den Parlamentsdiensten massgebend sind, ist abgeschlossen. Neu 

müssen sämtliche Dokumente, auch extern angefertigte, sowohl im Bereich „Regie-

rung“ wie auch im Bereich „Parlament“ in elektronischer Form vorhanden sein. Der 

Start des Projekts «Mobile Sitzungsvorbereitung» ist für das 2. Quartal 2019 vorgese-

hen. Die Inbetriebnahme des neuen Systems erfolgt voraussichtlich im Verlauf des 

Jahres 2020.  

2.3.2.� Zuständigkeit des Friedensrichters auch bei einer Streitgenossenschaft  

7. März 2017 Karin Kissling, CVP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, § 5 Abs. 2 lit. a des Gesetzes über die Gerichtsorga-

nisation aufzuheben. Damit soll die Kompetenz der Friedensrichter auf Streitgenossen-

schaften ausgedehnt werden.  

Unerledigt 

Dieser Auftrag wird – zusammen mit dem Auftrag «Änderung von § 152 des Gebühren-

tarifs (Gebühren der Friedensrichter)» - in einer Vorlage umgesetzt. Die Arbeiten für die 

dazu nötigen Anpassungen in der Gesetzgebung sind soweit fortgeschritten, dass der 

Regierungsrat die Vorlage voraussichtlich im Sommer 2019 zuhanden des Kantonsrats 

beschliessen kann. 

2.3.3.� Änderung von § 152 des Gebührentarifs (Gebühren der Friedensrichter)  

7. November 2017 Karin Kissling, CVP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, § 152 des kantonalen Gebührentarifs wie folgt zu 
ändern: 
�� Die fehlenden oder nicht mehr aktuellen Bezeichnungen sind anzupassen. 
�� Die Beträge sind moderat anzuheben, um die Arbeit der Friedensrichter angemes-

sen zu entschädigen. 
Unerledigt 

Dieser Auftrag wird – zusammen mit dem Auftrag «Zuständigkeit des Friedensrichters 

auch bei einer Streitgenossenschaft» - in einer Vorlage umgesetzt werden. Die Arbeiten 

für die dazu nötigen Anpassungen in der Gesetzgebung sind soweit fortgeschritten, 

dass der Regierungsrat die Vorlage voraussichtlich im Sommer 2019 zuhanden des 

Kantonsrats beschliessen kann. 
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2.3.4.� Verhaltenscodex der Regierung bei Abstimmungen 

21. März 2018 Fraktion SP 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, schriftlich und öffentlich zugängliche Regeln 
darüber zu erlassen, wie das Kollegium bzw. die Einzelmitglieder im Rahmen von nati-
onalen und kantonalen Abstimmungen und Wahlen in der Öffentlichkeit auftreten 
dürfen und sollen. 
Unerledigt 

Das Bundesgericht vollzog in seinem Urteil 1C_163/2018, 1C_239/2018 vom 29. Oktober 

2018 eine grundsätzliche Praxisänderung in der Frage der Zulässigkeit kantonaler Inter-

ventionen im Rahmen von Abstimmungen. Die Bedeutung dieses Urteils für künftige 

Behördeninformationen befindet sich intern, aber auch im Rahmen der KdK, noch in 

Prüfung. 

2.3.5.� Abschaffung stille Wahlen bei Gemeindepräsidienwahlen 

9. Mai 2018 Christian Scheuermeyer FDP.Die Liberalen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Gesetzesvorlage zum Gesetz über die politi-
schen Rechte vorzulegen, dass für kommunale Majorzwahlen für einen zweiten Wahl-
gang neue Kandidaturen zugelassen werden. 
Unerledigt 

Mit RRB Nr. 2018/1780 vom 13. November 2018 hat der Regierungsrat die Vorlage (Ver-

nehmlassungsentwurf) «Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte (GpR); 

Kommunale Wahlen: Zweiter Wahlgang und Ersatzmitglieder» in erster Lesung beraten 

und beschlossen. Die Staatskanzlei wurde ermächtigt und beauftragt, das öffentliche 

Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Mit der Vorlage sollen die beiden Aufträge 

«Abschaffung stille Wahlen bei Gemeindepräsidienwahlen» und «Verhinderung von 

staatspolitischen und demokratischen Sündenfällen» umgesetzt werden. Die Vernehm-

lassungsfrist endet am 25. Januar 2019. Botschaft und Entwurf zur Änderung soll dem 

Kantonsrat im ersten Quartal 2019 vorgelegt werden.  

2.3.6.� Verhinderung von staatspolitischen und demokratischen Sündenfällen 

9. Mai 2018 Hardy Jäggi, SP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Gesetzesvorlage zum Gesetz über die politi-
schen Rechte vorzulegen, dass für kommunale Majorzwahlen für einen zweiten Wahl-
gang neue Kandidaturen zugelassen werden. 
Unerledigt 

Mit RRB Nr. 2018/1780 vom 13. November 2018 hat der Regierungsrat die Vorlage (Ver-

nehmlassungsentwurf) «Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte (GpR); 

Kommunale Wahlen: Zweiter Wahlgang und Ersatzmitglieder» in erster Lesung beraten 

und beschlossen. Die Staatskanzlei wurde ermächtigt und beauftragt, das öffentliche 

Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Mit der Vorlage sollen die beiden Aufträge 

«Abschaffung stille Wahlen bei Gemeindepräsidienwahlen» und «Verhinderung von 

staatspolitischen und demokratischen Sündenfällen» umgesetzt werden. Die Vernehm-

lassungsfrist endet am 25. Januar 2019. Botschaft und Entwurf zur Änderung soll dem 

Kantonsrat im ersten Quartal 2019 vorgelegt werden. 
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2.3.7.� Überprüfung und Anpassung der Anwaltsaufsicht 

6. November 2018 Markus Spielmann, FDP.Die Liberalen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Zusammensetzung der Anwaltskammer, die 
Einführung von Präsidialkompetenzen und das Wahlgremium zu prüfen und dem Kan-
tonsrat eine entsprechende Änderung des Anwaltsgesetzes vorzulegen. 
Unerledigt 

Die Arbeiten für die Umsetzung des Auftrags werden demnächst anhand genommen. 

2.3.8.� Anpassung der Zustellungsregelung im kantonalen Verfahrensrecht 

6. November 2018 überparteilich 

Der Regierungsrat wird beauftragt, das kantonale Verfahrensrecht, namentlich das 
Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (VRG, BGS.124.11), betreffend die 
Zustellung von behördlichen Urkunden an die Bestimmungen des eidgenössischen 
Verfahrensrechts anzugleichen (Art. 136ff. ZPO, Art. 85 StPO, Art. 44 Abs. 2 BGG). Die 
ordentliche, fristauslösende Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entschei-
den aller Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden soll demnach durch einge-
schriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung erfolgen. 
Die ausserordentliche Eröffnung von Entscheiden in mündlicher Form oder durch Publi-
kation im Amtsblatt soll, soweit zwingend erforderlich, weiterhin zulässig bleiben, 
allenfalls sich aufdrängende Ausnahmen sind in einem formellen Gesetz zu regeln. 
Unerledigt 

Die Arbeiten für die Umsetzung des Auftrags werden demnächst anhand genommen. 

2.4.� Motionen 

2.5.� Postulate 

2.6.� Planungsbeschlüsse 

408



 
 

8 
 

3.� Bau- und Justizdepartement 

3.1.� Volksaufträge 

3.1.1.� Für den vollständigen Erhalt der Witischutzzone 

2. September 2015  

Der Regierungsrat setzt sich für den ungeschmälerten Schutz der Landwirtschafts- und 

Schutzzone Witi zwischen Solothurn und Grenchen ein. 

Unerledigt  

Die Regierung sah im ursprünglichen Volksauftrag eine zweifache Stossrichtung: Mit 

der Forderung nach einem «ungeschmälerten» Schutz der Landwirtschafts- und Schutz-

zone Witi (WSZ) konnte sie sich im Grundsatz einverstanden erklären. Hingegen lehnte 

sie ein Einfrieren der WSZ ohne Möglichkeiten für künftige Anpassungen und Ände-

rungen mit vorgängiger Interessenabwägung ab (RRB Nr. 2015/738 vom 4. Mai 2015). 

Deshalb wurde der Begriff «bestehend» im Originalvorstoss von der Regierung gestri-

chen (… in der «bestehenden» WSZ …). Die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission 

(UMBAWIKO) änderte den Vorschlag der Regierung am 25. Juni 2015 ab, indem sie den 

Begriff «ungeschmälert» wieder einfügte. Die Regierung übernahm den Wortlaut der 

UMBAWIKO und beantragte ihrerseits die Erheblicherklärung mit dem Wortlaut der 

Kommission (RRB Nr. 2015/1198 vom 11. August 2015). Mit Erklärung vom 22. August 

2015 zog der Erstunterzeichner (Felix Glatz-Böni) den Originaltext des Vorstosses zu-

gunsten des Änderungsantrages der UMBAWIKO zurück. Die Kantonsratsdebatte er-

folgte am 2. September 2015. Nach intensiven Diskussionen wurde der Volksauftrag mit 

geändertem Wortlaut mit 54 Stimmen erheblich erklärt, 39 Stimmen waren dagegen. Es 

gab 3 Enthaltungen. Es handelt sich vorliegend offensichtlich um einen Auftrag, nichts 

zu tun; also keine Planungen in die Wege zu leiten, welche dem heutigen weitgehen-

den Schutz der WSZ widersprechen. Diese Sicht erschwert die Beurteilung seiner Erfül-

lung des Volksauftrages. 

 

2018 wurde der «ungeschmälerte Erhalt der Witischutzzone» gewährleistet. Der Peri-

meter der Witischutzzone blieb unverändert. 

3.1.2.� Bevölkerung fordert bessere ÖV-Verbindungen im Wasseramt 

9. Mai 2018  

Die Begehren aus dem Volksauftrag zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs im 

Wasseramt werden im Rahmen der Gesamtoptimierung des Busnetzes in der Region 

Solothurn geprüft. 

 

Sollten diese Begehren bzw. die sich aus der Planung ergebenden alternativen Ansätze 

geeignet sein, die mit der Gesamtoptimierung angestrebten Ziele zu erreichen, sollen 

diese in der mittel- bis langfristigen Planung und allenfalls bereits im ersten Massnah-

menpaket zum Fahrplan 2020 Eingang finden. 

Erledigt 

Das Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) hat im Jahr 2018 das Busangebot in der Region 

gesamthaft überprüft. In der entsprechenden Arbeitsgruppe waren die Gemeindepräsi-

denten der Wasserämter Gemeinden Aeschi, Gerlafingen, Recherswil und Subingen 

vertreten. In der Anhörung bei den Gemeinden und weiteren Interessierten wurden die 

Ergebnisse für das Wasseramt grundsätzlich begrüsst. Zum Fahrplan 2020 sind im Was-

seramt folgende Angebote geplant, sofern die dafür nötigen Finanzmittel vom Kan-

tonsrat bereitgestellt werden: 

-� Linie 1 Oberdorf - Solothurn - Recherswil: Verdichtung Derendingen - Solothurn in 

der Hauptverkehrszeit am Morgen und Abend von Montag bis Freitag. 
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-� Linien 5/7 Solothurn - Herzogenbuchsee: Fahrplanstabilisierung Solothurn - Herzo-

genbuchsee; durchgehender Viertelstundentakt Solothurn - Subingen von Montag 

bis Freitag bis ca. 20 Uhr; Weiterführung aller Verdichtungskurse ab Aeschi nach 

Herzogenbuchsee. 

-� Linie 16 Steinhof - Winistorf - Kriegstetten - Subingen: Moderater Ausbau in der 

Hauptverkehrszeit am Morgen und Abend von Montag bis Freitag. 

-� Linie 9 Solothurn - Luterbach: Ausdehnung der Betriebszeiten am Morgen von 

Montag bis Samstag und am Nachmittag bis ca. 19 Uhr am Samstag. 

-� Innere Tangentiallinie: Neue Buslinie Luterbach - Derendingen - Biberist - Gerlafin-

gen von Montag bis Freitag. 

-� Äussere Tangentiallinie: Neue Buslinie Deitingen - Subingen - Horriwil - Oekingen - 

Kriegstetten - Recherswil - Obergerlafingen - Gerlafingen in der Hauptverkehrszeit 

am Morgen und Abend von Montag bis Freitag. 

Mit dem neuen Buskonzept ab 2020 kann der Volksauftrag erfüllt werden. 

3.2.� Parlamentarische Initiativen 

3.3.� Aufträge 

3.3.1.� Für mehr Sicherheit beim Bipperlisi 

6. September 2006 Irene Froelicher, FDP.Die Liberalen 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Massnahmen, welche die Verkehrssicherheit 

im Zusammenhang mit der Bahn «Bipperlisi» erhöhen, raschmöglichst auszuführen. 

Unerledigt 

Die vor dem Jahr 2018 ausgeführten Massnahmen sind den jeweiligen Berichten per 

Ende 2007 bis 2017 zu entnehmen. 

 

Auf dem Abschnitt Kreisel Baseltor in Solothurn bis Flumenthal werden sämtliche Mass-

nahmen, welche die Verkehrssicherheit im Zusammenhang mit der Bahn «Bipperlisi» 

erhöhen, im Rahmen der Mehrjahresplanung Strassenbau umgesetzt: 

Das Betriebs- und Gestaltungskonzept Teilabschnitt Baseltorkreisel - St. Katharinen 

wurde um den Teilabschnitt St. Katharinen - Eingang West Feldbrunnen ergänzt. In 

einem breit ausgelegten Variantenstudium wurde die Lösung für den Knoten Baseltor 

ermittelt. Ein grosser Teil des Berichtsjahres wurde durch eine sorgfältige politische 

Konsolidierung der vorliegenden Planung beansprucht. Die öffentliche Mitwirkung 

wird im Frühjahr/Sommer 2019 stattfinden, so dass mit der Ausarbeitung des Vorprojek-

tes nach den Sommerferien begonnen werden kann. Die Realisierung ist ab 2023 vorge-

sehen. 

Im Teilabschnitt Feldbrunnen wurde das Projekt Bahnsicherung und Trennung Schiene / 

Strasse realisiert und abgerechnet. 

Im Teilabschnitt Feldbrunnen bis Riedholz sind die Projekte Sanierung Betonstrasse mit 

Trennung Schiene - Strasse und eine Neukonzeption der Haltestellen Bahn und Bus in 

Bearbeitung. Idealerweise sollte die Realisierung im Schatten der Baustelle Baselstrasse 

ab 2023 erfolgen, damit die asm den Umsetzungstermin bezüglich des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes einhalten kann. Realistischer scheint aus heutiger Sicht die 

Realisation im Anschluss an die Baustelle Baselstrasse ab 2025. 

Im Teilabschnitt Knoten Hinterriedholz wurden das Bauprojekt und der Erschliessungs-

plan erarbeitet und den Gemeinden Riedholz, Hubersdorf und Flumenthal zur Stel-

lungnahme eingereicht. Die Bereinigung des Projektes soll bis März 2019 erfolgen, so 

dass der Erschliessungsplan im Juni 2019 aufgelegt werden kann. Die Realisierung ist ab 

2020 vorgesehen. 
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Für den Teilabschnitt Knoten Hinterriedholz bis Flumenthal ist die Realisierung nach 

dem Teilabschnitt Feldbrunnen - Riedholz, ab 2025 resp. ab 2027 geplant.  

Voraussetzung für die dargestellten Umsetzungsschritte sind die jeweiligen Kreditge-

nehmigungen durch den Kantonsrat bzw. den Regierungsrat. 

3.3.2.� Verbesserter Hochwasserschutz im Niederamt und Olten 

12. März 2008 Überparteilich 

Der Regierungsrat wird beauftragt, ein Konzept «Hochwasserschutz Aare und Dün-

nern» auszuarbeiten, um die gefährdeten und bekannten Gebiete im Niederamt und 

der Stadt Olten vor weiteren Hochwassern zu schützen. 

Unerledigt 

Aare: Als Teil der Wasserbauplanung 2009, Kantonsratsbeschluss (KRB) Nr. SGB 119/2008 

vom 10. Dezember 2008, bzw. deren jährlichen Fortschreibung in der Mehrjahrespla-

nung für den Wasserbau und die Siedlungswasserwirtschaft, ist das Wasserbauprojekt 

Hochwasserschutz Aare, Abschnitt Olten bis Kantonsgrenze bei Aarau, in Bearbeitung. 

Die entsprechende Berichterstattung erfolgt mit den jährlichen Mehrjahresplanungen, 

zuletzt im Dezember 2018. 

 

In den Gebieten mit dem grössten Schadenpotential sind entlang der Aare notwendige 

Schutzbauten im Uferbereich als vorgezogene Massnahmen mit einem separaten Pro-

jekt bereits vor Jahren realisiert worden. 

 

Alle übrigen Massnahmen werden mit dem Hochwasserschutz- und Revitalisierungspro-

jekt Aare, Olten-Aarau, umgesetzt. Der Bruttokredit von 27,5 Mio. Franken für dieses 

Vorhaben wurde am 9. Juni 2013 durch das Solothurner Stimmvolk deutlich genehmigt. 

Mit dem Regierungsratsbeschluss vom 17. Dezember 2013 (Nr. 2013/2357) wurde die 

entsprechende Nutzungsplanung mit Auflagen bewilligt. Die Realisierung begann 2014. 

Das 1. Baulos (Dulliken, Olten, Winznau) wurde Mitte 2015 abgeschlossen. Mitte 2016 

wurden die Bauarbeiten an den Losen 2 (Obergösgen) und 5 (Eppenberg-Wöschnau, 

Erlinsbach) abgeschlossen. Mitte 2017 erfolgte der Abschluss der Arbeiten am Los 3 

(Obergösgen, Däniken). Die Realisierung des Loses 4 (Niedergösgen, Schönenwerd) 

startete im September 2017 und dauert bis Mitte 2019. 

 

Dünnern: Als Teil der Mehrjahresplanung Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft, 

Kleinprojekte Beginn 2016 (KRB Nr. SGB 132/2015 vom 8. Dezember 2015) wurde die 

Vorstudie «Hochwasserschutz und Revitalisierung Dünnern, Abschnitt Oensingen bis 

Oberbuchsiten» erarbeitet, welche auf dem «Hochwasserschutz- und Revitalisierungs-

konzept Dünnern» aus dem Jahr 2012 basiert. Die Vorstudie wurde Anfang 2017 abge-

schlossen und in eine breite Vernehmlassung geschickt. Dies in Koordination mit dem 6-

Spurausbau der A1 zwischen Luterbach und Härkingen. Die Auswertung der Vernehm-

lassung zeigte grossen Widerstand (Beeinflussung des Landschaftsbildes, der Verlust 

von landwirtschaftlicher Kulturfläche und das Kosten-Nutzen-Verhältnis) gegen das 

geplante Rückhaltebecken südlich der A1 im Raum Kestenholz bis Niederbuchsiten. In 

der Zwischenzeit wurden die Ergebnisse der Vorstudie plausibilisiert, ergänzende Ab-

klärungen getätigt und sechs Varianten ausgearbeitet. Um die Vergleichbarkeit der 

Varianten zu gewährleisten, wurde der Projektperimeter von Oberbuchsiten bis Olten 

erweitert. Ein Projektteam mit Vertretern aus Gemeinden, Landwirtschaft und Umwelt-

verbänden hat diese Arbeiten begleitet. Ziel ist es, bis Ende 2020 die Variantenwahl 

abzuschliessen und bis Ende 2021 ein Richtplanverfahren für die gewählte Bestvariante 

durchzuführen. Die Realisierung der Massnahmen ist aus heutiger Sicht frühestens ab 

2025 möglich. 
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3.3.3.� Erleichterte Verfahren für die Kleinwasserkraft / Abbau von Hindernissen für die Förde-
rung der Kleinwasserkraft 

26. August 2009 Überparteilich 

Der Regierungsrat wird beauftragt, organisatorische und planerische Massnahmen zu 

ergreifen, um die Verfahren für den Bau und die Neukonzessionierung von Kleinwasser-

kraftwerken zu beschleunigen. 

Unerledigt 

Wie im RRB Nr. 2009/382 vom 10. März 2009 beschrieben, wurden bereits verschiedene 

Massnahmen geprüft und wo möglich umgesetzt. Mit der vorliegenden Empfehlung 

zur Erarbeitung kantonaler Schutz- und Nutzungsstrategien im Bereich Kleinwasser-

kraftwerke vom Jahr 2011 des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) und des Bundesamtes 

für Energie (BFE) wurde die kantonale Wassernutzungsstrategie koordiniert mit der 

kantonalen Strategischen Planung zum Schutz und Nutzung der Gewässer (Revitalisie-

rungsplanung, Geschiebehaushalt, Fischgängigkeit gemäss revidiertem Gewässerschutz-

gesetz) erarbeitet. Der Entwurf der Wassernutzungsstrategie, welche die zur Wasser-

kraftnutzung geeigneten Gewässerstrecken bezeichnet, wurde mit den beteiligten 

Amtsstellen sowie einer Begleitgruppe mit Vertretern der Kleinwasserkraftwerke und 

Umweltschutzverbänden bereinigt. Die Anpassung des Kapitels E-2.2 des Richtplans 

wurde den betroffenen Gemeinden im Dezember 2018 zur Vorvernehmlassung zuge-

stellt. Im Februar 2019 ist die öffentliche Auflage der Richtplananpassung vorgesehen, 

um im Anschluss das Ergebnis der Wassernutzungsstrategie im Richtplan zu verankern. 

3.3.4.� Kein Endlager im Niederamt 

2. September 2009 Fraktion SP/Grüne 

Der Regierungsrat sichert zu, sich vehement dafür einzusetzen, dass die Kriterien des 

Sachplans geologisches Tiefenlager strikte eingehalten und die Interessen des Nieder-

amtes berücksichtigt werden. 

Unerledigt 

Es handelt sich um einen Auftrag, der sich auf die ganze (lange) Verfahrensdauer zum 

Sachplan geologische Tiefenlager bezieht. Der Sachplan ist ein Raumplanungsinstru-

ment des Bundes. Das Sachplanverfahren für geologische Tiefenlager findet in drei 

Etappen statt. Die erste Etappe hat im November 2008 mit der Bekanntgabe der mögli-

chen Standortgebiete durch die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioakti-

ver Abfälle (Nagra) begonnen und wurde mit dem Bundesratsentscheid am 30. Novem-

ber 2011 abgeschlossen. Der Bundesrat entschied, alle sechs vorgeschlagenen Standort-

regionen in den Sachplan aufzunehmen und in der zweiten Etappe vertiefter zu unter-

suchen. Der Kanton Solothurn war mit der Standortregion Jura-Südfuss für ein Tiefen-

lager für schwach- und mittelaktive Abfälle betroffen. Am 21. November 2018 hat der 

Bundesrat entschieden, dass die drei Standortgebiete Jura Ost (AG), Nördlich Lägern 

(AG und ZH) und Zürich Nordost (TG und ZH) in der nun folgenden dritten Etappe wei-

ter untersucht werden sollen. Die Standortgebiete Jura-Südfuss (AG, SO), Südranden 

(SH) und Wellenberg (NW, OW) wurden zurückgestellt. Das Standortgebiet Jura-Südfuss 

bleibt zwar eine Reserveoption. Alle am Sachplan beteiligten Fachleute sind der Mei-

nung, dass die zurückgestellten Standortgebiete derart deutliche sicherheitstechnische 

Schwächen aufweisen, dass an diesen Standorten geologische Tiefenlager praktisch 

ausgeschlossen sind. Aufgrund dieser Sachlage wird sich der Kanton Solothurn aus den 

Sachplan-Gremien (Ausschuss der Kantone, Fachkoordination Standortkantone, Arbeits-

gruppe Sicherheit Kantone) zurückziehen. 
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3.3.5.� Raumplanung mit Kulturlanderhaltung 

4. September 2012 Fraktion Grüne 

Bei der Überarbeitung des Richtplanes und der Ortsplanungsrevisionen ist darauf zu 

achten, dass die Vorgaben der Gesetzgebung (Art. 3 RPG, § 68 PBG), ergänzt mit einer 

marktkonformen Regelung zur Mehrwertabschöpfung, konsequent umgesetzt werden. 

Erledigt  

Der Regierungsrat hat am 12. September 2017 Botschaft und Entwurf des Gesetzes über 

den Ausgleich raumplanungsbedingter Vor- und Nachteile (Planungsausgleichsgesetzes, 

PAG) an den Kantonsrat beschlossen (RRB Nr. 2017/1553). Der Kantonsrat hat es am 

31. Januar 2018 verabschiedet (KRB Nr. RG 0170/2017). Seit 1. Juli 2018 ist das Gesetz in 

Kraft. 

3.3.6.� Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern 

14. Mai 2014 Überparteilich 

Der Regierungsrat wird beauftragt, in den laufenden Verfahren seinen Einfluss geltend 

zu machen, so dass künftig im Areal Widen in Dornach dem Aspekt Arbeiten in Kombi-

nation mit Wohnen gebührend Rechnung getragen wird. Basis für die Entscheidungs-

findung und den Nutzungsmix sind langfristig ausgerichtete und wirtschaftlich trag-

bare Angebote, welche die kommunalen und kantonalen Ziele unterstützen. 

Unerledigt 

Die Gemeinde Dornach hat im Jahr 2015 das räumliche Teilleitbild «Widen» beschlos-

sen. Im Leitbild ist festgehalten, dass «das Widen-Areal in Dornach innerhalb der nächs-

ten Jahre und Jahrzehnte etappenweise qualitätsvoll und nachhaltig umgenutzt, bau-

lich umstrukturiert und zu einem neuen, lebendigen, vielseitig durchmischten Zukunfts-

quartier mit einem Nebeneinander von Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Kultur entlang 

eines attraktiven Natur- und Erholungsgebiets an der Birs entwickelt und für die Öf-

fentlichkeit geöffnet werden soll». Im Liquidationsverfahren wurde das Gebiet an die 

HIAG AG verkauft. Diese hat einen gestaffelten Mietvertrag mit der Baoshida Swissme-

tal AG abgeschlossen. Baoshida beabsichtigte ursprünglich, die Produktion bis Ende 

2018 nach Reconvilier zu verlagern. 

 

Die HIAG AG erarbeitete im Jahr 2017 eine Testplanung, welche die Grundlage für die 

anschliessenden Nutzungspläne bildet. Aufbauend auf die Ende 2017 mit dem Synthe-

sebericht abgeschlossene Testplanung hat die HIAG AG im Dezember 2018 den Master-

plan zur Stellungnahme an die kantonalen Fachstellen überreicht. Die Resultate des 

Masterplans sind eng mit der parallel laufenden Ortsplanungsrevision der Gemeinde 

Dornach abgestimmt. 

 

Der Masterplan sichert die erwünschte Entwicklung des Areals mit vielfältigem Nut-

zungsmix von Wohnen, Gewerbe und Kultur. Die städtebaulichen Entwürfe weisen 

hochstehende Qualitäten auf. Die besondere Lage im Birsbogen wird mit dem sorgfäl-

tigen Umgang der natürlichen Ressourcen unterstrichen. Sowohl Naherholung als auch 

die Sicherstellung der Naturwerte werden gebührend berücksichtigt. 

 

Entgegen der ursprünglichen Pläne der Firma Baoshida Swissmetal AG das Areal bereits 

2018 zu verlassen, wird das Gelände weiterhin teilweise für die Produktion der Feinme-

talle benutzt. Die HIAG AG hat zusammen mit der Gemeinde Dornach Regelungen für 

die Zwischennutzungen gefunden. Unter anderem ist die Gemeindeverwaltung provi-

sorisch bis zur Fertigstellung der Renovationsarbeiten am historischen Gemeindehaus in 

die ehemaligen Verwaltungsgebäude des Industriewerkes eingezogen. 
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Der Regierungsrat wird bei der Genehmigung der Nutzungsplanung sicherstellen, dass 

dem Aspekt Arbeiten in Kombination mit Wohnen gebührend Rechnung getragen 

wird. 

3.3.7.� Keine Fruchtfolgeflächen-Verschleiss für Öko-Massnahmen 

2. Juli 2014 Peter Brügger, FDP.Die Liberalen 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen, die verhindern, dass 

für ökologische Massnahmen Fruchtfolgeflächen irreversibel verbraucht werden. Der 

Erhalt von Fruchtfolgeflächen muss auch bei ökologischen Massnahmen Priorität ha-

ben. Ausgenommen sind Massnahmen, die aufgrund von Bundesgesetzen zwingend 

sind. 

Unerledigt 

Mit dem überarbeiteten Inventar der Fruchtfolgeflächen (FFF) Kanton Solothurn, wel-

ches im Herbst 2017 vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) genehmigt wurde, 

verfügt der Kanton über eine verlässliche Grundlage, um die FFF im Kanton Solothurn 

zu erhalten. Im kantonalen Richtplan, welcher am 12. September 2017 vom Regierungs-

rat beschlossen (RRB Nr. 2017/1557) und am 24. Oktober 2018 vom Bundesrat geneh-

migt wurde, sind in verschiedenen Beschlüssen Vorgaben zum Schutz der FFF enthalten. 

So ist im Beschluss L-1.2.1 festgelegt, dass Kanton und Gemeinden die Bestrebungen 

des Bundes zur Sicherung und langfristigen Erhaltung der FFF unterstützen. Bei boden-

beanspruchenden Tätigkeiten ist demnach zu prüfen, ob für den Flächenbedarf ein 

überwiegendes Interesse besteht, landwirtschaftlich weniger geeignete Böden bean-

sprucht werden können bzw. Böden mit einer geringeren Nutzungseignung aufgewer-

tet werden können. 

3.3.8.� E-Mobilität im Kanton Solothurn fördern 

5. Mai 2015 Mathias Stricker, SP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Entwicklung der Elektromobilität aufmerksam 

zu verfolgen und in Koordination mit den Bundesbehörden Massnahmen zu prüfen, 

wenn sich solche zu einem späteren Zeitpunkt als notwendig erweisen sollten. 

Unerledigt 

Es spricht weiterhin viel dafür, dass Elektrofahrzeuge Benzin- und Dieselautos ablösen 

werden. Das Angebot von alltagstauglichen und finanzierbaren Elektrofahrzeugen 

vergrössert sich zunehmend und die notwendige Ladeinfrastruktur wird laufend durch 

die Wirtschaft und zum Teil auch durch die Öffentlichkeit ausgebaut. Heute verkehren 

über 500 Elektroautos und über 2’000 Hybridautos im Kanton. Künftig dürften in den 

Städten Grenchen, Solothurn und Olten elektrisch fahrende Busse anstelle der Diesel-

busse zum Thema werden, wie es in den grösseren Städten der Schweiz zum Teil be-

reits der Fall ist. Der E-Mobilität dürfte also die Zukunft gehören. Der Regierungsrat 

verfolgt weiterhin sorgfältig die Entwicklung und ist bereit, bei Bedarf ergänzende 

Massnahmen zu ergreifen. Reine Elektrofahrzeuge werden im Kanton Solothurn be-

reits heute nicht besteuert. 

 

Der Auftrag Fraktion Grüne: Elektromobilität - Elektrofahrzeuge in der kantonalen 

Fahrzeugflotte (Nr. A 0209/2016) wurde am 13. September 2017 erheblich erklärt und 

gleichzeitig abgeschrieben. 

3.3.9.� Mehrwertabschöpfung: Den Gemeinden eigene Kompetenzen geben  

13. Mai 2015 Daniel Urech, Grüne 

Der Regierungsrat wird beauftragt, im neuen Planungsausgleichsgesetz für die Gemein-

den gegenüber der kantonalen Regelung erweiterte Möglichkeiten zur Abschöpfung 

von Planungsmehrwerten vorzusehen. 
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Erledigt 

Der Auftrag ist im Rahmen der Vorlage «Gesetz über den Ausgleich raumplanungsbe-

dingter Vor- und Nachteile (Planungsausgleichsgesetz, PAG)», KRB Nr. RG 0170/2017 

vom 31. Januar 2018, gestützt auf den Antrag des Regierungsrats mit RRB Nr. 2017/1553 

vom 12. September 2017, als erledigt abgeschrieben worden. 

3.3.10.� Bodenverbesserungen ermöglichen 

13. Mai 2015 Peter Brügger, FDP.Die Liberalen 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Kantonale Bauverordnung dahingehend zu 

ändern, dass Aufhumusierungen von landwirtschaftlichen Böden bis zu einer Höhe von 

25 cm ohne Baubewilligung möglich sind. 

Erledigt 

Der Auftrag ist im Rahmen der «Änderung der Kantonalen Bauverordnung (KBV)», KRB 

Nr. RG 0005/2018 vom 8. Mai 2018, gestützt auf den Antrag des Regierungsrats (RRB 

Nr. 2018/93 vom 23. Januar 2018) als erledigt abgeschrieben worden. 

3.3.11.� Alternativen bei der Verbreiterung der A1 zwischen Luterbach und Härkingen 

24. Juni 2015 Markus Ammann, SP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, alternative landschafts-, natur- und bodenschonen-

de Massnahmen und Vorschläge zum aktuellen ASTRA-Projekt für den Ausbau der A1 

zwischen Luterbach und Härkingen auf sechs Spuren vorzulegen (z.B. Teilüberdeckung). 

Auf der damit erstellten Basis legt er dar, welche Verbesserungen er beabsichtigt beim 

Bund für diesen Strassenabschnitt zu erreichen und wie er dabei vorgehen will. 

Erledigt 

In seiner Stellungnahme zum Generellen Projekt des 6-Streifen-Ausbaus der N01 zwi-

schen Luterbach und Härkingen (RRB Nr. 2013/1988 vom 29. Oktober 2013) äusserte sich 

der Regierungsrat dahingehend, dass die von Seiten des Kantonalen Bauernverbandes, 

der kantonalen Sektionen von Pro Natura und dem WWF vorgebrachte Idee einer Tun-

nellösung bei Niederbuchsiten zu prüfen sei. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) folg-

te der kantonalen Stellungnahme und liess die Tunnelvarianten eingehend prüfen. Den 

Kantonen Bern und Solothurn wurden die Pläne und Berichte zu den Variantenstudien 

zugestellt und erläutert. Die vom ASTRA geprüfte Tunnelvariante würde den Bau um 

mehrere hundert Millionen Franken verteuern. Auch würden wesentlich höhere Kosten 

für Betrieb und Unterhalt anfallen.  

 

Die Variante eines Tunnels bei Niederbuchsiten wurde in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit 

mit der Basisvariante verglichen. Der Vergleich der variantenbezogenen Nachhaltig-

keits-Indikatoren für Strasseninfrastrukturprojekte (NISTRA) ergibt, dass eine Tun-

nellösung nur mit marginalem Zusatznutzen verbunden ist, welche die erheblichen 

Mehrkosten nicht aufwiegen. Das NISTRA-Gutachten belegt aus Sicht des Regierungsra-

tes schlüssig, dass die Realisierung einer Tunnelvariante unverhältnismässig sei.  

 

Das Bau- und Justizdepartement kam dem parlamentarischen Auftrag, der nach Be-

kanntgabe der negativen Beurteilung des Nutzens einer Teilüberdeckung durch das 

ASTRA eingereicht wurde, mit Schreiben vom 15. Oktober 2015 nach. Das BJD forderte, 

das Projekt im Sinn der Landwirtschafts- und Landschaftsverträglichkeit so zu verbes-

sern, dass einerseits der Verlust von Fruchtfolgeflächen vollständig durch Ersatz- oder 

Aufwertungsmassnahmen kompensiert und gleichzeitig - mit weiteren Massnahmen - 

die Landschaftsverträglichkeit erhöht wird.  

 

Im Sinne der Kompetenzordnung im Nationalstrassenbau wurde aber bewusst darauf 

verzichtet, eigene Planungen zur Umsetzung der kantonalen Forderung (insb. Teil-
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überdeckung) in die Wege zu leiten. 

 

Die Auflage des Ausführungsprojektes konnte im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Die 

eingegangenen Beschwerden werden gegenwärtig vom Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation bearbeitet. Im Gegensatz zu den Gemeinden, 

welche ihre Interessen gemäss Artikel 27d Absatz 3 des Bundesgesetzes über die Natio-

nalstrassen (NSG; SR 725.11) mit Einsprachen wahren, ist der Kanton im Plangenehmi-

gungsverfahren nicht einspracheberechtigt. 

 

Um die Auswirkungen des Nationalstrassenbaus und der hierzu notwendigen ökologi-

schen Ersatzmassnahmen auf die landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsstrukturen zu 

minimieren, führt der Kanton Solothurn mit Unterstützung der Bundesämter für Stras-

sen und Landwirtschaft zusammen mit dem Kanton Bern eine landwirtschaftliche Pla-

nung durch. 

 

Im Zentrum stehen dabei die Abstimmung von Bewirtschaftungsstrukturen mit geplan-

ten ökologischen Massnahmen sowie die Schaffung von Ersatz für den Verzehr von 

Fruchtfolgeflächen. 

 

Die landwirtschaftliche Planung wird in ein Güterregulierungsprojekt münden. Es wur-

de erreicht, dass sich das ASTRA an den damit verbundenen Kosten (Neuparzellierung, 

Wegebau etc.) beteiligt. 

3.3.12.� Verdichtet bauen - auch bei Parkplätzen 

16. Dezember 2015 Markus Ammann, SP 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen so anzupassen, dass 

für neue Parkierungsanlagen bei verkehrsintensiven Einrichtungen wie bei Einkaufszen-

tren, Fachmärkten, Freizeitanlagen und Verwaltungen etc. nur eine gewisse Anzahl 

ebenerdiger Parkfelder zulässig sind. Für ein weitergehendes Parkierungsangebot sind 

Tiefgaragen oder Parkierungsflächen im geplanten Gebäudekomplex zu erstellen. 

Unerledigt 

Der Auftrag soll gleichzeitig mit weiteren Änderungen des Planungs- und Baugesetzes 

(PBG), z.B. Baulandverflüssigung, umgesetzt werden. Diese Revisionsarbeiten, welche 

bereits 2015 aufgenommen wurden, führten zum Entwurf, der gemäss RRB 

Nr. 2017/788 vom 2. Mai 2017 bis zum 25. August 2017 öffentlich zur Vernehmlassung 

auflag. Botschaft und Entwurf zu Handen des Kantonsrats mit der Umsetzung des 

Auftrags sind nach Auswertung der Vernehmlassungsergebnisse 2019 zu erwarten. 

3.3.13.� Kantonales Konzept für den Langsamverkehr 

27. Januar 2016 Markus Ammann, SP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, den Netzplan Velo zu einem Konzept für den Lang-

samverkehr zu überarbeiten, der die Velorouten von kantonaler Bedeutung bezeichnet 

und die notwendigen Massnahmen umzusetzen. 

Unerledigt 

Ein erster Entwurf der Ausscheidung der Velorouten von kantonaler Bedeutung liegt 

vor, ebenso der entsprechende Erläuterungsbericht. Der Auftrag steht in Abhängigkeit 

zum Auftrag Neuregelung der Kantonsstrassenfinanzierung und wird parallel bearbei-

tet. 
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3.3.14.� Abklärungen für eine Verbesserung der Verkehrssituation und der Sicherheit auf der 
Archstrasse Grenchen 

18. Mai 2016 Peter Brotschi, CVP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, für die Verbesserung der Verkehrssituation auf der 

Arch- und der Flughafenstrasse (Autobahnzubringer) in Zusammenarbeit mit dem Bun-

desamt für Strassen (ASTRA) Abklärungen durchzuführen. Die Abklärungen sind auch 

mit den Projekten des Regionalflughafens Grenchen (RFP Grenchen), welche dieser zur 

Erhöhung der Sicherheit am westlichen Pistenende plant, abzustimmen. Insbesondere 

ist die Variante einer Untertunnelung nochmals zu überprüfen. Die Finanzierung der 

strassenseitigen Massnahmen ist mit dem ASTRA zu koordinieren. Dabei ist auch die 

Möglichkeit der Bundesbeteiligung an der Finanzierung von Massnahmen an der Arch-

strasse zu prüfen. 

Erledigt 

Die Untersuchung der Risiken für die Strassenverkehrsteilnehmer durch den Flugbetrieb 

infolge einer Kollision mit einem startenden oder landenden Flugzeug sowie entspre-

chende Massnahmen für die Risikoreduktion wurde Mitte 2017 abgeschlossen. Die um-

fangreiche Risikoanalyse zeigt auf, dass die gemäss Auftrag Peter Brotschi vorgeschla-

gene Tieferlegung der Archstrasse weder zweck- noch verhältnismässig ist. 

Um die Verkehrssituation auf der Arch- und der Flughafenstrasse (Autobahnzubringer) 

genauer zu analysieren wurde im Jahr 2017 eine verkehrstechnische Untersuchung 

durchgeführt, in welcher Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation vorge-

schlagen wurden. Aufgrund der Stellungnahmen des ASTRA und des AVT Kanton Solo-

thurn wurden 2018 die ausgearbeiteten Massnahmen weiterverfolgt und vertieft unter-

sucht. Mit einer Verkehrsfluss-Simulation wurden einerseits die Abhängigkeiten der ein-

zelnen Massnahmen untersucht und die Gesamtwirkung des Lösungsansatzes aufge-

zeigt. Andererseits wurde mit einer Machbarkeitsstudie die Umsetzbarkeit der Mass-

nahmen geprüft.  

Die Projektierungsgrundlagen sind definiert und die Machbarkeit ist nachgewiesen. 

In der nächsten Phase werden das ASTRA und das AVT Kanton Solothurn mit Grenchen 

das Projekt auswählen, welches den Anforderungen am besten entspricht und mittels 

Vorprojekt Konzeption, Funktion und Wirtschaftlichkeit definieren. 

3.3.15.� Verglasung von Sitzplätzen und Dachterrassen (Cover 2) 

6. Juli 2016 Claude Belart, FDP.Die Liberalen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, als Ergänzung zum Auftrag A 079/2010 «Keine Aus-

nützungsanrechnung bei verglasten, unbeheizten Balkonverglasungen», die Sitzplätze 

im Erdgeschoss gleich zu werten wie die Balkone, d.h. auch nicht in die Ausnützungszif-

fer bzw. Geschossflächenziffer einzubeziehen. Zudem klärt er bei der IOHB (Interkan-

tonales Organ über die Harmonisierung der Baubegriffe) ab, ob nach der IVHB (Inter-

kantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe) auch unbeheizte 

Verglasungen auf den Terrassen bei Attikageschossen, ohne Anrechnung an die Aus-

nützungsziffer bzw. Geschossflächenziffer, z.B. auf eine Fläche von 20 - 25 % möglich 

sind, auch wenn damit die Gebäudehöhe überschritten wird. 

Erledigt 

Der Auftrag ist im Rahmen der «Änderung der Kantonalen Bauverordnung (KBV)», KRB 

Nr. RG 0005/2018 vom 8. Mai 2018, gestützt auf den Antrag des Regierungsrats (RRB 

Nr. 2018/93 vom 23. Januar 2018) als erledigt abgeschrieben worden. 
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3.3.16.� Kantonsstrassenfinanzierung neu regeln 

27. Juni 2017 Susanne Koch Hauser, CVP 

Der Regierungsrat passt die Gesetzgebung dahingehend an, dass die gebundenen Aus-

gaben von Strassenbauprojekten zukünftig allein vom Kanton getragen werden. 

Erledigt 

Der Auftrag ist im Rahmen der «Teilrevision Strassengesetz» KRB Nr. RG 0127/2018 vom 

12. Dezember 2018, gestützt auf den Antrag des Regierungsrates (RRB Nr. 2018/1689 

vom 30. Oktober 2018) als erledigt abgeschrieben worden. 

3.3.17.� Automatische Umwandlung der «Führerausweise auf Probe» in unbefristete Führer-
ausweise 

13. September 2017 Marie-Theres Widmer, CVP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die «Führerausweise auf Probe» automatisch in un-

befristete Führerausweise umzuwandeln, sofern die geforderten drei Probejahre und 

die fristgerechte obligatorische Weiterbildung der Lenker erfüllt sind.  

Erledigt 

Das Geschäft ist seit dem 1. Januar 2018 erledigt. Ab diesem Zeitpunkt wurde der unbe-

fristete Führerausweis den betroffenen Personen automatisch per Post zugestellt, so-

fern sie die beiden Weiterbildungskurse innerhalb der Probezeit besucht hatten. 

3.3.18.� Unterstellung des Verpflichtungskredites Rosengarten unter das fakultative Referen-
dum 

27. Juni 2018 Rémy Wyssmann, SVP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat Botschaft und Entwurf mit folgen-

dem Inhalt zu unterbreiten: 

1.  Die Aufhebung des Kantonsratsbeschlusses vom 16. November 2016 (SGB 0131/2016). 

2.  Das Geschäft mit einer Differenzierung des Beschlussantrages in Bezug auf neue und 

gebundene Ausgaben.  

Erledigt 

Mit dem Kantonsratsbeschluss Nr. SGB 0125/2018 vom 19. Dezember 2018 wurde der 

ursprüngliche Beschluss aufgehoben und der Verpflichtungskredit mit einer differen-

zierten Beschlussfassung genehmigt. 

3.3.19.� Ausbringverbot des Herbizidwirkstoffs Glyphosat durch unsere Bauämter 

4. Juli 2018 Stefan Oser, SP 

Glyphosat soll grundsätzlich nur zur Einzelstockbehandlung von Neophyten eingesetzt 

werden. Auf eine flächige Ausbringung soll verzichtet werden. Auf dieses Mittel ist 

ganz zu verzichten, sobald alternative Bekämpfungsmethoden zur Verfügung stehen, 

welche mit verhältnismässigem Aufwand erfolgreich angewendet werden können.  

Erledigt 

Glyphosat wird nur noch zur Einzelstockbekämpfung von Neophyten eingesetzt. Auf 

ein flächiges Ausbringen wird konsequent verzichtet. Alternative Bekämpfungsmetho-

den, z.B die Möglichkeit des Einsatzes von heissem Wasser für die Unkrautbekämpfung, 

wurden im Jahr 2018 versuchsweise geprüft. Die Versuche werden weitergeführt. 
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3.3.20.� Anpassung der Übernahme von Kosten für Schülertransporte 

6. November 2018 Marie-Theres Widmer, CVP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Gesetze so anzupassen, dass der Kanton wäh-

rend den obligatorischen Schuljahren die Transportkosten für alle Schüler, die eine 

öffentliche Schule besuchen, übernimmt, falls der Schulweg unzumutbar ist. 

Unerledigt 

Die im Auftrag geforderte Gesetzesanpassung soll 2019 realisiert werden, damit die 

angestrebte Änderung der Abgeltungspraxis möglichst schnell umgesetzt werden kann. 

3.3.21.� Ressourcenschonender Umgang mit Boden mit Vorbildfunktion des Kantons 

7. November 2018 Überparteilich 

Der Regierungsrat wird beauftragt, mit geeigneten Massnahmen sicherzustellen, dass 

der Kanton bei seinen Bauprojekten im Hoch- und im Tiefbau konsequent Projekte 

bevorzugt, welche in Bezug auf den Bodenverbrauch optimiert sind. Dabei sollen fol-

gende Prämissen gelten: 

1.  Vor der Realisierung von Neubauprojekten auf der grünen Wiese soll geprüft wer-

den, ob nicht durch die Umnutzung bestehender Bauten oder den Ersatz von beste-

henden Bauten, die für die Bedürfnisse der öffentlichen Hand notwendigen Bau-

werke erstellt werden können. 

2.  Tiefbauprojekte sind unter Berücksichtigung übriger öffentlicher Interessen auf den 

minimalen Flächenverbrauch auszurichten. 

3.  Der Kanton soll auch bei Bauvorhaben des Bundes darauf hinwirken, dass durch 

Schonung der nicht erneuerbaren Ressource Boden eine hohe Priorität eingeräumt 

wird. 

4.  Werden in einem Planungsverfahren Fruchtfolgeflächen reduziert, ist der Flächen-

verlust im Rahmen des zwingenden Bundesrechts durch die Aufwertung bedingt ge-

eigneter Fruchtfolgeflächen bzw. Flächen, die gegenwärtig dem Inventar der Frucht-

folgeflächen nicht angerechnet werden können oder anderer Massnahmen zur Bo-

denverbesserung zu kompensieren. 

Unerledigt 

Der überwiesene Auftragstext entspricht bereits heute weitgehend der Verwaltungs-

praxis. Eine Wegleitung zuhanden kantonaler und kommunaler Behörden, welche die 

Umsetzung von Prämisse 4 des angenommenen Auftrages aufzeigt, ist im Auftrag der 

Ämterkonferenz aus den Bereichen Bau, Umwelt und Wirtschaft (KABUW) in Erarbei-

tung. 

3.4.� Motionen 

3.5.� Postulate 

3.6.� Planungsbeschlüsse 
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4.� Departement für Bildung und Kultur 

4.1.� Volksaufträge 

4.1.1.� Arbeitsplätze sichern 

13. September 2017  

Der Regierungsrat wird beauftragt, bei der Umsetzung der Steuervorlage 17 ein Mass-

nahmenpaket zu prüfen, das der Arbeitsplatzsicherung dient, indem Bildung für alle in 

den Unternehmen gefördert wird. 

Unerledigt 

4.2.� Parlamentarische Initiativen 

4.3.� Aufträge 

4.3.1.� Absenzen in alle Zeugnisse 

13. November 2013 Andreas Schibli, FDP.Die Liberalen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass ab dem Schuljahr 2015/2016 

an allen Berufsfachschulen entschuldigte und unentschuldigte Absenzen in die Semes-

ter- und Abschlusszeugnisse eingetragen werden. 

Erledigt 

Das Projekt KASCHUSO (Kantonale Schulverwaltungssoftware) konnte per 31. Oktober 

2017 erfolgreich abgeschlossen werden. Mit den geforderten Funktionalitäten der 

Software wird ab dem Schuljahr 2017/2018 der Eintrag der Absenzen in den Semester- 

und Abschlusszeugnissen sichergestellt, erstmals per Ende des ersten Semesters im 

Januar/Februar 2018. 

4.3.2.� Richtlinien zum Umgang mit Kunstwerken im Eigentum des Kantons Solothurn 

18. Mai 2016 Fraktion FDP.Die Liberalen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, Richtlinien für den Umgang mit Kunst am Bau 

auszuarbeiten. 

Unerledigt 

Die Ausarbeitung der Richtlinien wurde in den Jahren 2017 und 2018 vorangetrieben, 

sodass die erste Lesung auf Stufe Departement im Dezember 2018 erfolgte. Die Fertig-

stellung der Richtlinien wird in enger Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt und dem 

Kantonalen Kuratorium für Kulturförderung im ersten Halbjahr 2019 vorgenommen. 

4.3.3.� Schnelle Anpassung des Konzepts der regionalen Kleinklassen (RKK) 

18. Mai 2016 Fraktion CVP/EVP/glp/BDP 

Spätestens auf das Schuljahr 2017/2018 muss das Konzept für die regionalen Kleinklas-

sen angepasst sein. Bereits per Schuljahr 2016/2017 werden die Vereinfachung des 

Zuweisungsverfahrens sowie weitere punktuelle konzeptionelle Anpassungen im 

Sinne der Erwägungen umgesetzt. 

Erledigt 

Mit der Änderung des Volksschulgesetzes auf den 1. August 2018 wurden die regiona-

len Kleinklassen als Spezialangebot "Verhalten" neu positioniert. Die kantonalen 

Spezialangebote sind festgehalten. Mit dem eingeleiteten Projekt Optimierung Son-

derschulen «OptiSO+» wird die Angebotsplanung im Bereich kantonale Spezialange-

bote überprüft und beschrieben. Ergebnisse des Projektes OptiSO+ sollen Ende 2019 

vorliegen. 
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4.3.4.� Weniger Überprüfungen, Tests und Checks 

04. Juli 2018 Beat Künzli, SVP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, konkrete Schritte zu unternehmen und dem Kan-

tonsrat aufzuzeigen, wie er die schulischen Überprüfungen, Tests und Checks bis zu 

Beginn des Schuljahres 19/20 nachhaltig reduzieren will.  

Unerledigt 

Die Zusammenstellung aller schulischen Überprüfungen, auf der Systemebene (PISA 

und Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen ÜGK) sowie schülerbezogen 

(Checks) ist erfolgt. Welche Überprüfungen reduziert werden könnten, wird disku-

tiert. Es sind dabei die relevanten Stakeholder wie Lehrerverband und Schulleitungs-

verband mit einzubeziehen. 

4.4.� Motionen 

4.5.� Postulate 

4.6.� Planungsbeschlüsse 

4.6.1.� Fremdsprachenförderung (B.3.4.5) 

21. März 2018 Planungsbeschluss PB 06 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die längerfristige Wirkung der Zielerreichung der 

Fremdsprachenförderung aufzuzeigen.  

Unerledigt 

Das Institut für Mehrsprachigkeit (IfM) der Universität Freiburg wurde im Rahmen des 

Projektes "Passepartout" (Einführung des Französischunterrichts ab dem 3. Und des 

Englischunterrichts ab dem 5. Schuljahr sowie die gemeinsame Entwicklung des Fremd-

sprachenunterrichts) beauftragt, eine ergebnisbezogene Evaluation über die Schüler-

kompetenzen in den 6.Klassen (Ende Primarschule) und in den 9. Klassen (Ende der 

Volksschule) durchzuführen. 

Die Ergebnisse der 6. Klasse wurden mit der Systemprüfung Überprüfung des Erreichens 

der Grundkompetenzen (ÜGK) gekoppelt. Die Resultate werden im Frühsommer 2019 

vorliegen. Auf die IfM Evaluation der 9. Klasse nur für die Passepartout-Kantone wird 

verzichtet. Die gesamtschweizerische ÜGK-Prüfung 2020 (Veröffentlichung 2021) sieht 

so oder so eine Evaluation in der Schulsprache und den Fremdsprachen am Ende der 

Volksschule vor. 
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5.� Finanzdepartement 

5.1.� Volksaufträge 

5.2.� Parlamentarische Initiativen 

5.3.� Aufträge 

5.3.1.� Betreibungsregisterauszüge für das ganze Kantonsgebiet 

10. Dezember 2013 Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
Der Regierungsrat setzt sich für die Schaffung eines eidgenössischen Betreibungsregis-

ters ein. 

Unerledigt 

Das Bundesamt für Justiz prüft, ob ein eidgenössisches Betreibungsregister mittels der 

AHV-Versichertennummer realisiert werden kann. Die entsprechenden Arbeiten sind 

jedoch noch nicht soweit fortgeschritten, als dass die Kantone in das entsprechende 

Projekt einbezogen wurden. Sobald sich das Projekt näher konkretisiert, wird das Fi-

nanzdepartement die weiteren Arbeiten aktiv unterstützen. 

5.3.2.� Steuererklärung vollständig online ausfüllen und einreichen (TaxSOnline) 

11. März 2015 Simon Bürki, SP 
Der Regierungsrat wird beauftragt, Botschaft und Entwurf der nötigen Regelungen 

sowie den Zeitplan zur Einführung der vollständig elektronischen Steuererklärung mit 

der neuen Steuerapplikation vorzulegen. Die Vorlage ist dem Kantonsrat terminlich so 

vorzulegen, dass die elektronische Steuererklärung bis spätestens Ende März 2020 

eingeführt werden kann. 

Unerledigt 

Das Submissionsverfahren für die Beschaffung einer geeigneten Software konnte er-

folgreich abgeschlossen werden. Zusammen mit dem Lieferanten bereitet das KSTA nun 

die Implementierung vor. Parallel dazu ist die entsprechende Gesetzesvorlage mit B+E 

an den Kantonsrat in Arbeit. Es ist geplant, dass die Gesetzesänderungen am 1. Januar 

2020 in Kraft treten. 

5.3.3.� Beendigung der Steuerdatenaufbereitung durch ausländische Konzerne 

11. März 2015 Manfred Küng, SVP 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die Steuerdatenerfassung bis zur Einführung der 

neuen Steuerapplikation, spätestens Ende März 2020, neu zu organisieren. Dabei hat er 

neben der Wirtschaftlichkeit auch der Datensicherheit besondere Beachtung zu schen-

ken. Er hat sicherzustellen, dass keine fremden Staaten – unter Verletzung von schwei-

zerischem Recht – Zugriff auf die Steuerdaten erhalten können. 

Unerledigt 

Der Zuschlag für die Steuerdatenerfassung ist erfolgt. Die Umsetzung zusammen mit 

dem Lieferanten, einem familiengeführten KMU mit Sitz in der Schweiz, ist in Arbeit. 

Mit dem Lieferanten wurde vereinbart, dass die Steuerdatenerfassung (Scanning) im 

Kanton Solothurn durchgeführt wird. Es konnten bereits geeignete Räumlichkeiten in 

einem Gebäude, das im Eigentum des Kantons steht und sich in der Stadt Solothurn 

befindet, gefunden werden. 
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5.3.4.� Tatsächliche Parität in der Gesamtarbeitsvertragskommission (GAVKO) herstellen 

24. Juni 2015 Fraktionsübergreifend 
Zur Prüfung der Frage, ob durch die heutige Besetzung der GAVKO-Arbeitgeberseite 

die Arbeitgeberinteressen genügend gewahrt werden, wird eine Arbeitsgruppe durch 

Regierungsrat und Ratsleitung eingesetzt. Sie soll auch prüfen, ob die übrigen Vorbe-

halte, welche im Auftrag vorgebracht werden, zutreffen und ob Anpassungen nötig 

sind. 

Unerledigt 

Die Arbeitsgruppe wurde gebildet und nimmt 2019 ihre Arbeit auf. Zuvor wurde eine 

Expertise über die Anstellungsbedingungen des Kaders in Auftrag gegeben, die auch 

Empfehlungen über die GAV-Unterstellung des Kaders beinhaltet, was für die Frage der 

Parität eine wesentliche Information darstellt. Die Ergebnisse dieser Expertise wurden 

dem Regierungsrat, der Ratsleitung und der Gesamtarbeitsvertragskommission vorge-

stellt. 

5.3.5.� Ungerechtfertigte Verdoppelung des Leistungsbonus beim oberen Kader rückgängig 
machen. 

09. März 2016 Christian Werner, SVP 
Der Regierungsrat wird beauftragt, den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) zusammen mit 

den Sozialpartnern in dem Sinne zu ändern, dass § 134 Abs. 1bis GAV ersatzlos gestri-

chen wird. 

Erledigt 

Die GAVKO hat die Verhandlungen abgeschlossen. Die GAV-Änderungen gemäss Auf-

trag wurden vorgenommen (RRB 2018/104 vom 23. Januar 2018). 

5.3.6.� Entlastung der Grundbuchämter und mehr Transparenz der Grundstücke. 

30. August 2016 Jacqueline Ehrsam, SVP 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die im Artikel 26 Absatz 1 aufgeführten Daten a. 

den Namen und die Identifikation des Eigentümers oder der Eigentümerin, die Eigen-

tumsform und das Erwerbsdatum öffentlich im Internet zugänglich zu machen. 

Unerledigt 

Ein Informatikprojekt wurde gestartet, mit welchem die Eigentümerabfrage im Grund-

buch realisiert werden soll. Der Projektstart ist für das 2. Quartal 2019 geplant. 

5.3.7.� Baurechtszinsen steuerlich zum Abzug zulassen. 

06. September 2017 Markus Spielmann, FDP.Die Liberalen 
Der Regierungsrat wird beauftragt zu prüfen, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, 

damit Baurechtszinsen, namentlich bei selbst bewohntem Grundeigentum, steuerlich 

zum Abzug zugelassen werden. 

Unerledigt 

Der Prüfauftrag wird im Rahmen der Revision der Katasterschätzung geprüft. Dieses 

Gesetzgebungsprojekt ist beim KSTA zurzeit in Arbeit. Gleichzeitig ist zurzeit auf Bun-

desebene die parlamentarische Initiative „Systemwechsel bei der Wohneigentumsbe-

steuerung” in Beratung. Die Gesetzesvorlage soll im 2019 in die Vernehmlassung ge-

schickt werden. Dieser Systemwechsel sieht die Abschaffung der Besteuerung des Ei-

genmietwertes bei selbst bewohntem Grundeigentum vor. 
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5.3.8.� Vaterschaftsurlaub für die Angestellten des Kantons Solothurn. 

15. November 2017 Daniel Urech, Grüne 
Die Gesamtarbeitsvertragskommission wird beauftragt, im Rahmen ihrer geplanten 

Überprüfung der bezahlten Urlaubstage im Gesamtarbeitsvertrag insbesondere den 

Umfang des Vaterschaftsurlaubs zu prüfen. 

Unerledigt 

Eine Arbeitsgruppe der Gesamtarbeitsvertragskommission ist daran, die bezahlten 

Urlaubstage, die Ferientage sowie die Treueprämien neu zu gestalten. Dabei prüft sie 

insbesondere die Einführung des Vaterschaftsurlaubs und berücksichtigt die Bestrebun-

gen, auf Bundesebene einen 2-wöchigen Vaterschaftsurlaub einzuführen, der über das 

Erwerbsersatzgesetz finanziert werden soll. 

 

5.4.� Motionen 

5.5.� Postulate 

5.6.� Planungsbeschlüsse 
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6.� Departement des Innern 

6.1.� Volksaufträge 

6.1.1� Kaufkraft der Familien stärken 

13. September 2017 Volksauftrag 
Der Regierungsrat wird beauftragt, bei der Umsetzung der Steuervorlage 17 die Stär-
kung der Kaufkraft von Familien durch die Erhöhung der Familien- und Kinderzulagen, 
einen Ausbau der Ergänzungsleistungen für Familien, die Schaffung von bezahlbaren 
Kinderbetreuungsplätzen sowie eine Erhöhung der Prämienverbilligung zu prüfen. 
Erledigt 

In der Vorlage zur SV 17 wurde im Rahmen der flankierenden Massnahmen folgendes 
vorgeschlagen: 
-�Erhöhung der Familienzulagen um Fr. 10.- pro Kind und Monat; 

-�Steuerliche Entlastung für Familien durch Erhöhung des Abzuges für die Kosten der 

Drittbetreuung von Kindern von bisher 6'000 Franken auf 12'000 Franken; 

-�Erhebung von Beiträgen juristischer Personen zur Finanzierung der FamEL (Erhöhung 

des Beitragssatzes an die Familienausgleichskasse) 

-�Erhebung von Beiträgen juristischer Personen zur Finanzierung von Betreuungsgut-

scheinen für die familienergänzende Kinderbetreuung (Erhöhung des Beitragssat-

zes an die Familienausgleichskasse) 

 
Die Mittel zur Deckung der Verlustscheine infolge unbezahlter KVG-Prämien wurden 
durch den Kantonsrat vom Kredit für die Prämienverbilligung entkoppelt. Die dafür 
benötigte Mittel (12 Mio. Franken für das 2019) werden neu separat eingestellt. Die 
Mittel für die IPV hat der Kantonsrat auf dem gesetzlichen Minimum belassen; es wur-
de aus finanzpolitischen Gründen und mit Blick auf kommende Mehrkosten wegen 
der höheren Subventionierung der Prämien von Kindern keine zusätzliche Erhöhung 
beschlossen. 

6.2.� Parlamentarische Initiativen 

6.3.� Aufträge 

6.3.1� Kantonales Krebsregister 

25. Juni 2008 Fraktion SP/Grüne 
Der Regierungsrat wird beauftragt, ein kantonales Krebsregister zu führen, welches 
Statistiken zu Krebsinzidenz und -mortalität im Kanton Solothurn erstellt. Das Krebsre-
gister stellt für ausgewählte Krebsarten Daten zur Verfügung, die eine Evaluation von 
Krebsbekämpfungsmassnahmen erlaubt. Das kantonale Krebsregister ist durch den 
Anschluss an ein bereits bestehendes Krebsregister anderer Kantone zu realisieren. 
Erledigt 

Ziel des Kantons Solothurn war ein Krebsregister für die ganze Nordwestschweiz (AG, 
BE, BL, BS, LU und SO). Dieses Projekt ist 2011 definitiv gescheitert.  
Aufgrund der schlechten Finanzaussichten des Kantons Solothurn wurde der Verzicht 
auf ein Krebsregister vom Regierungsrat in den Massnahmenplan 2013 aufgenommen 
(Massnahme DdI_6). Im Rahmen der Beratung im Kantonsrat wurde der Verzicht gestri-
chen (KRB SGB 055/2012 vom 7. November 2012). Am 23. Oktober 2013 stellte die 
SOGEKO aufgrund des geplanten Bundesgesetzes über die Registrierung von Krebser-
krankungen (Krebsregistrierungsgesetz) den Antrag, die Budgetposition Krebsregister 
aus dem Voranschlag 2014 zu streichen. Der Kantonsrat folgte diesem Antrag am 18. 
Dezember 2013.  
Am 18. März 2016 wurde das Krebsregistrierungsgesetz von der Bundesversammlung 
beschlossen. Es wird am 1. Januar 2020 in Kraft treten. Der Kanton Solothurn hat sich 
bereits per 1. Januar 2019 dem Krebsregister Bern angeschlossen, das von der Universi-
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tät Bern geführt wird (vgl. RRB Nr. 2018/913 vom 12. Juni 2018). Der entsprechende 
Leistungsvertrag für 2019 wurde im Oktober 2018 vom Gesundheitsamt unterzeichnet. 

6.3.2� Einführung eines Mammografie-Screening-Programms im Kanton Solothurn 

10. November 2010 Überparteilich 
Der Regierungsrat wird beauftragt, im Kanton Solothurn koordiniert mit benachbarten 
Kantonen ein Mammografie-Screening-Programm einzuführen, welches allen im Kan-
tonsgebiet wohnhaften Frauen zwischen dem 50sten und dem 70sten Lebensjahr 
rechtsgleichen Zugang zur qualitätsgesicherten Brustkrebs-Früherkennung ermöglicht. 
Um die Wirksamkeit objektiv beurteilen zu können, soll die Einführung nach Anschluss 
des Kantons an ein Krebsregister erfolgen. Die Einladung der genannten Frauengruppe 
erfolgt alle zwei Jahre und die Nutzung des Angebots muss freiwillig sein. 
Erledigt 

Im Zusammenhang mit dem Auftrag «Lancierung eines Pilotprojektes für die Dickdarm-
krebs-Prävention» (KRB Nr. A 0220/2017 vom 12. September 2018) hat der Kantonsrat 
die Abschreibung des Auftrags beschlossen und den Regierungsrat beauftragt, nach der
Implementierung des Krebsregisters die beiden Krebs-Früherkennungsprogramme 
Mammografie-Screening und Darmkrebs-Screening einzuführen (vgl. 6.3.17). 

6.3.3� Klare Kompetenz- und Finanzregelungen im Sozialbereich 

31. Oktober 2012 Fraktion FDP-Die Liberalen 
Der Regierungsrat wird beauftragt, im Zusammenhang mit der Überprüfung des Ver-
teilschlüssels der Ergänzungsleistungen durch eine paritätische Arbeitsgruppe Kan-
ton/Einwohnergemeinden „Finanzierung soziale Sicherheit“ zu klären, ob eine klarere 
Regelung der Zuständigkeiten und der finanziellen Verantwortung im Sozialgesetz 
erforderlich ist. Dabei sollen Entscheidkompetenz und finanzielle Verantwortung so-
weit als möglich auf der gleichen Stufe angesiedelt sein. 
Unerledigt 

Am 29. Januar 2013 wurde die Arbeitsgruppe „Vollzug Sozialgesetz – Entwicklung 
Sozialkosten“ (RRB Nr. 2013/162) eingesetzt. Der Schlussbericht vom 27. September 
2013 wurde dem Regierungsrat zur Kenntnisnahme und weiteren Verwendung un-
terbreitet. Dieser hat basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen mit RRB Nr. 
2014/233 vom 4. Februar 2014 einen umfassenden Massnahmenplan für den Bereich 
Sozialhilfe beschlossen. Gleichzeitig hat er das Departement des Innern damit beauf-
tragt, unter Einbezug des Verbands Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) eine 
Vorlage zur weiteren Aufgabenentflechtung in Ergänzung zu jener über den Neuen 
Finanzausgleich (NFA SO) auszuarbeiten. Während der weiteren Arbeiten hat sich 
gezeigt, dass die Realisation einer angemessenen Lösung mehr Zeit benötigt. Ent-
sprechend hat der Kantonsrat im Sinne einer Übergangslösung für die Jahre 2016 bis 
2018 einen Verteilschlüssel von 50:50 bezüglich der genannten Kosten beschlossen 
(KRB Nr. SGB 0099/2015 vom 3. November 2015). Die eingesetzte Arbeitsgruppe hat 
dem Regierungsrat gestützt auf einen Bericht der Firma Ecoplan eine Lösung zur 
Entflechtung der EL-Finanzierung vorgelegt. Mit RRB Nr. 2017/1674 hat der Regie-
rungsrat das DDI damit beauftragt, eine Vorlage gemäss der von der Arbeitsgruppe 
favorisierten Lösung zur Aufgabenentflechtung auszuarbeiten. Danach würden die 
Kosten der EL zur AHV und die Pflegekosten den Gemeinden zugeschlagen, während 
der Kanton die Kosten für die EL zur IV und für die Kosten für die Fremdplatzierun-
gen Minderjähriger übernimmt. Der Regierungsrat hat Botschaft und Entwurf im 
Herbst 2018 in die Vernehmlassung gegeben (RRB Nr. 2018/1297 vom 21. August 
2018).  

6.3.4� Von der Schule in die Sozialhilfe? 

26. Juni 2013 Fraktion FDP.Die Liberalen 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die Lebenslage der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in der Sozialhilfe zu untersuchen und im Rahmen eines Berichtes darzule-
gen. Die Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist bei der Ausarbeitung 
einer übergeordneten, umfassend ausformulierten, kantonalen Strategie zur Bekämp-
fung der Armut besonders zu berücksichtigen. Die bestehenden Sanktions- und Kür-
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zungsmöglichkeiten sind auszuschöpfen und unter Einbezug des Verbandes Solothur-
ner Einwohnergemeinden VSEG die entsprechenden Richtlinien anzupassen. Die aus der
Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse haben darin einzufliessen. 
Unerledigt 

Am 16. September 2014 wurde die Sozialverordnung angepasst und die sozialhilfe-
rechtliche Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingeschränkt 
(RRB Nr. 2014/1623). Die kantonale Strategie zur Bekämpfung der Armut wurde in den 
Legislaturplan 2017-2021 aufgenommen (B.3.1.3). 

6.3.5� Massnahmen zur Stärkung der Eigenverantwortung 

26. Juni 2013 Fraktion FDP.Die Liberalen 
Der Regierungsrat wird beauftragt, Massnahmen zu erarbeiten, um die Sozialhilfequo-
te im Kanton Solothurn zu senken. 
Unerledigt 

Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 2014/233 vom 4. Februar 2014 einen umfassenden 
Massnahmenplan für den Bereich Sozialhilfe beschlossen und für die Umsetzung mit 
RRB Nr. 2014/837 vom 5. Mai 2014 eine Steuer- und Projektgruppe eingesetzt. Die er-
griffenen Massnahmen haben zu einer Stabilisierung der Sozialhilfekosten geführt. Die 
kantonale Strategie zur Bekämpfung der Armut wurde in den Legislaturplan 2017-2021 
aufgenommen (B.3.1.3). Es werden gestützt darauf weitere Massnahmen entwickelt. 

6.3.6� Strukturelle Überprüfung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Sozialwesen (ge-
setzliche Sozialhilfe) zwischen Kanton und Gemeinden 

6. Mai 2014 Fraktion FDP-Die Liberalen 
1. Der Regierungsrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem VSEG im Verlaufe

der Legislatur 2013-2017 ein zeitgemässes Revisions- und Aufsichtskonzept für den

Vollzug des Lastenausgleichs Sozialhilfe zu implementieren.

Der Regierungsrat wird beauftragt, § 93 der Sozialverordnung zu revidieren und

dabei die Ausnahmebestimmungen in den Bereichen Sanktionsrahmen, situations-

bedingte Leistungen (inkl. Anreizsystem), Leistungen an Jugendliche und junge Er-

wachsene sowie Vermögensfreibetrag zu erweitern.

2. Der Regierungsrat wird beauftragt, im Rahmen der Überarbeitung der Sozialge-

setzgebung die Schaffung eines unabhängigen Revisionsorgans zu prüfen, welches

mittels Rechenschaftsbericht die Beratungsleistungen der regionalen Sozialdienste

bzw. die Fallführungen (Fallperformance; Länge der Unterstützungsperioden, Fall-

abschlussfristen etc.) in qualitativer und quantitativer Hinsicht beurteilt. Es dürfen

dadurch jedoch keine Doppelspurigkeiten entstehen.

3. Das Berichts- und Abrechnungswesen der regionalen Sozialdienste ist zu harmoni-

sieren, damit ein aussagekräftiges Benchmarking aufgebaut werden kann. In die-

sem Zusammenhang sind die notwendigen IT-Strukturen zu schaffen, damit ein re-

gions- und kantonsübergreifendes Fallführungs-Informationssystem aufgebaut

werden kann.

4. Der Kanton wird beauftragt, im Rahmen der Revision der Sozialverordnung klare,

kantonsweite Fallführungsstandards vorzugeben. Im Bereich der Intake-Strukturen

sowie der Überprüfung der Subsidiarität sind definierte Vorgaben zu erfüllen, da-

mit eine Entlastung der gesetzlichen Sozialhilfe erreicht werden kann. Die Nicht-

einhaltung dieser Vorgaben durch regionale Sozialdienste muss im Rahmen der Las-

tenausgleichskonzeption entsprechend berücksichtigt werden.

5. Im Rahmen der Revision der Sozialverordnung sind Anreize zu schaffen, damit die

Klienten möglichst rasch wieder in die Selbständigkeit bzw. in die finanzielle Unab-

hängigkeit entlassen werden können.

Unerledigt 

Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 2014/233 vom 4. Februar 2014 einen umfassenden 
Massnahmenplan für den Bereich Sozialhilfe beschlossen und für die Umsetzung mit 
RRB Nr. 2014/837 vom 5. Mai 2014 eine Steuer- und Projektgruppe eingesetzt. Die Pro-
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jektgruppe hat sich auch dem vorliegenden Auftrag angenommen.  
Stand der Arbeiten zu den einzelnen Ziffern: 
1.� Ein zeitgemässes Revisions- und Aufsichtskonzept liegt vor und wurden in einem 

Pilotprojekt geprüft. Die Gesetzgebungsarbeiten zur Optimierung der Kompetenz-

verteilung und Aufsicht sind Ende 2018 aufgenommen worden. Die Anpassung der 

Sozialverordnung zwecks Ausweitung der Ausnahmen von den SKOS-Richtlinien 

wurde bereits mit RRB Nr. 2014/1623 vom 16. September 2014 vorgenommen. 

2.� Ein Modell zur Schaffung eines entsprechenden Revisions- und Aufsichtsorgans liegt

vor und wurde dem VSEG bereits vorgestellt. Die Gesetzgebungsarbeiten zur Ein-

führung des Modells wurden im Herbst 2018 gestartet. 

3.� Das Amt für soziale Sicherheit führte per Juli 2014 eine neue EDV im Bereich Sozial-

hilfe ein; dieselbe EDV wurde mittlerweile auch von allen 14 Sozialregionen imple-

mentiert. Der Datenaustausch zwischen Kanton und den Sozialregionen (einherge-

hend mit einer harmonisierten Dossierführung, Rechnungsführung und Grundorga-

nisation über alle 14 Sozialregionen hinweg) konnte entsprechend eingerichtet 

werden; der Datenabgleich insbesondere für den Lastenausgleich erfolgt bereits 

operativ. 2017 wurden die Daten bereinigt und der Datensatz laufend ausgeweitet. 

Es liegt nun ein harmonisiertes Berichts- und Abrechnungswesen vor. Dieser Teil des 

Auftrags ist damit erledigt. 

4.� Dieser Teilauftrag wird im Rahmen der Erarbeitung des Revisions- und Aufsichts-

konzeptes bearbeitet. Das Konzept wurde in einem Pilotprojekt getestet. Die Er-

gebnisse fliessen in die Gesetzgebungsarbeiten zur Einführung eines Revisions- und 

Aufsichtsorgans ein. 

5.� Mit RRB Nr. 2014/1623 vom 16. September 2014 ist die Sozialverordnung angepasst 

worden. Mit den geltenden Ausnahmen von den SKOS-Richtlinien werden die nöti-

gen Anreize gesetzt. Dieser Teil des Auftrages ist damit erledigt. 

6.3.7� Transparente Rechnungslegung bei Behindertenorganisationen 

23. Juni 2015 Fraktion FDP.Die Liberalen 
Der Regierungsrat wird aufgefordert, Richtlinien zu erlassen und durchzusetzen, dass 
Organisationen, welche Leistungen im Behindertenbereich erbringen und ihre Leistun-
gen nach kantonalen Tarifen abrechnen, ihre Rechnungslegung nach dem anerkannten 
Standard Swiss GAP FER 21 oder einem ähnlich transparenten System auszuführen 
haben. 
Erledigt 

Allen Institutionen, welche im Kanton Solothurn ansässig sind und Leistungen im Be-
reich Menschen mit Behinderung erbringen, haben bis Ende 2018 den Rechnungsle-
gungsstandard Swiss GAP FER 21 eingeführt. Das Detailreglement wurde erstellt und 
vom Amt für soziale Sicherheit per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt. 

6.3.8� Verteilschlüssel in Bezug auf Asylanten 

27. Januar 2016 Fraktion SVP 
Der Regierungsrat wird beauftragt darauf hinzuwirken, dass so schnell wie möglich ein 
neuer, den heutigen Verhältnissen entsprechender Schlüssel für die Verteilung von 
Asylanten auf die Kantone angewendet wird. 
Erledigt 

Die auf Bundesebene erfolgte Neustrukturierung des Asylbereichs ist abgeschlossen. 
Diese tritt per 1. März 2019 in Kraft. Dadurch wurden auch die Zuteilungsschlüssel für 
die Kantone bezugnehmend auf die Bevölkerungszahlen angepasst. Durch die Realisie-
rung des Ausreisezentrums im Schachen wird der Kanton Solothurn von einer zusätzli-
chen Entlastung bei den Zuweisungen profitieren. 
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6.3.9� Zuteilung von Asylsuchenden nach aktuellen Bevölkerungszahlen 

27. Januar 2016 Fraktion FDP.Die Liberalen 
Der Regierungsrat wird aufgefordert, sich dahingehend für eine Anpassung von Art. 21,
Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen einzusetzen, dass die Zuweisung 
der Asylsuchenden auf die Kantone grundsätzlich nach den aktuellsten Bevölkerungs-
zahlen erfolgt. 
Erledigt 

Die auf Bundesebene erfolgte Neustrukturierung des Asylbereichs ist abgeschlossen. 
Diese tritt per 1. März 2019 in Kraft. Dadurch wurden auch die Zuteilungsschlüssel für 
die Kantone bezugnehmend auf die Bevölkerungszahlen angepasst. Durch die Realisie-
rung des Ausreisezentrums im Schachen wird der Kanton Solothurn von einer zusätzli-
chen Entlastung bei den Zuweisungen profitieren. 

6.3.10� Beschleunigung der Integration von Asylbewerbenden in den Arbeitsmarkt 

30. August 2016 Barbara Wyss Flück (Grüne) 
Die Rahmenbedingungen und rechtlichen Grundlagen des Kantons Solothurn werden 
überprüft und dahingehend angepasst, dass die Integration von Asylsuchenden mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Bleiberecht, vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen 
(Ausweis F), vorläufig Aufgenommenen (Ausweis F) und anerkannten Flüchtlingen 
(Ausweis B) in den ersten Arbeitsmarkt beschleunigt werden kann und nötige Begleit-
massnahmen zur Verfügung gestellt werden können. 
Erledigt 

Im Rahmen der Neukonzeptionierung der sozialhilferechtlichen Arbeitsmarktintegrati-
on im Kanton Solothurn wurde der Zugang für vorläufig aufgenommene (Ausweis F), 
anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B) und Asylsuchende mit einer hohen Wahrscheinlich-
keit auf ein Bleiberecht klar definiert. Die jeweiligen Programme sind akkreditiert und 
hinsichtlich Qualität verbessert worden. Das Angebot ist darauf ausgerichtet, die ge-
nannten Personengruppen an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen bzw. in diesen 
zu integrieren. Der Kanton Solothurn beteiligt sich zudem am Pilotprogramm „Frühzei-
tige Sprachförderung“ des Staatssekretariats für Migration (SEM). Dadurch konnte das 
Sprachförderangebot ausgebaut und mit Arbeitsintegrationsmassnahmen verknüpft 
werden.�
Gemeinsam mit dem Amt für Bildung, Mittel- und Hochschulen (ABMH) wurden Bil-
dungsangebote auf- und ausgebaut. Zu nennen sind das Integrationsjahr junge Flücht-
linge (IJ-JF) und die Integrationsvorlehre.  
Die Weiterentwicklung der Regelstrukturen für eine gezielte Integration der genann-
ten Personengruppen in den ersten Arbeitsmarkt ist im kantonalen Integrationspro-
gramm (KIP II), Förderbereich Arbeitsmarktfähigkeit, abgebildet. Die nötigen Kredite 
für die Umsetzung sind gesprochen. 
Im Rahmen der Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz (IAS) wird ein integrales 
Modell für den Kanton Solothurn entwickelt (RRB Nr. 2018/2026 vom 18. Dezember 
2018). Vom Bund wird vorgegeben, dass frühzeitig eine einheitliche Potentialabklärung
durchgeführt wird und eine einheitliche und durchgehende Fallführung gewährleistet 
ist. Der Kanton Solothurn beschränkt sich in der Umsetzung der Integrationsagenda 
nicht nur auf die vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlinge. Vielmehr 
sollen alle Migrantinnen und Migranten erfasst und gefördert werden. Damit werden 
auch Asylsuchende mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Bleiberecht von diesen För-
dermassnahmen profitieren können.  �

6.3.11� Arbeitsmöglichkeiten für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene statt Sozialhilfe-
kosten 

30. August 2016 Franziska Roth (SP) 
Der Regierungsrat wird gebeten, seine Bewilligungspraxis für die Aufnahme einer 
Arbeitstätigkeit für Asylsuchende mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Bleiberecht, 
vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (Ausweis F), vorläufig Aufgenommene (Ausweis F)
und anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B) zu überprüfen und beim Bund vorstellig zu 
werden, bestehende Hürden im Hinblick auf eine verstärkte Arbeitsintegration zu 
beseitigen. Der Regierungsrat wird zudem gebeten, seine Anstrengungen zur Arbeits-
tätigkeit zu verstärken (Information Arbeitgeber, Vermittlung, Möglichkeit eine Lehre 
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zu absolvieren, Beschäftigungsprogramme usw.) und ein entsprechendes Konzept zu 
erarbeiten. 
Erledigt 

Mit der Einführung eines statusunabhängigen Zugangs zu den Integrationsprogram-
men wurde auch der Zugang zu den arbeitsmarktlichen Integrationsmassnahmen für 
alle Asylsuchenden mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit verbessert und gewährleistet.  
Die Information von Arbeitgebenden wurden optimiert. In Zusammenarbeit mit der 
Solothurner Handelskammer und dem Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverband hat 
das Amt für soziale Sicherheit den Informationsflyer „Flüchtlinge einstellen“ entwickelt 
und unter den Arbeitgebenden breit gestreut. 
Der Kanton Solothurn beteiligt sich zudem am Pilotprogramm „Integrationsvorlehre“ 
des Staatssekretariats für Migration (SEM). Im Rahmen dieses vom Amt für Berufsbil-
dung, Mittel- und Hochschulen (ABMH) geführten Pilotprogramms können anerkannte 
Flüchtlinge, vorläufig aufgenommene Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene sich in 
den Berufsfeldern Logistik, Automobil und Hotel-Gastro in einem einjährigen, dualen 
Bildungsgang auf eine berufliche Grundbildung vorbereiten. 
Auf Bundesebene wurden verschiedenen Massnahmen ergriffen, um den Zugang zum 
ersten Arbeitsmarkt für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (Ausweis F), vorläufig 
Aufgenommene (Ausweis F) und anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B) zu erleichtern: 
Abschaffung der Bewilligungspflicht für Personen mit F und B, Abschaffung der Son-
derabgabe und Einführung der Stellenvermittlung Sozialhilfe-RAV. Diese Massnahmen 
sind auch im Kanton Solothurn umgesetzt worden.  
Ziele und Massnahmen im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktfähigkeit wurden wei-
ter ins KIP II aufgenommen und konzeptionell abgebildet. Diese Inhalte werden ent-
sprechend in das integrale Integrationsmodell Kanton Solothurn einfliessen, welches 
gegenwärtig entwickelt wird (RRB Nr. 2018/2026 vom 18. Dezember 2018). Damit ist 
auch eine fortlaufende Optimierung der Prozesse und Schnittstellen gewährleistet. 

6.3.12� Erarbeitung einer kantonalen Demenzstrategie 

7. März 2017 Susan von Sury-Thomas (CVP) 
Der Regierungsrat wird beauftragt, auf der Grundlage und in Ergänzung der Nationa-
len Demenzstrategie 2014-2017 und unter Berücksichtigung der Eigenheiten des Kan-
tons Solothurn in Zusammenarbeit mit den Einwohnergemeinden eine kantonale De-
menzstrategie mit klar definierten Zielen und Massnahmen zu erarbeiten. Der Regie-
rungsrat wird eingeladen, die Vorgehensweise zur Erarbeitung der kantonalen De-
menzstrategie zusammen mit den Einwohnergemeinden festzulegen und deren Gültig-
keitsdauer und Umsetzungsschritte zu definieren. Regierungsrat und Einwohnerge-
meinden sollen sich dabei an die vier in der nationalen Demenzstrategie beschriebenen 
Handlungsfelder halten: 1 „Gesundheitskompetenz, Information und Partizipation“; 2 
„Bedarfsgerechte Angebote“; 3 „Qualität und Fachkompetenz“; 4 „Daten und Wissens-
vermittlung“ und zusätzlich Aussagen in einem 5. Handlungsfeld „Kosten und Finanzie-
rung“ machen. 
Unerledigt 

Ein Grundlagenbericht ("Leben mit Demenz, Grundlagen für eine kantonale De-
menzstrategie"), welcher die Angebote und den Entwicklungsstand im Kanton ab-
bildet, wurde zusammen mit der Fachkommission Alter verfasst und an 30. Mai 2018 
vorgelegt. Mit RRB Nr. 2018/975 vom 19. Juni 2018 wurde hernach eine Arbeitsgrup-
pe eingesetzt, welche nun abgestützt auf den Grundlagenbericht und entlang der 
Demenzstrategie des Bundes ein Vorgehen für den Kanton erarbeitet. Der Entwurf 
für eine entsprechende Strategie ist dem Regierungsrat bis Ende April 2019 vorzule-
gen.  

6.3.13� Konzept Palliative Care 

8. November 2017 Überparteilich 
Der Regierungsrat wird beauftragt, im Bereich Palliative Care unter Einbezug der Leis-
tungserbringer wie namentlich Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Spitex, Psycholo-
ginnen und Psychologen, Seelsorgende sowie den Gemeinden und dem Verein palliati-
ve.so ein umfassendes Behandlungs- und Betreuungskonzept auszuarbeiten. Darin 
sollen auch die Kosten und Finanzierung aufgezeigt werden. 
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Erledigt 

Eine breit abgestützte Arbeitsgruppe erarbeitete das Konzept Palliative Care Kanton 
Solothurn. Am 10. Dezember 2018 hat der Regierungsrat vom Konzept Kenntnis ge-
nommen und gleichzeitig das Gesundheitsamt beauftragt, die in seine Zuständigkeit 
fallenden Massnahmen umzusetzen (RRB Nr. 2018/1968). Zudem wurden die Einwoh-
nergemeinden eingeladen, die in ihre Zuständigkeit fallenden Massnahmen zur Kennt-
nis zu nehmen und gemeinsam mit dem Amt für soziale Sicherheit die erforderlichen 
Schritte zur Umsetzung einzuleiten. 

6.3.14� Förderung ambulanter Behandlungen 

20. März 2018 Felix Wettstein (Grüne) 
Im Spitalgesetz ist eine kantonale Grundlage für die Förderung ambulanter Eingriffe zu 
schaffen. Falls der Bund 2018 eine Regelung "ambulant vor stationär" beschliesst, ist zu 
prüfen, ob auf eine kantonale Regelung verzichtet werden kann. 
Erledigt 

Im Rahmen der Totalrevision des Gesundheitsgesetzes hat der Kantonsrat am 19. De-
zember 2018 den neuen Artikel 5quinquies des Spitalgesetzes «Förderung ambulanter 
Behandlungen» beschlossen (KRB Nr. RG 0066a/2018). 

6.3.15� Abschaffung der schwarzen Liste säumiger Prämienzahler 

4. Juli 2018 überparteilich 
Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat die notwendigen Anpassungen der
gesetzlichen Grundlagen zu unterbreiten, um auf die Führung der schwarzen Liste von 
säumigen Prämienzahlenden zu verzichten. 
Unerledigt 

Das Ausserkraftsetzen der gesetzlichen Grundlagen erfolgt mit Botschaft und Ent-
wurf zur Vorlage Revision des Sozialgesetzes, Optimierungen im Bereich Sozialhilfe, 
welche sich bereits in der Vernehmlassung befand (RRB Nr. 2018/1630 vom 22. Okto-
ber 2018). 

6.3.16� Wenn Pflegekinder erwachsen werden (Care Leaver) 

12. September 2018 Felix Lang (Grüne) 
Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Handlungsanleitung darüber zu erstellen, wie 
Pflegekinder, die in Pflegefamilien leben, nach Erreichen der Volljährigkeit in die Selb-
ständigkeit zu begleiten sind. Ebenso wird er beauftragt, im Rahmen der bereits lau-
fenden Revision des Sozialgesetzes zu den Bestimmungen der Rückerstattung von 
Sozialhilfe, den Schutz vor Rückerstattungsforderungen für ehemalige Pflegekinder 
einschliesslich der Care Leavers klar zu regeln. 
Unerledigt 

Die Arbeiten für die Handlungsanleitung sind aufgenommen worden; diese wird vo-
raussichtlich im Herbst 2019 vorliegen. Im Rahmen der Arbeiten zur Vorlage Revision 
des Sozialgesetzes, Optimierungen im Bereich Sozialhilfe, welche sich bereits in der 
Vernehmlassung befand (RRB Nr. 2018/1630 vom 22. Oktober 2018) sind die im Vorstoss 
genannten Anliegen betreffend Rückerstattung von Sozialhilfe und der Schutz vor 
solchen Forderungen für ehemalige Pflegekinder aufgenommen worden. 

6.3.17� Lancierung eines Pilotprojektes für die Dickdarmkrebs-Prävention 

12. September 2018 Susan von Sury-Thomas (CVP) 
Der Regierungsrat wird beauftragt, nach der Implementierung des Krebsregisters die 
beiden Krebs-Früherkennungsprogramme Mammografie-Screening und Darmkrebs-
Screening einzuführen. 
Abschreibung des Auftrags „Einführung eines Mammografie-Screening-Programms im 
Kanton Solothurn“ (KRB Nr. A190/2009). 
Unerledigt 

Das Krebsregister für den Kanton Solothurn ist durch Anschluss an das von der Universi-
tät Bern geführte Krebsregister Bern per 1. Januar 2019 implementiert worden. Im 
Voranschlag 2019 sind 0,1 Mio. Franken für die Vorbereitung der beiden Krebs-
Früherkennungsprogramme enthalten. 
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6.3.18� Aufhebung der Oberämter 

12. September 2018 Rolf Sommer (SVP) 
Die öffentliche Bedeutung der Oberämter hat sich sehr verändert. Ich bitte den Regie-
rungsrat zu prüfen, ob ihre Aufgaben effizienter und billiger durch andere kantonale 
oder kommunale Dienststellen übernommen werden könnten. 
Unerledigt 

Mit RRB Nr. 2018/1855 vom 27. November 2018 wurde eine Arbeitsgruppe zur Prü-
fung eingesetzt. Eine unabhängige Firma wurde beauftragt, eine Analyse zu erstel-
len und die Arbeitsgruppe fachlich zu begleiten. Die Arbeiten zur Analyse wurden 
Ende 2018 aufgenommen; eine erste Sitzung der Arbeitsgruppe findet anfangs März 
2019 statt. 

6.4.� Motionen 

6.5.� Postulate 

6.6.� Planungsbeschlüsse 

6.6.1� Legislaturplan 2013-2017 und Vollzugskontrolle zum Legislaturplan 2009-2013 
Lastenausgleich (B.1.7.5) / PB 06 

25. März 2014 CVP/EVP/glp/BDP 
Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat im Jahr 2015 Botschaft und Entwurf zur
Aufgabenentflechtung im Sozialbereich. 
Unerledigt 

Mit RRB Nr. 2014/233 vom 4. Februar 2014 wurde das Departement des Innern damit 
beauftragt, unter Einbezug des VSEG eine Vorlage zur weiteren Aufgabenentflechtung 
in Ergänzung zu jener über den NFA SO auszuarbeiten. Während der weiteren Arbeiten
hat sich gezeigt, dass die Realisation einer angemessenen Lösung mehr Zeit benötigt. 
Entsprechend hat der Kantonsrat im Sinne einer Übergangslösung für die Jahre 2016 bis
2018 einen Verteilschlüssel von 50:50 bezüglich der genannten Kosten beschlossen (KRB
Nr. SGB 0099/2015 vom 3. November 2015). Die eingesetzte Arbeitsgruppe hat dem 
Regierungsrat gestützt auf einen Bericht der Firma Ecoplan inzwischen eine Lösung zur 
Entflechtung der EL-Finanzierung vorgelegt. Mit RRB Nr. 2017/1674 hat der Regierungs-
rat das DDI damit beauftragt, eine Vorlage gemäss der von der Arbeitsgruppe favori-
sierten Lösung zur Aufgabenentflechtung auszuarbeiten. Danach würden die Kosten 
der EL zur AHV und die Pflegekosten den Gemeinden zugeschlagen, während der Kan-
ton die Kosten für die EL zur IV und für die Kosten für die Fremdplatzierungen Minder-
jähriger übernimmt. Der Regierungsrat hat Botschaft und Entwurf im Herbst 2018 in die
Vernehmlassung gegeben (RRB Nr. 2018/1297 vom 21. August 2018).  

6.6.2� Legislaturplan 2013-2017 und Vollzugskontrolle zum Legislaturplan 2009-2013 
"Entscheid und Finanzkompetenz im Sozialbereich auf die gleiche Ebene" 
(B.3.1.9) / PB 08 

25. März 2014 Fraktion FDP.Die Liberalen 
Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat im Jahr 2015 Botschaft und Entwurf zur
Aufgabenentflechtung im Sozialbereich. 
Unerledigt 

Mit RRB Nr. 2014/233 vom 4. Februar 2014 wurde das Departement des Innern damit 
beauftragt, unter Einbezug des VSEG eine Vorlage zur weiteren Aufgabenentflechtung 
in Ergänzung zu jener über den NFA SO auszuarbeiten. Während der weiteren Arbeiten
hat sich gezeigt, dass die Realisation einer angemessenen Lösung mehr Zeit benötigt. 
Entsprechend hat der Kantonsrat im Sinne einer Übergangslösung für die Jahre 2016 bis
2018 einen Verteilschlüssel von 50:50 bezüglich der genannten Kosten beschlossen (KRB
Nr. SGB 0099/2015 vom 3. November 2015). Die eingesetzte Arbeitsgruppe hat dem 
Regierungsrat gestützt auf einen Bericht der Firma Ecoplan inzwischen eine Lösung zur 
Entflechtung der EL-Finanzierung vorgelegt. Mit RRB Nr. 2017/1674 hat der Regierungs-
rat das DDI damit beauftragt, eine Vorlage gemäss der von der Arbeitsgruppe favori-
sierten Lösung zur Aufgabenentflechtung auszuarbeiten. Danach würden die Kosten 
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der EL zur AHV und die Pflegekosten den Gemeinden zugeschlagen, während der Kan-
ton die Kosten für die EL zur IV und für die Kosten für die Fremdplatzierungen Minder-
jähriger übernimmt. Der Regierungsrat hat Botschaft und Entwurf im Herbst 2018 in die
Vernehmlassung gegeben (RRB Nr. 2018/1297 vom 21. August 2018). 

6.6.3� Legislaturplan 2013-2017 und Vollzugskontrolle zum Legislaturplan 2009-2013 
"Sozialhilfekosten in den Griff bekommen" (B.3.1.8) / PB 09 

25. März 2014 Fraktion FDP.Die Liberalen 
Der Regierungsrat wird beauftragt, Massnahmen zu erarbeiten, um die Sozialhilfequo-
te im Kanton Solothurn unter den schweizerischen Durchschnitt zu senken. 
Der Regierungsrat wird beauftragt, § 93 der Sozialverordnung zu revidieren und dabei 
die Ausnahmebestimmungen in den Bereichen Sanktionsrahmen, situationsbedingte 
Leistungen (inkl. Anreizsystem), Leistungen an Jugendliche und junge Erwachsene 
sowie Vermögensfreibetrag zu erweitern. 
Unerledigt 

Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 2014/233 vom 4. Februar 2014 einen umfassenden 
Massnahmenplan für den Bereich Sozialhilfe beschlossen und für die Umsetzung mit 
RRB Nr. 2014/837 vom 5. Mai 2014 eine Steuer- und Projektgruppe eingesetzt. Mit RRB 
Nr. 2014/1623 vom 16. September 2014 ist die Sozialverordnung im Sinne des Auftrages 
angepasst worden. 
Die ergriffenen Massnahmen haben zu einer Stabilisierung der Sozialhilfekosten ge-
führt. Es werden gestützt darauf weitere Massnahmen entwickelt. die Sozialhilfequote 
ist im Jahre 2015 um 0.1 Punkte auf 3.5 % gesunken; lag aber weiterhin über dem 
damaligen schweizerischen Schnitt von 3.2 %. Im Jahre 2016 ist die Quote um 0.2% auf 
3.7% gestiegen. Der Anstieg entspricht dem gesamtschweizerischen Trend (Quote 2017:
3.3%). Die kantonale Strategie zur Bekämpfung der Armut wurde in den Legislaturplan 
2017-2021 aufgenommen (B.3.1.3). Es werden gestützt darauf weitere Massnahmen 
entwickelt. 
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7.� Volkswirtschaftsdepartement 

7.1.� Volksaufträge 

7.2.� Parlamentarische Initiativen 

7.3.� Aufträge 

7.3.1.� Optimierung der Kirchsteuer für juristische Personen 

24. August 2011 Markus Knellwolf, glp 

Der Regierungsrat wird beauftragt, nach Inkraftsetzung des neuen Finanzausgleichs bei 

den Einwohnergemeinden eine Vorlage zur Neugestaltung des Finanzausgleichs unter 

den Kirchgemeinden nach den Grundsätzen des Referenzmodells der NFA des Bundes zu 

erarbeiten. Der Vorschlag aus diesem Vorstoss kann dann auf eine mögliche Umsetzung 

geprüft werden. 

Unerledigt 
Am 13. November 2018 (RRB Nr. 2018/1772) hat der Regierungsrat Botschaft und Entwurf

zur Neugestaltung des Finanzausgleichs Kirchgemeinden zu Handen des Kantonsrats 

beschlossen. Derzeit wird die Vorlage von den zuständigen Kommissionen des Kantons-

rates beraten. Die Beschlussfassung durch den Kantonsrat wird für das 1. Quartal 2019 

erwartet. Die Inkraftsetzung des neuen Finanzausgleichs Kirchgemeinden ist für den  

1. Januar 2020 vorgesehen. 

7.3.2.� Erweiterung der Standardlösungen für den Nachweis des Wärmeschutzes bei Neubau-
ten auf Biogas 

4. September 2012 Urs Allemann, CVP 

Der Regierungsrat wird eingeladen, die Verordnung zum Energiegesetz (EnVSO) so an-

zupassen, dass aufbereitetes und über das Erdgasnetz geliefertes Biogas als erneuerbare 

Energie im Sinne von § 11 Absatz 1 EnVSO gilt. 

Unerledigt 

Die Energiefachstelle hat Gespräche mit Vertretern der lokalen und schweizerischen 

Gasbranche geführt. Das Anliegen wurde in die Gesetzesvorlage zur Umsetzung der 

Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2014 (MuKEn 2014) aufgenommen. 

Vorgesehen war eine Lösung, analog wie sie im Kanton Luzern umgesetzt wurde. In der 

Volksabstimmung vom 10. Juni 2018 wurde die Teilrevision des Energiegesetzes abge-

lehnt. Das weitere Vorgehen ist noch offen und wird 2019 mit den betroffenen Kreisen 

diskutiert. 

7.3.3.� Massnahmen gegen flächendeckende Poststellenschliessungen 

27. Juni 2017 Fraktion SP 

Der Regierungsrat wird aufgefordert zu prüfen, welche Massnahmen die Kantonsregie-

rung treffen kann, um sich gegen die von der Post angekündigten weiteren flächende-

ckenden Poststellenschliessungen zur Wehr zu setzen, die zu einem fortgesetzten Abbau 

von Leistungen für Privatkunden und insbesondere KMU führen. Insbesondere sollen die 

Gemeinden, die meist allein der Willkür der Post gegenüberstehen, unterstützt werden. 

Der Regierungsrat soll dabei ausdrücklich die Sicht der Kunden (Private und KMU) im 

Kanton Solothurn vertreten und sich auch aus übergeordneter kantonaler Sicht gegen 

die bekannten Postpläne wehren. 

Unerledigt 

Die Schweizerische Post hat im Oktober 2016 angekündet, das Poststellennetz zu über-

prüfen und bis 2020 800 bis 900 traditionelle Poststellen zu schliessen. Die Post sah ur-

434



 
 

34 
 

sprünglich vor, im Kanton Solothurn 22 Poststellen zu überprüfen. In den direkten Ge-

sprächen zwischen der Post und dem Volkswirtschaftsdepartement, resp. den Gemeinde-

behörden, konnte erreicht werden, dass rund die Hälfte der zu überprüfenden Poststel-

len weitergeführt werden. Durch die revidierte Postverordnung wird die Post zudem 

verpflichtet mit den Kantonen einen regelmässigen Dialog zur Koordination und Pla-

nung des Postnetzes zu führen. Im Weiteren hat der Kanton Solothurn bei der Bundes-

versammlung eine Standesinitiative zur Postversorgung eingereicht. Im Rahmen der 

regelmässigen Gespräche mit der Post wird sich das Volkswirtschaftsdepartement weiter-

hin für ausreichende Zugangspunkte zur Post im Kanton Solothurn einsetzen. Wir bean-

tragen diesen Auftrag als erfüllt abzuschreiben. 

7.3.4.� Arbeitssituation von Care-Migrantinnen 

8. November 2017 Barbara Wyss Flück, Grüne 

Der Regierungsrat wird beauftragt, sich beim Bund dafür zu engagieren, damit im Kan-

ton Solothurn eine präzisere Erfassung der statistischen Daten zur Arbeitssituation und 

zu den Arbeitsbedingungen aller Care-Migrantinnen und -Migranten möglich wird. Er 

leitet daraus geeignete Massnahmen ab, damit in diesem Arbeitsmarkt der allgemein 

übliche Schutz der Arbeitnehmerinnen nicht unterlaufen werden kann. 

Unerledigt 

Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO hat mit Vertretern der Kantone einen Modell-

Normalarbeitsvertrag (NAV), als Ergänzung zu den kantonalen NAV's Hauswirtschaft für 

den Bereich 24-Stundenbetreuung ausgearbeitet. Dieser Modell-NAV definiert für die 

Arbeitsbedingungen bei der 24-Stundenbetreuung einen schweizweiten Minimalstan-

dard. Der Kanton Solothurn war in dieser Arbeitsgruppe vertreten. 

 

Der geltende kantonale NAV für Arbeitnehmer im Hausdienst vom 11. März 1986 (BGS 

821.321) wird zur Zeit einer Totalrevision unterzogen. Dabei soll der Schutz der Arbeit-

nehmenden im Hausdienst, auf der Grundlage des Modell-NAV auch auf die 24-Stunden-

Betreuung ausgedehnt werden. Die Inkraftsetzung ist per 1. Januar 2020 geplant. 

7.3.5.� Einführung der Mehrfachstimmvertretung in Solothurner Zweckverbänden 

20. März 2018 Verena Meyer, FDP.Die Liberalen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen (Gemeindegesetz, Ge-

setz über die politischen Rechte etc.) so anzupassen, dass bei Delegiertenversammlungen 

von Solothurner Zweckverbänden ein Delegierter/eine Delegierte mehrere Stimmen einer

Gemeinde vertreten kann. 

Erledigt 

Mit Kantonsratsbeschluss RG 0069/2018 vom 12. September 2018 wurde § 175 des Ge-

meindegesetzes vom 16. Februar 1992 (GG; BGS 131.1) um einen neuen Absatz 4 ergänzt,

in welchem die Mehrfachstimmvertretung für Delegierte in Solothurner Zweckverbänden

als Kann-Formulierung geregelt wurde. 

7.3.6.� Standesinitiative zur Postversorgung 

28. März 2018 Fraktion CVP/EVP/glp/BDP 

Der Stand Solothurn ersucht die Eidgenössischen Räte, das Postgesetz (PG, SR 783.0) und 

die dazugehörige Postverordnung (VPG, SR 783.01) dahingehend abzuändern, dass der 

wirtschaftliche Optimierungsdruck im Bereich des Poststellennetzes reduziert wird und 

das Leistungsangebot (Service public) im Sinne von Art. 1 des PG mindestens erhalten 

werden kann. Das Leistungsangebot soll stabilisiert und die Anpassungsgeschwindigkeit 

an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst werden. 
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Erledigt 

Mit Kantonsratsbeschluss SGB 0050/2018 vom 26. Juni 2018 hat der Kantonsrat bei der 

Bundesversammlung eine Standesinitiative zur Postversorgung eingereicht. 

7.3.7.� Tierschutz: Höchste Risikostufe bei Pantoffelklauen/Pantoffelhufen 

16. Mai 2018 Felix Lang, Grüne 

Der Regierungsrat sorgt dafür, dass die durch die Tierschutzbehörde festgestellten und in

die drei Kategorien eingeteilten Mängel zu einer Risikoeinstufung analog des risikoba-

sierten Kontrollsystems führen: Geringfügige Mängel Mängelkategorie 1, wesentliche 

Mängel Mängelkategorie 2 und schwerwiegende Mängel Mängelkategorie 3. Tierschutz-

fälle der Mängelkategorie 3 werden anlässlich der Fallbearbeitung mehrmals jährlich 

kontrolliert. Werden von der Tierschutzbehörde keine Mängel jeglicher Kategorie mehr 

festgestellt, können die Fälle frühestens abgeschlossen werden, wenn sichergestellt ist, 

dass eine nächste Grundkontrolle im Rahmen des risikobasierten Kontrollsystems ohne 

Beanstandungen erfolgt ist. Beim unmittelbar wiederholten Tatbestand von schwerwie-

genden Mängeln sind konsequent zielführende Sanktionen zu ergreifen. 

Erledigt 

Die Mängelbearbeitung im Tierschutzbereich wird im Sinne des abgeänderten Wortlau-

tes des Auftrages wie folgt umgesetzt: Betriebe werden gestützt auf die Schwere von 

festgestellten Mängeln in 3 Kategorien eingeteilt. Im Rahmen der Fallbearbeitung wer-

den sie mehrmals jährlich kontrolliert. Werden keine Mängel jeglicher Kategorie mehr 

festgestellt, werden die Fälle frühestens abgeschlossen, wenn sichergestellt ist, dass eine 

nächste Grundkontrolle im Rahmen des risikobasierten Kontrollsystems ohne Beanstan-

dungen erfolgt ist. Bei schwerem oder unmittelbar wiederholten Tatbestand werden 

Sanktionen wie Kürzung der Direktzahlungen, Strafanzeigen bis hin zu Tierhalteverbo-

ten veranlasst. 

7.3.8.� Bewilligungspraxis für "Vereinsbeizli" 

16. Mai 2018 Matthias Borner, SVP 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Bestimmung und/oder Verordnung "2.2 Gastwirt-

schaftliche Tätigkeiten" im Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG) sinnvoll anzupassen, 

damit Kleinstbetriebe wie etwa "Vereinsbeizli" mit angemessenem Aufwand geführt 

werden können. 

Unerledigt 

Mit dem Wirtschafts- und Arbeitsgesetz vom 8. März 2015 (WAG; BGS 940.11) wurde die 

Bewilligungspflicht auf alle gastwirtschaftlichen Betriebe ausgedehnt und der Nachweis 

einer minimalen fachlichen Qualifikation eingeführt. Die Erfahrungen haben zwischen-

zeitlich gezeigt, dass es für Kleinstbetriebe, z. B. sogenannte Vereinsbeizli, als gerechtfer-

tigt erscheint, an die fachliche Qualifikation nicht zu hohe Anforderungen zu stellen. Die 

gastwirtschaftliche Tätigkeit erfolgt in diesen Kleinstbetrieben nebenbei im Rahmen der 

üblichen Vereinstätigkeit. Bei Nachfolgeregelungen besteht oft ein Problem eine geeig-

nete Person, die über die minimale fachliche Qualifikation verfügt, zu finden. 

 

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit hat beabsichtigt in der Verordnung zum WAG Krite-

rien zur minimalen fachlichen Qualifikation zu definieren, die dem Anliegen der "Ver-

einsbeizli" Rechnung tragen. Bei der Ausarbeitung hat sich jedoch gezeigt, dass dafür die

gesetzlichen Grundlagen nicht ausreichend sind. Die Umsetzung dieses Auftrages erfolgt 

deshalb nun mit einer Teilrevision des WAG. Die Inkraftsetzung ist per 1. Januar 2021 

geplant. 
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7.3.9.� Standortförderung Kanton Solothurn 

16. Mai 2018 überparteilich 

Der Regierungsrat wird beauftragt, den gesetzlichen Auftrag der Wirtschaftsförderung 

auf Basis der veränderten nationalen und internationalen Entwicklungen bei der Stand-

ortförderung (Arbeiten, Wohnen, Freizeit) zu überprüfen und gegebenenfalls Ziele, 

Aufgaben, Organisation und Prozesse anzupassen. 

Unerledigt 

Der Auftrag wird durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) auf verschiedenen 

Ebenen bearbeitet. Die Standortstrategie 2030 des Regierungsrates setzt die Leitplanken 

für die Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung. Neben den bisherigen Aktivitäten im Be-

reich der Ansiedlung von Firmen und der Bestandespflege wird die Standortförderung 

gesamtheitlicher definiert und bezieht neu auch Bereiche der Lebensqualität ein. Die 

Standortpromotion wird auf die Vision "Der Kanton Solothurn ist attraktiv zum Leben 

und zum Investieren" ausgerichtet. Im Rahmen einer Teilrevision des Wirtschafts- und 

Arbeitsgesetzes vom 8. März 2015 (WAG; BGS 940.11) werden deshalb die gesetzlichen 

Grundlagen der Wirtschaftsförderung überprüft. Bei den Vorbereitungsarbeiten zum 

Globalbudget 2021/23 werden zudem die Indikatoren der Wirtschaftsförderung über-

dacht, um das gesamte Aufgabenspektrum der Wirtschaftsförderung besser abzudecken. 

7.3.10.� Wirtschaftsförderung mit Transparenz 

4. Juli 2018 Fraktion Grüne 

Der Regierungsrat wird beauftragt, jährlich eine Übersicht zu erstellen mit der Auflistung

der Begünstigten, die gestützt auf das Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (Massnahmen der 

Wirtschafts- und der Tourismusförderung) oder auf das Landwirtschaftsgesetz im Um-

fang von 5'000 Franken und mehr gefördert wurden, samt der jeweiligen Betragshöhe. 

Indirekte Förderungen wie Ermässigungen, Verbilligungen oder Erlasse sind ab derselben 

Mindestbegünstigung auszuweisen, nicht jedoch Beiträge, auf die ein Rechtsanspruch 

besteht. 

Unerledigt 

Entsprechend der Stellungnahme des Regierungsrates zum Auftrag "Wirtschaftsförde-

rung mit Transparenz" (RRB Nr. 2018/53) ersucht die Wirtschaftsförderung seit anfangs 

2018 geförderte Organisationen und Unternehmen um ihr Einverständnis zur Veröffent-

lichung des Förderbeitrages in einer jährlichen Übersicht. Dieses Vorgehen wird bei För-

derbeiträgen ab 5'000 Franken umgesetzt. Die jährliche Übersicht wird im Rahmen des 

Geschäftsberichts veröffentlicht (erstmals im Geschäftsbericht 2018). Im Rahmen der 

Teilrevision des Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes vom 8. März 2015 (WAG; BGS 940.11) 

wird noch eine gesetzliche Verankerung der Veröffentlichung geprüft. 

Die Gesuchsteller für Projektbeiträge im Rahmen des Mehrjahresprogrammes Landwirt-

schaft (MJPL) unterzeichnen eine schriftliche Erklärung, wonach sie mit der Publikation 

von folgenden Angaben einverstanden sind: Name des Projektes, Gesuchsteller/in, zuge-

sicherter Betrag, Laufzeit. Die Angaben werden bereits auf der Homepage des Amtes für 

Landwirtschaft veröffentlicht (www.alw.so.ch). 

7.4.� Motionen 

7.5.� Postulate 

7.6.� Planungsbeschlüsse 
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